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HINWEISE FÜR DEN LESER

Die Resolutionen und Beschlüsse der Generalversammlung sind wie folgt gekennzeichnet:

Ordentliche Tagungen

Bis zur dreißigsten ordentlichen Tagung wurden die Resolutionen der Generalversammlung durch eine arabische Zahl für die
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RESOLUTION 63/1

Verabschiedet auf der 4. Plenarsitzung am 22. September 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.1, vorgelegt vom Präsidenten der Generalversammlung.

63/1. Politische Erklärung über die Entwicklungs-
bedürfnisse Afrikas

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/242 vom 4. März
2008, insbesondere Ziffer 5,

verabschiedet die nachstehende politische Erklärung:

Politische Erklärung über die Entwicklungsbedürfnisse 
Afrikas

1. Wir, die Staats- und Regierungschefs, Minister und
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personeller, fachlicher und institutioneller Kapazitäten für die
Entwicklung.

10. Wir betonen, wie wichtig es ist, die inländischen Fi-
nanzsektoren als Kapitalquelle zu stärken, indem ihre Inklusi-
vität gewährleistet und somit der Zugang zu Finanzdienstleis-
tungen erweitert wird.

11. Wir unterstreichen, wie wichtig die Erhöhung der
ausländischen Direktinvestitionen in die Wertschöpfungsket-
te der Rohstoffwirtschaft sowie eine Diversifizierung in ande-
ren Sektoren sind, um ein höheres Beschäftigungsniveau zu
erreichen und den Technologie- und Wissenstransfer zu er-
leichtern.

12. Wir sind darüber besorgt, dass nach dem jetzigen
Lauf der Dinge die auf dem Gipfeltreffen der Gruppe der
Acht vom 6. bis 8. Juli 2005 in Gleneagles eingegangene Ver-
pflichtung, bis 2010 die Hilfe für Afrika zu verdoppeln, nicht
erfüllt werden wird. Wir fordern die Erfüllung aller die öf-
fentliche Entwicklungshilfe betreffenden Zusagen, nament-
lich der Zusagen vieler entwickelter Länder, bis 2015 den
Zielwert von 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für
die öffentliche Entwicklungshilfe sowie den Zielwert von
0,15 bis 0,20 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die
am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen, und fordern
die entwickelten Länder, die dies noch nicht getan haben,
nachdrücklich auf, im Einklang mit ihren Zusagen konkrete
Anstrengungen in dieser Hinsicht zu unternehmen.

13. Wir begrüßen es, dass von neuen Entwicklungsak-
teuren, darunter einigen Entwicklungsländern, von globalen
Fonds, dem Privatsektor und Organisationen der Zivilgesell-
schaft sowie aus innovativen Finanzierungsquellen verstärkt
Mittel für die Hilfe zur Verfügung gestellt worden sind.

14. Wir betonen, dass die Schuldentragfähigkeit eine
wesentliche Grundlage für Wachstum ist, und unterstreichen,
wie wichtig die Schuldentragfähigkeit und ein wirksames
Schuldenmanagement für die Anstrengungen zur Erreichung
der nationalen Entwicklungsziele, einschließlich der Millen-
niums-Entwicklungsziele, sind. Schuldner und Gläubiger
müssen die Verantwortung für die Verhütung und Überwin-
dung untragbarer Verschuldungssituationen teilen. Wir neh-
men mit Anerkennung Kenntnis von den im Rahmen der In-
itiative für hochverschuldete arme Länder und der Multilate-
ralen Entschuldungsinitiative erzielten Fortschritten, sind je-
doch nach wie vor darüber besorgt, dass es für einige afrika-
nische Länder noch immer schwierig ist, eine dauerhafte Lö-
sung für ihre Schuldenprobleme zu finden, was ihre nachhal-
tige Entwicklung beeinträchtigen könnte. Wir rufen daher zu
weiteren Anstrengungen auf, um eine langfristige Schulden-
tragfähigkeit zu erreichen.

15. Wir verpflichten uns erneut, die Wirksamkeit der
Entwicklungshilfe zu verbessern, unter Einschluss der
Grundprinzipien der Eigenverantwortung, der Partnerausrich-
tung, der Harmonisierung, des ergebnisorientierten Manage-
ments und der gegenseitigen Rechenschaftspflicht. Wir for-
dern einen kontinuierlichen Dialog zur Verbesserung der
Wirksamkeit der Hilfe, namentlich die vollständige Durch-

führung des Aktionsprogramms von Accra durch die Länder
und die Organisationen, die sich darauf verpflichten.

16. Wir verpflichten uns, die Süd-Süd-Zusammenarbeit
und die Dreieckskooperation zu fördern, die erheblich zum
Austausch erfolgreicher Strategien, Praktiken und Erfahrun-
gen beitragen können. Die Süd-Süd-Zusammenarbeit kann
durch Synergien mit anderen bilateralen oder multilateralen
Entwicklungspartnern noch nutzbringender eingesetzt wer-
den. Wir anerkennen die Initiativen der Süd-Süd-Zusammen-
arbeit, die in dem Grundsatz der nationalen Eigenverantwor-
tung wurzeln und auf die Stärkung der Produktionskapazität
sowie auf die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums und
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den, universalen, regelgestützten, offenen, nichtdiskriminie-
renden und gerechten multilateralen Handelssystems, das
nachhaltige Entwicklung fördert. Wir verpflichten uns, ver-
stärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die multilateralen
Handelsverhandlungen neu zu beleben und die Doha-Runde
der Welthandelsorganisation zu einem erfolgreichen, ent-
wicklungsorientierten Ergebnis zu führen. Wir fordern ver-
stärkte einzelstaatliche Maßnahmen und internationale Unter-
stützung mit dem Ziel, produktive und wettbewerbsfähige
heimische Exportkapazitäten aufzubauen und den Handel der
afrikanischen Länder sowie die entsprechenden Infrastruktu-
ren und Institutionen zu fördern.

21. Wir unterstreichen, dass Entwicklung, Frieden und
Sicherheit und die Menschenrechte miteinander verflochten
sind und sich gegenseitig verstärken. Wir betonen, dass die
Verhütung, Beilegung und Bewältigung von Konflikten und
die Konsolidierung in der Konfliktfolgezeit wesentliche Vor-
aussetzungen für die Erreichung der Ziele im Zusammenhang
mit den besonderen Bedürfnissen Afrikas sind. Wir begrüßen
die Fortschritte, die die Afrikanische Union und die subregio-
nalen Organisationen in dieser Hinsicht, unter anderem durch
die Stärkung der Friedens- und Sicherheitsarchitektur Afri-
kas, erzielt haben.

22. Wir fordern die nationalen Regierungen, die Afrika-
nische Union, die subregionalen Organisationen, das System
der Vereinten Nationen und ihre Partner zu verstärkten An-
strengungen und einem koordinierten Vorgehen auf, um wei-
tere Fortschritte im Hinblick auf die Verwirklichung des Ziels
eines konfliktfreien Afrika zu erzielen. Wir unterstreichen die
Wichtigkeit von Friedenskonsolidierungsmechanismen und
-prozessen und verpflichten uns, diese zu unterstützen, na-
mentlich die Gruppe der Weisen, den Rahmen der Afrikani-
schen Union für Wiederaufbau und Entwicklung in der Kon-
fliktfolgezeit, das Frühwarnsystem und die Herstellung der
Einsatzbereitschaft der Afrikanischen Bereitschaftstruppe.
Außerdem unterstreichen wir die Bedeutung der zuständigen
Organe der Vereinten Nationen und verpflichten uns, sie zu
unterstützen, darunter die Kommission für Friedenskonsoli-
dierung. Wir begrüßen die verstärkte Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union
auf dem Gebiet von Frieden und Sicherheit und unterstrei-
chen, wie wichtig die Durchführung des Zehnjahrespro-
gramms zum Aufbau von Kapazitäten für die Afrikanische
Union ist. Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf,
Postkonfliktländern behilflich zu sein, damit ein reibungslo-
ser Übergang von der Nothilfe zur Entwicklungszusammen-
arbeit gelingt.

23. Wir sind uns dessen bewusst, dass Afrika mit etli-
chen ernsten Herausforderungen konfrontiert ist, zu denen
Armut, Hunger, Klimaänderungen, Landverödung und Wüs-
tenbildung, schnelle Verstädterung, eine unzureichende
Wasser- und Energieversorgung sowie HIV/Aids, Malaria,
Tuberkulose und andere endemische Krankheiten zählen.
Wir sprechen den afrikanischen Ländern unsere Anerken-
nung dafür aus, dass sie eine führende Rolle übernommen
haben, um diese Herausforderungen zu bewältigen und den
Weg vorzuzeichnen, den die Region im Rahmen der Afrika-

nischen Union sowie mittels nationaler und subregionaler
Entwicklungspläne und -strategien verfolgen soll.

24. Wir betonen, dass Klimaänderungen die nachhaltige
Entwicklung stark beeinträchtigen können. Wir bekunden un-
sere Besorgnis darüber, dass Afrika in hohem Maße durch die
nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels gefährdet ist,
obwohl es der Kontinent mit den geringsten Treibhausgas-
emissionen ist. Wir erkennen an, dass die Klimaänderungen
globaler Natur sind und daher eine möglichst breite Zusam-
menarbeit aller Länder und ihre Beteiligung an wirksamen
und angemessenen internationalen Antwortmaßnahmen er-
fordern, im Einklang mit ihrer gemeinsamen, wenngleich un-
terschiedlichen Verantwortung und entsprechend ihren jewei-
ligen Fähigkeiten und ihren sozialen und wirtschaftlichen Ge-
gebenheiten. Wir bekräftigen unsere Unterstützung für das
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klima-
änderungen7 und begrüßen die Beschlüsse, die von der Kon-
ferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens auf ihrer
vom 3. bis 15. Dezember 2007 in Bali abgehaltenen dreizehn-
ten Tagung gefasst wurden
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26. Wir begrüßen Afrikas Engagement für die Afrikani-
sche Wasservision 2025, die Erklärung von Sirte über Land-
wirtschaft und Wasser in Afrika10 und die Verpflichtungen
von Scharm esch-Scheich zur rascheren Verwirklichung der
Ziele auf dem Gebiet der Wasser- und Sanitärversorgung in
Afrika11.

27. Wir erkennen die Probleme im Zusammenhang mit
der unzureichenden Infrastruktur und Industrialisierung in
Afrika und die Notwendigkeit einer deutlichen Erhöhung der
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und der künftige Weg“ verabschiedet. Damit soll die Ver-
pflichtung aller Staaten bekräftigt werden, die Entwicklungs-
bedürfnisse auf dem afrikanischen Kontinent anzugehen. Mit
dieser politischen Erklärung bekräftigen die Mitgliedstaaten
ihren Glauben an eine blühende Zukunft Afrikas, in der die
grundlegenden menschlichen Werte der Würde und des Frie-
dens voll gewahrt werden. In diesem Zusammenhang bekräf-
tigen die Mitgliedstaaten ferner, dass sie an dem Geist der Zu-
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ferner anerkennend, dass die Zusammenarbeit zwischen
Binnen- und Transitentwicklungsländern zu besseren Transit-
verkehrssystemen führt. Diese Zusammenarbeit muss auf der
Grundlage des wechselseitigen Interesses der Binnen- wie der
Transitentwicklungsländer gefördert werden,

in Bekräftigung des Rechts der Binnenländer auf Zugang
zum und vom Meer sowie der Freiheit des Transits durch das
Hoheitsgebiet der Transitländer mit allen Verkehrsmitteln ge-
mäß den anwendbaren Regeln des Völkerrechts,

sowie bekräftigend, dass die Transitländer in Ausübung
ihrer vollen Souveränität über ihr Hoheitsgebiet das Recht ha-
ben, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicher-
zustellen, dass die Rechte und Erleichterungen, die sie den
Binnenländern einräumen, ihre legitimen Interessen in keiner
Weise beeinträchtigen,

mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für diejenigen Bin-
nenentwicklungsländer, die einen Konflikt überwunden ha-
ben, um sie zur Rehabilitation und gegebenenfalls zum Wie-
deraufbau ihrer politischen, sozialen und wirtschaftlichen In-
frastruktur zu befähigen und ihnen bei der Verwirklichung ih-
rer Entwicklungsprioritäten im Einklang mit den Zielen und
Zielvorgaben des Aktionsprogramms von Almaty sowie den
Millenniums-Entwicklungszielen behilflich zu sein,

Kenntnis nehmend von den Ergebnisdokumenten der vom
18. bis 20. Juni 2007 in Ouagadougou abgehaltenen Themati-
schen Tagung über Infrastrukturentwicklung für den Transit-
verkehr17 und der am 30. und 31. August 2007 in Ulaanbaatar
abgehaltenen Thematischen Tagung über internationalen
Handel und Handelserleichterung18,

sowie Kenntnis nehmend von den jeweiligen Ergebnisdo-
kumenten des am 22. und 23. April 2008 in Bangkok abgehal-
tenen regionalen Überprüfungstreffens für Asien und Europa,
des vom 18. bis 20. Juni 2008 in Addis Abeba abgehaltenen
regionalen Überprüfungstreffens für Afrika und des am
30. Juni 2008 in Buenos Aires abgehaltenen regionalen Über-
prüfungstreffens für Lateinamerika19,

1. bekräftigen die in dem Aktionsprogramm von Alma-
ty eingegangene Verpflichtung, den besonderen Bedürfnissen
der Binnenentwicklungsländer unter Berücksichtigung der
Herausforderungen, denen sich die ihnen benachbarten Tran-
sitentwicklungsländer gegenübersehen, durch die Ergreifung
der in den fünf Schwerpunktbereichen des Aktionspro-
gramms14 genannten Maßnahmen Rechnung zu tragen;

Allgemeine Bewertung

2. erkennen an, dass die Binnenentwicklungsländer als
Gruppe trotz anhaltender Probleme einige Fortschritte bei der
Entwicklung und dem Wachstum ihrer Wirtschaft insgesamt
erzielt haben. Sie konnten in den vergangenen fünf Jahren er-
höhte Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts und der

ausländischen Direktinvestitionen sowie einen starken An-
stieg der Ausfuhren, insbesondere von Erdöl und anderen Bo-
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del und Verkehr. Die Reformmaßnahmen umfassten die Libe-
ralisierung der Transit- und Verkehrsdienste, den Beitritt zu
den einschlägigen internationalen Übereinkommen, die Ein-
richtung regionaler intermodaler Verkehrskorridore und die
Erarbeitung transparenter, gestraffter und gemeinsamer Re-
geln und Normen, wodurch der Dialog zwischen dem priva-
ten und dem öffentlichen Sektor zur Beseitigung der in ver-
schiedenen Teilbereichen der Verkehrsdienste bestehenden
Engpässe gestärkt wurde. Auch in Zukunft müssen Anstren-
gungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass diese
positiven Reformen wirksam durchgeführt werden und dass
die Verkehrsstrategien und -programme, insbesondere wo sie
die Regulierung des Transportbereichs oder den Neubau gro-
ßer Infrastruktureinrichtungen umfassen, Umweltaspekten
und Entwicklungsbedürfnissen in vollem Umfang Rechnung
tragen, damit eine nachhaltige Entwicklung auf lokaler und
globaler Ebene gewährleistet wird. Die internationale Ge-
meinschaft, einschließlich der Finanz- und Entwicklungsin-
stitutionen und der Geberländer, soll den Binnen- und Tran-
sitentwicklungsländern in dieser Hinsicht mehr Hilfe gewäh-
ren;

8. erkennen an, dass der regionalen Zusammenarbeit
und Integration unter Beteiligung der Binnenentwicklungs-
länder und der ihnen benachbarten Transitländer bei der wirk-
samen und integrierten Lösung von Problemen des grenz-
überschreitenden Handels und des Transitverkehrs eine wich-
tige Rolle zukommt. In diesem Zusammenhang begrüßen wir
insbesondere die regionalen Initiativen zur Förderung der
Entwicklung regionaler Netze für den Transitverkehr auf
Schiene und Straße, wie etwa die Übereinkommen über die
asiatische Fernstraße und die transasiatische Eisenbahn, den
Kurzfristigen Infrastruktur-Aktionsplan der Neuen Partner-
schaft für die Entwicklung Afrikas, das Programm für Ver-
kehrspolitik in Afrika südlich der Sahara, die Initiative für die
Integration regionaler Infrastrukturen in Südamerika, den
Verkehrskorridor Europa-Kaukasus-Asien, die Studie Infra-
struktur-Länderdiagnose für Afrika, die sich mit Infrastruk-
turentwicklung in Afrika befasst, und das Infrastrukturkon-
sortium für Afrika;

9. erkennen außerdem an, dass die internationalen Ver-
kehrs- und Transitübereinkommen sowie die von den Binnen-
und Transitentwicklungsländern ratifizierten regionalen, sub-
regionalen und bilateralen Übereinkünfte die wesentlichen
Mittel sind, um die Harmonisierung, Vereinfachung und
Standardisierung von Regeln und Dokumenten zu erreichen.
Wir legen sowohl den Binnenentwicklungsländern als auch
den Transitentwicklungsländern nahe, die Bestimmungen al-
ler dieser Übereinkünfte wirksam umzusetzen;

Entwicklung und Instandhaltung der Transitverkehrs-
infrastruktur

10. nehmen davon Kenntnis, dass trotz einiger Verbesse-
rungen bei der Entwicklung der Transitverkehrsinfrastruktur
in den Binnenentwicklungsländern in vielen dieser Länder
nicht nur eine unzureichende und verfallende materielle Ver-
kehrsinfrastruktur (Schienen, Straßen, Häfen, Binnenwasser-
straßen, Pipelines, Lufttransport sowie Informations- und
Kommunikationstechnologien), sondern auch ein geringer

Grad an Harmonisierung von Regeln und Verfahren, niedrige
grenzüberschreitende Investitionen und eine geringe Beteili-
gung des Privatsektors die größten Hindernisse für die Ent-
wicklung bestandfähiger und berechenbarer Transitverkehrs-
systeme darstellen. Die räumliche Anbindung der Binnenent-
wicklungsländer an das regionale Verkehrsinfrastrukturnetz
bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Fehlende Ver-
bindungen sind ein großes Problem, das dringend ausgeräumt
werden muss;

11. erkennen an, dass dem Bau von Infrastruktureinrich-
tungen für den Transitverkehr, insbesondere der fehlenden
Verbindungen zur Vervollständigung regionaler Netze, und
der Verbesserung und Instandhaltung der bestehenden Ein-
richtungen in dem Prozess zur Erreichung der international
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17. sind uns dessen bewusst, dass eine der Hauptursa-
chen für die Randstellung der Binnenentwicklungsländer im
internationalen Handelssystem die hohen Handelstransak-
tionskosten sind. Wir betonen daher, dass in den laufenden
Verhandlungen über den Marktzugang für landwirtschaftli-
che und nichtlandwirtschaftliche Güter erwogen werden
muss, den Erzeugnissen, die für die Binnenentwicklungslän-
der von speziellem Interesse sind, besondere Aufmerksam-
keit zu widmen;

18. bekräftigen, dass im Einklang mit den in der Mini-
stererklärung von Doha20, insbesondere deren Ziffern 13 und
16, enthaltenen Verpflichtungen und den Regeln der Welt-
handelsorganisation die Bedürfnisse und Interessen der Ent-
wicklungsländer, namentlich der Binnen- und Transitent-
wicklungsländer, in den laufenden Handelsverhandlungen
volle Beachtung finden sollen;

19. stellen fest, dass die laufenden Verhandlungen der
Welthandelsorganisation über Handelserleichterungen, ins-
besondere über die einschlägigen Artikel des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens, beispielsweise Artikel V über
die Freiheit der Durchfuhr, Artikel VIII über Gebühren und
Förmlichkeiten und Artikel X über Transparenz, gemäß den
in Anlage D des Beschlusses des Allgemeinen Rates der
Welthandelsorganisation vom 1. August 200421 enthaltenen
Modalitäten, für die Binnenentwicklungsländer im Hinblick
auf effizientere Güter- und Dienstleistungsströme sowie die
Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit infolge
niedrigerer Transaktionskosten besonders wichtig sind. In
diesem Zusammenhang soll den Entwicklungsländern, insbe-
sondere den Binnenentwicklungsländern, technische Hilfe
gewährt werden;

20. erkennen an, dass bei der Koordinierung der Grenz-
übergänge, der Infrastrukturinvestitionen, der Einrichtungen
für die Warenlagerung, der Regelungsrahmen und der sonsti-
gen Einrichtungen, die sowohl den Binnen- als auch den
Transitentwicklungsländern zugute kommen, einige Fort-
schritte erzielt worden sind;

21. nehmen jedoch davon Kenntnis, dass es in vielen
Binnen- und Transitentwicklungsländern im Hinblick auf die
Handelserleichterung noch immer zahlreiche Engpässe gibt,
die es zu beseitigen gilt. Zu diesen Engpässen zählen die
überhöhte Zahl der erforderlichen Ein- und Ausfuhrdoku-
mente, die Häufung von geplanten und ungeplanten Straßen-
sperren, das Fehlen beidseitiger Grenzkontrollen, unnötige
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a) die Nutzung der Erfahrungen aus den bestehenden
regionalen Infrastrukturinitiativen zu fördern, mit denen inte-
grierte grenzüberschreitende Infrastrukturinvestitionen ange-
regt werden sollen;

b) den auf den Transitverkehr anwendbaren rechtlichen
Rahmen weiter zu stärken, namentlich durch die vollständige
und wirksame Durchführung der bilateralen, subregionalen
und regionalen Übereinkünfte;

c
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Dagegen: Albanien, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen:
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gischen Terrorismus, GC(52)/RES/11 über die Stärkung der
Tätigkeit der Organisation auf dem Gebiet der technischen
Zusammenarbeit, GC(52)/RES/12 über die Stärkung der Tä-
tigkeit der Organisation auf dem Gebiet der Nuklearwissen-
schaft und -technologie und ihrer Anwendungen, bestehend
aus GC(52)/RES/12A über nichtenergetische kerntechnische
Anwendungen, GC(52)/RES/12B über Kernenergieanwen-
dungen und GC(52)/RES12C über nukleares Wissen,
GC(52)/RES/13 über die Stärkung der Wirksamkeit und Stei-
gerung der Effizienz des Sicherungssystems und die Anwen-
dung des Musterzusatzprotokolls, GC(52)/RES/14 über die
Durchführung des Abkommens zwischen der Organisation
und der Demokratischen Volksr
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völkerung und Entwicklung im Jahr 2009 zum fünfzehnten
Mal jährt,

beschließt, während ihrer vierundsechzigsten Tagung ei-
nen Tag der Begehung des fünfzehnten Jahrestags der Inter-
nationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung zu
widmen.

RESOLUTION 63/10

Verabschiedet auf der 37. Plenarsitzung am 3. November 2008,
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59/259 vom 23. Dezember 2004 und 61/4 vom 20. Oktober
2006 über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na-
tionen und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit der Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres,

sowie unter Hinweis darauf, dass es unter anderem Ziel
der Vereinten Nationen ist, eine internationale Zusammenar-
beit herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftli-
cher, sozialer oder humanitärer Art zu lösen,

ferner unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Ver-
einten Nationen, in denen Maßnahmen zur Förderung der
Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen durch regionale
Zusammenarbeit befürwortet werden,

unter Hinweis auf ihre Erklärung vom 9. Dezember 1994
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in dem die Parteien vereinbaren, ihre Zusammenarbeit in Fra-
gen von gemeinsamem Interesse in ihrem jeweiligen Zustän-
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63/14. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und dem Europarat

Die Generalversammlung,
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durch die Stärkung der Verbindungen zwischen der Dekade
der Vereinten Nationen „Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung“ und dem Projekt des Europarats für Demokratie-
und Menschenrechtserziehung; 

8. begrüßt die Unterzeichnung einer gemeinsamen Er-
klärung des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen und des
Europarats zur Förderung der Zusammenarbeit beim Schutz
und bei der Förderung der Rechte des Kindes;

9. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Kampa-
gne des Europarats zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frau-
en, einschließlich der häuslichen Gewalt, und fordert eine
verstärkte Zusammenarbeit im Hinblick auf alle Formen der
Gewalt gegen Frauen im Rahmen der Kampagne des General-
sekretärs zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen;

10. anerkennt die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen
den Missionen der Vereinten Nationen und den Büros des Eu-
roparats vor Ort;

11. nimmt Kenntnis von dem Beitrag des Europarats zu
der Durchführung der Resolutionen des Sicherheitsrats 1373
(2001) vom 28. September 2001 und 1624 (2005) vom
14. September 2005, begrüßt das Inkrafttreten des Überein-
kommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus43

am 1. Juni 2007 und des Übereinkommens des Europarats
über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Ermitt-
lung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straf-
taten44 am 1. Mai 2008 und legt dem Europarat nahe, die
Durchführung der Weltweiten Strategie der Vereinten Natio-
nen zur Bekämpfung des Terrorismus45 zu fördern und dabei
die Menschenrechte zu schützen; 

12. befürwortet die weitere Zusammenarbeit zwischen
den beiden Organisationen bei der Bekämpfung der grenz-
überschreitenden organisierten Kriminalität, der Computer-
kriminalität, der Korruption und der Geldwäsche sowie beim
Schutz der Rechte von Verbrechensopfern und bei der Förde-
rung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit in der
Informationsgesellschaft, und nimmt Kenntnis von dem Bei-
trag des Europarats zum Forum für Internet-Verwaltung und
von dem Übereinkommen des Europarats über Computerkri-
minalität
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sowie unter Hinweis darauf, dass es unter anderem Ziel
der Vereinten Nationen ist, eine internationale Zusammenar-
beit herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftli-
cher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen,

ferner unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Ver-
einten Nationen, in denen Maßnahmen zur Förderung der
Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen durch regionale
Zusammenarbeit befürwortet werden, 

davon Kenntnis nehmend, dass der Eurasischen Wirt-
schaftsgemeinschaft auch Transformationsländer angehören,
und in diesem Zusammenhang auf ihre Resolution 61/210
vom 20. Dezember 2006 verweisend, in der sie das System
der Vereinten Nationen bat, den Dialog mit den Organisatio-
nen der regionalen und subregionalen Zusammenarbeit, de-
nen auch Transformationsländer angehören und die sich unter
anderem darum bemühen, ihren Mitgliedern bei der vollen In-
tegration in die Weltwirtschaft behilflich zu sein, zu verstär-
ken und die Unterstützung für sie zu erhöhen,

in Anbetracht dessen, dass in dem Vertrag über die Grün-
dung der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft48 das Be-
kenntnis der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zu den Grund-
sätzen der Charta sowie zu den allgemein akzeptierten Grund-
sätzen und Normen des Völkerrechts bekräftigt wird,

überzeugt, dass die Festigung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und anderen Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen und der Eurasischen
Wirtschaftsgemeinschaft zur Förderung der Ziele und Grund-
sätze der Vereinten Nationen beiträgt, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die häufigen Na-
turkatastrophen in den Ländern der Region, 

in der Erkenntnis, dass die Fragen der Bewirtschaftung
von Wasser- und Energieressourcen sowie der Entwicklung,
Verbreitung und des Transfers von Technologien für die
nachhaltige Entwicklung der Mitgliedstaaten der Eurasischen
Wirtschaftsgemeinschaft besonders wichtig sind, 

sowie in der Erkenntnis, dass der Eurasischen Wirt-
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Systems der Vereinten Nationen, weiter zur Entwicklung ei-
nes Konzepts der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft für
die wirksame Nutzung der Wasser- und Energieressourcen in
den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und zur Lösung von
Problemen hinsichtlich der Verringerung des Risikos von
Wasserkatastrophen in der Region beizutragen;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

9. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Eurasischen Wirt-
schaftsgemeinschaft“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
fünfundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/16

Verabschiedet auf der 41. Plenarsitzung am 7. November 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.16 und Add.1, eingebracht von: Albanien, Argentinien,
Australien, Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bras des o847Ft-



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

25

überzeugt von der Notwendigkeit einer effizienteren und
besser koordinierten Nutzung der zur Verfügung stehenden
wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen zur Förderung
der gemeinsamen Ziele der beiden Organisationen,

in Anerkennung der Notwendigkeit einer weiteren Stär-
kung der Zusammenarbeit zwischen dem System der Verein-
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und die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung,

unter entschiedenster Verurteilung aller auf Zivilperso-
nen sowie auf afghanische und internationale Truppen verüb-
ten Angriffe, namentlich Anschläge mit behilfsmäßigen
Sprengvorrichtungen, Selbstmordanschläge und Entführun-
gen, sowie deren schädlicher Auswirkungen auf die Stabili-
sierungs-, Wiederaufbau- und Entwicklungsmaßnahmen in
Afghanistan und ferner unter Verurteilung der Benutzung
von Zivilpersonen als menschliche Schutzschilde durch die
Taliban, die Al-Qaida und andere extremistische und krimi-
nelle Gruppen,

in tiefer Sorge über die jüngste Zunahme der Gewalt in
Afghanistan, insbesondere im Süden und Osten, in Anbe-
tracht der zunehmenden Bedrohung, die von den Taliban, der
Al-Qaida und anderen extremistischen und kriminellen Grup-
pen ausgeht, und der Herausforderungen im Zusammenhang
mit den gegen diese Bedrohung ergriffenen Maßnahmen, mit
dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die hohe Zahl zi-
viler Opfer, Kenntnis nehmend von den einschlägigen Erklä-
rungen der afghanischen Behörden und hochrangiger Vertre-
ter der Vereinten Nationen sowie den diesbezüglichen Presse-
erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats und mit der
Aufforderung zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts
und der internationalen Menschenrechtsnormen sowie dazu,
alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz der
Zivilbevölkerung zu gewährleisten,

in Anerkennung der von der Internationalen Sicherheits-
beistandstruppe und anderen internationalen Truppen unter-
nommenen Anstrengungen, das Risiko von Opfern unter der
Zivilbevölkerung auf ein Mindestmaß zu beschränken, und
sie auffordernd, in dieser Hinsicht zusätzliche resolute An-
strengungen zu unternehmen, namentlich durch die laufende
Überprüfung der Taktiken und Verfahren und die Durchfüh-
rung von Einsatzauswertungen und von Untersuchungen in
Zusammenarbeit mit der Regierung Afghanistans in Fällen, in
denen zivile Opfer zu verzeichnen sind, wenn die Regierung
diese gemeinsamen Untersuchungen für angemessen befin-
det,

feststellend, wie wichtig es ist, dass die nationale Regie-
rung die ethnische Vielfalt des Landes repräsentiert und au-
ßerdem die volle und gleichberechtigte Beteiligung der Frau-
en sicherstellt,

1. unterstreicht die zentrale und unparteiische Rolle,
die die Vereinten Nationen bei der Förderung des Friedens
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mehr Effizienz und Transparenz bei der Ernennung hochran-
giger Amtsträger zu sorgen;

47. legt der internationalen Gemeinschaft, einschließ-
lich aller Geberstaaten, nahe, die Regierung Afghanistans da-
bei zu unterstützen, den Kapazitätsaufbau und die Erschlie-
ßung der Humanressourcen zu einer übergreifenden Priorität
zu machen;

48. begrüßt es, dass Afghanistan das Übereinkommen
der Vereinten Nationen gegen Korruption68 ratifiziert hat, legt
der Regierung Afghanistans nahe, ihre Bemühungen um die
Einrichtung einer wirksameren, rechenschaftspflichtigeren
und transparenteren Verwaltung auf der nationalen, Provinz-
und Ortsebene, die im Einklang mit dem Afghanistan-Pakt
die Führungsrolle im Kampf gegen die Korruption über-
nimmt, mit Nachdruck voranzutreiben, und nimmt mit Be-
sorgnis Kenntnis von den Auswirkungen der Korruption auf
die Sicherheit, die gute Regierungs- und Verwaltungsfüh-
rung, die Bekämpfung der Suchtstoffindustrie und die wirt-
schaftliche Entwicklung;

49. lobt die Regierung Afghanistans für die Einrichtung
des Unabhängigen Direktorats für lokale Regierungsführung,
fordert die afghanischen Behörden und die internationale Ge-
meinschaft auf, das Direktorat aktiv bei seinen Bemühungen
zu unterstützen, Lenkungsinstitutionen unterhalb der gesamt-
staatlichen Ebene einzurichten und zu stärken und dafür zu
sorgen, dass diese Institutionen einen wesentlichen Beitrag
zur Durchführung nationaler Aktivitäten und Programme zur
Verbesserung des Wohls des afghanischen Volkes leisten,
und begrüßt die diesbezüglich gewährte internationale Unter-
stützung, namentlich die mit Indien und der Islamischen Re-
publik Iran geschlossenen Vereinbarungen des Direktorats
zur Ausweitung der Ausbildung für den öffentlichen Dienst;

50. fordert die Regierung Afghanistans nachdrücklich
auf, mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft die Frage der
Ansprüche auf Eigentum an Grund und Boden im Wege eines



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

32

59. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, die ört-
liche Wirtschaft zu unterstützen, um so zur langfristigen Sta-
bilität und zur Drogenbekämpfung beizutragen, und in die-
sem Zusammenhang Möglichkeiten für mehr Beschaffungen
vor Ort zu erkunden;

60. begrüßt alle Anstrengungen zur Verstärkung der re-
gionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und anerkennt die
wichtige Rolle der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und des Südasiatischen Verbands für regionale Zu-
sammenarbeit bei der Förderung der Entwicklung Afghani-
stans;

61. fordert unter Verweis auf die historische Rolle Af-
ghanistans als Landbrücke in Asien eine Verstärkung des Pro-
zesses der regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, dar-
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der Absicht der Regierung Guatemalas Kenntnis nahm, eine
Kommission zur Untersuchung illegaler Gruppen und gehei-
mer Sicherheitsapparate einzusetzen, und den Generalsekre-
tär nachdrücklich aufforderte, diese Initiative zu unterstützen,
damit sie rasch umgesetzt wird,

unterrichtet durch die periodischen Berichte des General-
sekretärs72 über die sich anschließenden langwierigen Ver-
handlungen zur Bestimmung des Wesens und der Merkmale
der Kommission mit dem Ziel, die Normen und politischen
Vorgaben sowohl der Vereinten 
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schaftliche und technische Hilfe beim Wiederherstellungs-
und Rehabilitationsprozess nach der Katastrophe zu gewäh-
ren;

3. bittet die internationale Gemeinschaft, das System
der Vereinten Nationen und andere internationale Organisa-
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2. heißt die Staaten willkommen, die im vergangenen
Jahr Vertragsparteien des Römischen Statuts des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs75 geworden sind, und fordert alle
Staaten in allen Weltregionen, die noch nicht Vertragspartei-
en des Römischen Statuts sind, auf, zu erwägen, es unverzüg-
lich zu ratifizieren beziehungsweise ihm beizutreten;

3. heißt die Vertragsstaaten des Römischen Statuts und
die Nichtvertragsstaaten willkommen, die Vertragsparteien
des Übereinkommens über die Vorrechte und Immunitäten
des Internationalen Strafgerichtshofs79 geworden sind, und
fordert alle Staaten, die noch nicht Vertragspartei des Über-
einkommens geworden sind, auf, dies zu erwägen;

4. fordert die Vertragsstaaten des Römischen Statuts
auf, sofern sie es noch nicht getan haben, innerstaatliche
Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Verpflichtungen aus
dem Statut zu erlassen und mit dem Internationalen Strafge-
richtshof bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zusammen-
zuarbeiten, und verweist auf die von Vertragsstaaten diesbe-
züglich bereitgestellte technische Hilfe;

5. begrüßt die Zusammenarbeit und Hilfe, die dem In-
ternationalen Strafgerichtshof von Vertragsstaaten und Nicht-
vertragsstaaten, den Vereinten Nationen und anderen interna-
tionalen und regionalen Organisationen bislang gewährt wur-
de, und fordert die zur Zusammenarbeit verpflichteten Staa-
ten auf, diese Zusammenarbeit und Hilfe künftig zu gewäh-
ren, insbesondere in Bezug auf die Festnahme und Überstel-
lung, die Vorlage von Beweisen, den Schutz und die Umsied-
lung von Opfern und Zeugen und die Vollstreckung von Stra-
fen;

6. betont

6.
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RESOLUTION 63/22

Verabschiedet auf der 50. Plenarsitzung am 13. November 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.24/Rev.1 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Ägyp-
ten, Angola, Antigua und Barbuda, Aserbaidschan, Äthiopien, Ba-
hamas, Bangladesch, Belarus, Belize, Benin, Bosnien und Herze-
gowina, Brasilien, Burkina Faso, China, Demokratische Republik
Kongo, Dominikanische Republik, Dschibuti, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Ga-
bun, Gambia, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, In-
donesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Japan, Jemen, Kam-
bodscha, Kamerun, Kasachstan, Katar, Komoren, Kongo, Kuwait,
Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar,
Mali, Marokko, Mongolei, Montenegro, Myanmar, Nepal, Nicara-
gua, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay,
Peru, Philippinen, Russische Föderation, Saudi-Arabien, Sene-
gal, Seychellen, Sierra Leone, St. Lucia, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand,
Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tunesien, Usbekistan, Vanua-
tu, Vereinigte Arabische Emirate, Zentralafrikanische Republik.

63/22. Förderung des Dialogs, der Verständigung und 
der Zusammenarbeit zwischen den Religionen 
und Kulturen zugunsten des Friedens

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen
und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte80 veran-
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Kenntnis nehmend von der Genfer Erklärung über bewaff-
nete Gewalt und Entwicklung vom 7. Juni 200688
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Nationen weiter zu verstärken, namentlich im Hinblick auf
die wirksame Durchführung der Reform der Vereinten Natio-
nen, 

sowie unter Hinweis
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auf einer am 10. Dezember 2008 abzuhaltenden Plenarsitzung
zu begehen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2217 A (XXI)
vom 19. Dezember 1966, in der sie beschloss, alle fünf Jahre
den Preis der Vereinten Nationen für herausragende Leistun-
gen auf dem Gebiet der Menschenrechte zu verleihen,

1. bekräftigt ihren Beschluss, den sechzigsten Jahres-
tag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte94 am
10. Dezember 2008 zu begehen;

2. beschließt, dass die Gedenkveranstaltung aus einer
Plenarsitzung mit der feierlichen Verleihung des Preises der
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte so-
wie aus zwei aufeinanderfolgenden informellen interaktiven
Podiumsdiskussionen bestehen wird;

3. legt allen Mitgliedstaaten und Beobachtern 

2 .  beschließt
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sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/292 vom
6. Mai 2004,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes95,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Re-
gierung des Staates Israel und der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Vol-
kes, und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden Ab-
kommen sowie darauf, dass diese Abkommen vollständig
eingehalten werden müssen,

sowie unter Hinweis auf den Fahrplan des Quartetts für ei-
ne dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des israe-
lisch-palästinensischen Konflikts96, den sich der Sicherheits-
rat in seiner Resolution 1515 (2003) vom 19. November 2003
zu eigen machte,

ferner unter Hinweis auf die Arabische Friedensinitiative,
die der Rat der Liga der arabischen Staaten auf seiner am
27. und 28. März 2002 in Beirut abgehaltenen vierzehnten
Tagung verabschiedete97,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des Baus
einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet98 so-
wie unter Hinweis auf ihre Resolutionen ES-10/15 vom
20. Juli 2004 und ES-10/17 vom 15. Dezember 2006,

erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen eine dau-
ernde Verantwortung für die Palästina-Frage tragen, bis diese
unter allen Aspekten zufriedenstellend im Einklang mit inter-
nationaler Legitimität gelöst ist,

1. dankt dem Ausschuss für die Ausübung der unver-
äußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes für seine
Bemühungen bei der Wahrnehmung der ihm von der General-
versammlung übertragenen Aufgaben und nimmt Kenntnis
von seinem Jahresbericht95, namentlich von den in Ka-
pitel VII enthaltenen Schlussfolgerungen und wertvollen
Empfehlungen;

2. ersucht den Ausschuss, auch weiterhin alles zu tun,
um die Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des pa-
lästinensischen Volkes, einschließlich seines Rechts auf
Selbstbestimmung, zu fördern, den Nahost-Friedensprozess
zu unterstützen und internationale Unterstützung und Hilfe
für das palästinensische Volk zu mobilisieren, und ermächtigt
den Ausschuss, in seinem gebilligten Arbeitsprogramm alle
Anpassungen vorzunehmen, die er im Lichte der Entwicklun-
gen für zweckmäßig und notwendig hält, und der Generalver-

sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung und danach
darüber Bericht zu erstatten;

3. ersucht den Ausschuss außerdem, die Situation im
Zusammenhang mit der Palästina-Frage weiter zu verfolgen
und gegebenenfalls der Generalversammlung, dem Sicher-
heitsrat oder dem Generalsekretär Bericht zu erstatten und
Vorschläge zu unterbreiten;

4. ersucht den Ausschuss ferner, palästinensischen und
anderen Organisationen der Zivilgesellschaft auch weiterhin
seine Zusammenarbeit und Unterstützung zu gewähren und
auch künftig weitere Organisationen der Zivilgesellschaft in
seine Tätigkeit einzubeziehen, um internationale Solidarität
und Unterstützung für das palästinensische Volk zu mobili-
sieren, insbesondere in dieser kritischen, von humanitärem
Leid und Finanzkrisen geprägten Zeit, mit dem übergreifen-
den Ziel, die Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte
des palästinensischen Volkes und eine friedliche Regelung
der Palästina-Frage zu fördern;

5. ersucht die nach Resolution 194 (III) der General-
versammlung eingesetzte Vergleichskommission der Verein-
ten Nationen für Palästina und die anderen mit der Palästina-
Frage befassten Organe der Vereinten Nationen, mit dem
Ausschuss auch weiterhin voll zusammenzuarbeiten und ihm
auf Ersuchen die ihnen vorliegenden einschlägigen Informa-
tionen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen;

6. bittet alle Regierungen und Organisationen, mit dem
Ausschuss bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zusam-
menzuarbeiten;

7. ersucht den Generalsekretär, den Bericht des Aus-
schusses allen zuständigen Organen der Vereinten Nationen
zuzuleiten, und fordert diese nachdrücklich auf, nach Bedarf
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Aus-
schuss auch weiterhin alle erfo
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blik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Ka-
sachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kuba, Ku-
wait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahiri-
ja, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mau-
ritius, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippinen, Salo-
monen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Singapur,
Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Timor-Leste, Togo,
Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Uganda, Uruguay, Usbe-
kistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staa-
ten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Armenien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala,
Honduras, Irland, Island, Italien, Japan, Kamerun, Kolumbien,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco,
Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Papua-Neuguinea, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, SamlaB3-b.2(la.1(,.5(ri-)]TJ
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russalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominica, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finn-
land, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hai-
ti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland,
Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mon-
tenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Ni-
caragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pa-
kistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staa-
ten von Amerika.

Enthaltungen: Kamerun, Fidschi, Papua-Neuguinea, Tonga.

63/28. Besonderes Informationsprogramm der
Sekretariats-Hauptabteilung Presse und
Information über die Palästina-Frage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
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besondere die Anstrengungen zur Herbeiführung einer fried-
lichen Regelung der Palästina-Frage;

c) ihre Sammlung audiovisuellen Materials über die
Palästina-Frage zu erweitern, auch weiterhin solches Material
herzustellen und zu erhalten und die öffentliche Ausstellung
zur Palästina-Frage im Gebäude der Generalversammlung re-
gelmäßig zu aktualisieren;

d) Erkundungsreisen für Journalisten in das besetzte
palästinensische Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, sowie
nach Israel zu veranstalten und zu fördern;

e) internationale, regionale und nationale Seminare
oder Treffen für Journalisten zu veranstalten, die insbesonde-
re darauf gerichtet sind, die Öffentlichkeit für die Palästina-
Frage und den Friedensprozess zu sensibilisieren und den
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einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet105 so-
wie unter Hinweis auf ihre Resolutionen ES-10/15 vom
20. Juli 2004 und ES-10/17 vom 15. Dezember 2006,

überzeugt, dass die Herbeiführung einer gerechten, dauer-
haften und umfassenden Regelung der Palästina-Frage, des
Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, eine zwingende
Voraussetzung für die Herbeiführung eines umfassenden und
dauerhaften Friedens und von Stabilität im Nahen Osten ist,

sich dessen bewusst, dass der Grundsatz der Gleichbe-
rechtigung und der Selbstbestimmung der Völker zu den Zie-
len und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen ge-
hört,

in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des
Gebietserwerbs durch Krieg,

unter Hinweis
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in Anerkennung der Anstrengungen, die die Palästinensi-
sche Behörde mit internationaler Unterstützung unternimmt,
um ihre beschädigten Institutionen wiederaufzubauen, zu re-
formieren und zu stärken, und betonend, dass die palästinen-
sischen Institutionen und die palästinensische Infrastruktur
bewahrt werden müssen,

unter Begrüßung der Ergebnisse der am 24. Juni 2008 ab-
gehaltenen Berliner Konferenz zur Unterstützung der palästi-
nensischen zivilen Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit und mit
der Aufforderung, sie rasch umzusetzen,

sowie unter Begrüßung der in Dschenin beobachteten
Fortschritte, mit der Aufforderung an die Parteien, ihre Zu-
sammenarbeit zum Nutzen der Palästinenser wie auch der Is-
raelis fortzusetzen, insbesondere im Hinblick auf die Förde-
rung der Sicherheit und die Vertrauensbildung, und ihrer
Hoffnung Ausdruck verleihend, dass sich diese Fortschritte
auch auf andere wichtige Bevölkerungszentren ausweiten
werden,
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RESOLUTION 63/30

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 26. November 2008,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 163 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 6 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Resolu-
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hinderten Zugang der Menschen aller Religionen und Staats-
angehörigkeiten zu den heiligen Stätten sicherstellen;

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/31

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 26. November 2008,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 116 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 52 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Reso-
lutionsentwurfs A/63/L.37 und Add.1, eingebracht von: Ägypten,
Algerien, Arabische Republik Syrien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibuti,
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künften unter allen Umständen einzuhalten beziehungsweise
deren Einhaltung sicherzustellen;

4. stellt erneut fest, dass die weiter andauernde Beset-
zung des syrischen Golan und dessen De-facto-Annexion ein
Hindernis auf dem Wege zur Herbeiführung eines gerechten,
umfassenden und dauerhaften Friedens in der Region darstel-
len;

5. fordert Israel auf, die Gespräche mit Syrien und Li-
banon wieder aufzunehmen und die im Verlauf der früheren
Gespräche eingegangenen Verpflichtungen und abgegebenen
Zusicherungen zu achten;

6. verlangt erneut, dass sich Israel in Durchführung der
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats bis zur Linie
vom 4. Juni 1967 aus dem gesamten besetzten syrischen Go-
lan zurückzieht;

7. fordert alle betroffenen Parteien, die gemeinsamen
Schirmherren des Friedensprozesses und die gesamte interna-
tionale Gemeinschaft auf, alle erforderlichen Anstrengungen
zu unternehmen, um die Wiederaufnahme des Friedenspro-
zesses und seinen Erfolg sicherzustellen, indem sie die Reso-
lutionen 242 (1967) und 338 (1973) des Sicherheitsrats
durchführen;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/33

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 26. November 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.28 und Add.1, eingebracht von: Ägypten, Albanien, Andor-
ra, Äquatorialguinea, Argentinien, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Guatemala, Guyana, Indonesien, Irland, Israel, Ja-
pan, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malediven, Mali, Mexiko, Monaco, Mon-
golei, Mosambik, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Peru, Phil-
ippinen, Portugal, San Marino, Schweden, Senegal, Serbien,
Simbabwe, Slowenien, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Thailand, Türkei, Ungarn, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Zentralafrikanische Republik.

63/33. Globale Gesundheit und Außenpolitik

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts-
und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Ge-
bieten, insbesondere soweit sie die globale Gesundheit betref-
fen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/3 vom
27. Oktober 2003, 59/27 vom 23. November 2004 und 60/35
vom 30. November 2005 mit dem Titel „Verstärkter Kapazi-
tätsaufbau im Bereich der globalen öffentlichen Gesundheit“
und die sonstigen mit dem Thema Gesundheit zusammenhän-
genden Resolutionen sowie die Resolutionen der Weltge-
sundheitsversammlung,

es begrüßend, dass der Wirtschafts- und Sozialrat seine
für 2009 anstehende jährliche Überprüfung auf Ministerebene
unter das Motto „Verwirklichung der international vereinbar-
ten Ziele und Zusagen betreffend die globale öffentliche Ge-
sundheit“ gestellt hat,

unter Hinweis darauf, dass die Erreichung der gesund-
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zielten Vereinbarungen und Zusagen behilflich zu sein, insbe-
sondere soweit sie sich auf Gesundheitsfragen beziehen,

unterstreichend
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sowie eingedenk der Unterstützung, die die Karibische
Gemeinschaft von den Vereinten Nationen für ihre Bemühun-
gen erhalten hat, die Umsetzung der Strategie von Mauritius
für die weitere Durchführung des Aktionsprogramms für die
nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den
Entwicklungsländern117 voranzubringen, namentlich bei der
Erforschung von Möglichkeiten im Bereich der erneuerbaren
Energie und der nachhaltigen Fischerei,

Kenntnis nehmend von der Unterstützung, die das Um-
weltprogramm der Vereinten Nationen den Programmen der
Karibischen Gemeinschaft für Umwelt und nachhaltige Ent-
wicklung gewährt hat, einschließlich seiner engen Zusam-
menarbeit mit der Gruppe Nachhaltige Entwicklung im Se-
kretariat der Karibischen Gemeinschaft und den entsprechen-
den nationalen und regionalen Institutionen,

in diesem Zusammenhang mit dem Ausdruck ihrer Aner-
kennung für die technische Rolle des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen beim Aufbau von Kooperationsbeziehun-
gen zwischen den kleinen Inselentwicklungsländern der Kari-
bischen Gemeinschaft und bei der Erleichterung ihrer Bewer-
tung der Auswirkungen ihrer Anpassung an den Klimawan-
del, die als Orientierung für die Programme dienen wird, die
das Umweltprogramm der Vereinten Nationen künftig in der
Region zum Thema Klimawandel durchführen wird,

feststellend, dass auf dem Weltgipfel für nachhaltige Ent-
wicklung die besonderen Fragen und Probleme, denen sich
die kleinen Inselentwicklungsländer gegenübersehen, behan-
delt wurden118, in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend von dem
Konsens von Monterrey der Internationalen Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung119 sowie Kenntnis nehmend von
den Ergebnissen der Internationalen Tagung zur Überprüfung
der Durchführung des Aktionsprogramms für die nachhaltige
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern120,

sowie feststellend, dass die karibische Region die am
zweitstärksten von Naturgefahren bedrohte Region der Welt
ist und häufig von verheerenden Katastrophen heimgesucht

wird, namentlich Erdbeben, Überschwemmungen, Hurrika-
nen und Vulkanausbrüchen,

ferner feststellend, dass Teile der karibischen Region, ins-
besondere Haiti, in den letzten Monaten stark von Hurrikanen
getroffen wurden, die in einigen Fällen verheerende Schäden
anrichteten, und besorgt darüber, dass ihre Häufigkeit, ihre
Intensität und ihre Zerstörungskraft die Entwicklung der Re-
gion weiter gefährden,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Umsetzung der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids und der Politischen Erklärung zu HIV/Aids121, ins-
besondere von seiner Schlussfolgerung, dass die Pro-Kopf-
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hat, einschließlich der Ausarbeitung eines institutionellen und
rechtlichen Ordnungsrahmens für das Karibische Meer;

16. begrüßt außerdem die Initiativen von Mitgliedstaa-
ten, die die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Karibischen Gemeinschaft unterstützen, und legt
ihnen nahe, ihre Bemühungen fortzusetzen;

17. begrüßt ferner, dass am 9. und 10. Februar 2009 in
New York die fünfte allgemeine Tagung von Vertretern der
Karibischen Gemeinschaft und ihrer angeschlossenen Institu-
tionen einerseits und des Systems der Vereinten Nationen an-
dererseits abgehalten wird, um die Fortschritte zu prüfen und
zu bewerten, die bei der Durchführung von Aktivitäten in den
vereinbarten Bereichen und zu den vereinbarten Fragen er-
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2. legt sowohl den Vereinten Nationen als auch dem
Verband Südostasiatischer Nationen weiterhin nahe, die Be-
reiche ihrer Zusammenarbeit weiter zu verstärken und auszu-
bauen, und begrüßt in diesem Zusammenhang, dass der Ver-
band Südostasiatischer Nationen und die Vereinten Nationen
am 27. September 2007 am Amtssitz der Vereinten Nationen
eine Kooperationsvereinbarung zur Errichtung einer Partner-
schaft zwischen den beiden Organisationen unterzeichnet ha-
ben, die das gesamte Spektrum gegenseitig nutzbringender
Zusammenarbeit umfassen wird;

3. spricht dem Präsidenten der Generalversammlung,
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Außen-
ministern der Mitgliedstaaten des Verbands Südostasiatischer
Nationen ihre Anerkennung für ihre Bemühungen aus, jeweils
während der ordentlichen Tagung der Versammlung regelmä-
ßige jährliche Treffen unter Anwesenheit des Generalsekre-
tärs des Verbands Südostasiatischer Nationen abzuhalten, mit
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ferner feststellend, dass die Entwicklungsländer für Tätig-
keiten im Zusammenhang mit der Erstellung der der Kom-
mission zu übermittelnden Unterlagen um finanzielle und
technische Hilfe nachsuchen können, namentlich über den
freiwilligen Treuhandfonds, der mit Resolution 55/7 vom
30. Oktober 2000 eingerichtet wurde, um den Entwicklungs-
ländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Län-
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(„Übereinkommen über Fischbestände“)138 zu werden, um das
Ziel der universellen Beteiligung zu erreichen;

5.



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

62

fahrts-Organisation und andere zuständige internationale Or-
ganisationen;

15. erkennt an, wie überaus notwendig es ist, dass die
zuständigen internationalen Organisationen und Geber den
Entwicklungsländern dauerhafte Kapazitätsaufbauhilfe, auch
zu finanziellen und technischen Aspekten, gewähren, um de-
ren Fähigkeit zur Durchführung wirksamer Maßnahmen ge-
gen die vielfältigen Formen internationaler krimineller Akti-
vitäten auf See im Einklang mit den einschlägigen internatio-
nalen Übereinkünften, namentlich dem Übereinkommen der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität und den dazugehörigen Protokollen140,
weiter zu stärken;

16. erkennt außerdem an
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rechte und Immunitäten des Seegerichtshofs142 und des Proto-
kolls über die Vorrechte und Immunitäten der Behörde143 be-
ziehungsweise den Beitritt dazu zu erwägen;

38. betont, wie wichtig es ist, dass die Personalordnung
und das Personalstatut des Seegerichtshofs die geografisch
repräsentative Besetzung von Stellen des Höheren Dienstes
und der höheren Führungsebenen fördern, und begrüßt die
von dem Seegerichtshof zur Einhaltung dieser Vorschriften
ergriffenen Maßnahmen;
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50. bringt ihre feste Überzeugung darüber zum Aus-
druck, wie wichtig die Arbeit ist, die die Kommission im Ein-
klang mit dem Seerechtsübereinkommen leistet, namentlich
in Bezug auf die Teilnahme der Küstenstaaten an den jeweili-
gen Verfahren, die die von ihnen übermittelten Unterlagen
betreffen, und ist sich dessen bewusst, dass zwischen den
Küstenstaaten und der Kommission auch weiterhin ein akti-
ves Zusammenwirken notwendig ist;

51. ermutigt die Staaten zu einer Fortsetzung des Mei-
nungsaustauschs mit dem Ziel eines besseren Verständnisses
der Fragen, die sich aus der Anwendung des Artikels 76 des
Seerechtsübereinkommens ergeben, einschließlich der damit
verbundenen Ausgaben, um den Staaten, insbesondere den
Entwicklungsländern, die Erstellung der der Kommission zu
übermittelnden Unterlagen zu erleichtern;

52. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten auch weiterhin Arbeitstagungen oder
Symposien zu wissenschaftlichen und technischen Aspekten
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62. betont, wie wichtig es ist, dass Zwischenfälle rasch
gemeldet werden, um genaue Informationen über das Aus-
maß des Problems der Seeräuberei und bewaffneter Raub-
überfälle auf Schiffe zu erlangen, und dass die von bewaffne-
ten Raubüberfällen betroffenen Schiffe dem Küstenstaat
Meldung machen, unterstreicht die Wichtigkeit eines wirksa-
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ber 2005154, am 20. September 2006155 beziehungsweise am
6. September 2007156 verabschiedet wurden, insbesondere die
förmliche Einrichtung des Kooperationsmechanismus auf
dem Gebiet der Sicherung der Seefahrt und des Umweltschut-
zes mit dem Ziel, den Dialog und eine enge Zusammenarbeit
zwischen den Küstenstaaten, den Benutzerstaaten, der Schiff-
fahrtindustrie und anderen Interessenträgern im Einklang mit
Artikel 43 des Seerechtsübereinkommens zu fördern, sowie
die Fortschritte bei der Umsetzung des Demonstrationspro-
jekts einer Datenautobahn für die Schifffahrt in der Straße
von Malakka und der Straße von Singapur157, nimmt mit An-
erkennung Kenntnis von der wichtigen Rolle des in Singapur
ansässigen Zentrums für den Informationsaustausch des Re-
gionalen Kooperationsabkommens zur Bekämpfung der See-
räuberei und bewaffneter Raubüberfälle auf Schiffe in Asien
und fordert die Staaten auf, ihre Aufmerksamkeit sofort auf
die Verabschiedung, den Abschluss und die Durchführung
von Kooperationsabkommen auf regionaler Ebene zu richten;

73. erkennt an, dass einige grenzüberschreitende organi-
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93. bekräftigt, dass die Flaggen-, Hafen- und Küsten-
staaten sämtlich die Verantwortung dafür tragen, die wirksa-
me Durchführung und Durchsetzung der internationalen
Übereinkünfte betreffend die Gefahrenabwehr in der Schiff-
fahrt und die Sicherheit der Schifffahrt im Einklang mit dem
Völkerrecht, insbesondere dem Seerechtsübereinkommen, zu
gewährleisten, und dass die Flaggenstaaten die Hauptverant-
wortung tragen, die noch weiter gestärkt werden muss, so
auch durch mehr Transparenz in Bezug auf die Eigentumsver-
hältnisse bei Schiffen;

94. fordert die Flaggenstaaten, die weder über eine ef-



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

70

de Weiterentwicklung der Prozesse zur Umweltverträglich-
keitsprüfung für geplante, ihren Hoheitsbefugnissen oder ih-
rer Kontrolle unterstehende Tätigkeiten, die eine wesentliche
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Meeresökosysteme innerhalb und außerhalb der nationalen
Hoheitsbereiche zu ergreifen und dabei die Intaktheit der be-
treffenden Ökosysteme zu berücksichtigen;

118. bittet die Staaten, insbesondere diejenigen, die über
moderne Technologien und fortgeschrittene meerestechni-
sche Kapazitäten verfügen, zu prüfen, wie die Zusammenar-
beit mit den Entwicklungsländern, insbesondere den am we-
nigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungs-
ländern sowie afrikanischen Küstenstaaten, und die Hilfe für
diese Länder verbessert werden können, mit dem Ziel, die
nachhaltige und wirksame Entwicklung im Meeresbereich
besser in die nationalen Politiken und Programme zu integrie-
ren;

119. legt den zuständigen internationalen Organisationen,
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der
Weltbank und anderen Finanzierungsorganisationen nahe, zu
erwägen, im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs
ihre Hilfsprogramme für Entwicklungsländer auszuweiten,
und ihre Maßnahmen zu koordinieren, so auch bei der Zutei-
lung und Verwendung von Finanzmitteln der Globalen Um-
weltfazilität;

120. begrüßt die vom Sekretariat gemäß Ziffer 88 der
Resolution 61/222 ausgearbeitete Studie179 und die darin vor-
gelegten Informationen über die Hilfen, die den Entwick-
lungsländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten
Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern sowie
afrikanischen Küstenstaaten, zur Verfügung stehen, und über
die Maßnahmen, die sie ergreifen können, um in den Genuss
der Vorteile einer nachhaltigen und wirksamen Erschließung
der Meeresressourcen und Nutzung der Ozeane innerhalb ih-
res nationalen Hoheitsbereichs zu gelangen, nimmt Kenntnis
von den seitens der Staaten und der zuständigen internationa-
len Organisationen sowie der globalen und regionalen Finan-
zierungsorganisationen vorgelegten Informationen und for-
dert sie nachdrücklich auf, weitere Informationen für den Jah-
resbericht des Generalsekretärs und zur Aufnahme in die
Website der Seerechtsabteilung vorzulegen;

X

Biologische Vielfalt der Meere

121. bekräftigt ihre Rolle in Fragen im Zusammenhang
mit der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen
Vielfalt der Meere außerhalb der nationalen Hoheitsbereiche,
nimmt Kenntnis von der Tätigkeit der Staaten und der ent-
sprechenden komplementären zwischenstaatlichen Organisa-
tionen und Organe auf diesem Gebiet, einschließlich des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt und der Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen, und bittet sie, im Rahmen ihres jeweiligen Zustän-
digkeitsbereichs zur Behandlung dieser Fragen durch die Ge-
neralversammlung beizutragen;

122. nimmt Kenntnis von der Erörterung der für die gene-
tischen Ressourcen der Meere außerhalb der nationalen Ho-
heitsbereiche relevanten Rechtsordnung im Einklang mit dem
Seerechtsübereinkommen und fordert die Staaten auf, diese
Frage im Rahmen des Mandats der Offenen informellen Ad-
hoc-Arbeitsgruppe weiter zu behandeln, mit dem Ziel, in die-
ser Frage weitere Fortsc
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und Küsten180 und des auf dem Übereinkommen über die bio-
logische Vielfalt beruhenden ausführlichen Arbeitspro-
gramms für die biologische Vielfalt der Meere und Küsten181

sowie von den einschlägigen Beschlüssen, die die Konferenz
der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologi-
sche Vielfalt auf ihrer neunten Tagung fasste171;

132. erklärt erneut, dass die Staaten einzeln oder über die
zuständigen internationalen Organisationen dringend prüfen
müssen, wie das Management der Risiken für die meeresbio-
logische Vielfalt der Tiefseeberge, der Kaltwasserkorallen,
der hydrothermalen Schlote und bestimmter anderer Unter-
wassergebilde auf der Grundlage der besten verfügbaren wis-
senschaftlichen Erkenntnisse und des Vorsorgeansatzes und
im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen und damit
zusammenhängenden Vereinbarungen und Übereinkünften
integriert und verbessert werden kann;

133. fordert die Staaten und die internationalen Organisa-
tionen auf, dringend weitere Maßnahmen zu ergreifen, um im
Einklang mit dem Völkerrecht gegen zerstörerische Praktiken
vorzugehen, die nachteilige Auswirkungen auf die biologi-
sche Vielfalt und die Ökosysteme der Meere haben, nament-
lich auf Tiefseeberge, hydrothermale Schlote und Kaltwas-
serkorallen;

134. erklärt erneut, dass die Staaten ihre Anstrengungen
direkt und über die zuständigen internationalen Organisatio-
nen fortsetzen und verstärken müssen, um verschiedene Kon-
zepte und Instrumente zur Bewahrung und Bewirtschaftung
empfindlicher Meeresökosysteme auszuarbeiten und ihren
Einsatz zu erleichtern, darunter die mögliche Einrichtung von
Meeresschutzgebieten gemäß dem Völkerrecht, wie im See-
rechtsübereinkommen niedergelegt, und auf der Grundlage
der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse so-
wie der Aufbau repräsentativer Netzwerke solcher Meeres-
schutzgebiete bis zum Jahr 2012;

135. nimmt Kenntnis von der Tätigkeit der Staaten und
der zuständigen zwischenstaatlichen Organisationen und Or-
gane, einschließlich des Übereinkommens über die biologi-
sche Vielfalt, zur Bewertung der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse über schutzbedürftige Meeresgebiete und zur Zusam-
menstellung ökologischer Kriterien für die Ermittlung solcher
Gebiete, in Anbetracht des Ziels des Weltgipfels für nachhal-
tige Entwicklung, verschiedene Konzepte und Instrumente
auszuarbeiten und ihren Einsatz zu erleichtern, darunter die
Einrichtung von Meeresschutzgebieten gemäß dem Völker-
recht, wie im Seerechtsübereinkommen niedergelegt, und auf
der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse, einschließ-
lich des Aufbaus repräsentativer Netzwerke bis zum Jahr
2012134, und stellt mit Befriedigung fest, dass die Konferenz
der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologi-
sche Vielfalt auf ihrer neunten Tagung wissenschaftliche Kri-
terien für die Ermittlung ökologisch oder biologisch bedeut-
samer schutzbedürftiger Meeresgebiete auf offener See und
in Tiefseelebensräumen sowie wissenschaftliche Leitlinien

für die Auswahl von Gebieten zum Aufbau repräsentativer
Netzwerke von Meeresschutzgebieten, darunter auf offener
See und in Tiefseelebensräumen, verabschiedete und von den
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141. befürwortet weitere Untersuchungen und Erörterun-
gen über die Auswirkungen des Unterwasserlärms auf die le-
benden Meeresressourcen und ersucht die Seerechtsabtei-
lung, auch künftig die von Fachgutachtern geprüften wissen-
schaftlichen Studien, die sie gemäß Ziffer 107 der Resolution
61/222 von den Mitgliedstaaten erhält, zusammenzustellen
und je nach Bedarf diese oder Verweise auf sie und Links zu
ihnen auf ihrer Website zugänglich zu machen;

XI

Meereswissenschaft

142. fordert die Staaten auf, einzeln oder in Zusammenar-
beit miteinander oder mit den zuständigen internationalen Or-
ganisationen und Organen das Verständnis und das Wissen in
Bezug auf die Ozeane und die Tiefsee zu verbessern, insbe-
sondere was den Umfang und die Anfälligkeit der biologi-
schen Vielfalt der Tiefsee und ihrer Ökosysteme betrifft, in-
dem sie ihre wissenschaftliche Meeresforschung im Einklang
mit dem Seerechtsübereinkommen ausweiten;

143. nimmt Kenntnis von dem Beitrag der Initiative
„Census of Marine Life“ (Bestandsaufnahme des Lebens im
Meer) zur Erforschung der biologischen Vielfalt der Meere
und ermutigt zur Beteiligung an dieser Initiative;

144. begrüßt es, dass die Zwischenstaatliche Ozeanogra-
fische Kommission der Organisation der Vereinten Nationen
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur Leitlinien für die
Durchführung der Resolution XX-6 der Versammlung der
Ozeanografischen Kommission in Bezug auf die Aussetzung
von Messbojen auf Hoher See im Rahmen des Argo-Pro-
gramms verabschiedet hat183, und ermutigt den Fachbeirat für
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163. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis darüber, dass es
dem mit Resolution 55/7 eingeric
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mit Besorgnis feststellend, dass die wirksame Bestandsbe-
wirtschaftung in der marinen Fangfischerei in einigen Gebie-
ten durch unzuverlässige Informationen und Daten, die auf
nicht oder falsch gemeldete Fangmengen und Befischung zu-
rückzuführen sind, erschwert wird und dass dieser Mangel an
genauen Daten in einigen Gebieten zur Überfischung beiträgt,

in Anerkennung des maßgeblichen Beitrags der nachhalti-
gen Fischerei zur Ernährungssicherheit, zum Einkommen,
zum Wohlstand und zur Linderung der Armut der heutigen
und künftigen Generationen,

sowie anerkennend, dass dringender Handlungsbedarf auf
allen Ebenen besteht, um die langfristige nachhaltige Nut-
zung und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen durch die
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Ansätze auf die Regelung menschlicher Aktivitäten in den
Ozeanen anzuwenden, und in dieser Hinsicht Kenntnis neh-
mend von der Erklärung von Reykjavik über verantwortungs-
volle Fischerei im Meeresökosystem199, von der Arbeit der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen im Zusammenhang mit Leitlinien für die Anwen-
dung des Ökosystem-Ansatzes auf die Fischereibewirtschaf-
tung und der Bedeutung dieses Ansatzes im Hinblick auf die
einschlägigen Bestimmungen des Durchführungsüberein-
kommens und des Verhaltenskodexes sowie von dem Be-
schluss VII/11200 und den anderen einschlägigen Beschlüssen
der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt,

ferner in der Erkenntnis, welche wirtschaftliche und kul-
turelle Bedeutung Haifische in vielen Ländern haben, welche
biologische Bedeutung ihnen als wichtiger Raubfischart im
Meeresökosystem zukommt, dass bestimmte Haiarten durch
Überfischung gefährdet und einige vom Aussterben bedroht
sind, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die lang-
fristige Erhaltung und Bewirtschaftung und die nachhaltige
Nutzung der Haipopulationen und des Haifischfangs zu för-
dern, und dass der 1999 von der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen verabschiedete
Internationale Aktionsplan zur Erhaltung und Bewirtschaf-
tung von Haifischen195 die maßgebliche Leitlinie für die Aus-
arbeitung solcher Maßnahmen bildet,

in Bekräftigung ihrer Unterstützung der auf die Erhaltung
und Bewirtschaftung von Haifischen gerichteten Initiative der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen und der zuständigen subregionalen und regionalen
Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibe-
wirtschaftung, jedoch besorgt feststellend, dass nach wie vor
keine grundlegenden Daten zu Haifischbeständen und -fän-
gen vorliegen, dass nur wenige Länder den Internationalen
Aktionsplan zur Erhaltung und Bewirtschaftung von Haifi-
schen umgesetzt haben und dass nicht alle regionalen Organi-
sationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirt-
schaftung Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen für
den gezielten Haifischfang beschlossen haben,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass die Pra-
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Verhältnisses zwischen dem Seerechtsübereinkommen und
dem Durchführungsübereinkommen;

6. fordert alle Staaten auf, unmittelbar oder über regio-
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sind, um die langfristige Erhaltung und Bewirtschaftung und
die nachhaltige Nutzung der Haibestände zu gewährleisten
und den weiteren Rückgang sensibler oder bedrohter Haibe-
stände zu verhindern;

14. fordert die Staaten auf, sofortige konzertierte Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Durchführung und Einhaltung
der von den regionalen Organisationen oder Vereinbarungen
betreffend Fischereibewirtschaftung und auf nationaler Ebene
bereits getroffenen Maßnahmen zur Regulierung des Hai-
fischfangs zu verbessern, insbesondere der Maßnahmen, die
den ausschließlich zur Gewinnung von Haifischflossen be-
triebenen Fischfang verbieten oder beschränken, und bei Be-
darf zu erwägen, gegebenenfalls andere Maßnahmen zu tref-
fen, etwa indem sie vorschreiben, dass alle Haie mit sämtli-
chen Flossen am Körper angelandet werden;

15. ersucht die Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen, einen Bericht auszuarbeiten,
der eine umfassende Analyse der Durchführung des Interna-
tionalen Aktionsplans zur Erhaltung und Bewirtschaftung
von Haifischen sowie Angaben über die Fortschritte bei der
Durchführung von Ziffer 11 der Resolution 62/177 der Gene-
ralversammlung enthält und dem Fischereiausschuss auf sei-
ner achtundzwanzigsten Tagung 2009 vorzulegen ist;

16. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Schranken
für den Handel mit Fischen und Fischereierzeugnissen, die
mit ihren Rechten und Verpflichtungen nach den Überein-
künften im Rahmen der Welthandelsorganisation unvereinbar
sind, in Anbetracht der Bedeutung des Handels mit Fischen
und Fischereierzeugnissen, insbesondere für die Entwick-
lungsländer, aufzuheben;

17. fordert die Staaten und die zuständigen internationa-
len und nationalen Organisationen nachdrücklich auf, dafür
zu sorgen, dass Interessenträger der Kleinfischerei an der
Ausarbeitung entsprechender Politiken und Fischereibewirt-
schaftungsstrategien mitwirken können, um die Bestandfä-
higkeit der Kleinfischerei langfristig zu sichern, in Überein-
stimmung mit der Verpflichtung, die geeignete Erhaltung und
Bewirtschaftung der Fischereiressourcen zu gewährleisten;

II

Durchführung des Übereinkommens von 1995 zur
Durchführung der Bestimmungen des Seerechtsüber-

einkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 
1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung von

gebietsübergreifenden Fischbeständen und Beständen 
weit wandernder Fische

18. fordert alle Staaten sowie die im Seerechtsüberein-
kommen und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b des Durch-
führungsübereinkommens genannten Rechtsträger auf, sofern
sie es nicht bereits getan haben, das Durchführungsüberein-
kommen zu ratifizieren beziehungsweise ihm beizutreten und
in der Zwischenzeit seine vorläufige Anwendung zu erwägen;

19. fordert die Vertragsstaaten des Durchführungsüber-
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einkommens, und dabei zu berücksichtigen, dass sicherge-
stellt werden muss, dass die betreffenden Entwicklungsländer
und ihre Staatsangehörigen aus diesem Zugang Nutzen zie-
hen können;

27. bittet die Staaten, die internationalen Finanzinstitu-
tionen und die Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, gemäß Teil VII des Durchführungsübereinkommens
Hilfe zu gewähren, gegebenenfalls auch durch die Schaffung
spezieller Finanzmechanismen oder -instrumente, um den
Entwicklungsländern, insbesondere den am wenigsten ent-
wickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungslän-
dern, dabei behilflich zu sein, eigene Kapazitäten zur Nut-
zung von Fischereiressourcen zu entwickeln, namentlich
durch den Aufbau einer Fischereiflotte unter der Flagge ihres
Landes, eine wertschöpfende Weiterverarbeitung und die
Ausweitung ihrer wirtschaftlichen Grundlage in der Fische-
reiindustrie, in Übereinstimmung mit der Verpflichtung, für
eine ordnungsgemäße Erhaltung und Bewirtschaftung der Fi-
schereiressourcen zu sorgen;

28. legt den Staaten, zwischenstaatlichen Organisatio-
nen, internationalen Finanzinstitutionen, nationalen Institu-
tionen und nichtstaatlichen Organisationen sowie natürlichen
und juristischen Personen nahe, freiwillige finanzielle Beiträ-
ge an den Hilfsfonds nach Teil VII des Durchführungsüber-
einkommens zu entrichten;

29. stellt mit Befriedigung fest, dass die Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und die
Abteilung Meeresangelegenheiten und Seerecht des Sekreta-
riats-Bereichs Rechtsangelegenheiten Maßnahmen ergriffen
haben, um die Verfügbarkeit von Hilfe, die über den Hilfs-
fonds gewährt wird, bekannt zu machen;

30. legt den Staaten nahe, einzeln und gegebenenfalls
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innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs anzuwenden und sei-
ne Anwendung zu fördern;

40.
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48. bekräftigt, dass der internationale rechtliche Rah-
men für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit, insbesonde-
re auf subregionaler und regionaler Ebene, bei der Bewirt-
schaftung der Fischbestände und bei der in Übereinstimmung
mit dem Völkerrecht erfolgenden Bekämpfung der illegalen,
nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei gegebenenfalls
verstärkt werden muss und dass die Staaten und die im See-
rechtsübereinkommen und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b
des Durchführungsübereinkommens genannten Rechtsträger
gemeinsame Anstrengungen unternehmen müssen, um gegen
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geführten Erörterung über neue markt- und handelsbezogene
Maßnahmen und ermutigt die Staaten und anderen maßgebli-
chen Akteure, im Einklang mit dem aufgestellten Arbeitsplan
des Fischereiausschusses und angesichts der möglichen Fol-
gen dieser Maßnahmen für alle Staaten mit geeigneten inter-
nationalen und regionalen Foren diesbezügliche Informatio-
nen auszutauschen;

59. nimmt Kenntnis von den Besorgnissen wegen mögli-
cher Verbindungen zwischen der internationalen organisier-
ten Kriminalität und der illegalen Fischerei in bestimmten Re-
gionen der Welt und legt den Staaten nahe, namentlich über
die geeigneten internationalen Foren und Organisationen die
Ursachen und Methoden der illegalen Fischerei und die dazu
beitragenden Faktoren zu untersuchen, um die Kenntnis und
das Verständnis dieser möglichen Verbindungen zu vertiefen,
und die Erkenntnisse zu veröffentlichen, eingedenk der unter-
schiedlichen Rechtsordnungen und Rechtsbehelfe, die nach
dem Völkerrecht auf die illegale Fischerei und die internatio-
nale organisierte Kriminalität anwendbar sind;

V

Überwachung, Kontrolle und Aufsicht
sowie Einhaltung und Durchsetzung

60. fordert die Staaten auf, im Einklang mit dem Völ-
kerrecht einzeln und im Rahmen derjenigen regionalen Orga-
nisationen oder Vereinbarungen betreffend Fischereibewirt-
schaftung, an denen sie sich beteiligen, verstärkt umfassende
Überwachungs-, Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen sowie
Einhaltungs- und Durchsetzungsmechanismen anzuwenden
beziehungsweise dort, wo es sie nicht gibt, einzuleiten, um ei-
nen geeigneten Rahmen zur Förderung der Einhaltung verein-
barter Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen zu
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von gebietsübergreifenden Fischbeständen und Beständen
weit wandernder Fische zu untersuchen und zu diesem Zweck
einen Katalog von Leitlinien zu erstellen;

68. dankt den Staaten für die finanziellen Beiträge zur
Stärkung der Kapazitäten des bestehenden freiwilligen Inter-
nationalen Netzwerks zur Überwachung, Kontrolle und Auf-
sicht von Fischereitätigkeiten und legt den Staaten nahe, dem
Netzwerk beizutreten und aktiv darin mitzuarbeiten und,
wenn angezeigt, zu erwägen, seine im Einklang mit dem Völ-
kerrecht stattfindende Umwandlung in eine mit eigenen Mit-
teln ausgestattete internationale Einrichtung, die den Mitglie-
dern des Netzwerks noch besser behilflich sein kann, zu un-
terstützen, unter Berücksichtigung der in Artikel 25 des
Durchführungsübereinkommens genannten Formen der Zu-
sammenarbeit mit Entwicklungsstaaten;

VI

Überkapazitäten in der Fischerei

69. fordert die Staaten auf, sich dazu zu verpflichten, die
Kapazität der Fischereiflotten der Welt dringend so weit ab-
zubauen, dass die Nachhaltigkeit der Fischbestände gewähr-
leistet ist, indem sie Zielgrößen und Pläne oder andere geeig-
nete Mechanismen für eine fortlaufende Kapazitätsbewertung
festlegen und dabei gleichzeitig jede die nachhaltige Bewirt-
schaftung von Fischbeständen untergrabende Übertragung
von Fangkapazitäten auf andere Fischereien oder Fanggebie-
te, so unter anderem auf diejenigen Gebiete, in denen Überfi-
schung stattfindet oder die Fischbestände erschöpft sind, ver-
meiden und in diesem Zusammenhang die legitimen Rechte
der Entwicklungsstaaten anerkennen, ihre Befischung von
gebietsübergreifenden Fischbeständen und Beständen weit
wandernder Fische in Übereinstimmung mit Artikel 25 des
Durchführungsübereinkommens, Artikel 5 des Verhaltensko-
dexes und Ziffer 10 des Internationalen Aktionsplans für die
Steuerung der Fangkapazitäten195 auszubauen;

70. fordert die Staaten außerdem auf, einzeln und über
die regionalen Organisationen und Vereinbarungen betref-
fend Fischereibewirtschaftung sicherzustellen, dass die in
dem Internationalen Aktionsplan für die Steuerung der Fang-
kapazitäten geforderten dringenden Maßnahmen rasch durch-
geführt werden und dass seine Umsetzung unverzüglich er-
leichtert wird;

71. ersucht die Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen, über den Stand der Durchfüh-
rung des Internationalen Aktionsplans für die Steuerung der
Fangkapazitäten Bericht zu erstatten, wie in Ziffer 48 des Ak-
tionsplans vorgesehen;

72. ermutigt die Staaten, die im Hinblick auf die Schaf-
fung subregionaler und regionaler Organisationen und Ver-
einbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung zusammen-
arbeiten, unter Beachtung der besten verfügbaren wissen-
schaftlichen Informationen sowie des Vorsorgeansatzes den
Fischereiaufwand in den Gebieten, die der Regulierung durch
die künftigen Organisationen und Vereinbarungen unterwor-
fen sein werden, freiwillig einzuschränken, bis angemessene
regionale Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen be-

schlossen und durchgeführt werden, unter Berücksichtigung
der Notwendigkeit, die langfristige Erhaltung und Bewirt-
schaftung und die nachhaltige Nutzung der jeweiligen Fisch-



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

88

schungsarbeiten mit dem Ziel der Verringerung oder Beseiti-
gung der Beifänge von Jungfischen zu unterstützen, und si-
cherzustellen, dass diese Maßnahmen mit der größtmöglichen
Wirksamkeit durchgeführt werden;

76.
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die ihre Flagge führenden Schiffe die beschlossenen Maßnah-
men vollständig befolgen;

85. legt den Unterzeichnerstaaten und den Staaten, die
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sammenarbeit mit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten Nationen, unter Anwendung transpa-
renter Kriterien auf der Grundlage der Bestimmungen des
Durchführungsübereinkommens und anderer einschlägiger
Übereinkünfte sowie unter Berücksichtigung der bewährten
Praktiken der regionalen Organisationen oder Vereinbarun-
gen betreffend Fischereibewirtschaftung und, soweit ange-
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Hoheitsbereichs liegen und die von keiner für die Regulie-
rung dieser Fischerei zuständigen regionalen Organisation
oder Vereinbarung betreffend Fischereibewirtschaftung er-
fasst werden beziehungsweise für die keine multilateralen
einstweiligen Maßnahmen zu diesem Zweck beschlossen
wurden;

106. fordert die Staaten, namentlich die an den Verhand-
lungen über die Schaffung neuer für die Regulierung der Bo-
denfischerei zuständiger regionaler Organisationen oder Ver-
einbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung beteiligten
Staaten, und die für die Regulierung der Bodenfischerei zu-
ständigen regionalen Organisationen oder Vereinbarungen
betreffend Fischereibewirtschaftung nachdrücklich auf, ihre
Anstrengungen zur vollständigen und wirksamen Durchfüh-
rung der Maßnahmen nach den Ziffern 80 und 83 bis 87 der
Resolution 61/105 fortzusetzen und bei Bedarf zu beschleuni-
gen;

107. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung in Zusammenarbeit
mit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen über die von den Staaten und den regio-
nalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fische-
reibewirtschaftung zur Umsetzung der Ziffern 83 bis 90 der
Resolution 61/105 ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstat-
ten, um die in Ziffer 91 der Resolution genannte weitere
Überprüfung des Umsetzungsstands der ergriffenen Maßnah-
men zu erleichtern, mit dem Ziel, bei Bedarf weitere Empfeh-
lungen abzugeben;

108. ersucht die Staaten und die regionalen Organisatio-
nen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaf-
tung, dem Generalsekretär rechtzeitig ausführliche Informa-
tionen über die gemäß den Ziffern 83 bis 90 der Resolution
61/105 ergriffenen Maßnahmen zu übermitteln, um eine wei-
tere Überprüfung dieser Maßnahmen zu erleichtern;

109. ermutigt zu schnelleren Fortschritten bei der Auf-
stellung von Kriterien für die Ziele und die Bewirtschaftung
von Meeresschutzgebieten für Fischereizwecke und begrüßt
in dieser Hinsicht den Vorschlag der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, im Einklang
mit dem Seerechtsübereinkommen und dem Verhaltenskodex
stehende technische Leitlinien für die Festlegung, Auswei-
sung und Erprobung von Meeresschutzgebieten für diese
Zwecke auszuarbeiten, und fordert nachdrücklich zur Koordi-
nierung und Zusammenarbeit zwischen allen zuständigen in-
ternationalen Organisationen und Organen auf;

110. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, das Weltak-
tionsprogramm zum Schutz der Meeresumwelt gegen vom
Lande ausgehende Tätigkeiten210 durchzuführen und be-
schleunigt Maßnahmen zum Schutz des Meeresökosystems,
samt Fischbeständen, vor Verschmutzung und physischer
Schädigung zu ergreifen;

111. bekräftigt die Bedeutung, die sie den Ziffern 77 bis
81 der Resolution 60/31 beimisst, in denen das Problem des

verloren gegangenen, aufgegebenen oder zurückgelassenen
Fanggeräts und des damit verbundenen Meeresmülls sowie
die nachteiligen Auswirkungen von Meeresmüll und un-



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

92

einstimmung mit dem Völkerrecht, insbesondere dem See-
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sichtigt werden und der unter anderem die in den entspre-
chenden Ziffern dieser Resolution vorgegebenen Bestandteile
enthalten soll;

125. beschließt, den Unterpunkt „Nachhaltige Fischerei,
namentlich durch das Übereinkommen von 1995 zur Durch-
führung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Er-
haltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden
Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fische und
damit zusammenhängende Übereinkünfte“ unter dem Punkt
„Ozeane und Seerecht“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/113

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.23 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, An-
gola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik
Syrien, Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan,
Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina
Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokra-
tische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, De-
mokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Gha-
na, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indi-
en, Indonesien, Irak, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuwait, Lesotho, Libanon,
Liberia, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marok-
ko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman,
Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Sa-
moa, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thai-
land, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Türkei,
Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik.

63/113. Internationale Dekade für eine Kultur des
Friedens und der Gewaltlosigkeit zugunsten der 
Kinder der Welt 2001-2010

Die Generalversammlung,

eingedenk der Charta der Vereinten Nationen, einschließ-
lich der darin enthaltenen Ziele und Grundsätze, und insbe-
sondere ihres Bestrebens, künftige Geschlechter vor der Gei-
ßel des Krieges zu bewahren,

unter Hinweis auf die Satzung der Organisation der Ver-
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, in
der es heißt, dass, „da Kriege im Geist der Menschen entste-
hen, auch die Bollwerke des Friedens im Geist der Menschen
errichtet werden müssen“,

sowie unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über
eine Kultur des Friedens, insbesondere die Resolution 52/15

vom 20. November 1997, mit der sie das Jahr 2000 zum Inter-
nationalen Jahr für eine Kultur des Friedens erklärte, die Re-
solution 53/25 vom 10. November 1998, mit der sie den Zeit-
raum 2001-2010 zur Internationalen Dekade für eine Kultur
des Friedens und der Gewaltlosigkeit zugunsten der Kinder
der Welt erklärte, und die Resolutionen 56/5 vom 5. Novem-
ber 2001, 57/6 vom 4. November 2002, 58/11 vom 10. No-
vember 2003, 59/143 vom 15. Dezember 2004, 60/3 vom
20. Oktober 2005, 61/45 vom 4. Dezember 2006 und 62/89
vom 17. Dezember 2007,

in Bekräftigung 
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barten einschlägigen Beschlüsse nach Bedarf umgesetzt wer-
den müssen,

in dem Bewusstsein, dass alle Anstrengungen, die das Sys-
tem der Vereinten Nationen im Allgemeinen und die gesamte
internationale Gemeinschaft im Hinblick auf Friedenssiche-
rung, Friedenskonsolidierung, Konfliktverhütung, Abrüs-
tung, nachhaltige Entwicklung, Förderung der Menschenwür-
de und der Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit,
gute Regierungsführung und die Gleichstellung der Ge-
schlechter auf nationaler wie auf internationaler Ebene unter-
nehmen, erheblich zu einer Kultur des Friedens beitragen,

feststellend, dass ihre Resolution 57/337 vom 3. Juli 2003
über die Verhütung bewaffneter Konflikte zur weiteren För-
derung einer Kultur des Friedens beitragen könnte,

unter Berücksichtigung des „Manifests 2000“ zur Förde-
rung einer Kultur des Friedens, das auf eine Initiative der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur zurückgeht und das weltweit bisher mit
über fünfundsiebzig Millionen Unterschriften unterstützt
wurde,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
raldirektors der Organisation der Vereinten Nationen für Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur über die Durchführung der
Resolution 62/89216,

Kenntnis nehmend von dem auf der Plenartagung der Ge-
neralversammlung auf hoher Ebene verabschiedeten Ergebnis
des Weltgipfels 2005217,

es begrüßend, dass der 2. Oktober zum Internationalen
Tag der Gewaltlosigkeit erklärt wurde218,

unter Hinweis darauf, dass die Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur den 21. Fe-
bruar zum Internationalen Tag der Muttersprache erklärt hat,
mit dem Ziel, die sprachliche und kulturelle Vielfalt und die
Mehrsprachigkeit zu fördern und zu erhalten und so eine Kul-
tur des Friedens, der Harmonie, des interkulturellen Dialogs
und des gegenseitigen Verständnisses zu pflegen,

in Anerkennung der von der Allianz der Zivilisationen und
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gen weiterzuführen, um stets über den neuesten Stand der
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Begehung der De-
kade informieren zu können;

11. bittet die Mitgliedstaaten, alljährlich am 21. Septem-
ber den Internationalen Friedenstag als einen Tag zu begehen,
an dem weltweit Waffenruhe und Gewaltlosigkeit herrschen,
im Einklang mit Resolution 55/282 vom 7. September 2001;

12. bittet die Mitgliedstaaten sowie die Zivilgesell-
schaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen,
dem Generalsekretär weiterhin Informationen über die Bege-
hung der Dekade und über die Tätigkeiten zur Förderung ei-
ner Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu unterbrei-
ten;

13. dankt den Mitgliedstaaten für ihre Teilnahme an
dem Plenarsitzungstag zur Überprüfung der Fortschritte bei
der Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms so-
wie der Begehung der Dekade zu ihrer Halbzeit;

14. ersucht den Generalsekretär, die Möglichkeit einer
Stärkung der Mechanismen für die Umsetzung der Erklärung
und des Aktionsprogramms zu erkunden;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

16. beschließt, den Punkt „Kultur des Friedens“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 63/114

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.44 und Add.1, eingebracht von: Belarus, Bosnien und Her-
zegowina, Guyana, Thailand, Uganda (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Organisation
der Islamischen Konferenz sind).

63/114. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation der Islamischen 
Konferenz

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/4 vom 22. Okto-
ber 1982, 38/4 vom 28. Oktober 1983, 39/7 vom 8. November
1984, 40/4 vom 25. Oktober 1985, 41/3 vom 16. Oktober
1986, 42/4 vom 15. Oktober 1987, 43/2 vom 17. Oktober
1988, 44/8 vom 18. Oktober 1989, 45/9 vom 25. Oktober
1990, 46/13 vom 28. Oktober 1991, 47/18 vom 23. November
1992, 48/24 vom 24. November 1993, 49/15 vom 15. Novem-
ber 1994, 50/17 vom 20. November 1995, 51/18 vom 14. No-
vember 1996, 52/4 vom 22. Oktober 1997, 53/16 vom 29. Ok-
tober 1998, 54/7 vom 25. Oktober 1999, 55/9 vom 30. Okto-
ber 2000, 56/47 vom 7. Dezember 2001, 57/42 vom 21. No-
vember 2002, 59/8 vom 22. Oktober 2004 und 61/49 vom
4. Dezember 2006,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 3369 (XXX) vom
10. Oktober 1975, mit der sie beschloss, die Organisation der
Islamischen Konferenz einzuladen, als Beobachter an den Ta-

gungen und an der Arbeit der Generalversammlung und ihrer
Nebenorgane teilzunehmen,

unter Begrüßung der Anstrengungen, die der Generalse-
kretär der Organisation der Islamischen Konferenz unter-
nimmt, um die Rolle der Organisation auf dem Gebiet der
Konfliktprävention, der Vertrauensbildung, der Friedenssi-
cherung, der Konfliktlösung und der Rehabilitation nach
Konflikten in den Mitgliedstaaten sowie in Konfliktsituatio-
nen, von denen muslimische Gemeinschaften betroffen sind,
zu stärken,

davon Kenntnis nehmend, dass die Islamische Gipfelkon-
ferenz auf ihrer am 7. und 8. Dezember 2005 in Mekka (Sau-
di-Arabien) abgehaltenen dritten außerordentlichen Tagung
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Konferenz, ihren Nebenorganen und ihren Fach- und ange-
schlossenen Institutionen anerkennt221,

sowie davon Kenntnis nehmend, dass in den zehn Schwer-
punktbereichen der Zusammenarbeit zwischen den beiden
Organisationen und ihren jeweiligen Einrichtungen und Insti-
tutionen sowie bei der Bestimmung weiterer Kooperationsbe-
reiche erfreuliche Fortschritte erzielt wurden,

ferner davon Kenntnis nehmend, dass sich die Generalse-
kretäre der beiden Organisationen regelmäßig getroffen ha-
ben und dass die Konsultationen unter Mitwirkung des Son-
derberaters für den Internationalen Pakt mit Irak und sonstige
politische Fragen im März 2007 und des Hochrangigen Koor-
dinators für vermisste Staatsangehörige Kuwaits und dritter
Staaten und vermisste kuwaitische Vermögenswerte im Juni
2008 sowie der Besuch des Exekutivdirektors des Exekutiv-
direktoriums des Ausschusses zur Bekämpfung des Terroris-
mus am Amtssitz der Organisation der Islamischen Konfe-



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

97

Suche nach Lösungen für globale Probleme, zum Beispiel
Fragen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit,
der Abrüstung, der Selbstbestimmung, der Förderung einer
Kultur des Friedens durch Dialog und Zusammenarbeit, der
Entkolonialisierung, der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten, des Terrorismus, des Kapazitätsaufbaus, der Gesundheit
wie etwa der Bekämpfung pandemischer und endemischer
Krankheiten, der Nothilfe und der Rehabilitation sowie der
technischen Zusammenarbeit, auch weiterhin zu kooperieren;

6. ersucht die Sekretariate der beiden Organisationen,
ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der sozialen und
wirtschaftlichen Probleme zu verstärken, die die Bemühun-
gen der Mitgliedstaaten um die Beseitigung der Armut, die
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ten Nationen und der Organisation für das Verbot chemischer
Waffen,

nach Erhalt des Jahresberichts 2006 und des Berichtsent-
wurfs 2007 der Organisation für das Verbot chemischer Waf-
fen über die Durchführung des Übereinkommens über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Ein-
satzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher
Waffen222,

1. nimmt Kenntnis von dem Jahresbericht 2006 und
dem Berichtsentwurf 2007 der Organisation für das Verbot
chemischer Waffen, den ihr Generaldirektor in ihrem Namen
vorgelegt hat222;

2. begrüßt den erfolgreichen Abschluss der vom 7. bis
18. April 2008 in Den Haag abgehaltenen zweiten Sonderta-
gung der Konferenz der Vertragsstaaten zur Überprüfung der
Wirkungsweise des Chemiewaffenübereinkommens und ihre
wichtigen Ergebnisse, einschließlich des Konsensschlussbe-
richts223, in dem auf alle Aspekte des Übereinkommens einge-
gangen wurde und wichtige Empfehlungen für seine weitere
Durchführung abgegeben wurden;

3. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Organisation für das
Verbot chemischer Waffen“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer fünfundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/116
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63/134. Die konfliktfördernde Rolle von Diamanten:
Zerschlagung der Verbindung zwischen dem
illegalen Handel mit Rohdiamanten und
bewaffneten Konflikten als Beitrag zur
Verhütung und Beilegung von Konflikten

Die Generalversammlung,

in Anbetracht dessen, dass der Handel mit Konfliktdia-
manten nach wie vor ein ernstes Problem für die internationa-
le Gemeinschaft darstellt, das unmittelbar mit der Schürung
bewaffneter Konflikte, den Aktivitäten von Rebellenbewe-
gungen zur Untergrabung oder zum Sturz rechtmäßiger Re-
gierungen sowie dem unerlaubten Handel mit Rüstungsgü-
tern, insbesondere Kleinwaffen und leichten Waffen, und de-
ren Verbreitung in Verbindung gebracht werden kann,

sowie in Anbetracht der verheerenden Auswirkungen, die
durch den Handel mit Konfliktdiamanten geschürte Konflikte
auf den Frieden und die Sicherheit der Menschen in den be-
troffenen Ländern haben, und der bei solchen Konflikten be-
gangenen systematischen und schweren Menschenrechtsver-
letzungen,

in Anbetracht der negativen Auswirkungen solcher Kon-
flikte auf die regionale Stabilität sowie der Verpflichtungen,
welche die Charta der Vereinten Nationen den Staaten im
Hinblick auf die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit auferlegt,

daher anerkennend, dass unbedingt auch weiterhin Maß-
nahmen zur Eindämmung des Handels mit Konfliktdiaman-
ten getroffen werden müssen,

daran erinnernd, dass die Entfernung illegaler Diamanten
aus dem rechtmäßigen Handel das Hauptziel des Kimberley-
Prozesses ist,

anerkennend, dass der Diamantensektor ein wichtiger Ka-
talysator für die Verringerung der Armut und die Erfüllung
der Vorgaben für die Millenniums-Entwicklungsziele in den
produzierenden Ländern ist,

eingedenk der Vorteile des rechtmäßigen Diamantenhan-
dels für die produzierenden Länder und unterstreichend, dass
weitere Maßnahmen auf internationaler Ebene getroffen wer-
den müssen, um zu verhindern, dass das Problem der Kon-
fliktdiamanten den rechtmäßigen Diamantenhandel beein-
trächtigt, der einen entscheidenden Beitrag zur Volkswirt-
schaft vieler Diamanten produzierender, ausführender und
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in Anbetracht dessen, dass die Erklärung von Beijing über
Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden die Forderung
nach einer Erneuerung des Mandats der Internationalen Ar-
beitsgruppe Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden
unter der Führung der Vereinten Nationen enthält,

sowie in Anbetracht dessen, dass Indikatoren und Zielgrö-
ßen auf der Grundlage einvernehmlich festgelegter Standards
aufgestellt werden müssen, um die Regierungen dabei zu un-
terstützen, Sport zum festen Bestandteil von bereichsüber-
greifenden Entwicklungsstrategien zu machen und Sport und
Leibeserziehung in internationale, regionale und nationale
entwicklungspolitische Maßnahmen und Programme einzu-
binden,

ferner in Anbetracht dessen, dass es unbedingt erforder-
lich ist, Frauen und Mädchen in die Praxis des Sports im
Dienste von Entwicklung und Frieden einzubinden, und be-
grüßt in diesem Zusammenhang Aktivitäten zur Förderung
und Anregung solcher Initiativen auf globaler Ebene, wie bei-
spielsweise die 2008 in Chile veranstaltete FIFA U-20-Frau-
en-Weltmeisterschaft im Fußball,

1. begrüßt die Entscheidung des Generalsekretärs, das
Mandat des Sonderberaters des Generalsekretärs für Sport im
Dienste von Entwicklung und Frieden zu erneuern und die In-
ternationale Arbeitsgruppe Sport im Dienste von Entwick-
lung und Frieden unter der Leitung des Sonderberaters in das
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plätzen ausrichten und sicherstellen, dass diese Aktivitäten
die Entwicklung einer Wirtschaft, die durch ein der unterneh-
merischen Initiative, der guten Regierungsführung und der
Rechtsstaatlichkeit förderliches, berechenbares Investitions-
klima geprägt ist, ergänzen und dazu beitragen;

4. begrüßt
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unter Hinweis auf die Erklärung von Hyogo238 und den
Hyogo-Rahmenaktionsplan 2005-2015239 sowie die gemein-
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und technischer Hilfe zu ermitteln, die dazu dienen soll, die
laufenden Anstrengungen zur Ausweitung der nationalen Ka-
pazitäten zu fördern und ein zuverlässiges Tsunami-Früh-
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bieten, in allen Phasen des Katastrophenmanagements voll,
aktiv und gleichgestellt mitzuwirken;

18.
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geordnetem Personal245 weiter angestiegen ist und nunmehr
sechsundachtzig beträgt, eingedenk der Notwendigkeit, die
Universalität des Übereinkommens zu fördern, und mit Aner-
kennung auf die Verabschiedung des Fakultativprotokolls
zum Übereinkommen über die Sicherheit von Personal der
Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal246 verwei-
send, das den Umfang des Rechtsschutzes nach dem Überein-
kommen ausweitet,

zutiefst besorgt über die Gefahren und Sicherheitsrisiken,
denen humanitäres Personal sowie Personal der Vereinten
Nationen und beigeordnetes Personal bei Einsätzen im Feld
unter zunehmend komplexen Verhältnissen ausgesetzt ist, so-
wie über die vielfach zu beobachtende kontinuierliche Aus-
höhlung der Achtung vor den Grundsätzen und Regeln des
Völkerrechts, insbesondere des humanitären Völkerrechts,

betonend, wie wichtig es ist, die mit den einschlägigen in-
ternationalen Übereinkünften festgelegten Verpflichtungen in
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3. fordert alle Staaten mit großem Nachdruck auf, die
für die Fortsetzung und erfolgreiche Durchführung der Ein-
sätze der Vereinten Nationen notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen, um die Sicherheit des humanitären Personals sowie
des Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten
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15. empfiehlt dem Generalsekretär, auch künftig darauf
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sammenhang die Vereinten Nationen und gegebenenfalls die
anderen humanitären Organisationen, in enger Zusammenar-
beit mit den Gaststaaten die Bedrohungen ihrer Sicherheit
noch eingehender zu analysieren, um durch die Erleichterung
fundierter Entscheidungen über die Aufrechterhaltung einer
wirksamen Präsenz im Feld, unter anderem zur Erfüllung ih-
res humanitären Auftrags, die Sicherheitsrisiken zu bewälti-
gen;

26. begrüßt außerdem die Anstrengungen des General-
sekretärs, im Interesse der Sicherheit des Personals die Si-
cherheitskooperation mit den Gastregierungen zu verbessern,
namentlich die Anstrengungen zur Unterstützung der zustän-
digen Verantwortlichen der Vereinten Nationen bei der Zu-
sammenarbeit mit den Behörden des Gaststaats;

27. fordert alle maßgeblichen Akteure auf, mit aller Tat-
kraft in ihren öffentlichen Erklärungen für ein für die Sicher-
heit des humanitären Personals günstiges Umfeld einzutreten;

28. betont, dass die Sicherheitsmaßnahmen auf Landes-
ebene nur dann wirksam greifen können, wenn eine gemein-
same Kapazität für Sicherheitspolitik und Standards, Koordi-
nierung, Kommunikation, Einhaltungsfragen sowie Bedro-
hungs- und Risikobewertung vorhanden ist, und nimmt
Kenntnis von dem daraus entstehenden Nutzen für das Perso-
nal der Vereinten Nationen und das beigeordnete Personal,
namentlich infolge der Tätigkeit der Hauptabteilung Sicher-
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zierte Notsituationen, und befürwortet Anstrengungen zur
Einhaltung der Guten Praktiken für Geber humanitärer Hil-
fe260;

16. begrüßt die wichtigen Leistungen, die der Zentrale
Fonds für die Reaktion auf Notsituationen erbracht hat, um
für eine raschere und berechenbarere Reaktion auf humanitä-
re Notsituationen zu sorgen, und betont, wie wichtig es ist,
den Feststellungen und Empfehlungen im Bericht des Zentra-
len Fonds für die Reaktion auf Notsituationen255 Rechnung zu
tragen, um sicherzustellen, dass die Mittel so effizient, wirk-
sam und transparent wie möglich eingesetzt werden;

17. fordert alle Mitgliedstaaten auf und bittet den Privat-
sektor und alle in Betracht kommenden Personen und Institu-
tionen, die Erhöhung der an den Zentralen Fonds für die Re-
aktion auf Notsituationen entrichteten freiwilligen Beiträge
zu erwägen, und betont, dass die Beiträge zusätzlich zu den
bereits eingegangenen Verpflichtungen zugunsten humanitä-
rer Programme und nicht zulasten der für die internationale
Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung gestellten Mit-
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de Unterstützung gewähren, und in dieser Hinsicht die Unter-
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humanitären Organisationen bei der Begrenzung der Folgen
von Naturkatastrophen trägt,

sowie betonend, dass alle Staaten dafür verantwortlich
sind, Anstrengungen zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle,
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streicht, dass diese Zusammenarbeit und Hilfe im gesamten
Verlauf der Hilfseinsätze und der mittel- und langfristigen
Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen so fortgesetzt
werden müssen, dass die Anfälligkeit für künftige Naturge-
fahren gemindert wird;

7.
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in der Erkenntnis, dass die Stärkung der Armen für die
wirksame Beseitigung von Armut und Hunger unerlässlich
ist, 

bekräftigend, dass Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und
internationaler Ebene unerlässlich ist, um ein dauerhaftes
Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung her-
beizuführen und Armut und Hunger zu beseitigen,

sowie bekräftigend, dass jedes Land selbst die Hauptver-
antwortung für seine Entwicklung übernehmen muss und
dass die Rolle der nationalen Politiken und Entwicklungsstra-
tegien bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung
nicht genügend betont werden kann, und anerkennend, dass
die nationalen Anstrengungen durch unterstützende globale
Programme, Maßnahmen und Politiken ergänzt werden sol-
len, mit dem Ziel, die Entwicklungschancen der Entwick-
lungsländer zu vergrößern, wobei die jeweiligen nationalen
Gegebenheiten zu berücksichtigen sind und die Achtung der
nationalen Trägerschaft, der nationalen Strategien und der na-
tionalen Souveränität zu gewährleisten ist, 

1. nimmt Kenntnis von dem Schlussbericht der Kom-
mission für die Stärkung der Rechtsstellung der Armen „Ma-
king the Law Work for Everyone“ (Das Recht in den Dienst
aller stellen)278; 

2. betont, wie wichtig es ist, bewährte nationale Prakti-
ken auf dem Gebiet der Stärkung der Rechtsstellung der Ar-
men auszutauschen;

3.



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

123

menarbeit leistet, um ein Sü
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im Rahmen der laufenden und künftigen Tätigkeiten der Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit;

4. dankt
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eines analytischen Regionalberichts über die gesundheitsbe-
zogenen Millenniums-Entwicklungsziele unterstützen;

15. fordert die Verstärkung der technischen Hilfe, die
die zuständigen Organe der Vereinten Nationen, insbesonde-
re das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit bei der Umsetzung
ihres Aktionsplans für Umweltzusammenarbeit gewähren,
vor allem in Vorrangbereichen wie dem Technologietransfer
und der Umsetzung von Strategieplänen und -projekten;

16. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Verab-
schiedung des Arbeitsplans über die biologische Vielfalt in
der Region der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit, der darauf abzielt, mit Unterstützung der zuständigen
Organe der Vereinten Nationen die gemeinsamen Ziele im
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fend den Kampf gegen die Malaria in den Entwicklungslän-
dern, insbesondere in Afrika,

ferner unter Hinweis auf die von der Weltgesundheitsver-
sammlung am 23. Mai 2007 verabschiedete Resolution
60.18293, in der nachdrücklich ein breites Spektrum nationaler
und internationaler Maßnahmen zur Ausweitung der Pro-
gramme zur Malariabekämpfung gefordert wird,

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Wirt-
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ziele zu sensibilisieren und ihre diesbezüglichen Kenntnisse
zu erweitern;

4. begrüßt es, dass der Generalsekretär einen Sonder-
gesandten für Malaria benannt hat, der die Frage in Zusam-
menarbeit mit den anderen Organisationen der Vereinten Na-
tionen, die sich bereits mit diesen auf der internationalen Po-
litik- und Entwicklungsagenda stehenden Fragen befassen,
angehen und gemeinsam mit nationalen und globalen Führern
zur Sicherung des politischen Willens, der Partnerschaften
und der Mittel beitragen soll, deren Ziel darin besteht, die
Zahl der Todesfälle aufgrund von Malaria durch die Auswei-
tung des Zugangs zum Schutz und zur Behandlung, insbeson-
dere in Afrika, bis 2010 drastisch zu senken;

5. begrüßt es außerdem, dass die einundsechzigste
Weltgesundheitsversammlung die Resolution 61.21 vom
24. Mai 2008 verabschiedete298, in der sie die globale Strate-
gie und die vereinbarten Teile des Aktionsplans zu öffentli-
cher Gesundheit, Innovation und geistigem Eigentum an-
nahm;

6. begrüßt es ferner, dass die internationale Gemein-
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ergreifen und sich vor allem auf die Verfügbarkeit von quali-
fiziertem Personal auf allen Ebenen zu konzentrieren, damit
der technische und operative Bedarf gedeckt werden kann,
wenn mehr Mittel für Malariabekämpfungsprogramme be-
reitgestellt werden;

16. fordert die internationale Gemeinschaft auf, unter
anderem durch die Unterstützung bei der Deckung des Fi-
nanzbedarfs des Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids,
Tuberkulose und Malaria und im Wege von Initiativen, die
mit ausreichender internationaler Unterstützung von den Län-
dern selbst getragen werden, den Zugang zu erschwinglichen,
sicheren und wirksamen Kombinationstherapien gegen Mala-
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Impfstoffe, diagnostische Schnelltests, Insektizide und An-
wendungsarten gerichtet sind, mit dem Ziel der Malariaprä-
vention und -behandlung, insbesondere für gefährdete Kinder
und Schwangere, um so die Wirksamkeit zu steigern und das
Auftreten von Resistenzen zu verzögern;

26. fordert die Länder, in denen die Malaria endemisch
ist, auf, günstige Bedingungen für Forschungseinrichtungen
zu gewährleisten, namentlich durch die Zuweisung ausrei-
chender Mittel und gegebenenfalls die Ausarbeitung nationa-
ler Politiken und eines rechtlichen Rahmens, damit sie unter
anderem zur Politikformulierung und zu strategischen Mala-
ria-Interventionsmaßnahmen beitragen können;

27. bekräftigt das Recht auf die umfassende Nutzung
der Bestimmungen in dem Übereinkommen der Welthandels-
organisation über handelsbezogene Aspekte der Rechte des
geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen)302, der Erklä-
rung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen und die öf-
fentliche Gesundheit303, des Beschlusses des Allgemeinen Ra-
tes der Welthandelsorganisation vom 30. August 2003304 und
der Änderungen des Artikels 31 des Übereinkommens305, die
Flexibilitäten für den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor-
sehen, insbesondere für die Förderung des Zugangs zu Medi-
kamenten für alle, namentlich auch die unter Zwangslizenzie-
rung erfolgende Herstellung von Generika für die Malariaprä-
vention und -behandlung, und trifft den Beschluss, den Ent-
wicklungsländern in dieser Hinsicht behilflich zu sein;

28. fordert die internationale Gemeinschaft auf, Mittel
und Wege zu unterstützen, um den durch resistente Stämme
der Falciparum-Malaria gefährdeten Bevölkerungsgruppen in
Ländern, in denen die Malaria endemisch ist, insbesondere in
Afrika, besseren und erschwinglicheren Zugang zu Schlüssel-
produkten zu eröffnen, wie etwa Maßnahmen zur Vektorbe-
kämpfung, einschließlich der Besprühung der Innenwände
von Häusern mit langzeitwirksamen Insektiziden, langlebiger
imprägnierter Moskitonetze und Kombinationstherapien auf
Artemisininbasis, namentlich durch zusätzliche Geldmittel
und innovative Mechanismen, unter anderem für die Finan-
zierung und großflächige Ausweitung der Artemisininpro-
duktion beziehungsweise der Artemisininbeschaffung, um
den gestiegenen Bedarf zu decken;

29. begrüßt die gestiegene Anzahl öffentlich-privater
Partnerschaften zur Malariabekämpfung und -prävention, na-
mentlich die Geld- und Sachbeiträge von Partnern aus dem
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gers in allen Ländern zu erreichen, mit dem unmittelbaren
Ziel, die Zahl der unterernährten Menschen spätestens bis
zum Jahr 2015 zu halbieren, sowie die Verpflichtung, die
Millenniums-Entwicklungsziele zu erreichen,

anerkennend, dass der Landwirtschaft bei der Deckung
der Bedürfnisse einer wachsenden Weltbevölkerung eine ent-
scheidend wichtige Rolle zukommt und dass sie untrennbar
mit der Beseitigung der Armut verbunden ist, vor allem in den
Entwicklungsländern, und betonend, dass daher integrierte
und nachhaltige Konzepte für die landwirtschaftliche und
ländliche Entwicklung unverzichtbar sind, um die Ernäh-
rungs- und die Nahrungsmittelsicherheit auf umweltverträgli-
che Weise zu erhöhen,

betonend, dass auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene dringend verstärkte Anstrengungen unternommen
werden müssen, um die mit der Ernährungssicherheit und der
landwirtschaftlichen Entwicklung verbundenen Fragen im
Rahmen der internationalen Entwicklungsagenda anzugehen,

nach wie vor besorgt darüber, dass hohe und stark
schwankende Nahrungsmittelpreise und die globale Nah-
rungsmittelkrise eine ernste Herausforderung im Kampf ge-
gen Armut und Hunger sowie für die Anstrengungen der Ent-
wicklungsländer darstellen, Ernährungssicherheit herbeizu-
führen und das Ziel, die Zahl der unterernährten Menschen
spätestens bis zum Jahr 2015 zu halbieren, sowie die anderen
international vereinbarten Ziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, zu erreichen, und erneut erklärend,
dass die weltweite Nahrungsmittelkrise vielfältige und kom-
plexe Ursachen hat und dass ihre Folgen kurz- wie auch mit-
tel- und langfristig eine umfassende und abgestimmte Ant-
wort der nationalen Regierungen und der internationalen Ge-
meinschaft erfordern,

es begrüßend, dass vom 3. bis 5. Juni 2008 in Rom die
Konferenz auf hoher Ebene über Welternährungssicherheit:
die Herausforderungen Klimawandel und Bioenergie abge-
halten wurde, und in Anerkennung der Initiative des General-
sekretärs, die Hochrangige Arbeitsgruppe für die weltweite
Nahrungsmittelkrise einzusetzen, die den umfassenden Rah-
menaktionsplan318 erstellt hat, sowie anderer multilateraler,
regionaler und nationaler Initiativen,

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der Arbeit der
einschlägigen internationalen Organe und Organisationen,
namentlich der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen, des Internationalen Fonds für land-
wirtschaftliche Entwicklung und des Welternährungspro-
gramms, im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen
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eingedenk der Artikel der Charta der Vereinten Nationen,
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lisieren, und bittet die Vereinten Nationen, mit der Internatio-
nalen Organisation der Frankophonie und ihren Mitgliedern
aktiv zur Erfüllung dieser Verpflichtungen zusammenzuar-
beiten;

9. begrüßt ferner, dass sich die Länder, die Französisch
als gemeinsame Sprache verwenden, insbesondere über die
Internationale Organisation der Frankophonie an der Vorbe-
reitung, Durchführung und Weiterverfolgung von unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen organisierten inter-
nationalen Konferenzen beteiligen;

10. begrüßt die Zusammenkünfte auf hoher Ebene, die
regelmäßig zwischen dem Sekretariat der Vereinten Nationen
und dem Sekretariat der Internationalen Organisation der
Frankophonie abgehalten werden, und spricht sich dafür aus,
dass die Sekretariate an den wichtigen Tagungen der beiden
Organisationen teilnehmen;

11. dankt dem Generalsekretär dafür, dass er die Inter-
nationale Organisation der Frankophonie in seine regelmäßi-
gen Treffen mit den Leitern von Regionalorganisationen ein-
bezogen hat, und bittet ihn, dies auch künftig zu tun, unter Be-
rücksichtigung der Rolle, die die Internationale Organisation
der Frankophonie bei der Konfliktprävention und bei der Un-
terstützung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit spielt;

12. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass die
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in dem Bewusstsein, dass eine verstärkte internationale
Zusammenarbeit, namentlich durch Partnerschaften, notwen-
dig ist, um den Zugang zur Aufklärung über die Sichelzel-
lenanämie, ihr Management, ihre Überwachung und ihre Be-
handlung zu erleichtern,

in der Erkenntnis, dass ein angemessenes Management
der Sichelzellenanämie zu einer deutlichen Senkung der
Sterblichkeit aufgrund von Malaria und des Risikos einer
HIV-Infektion beitragen wird,

unter Hinweis auf die Erklärung von Abuja vom 25. April
2000 zur Zurückdrängung der Malaria in Afrika324 und die
globale Initiative zur Zurückdrängung der Malaria,

Kenntnis nehmend von den Berichten des ersten, zweiten
und dritten internationalen Kongresses der Internationalen
Organisation zur Bekämpfung der Sichelzellenanämie, die
am 25. und 26. Januar 2002 in Paris, vom 20. bis 23. Januar
2004 in Cotonou beziehungsweise vom 22. bis 24. November
2006 in Dakar abgehalten wurden, und von dem Bericht der
ersten globalen Konsultationen über Sichelzellenanämie, die
vom 14. bis 17. Juni 2005 in Brazzaville abgehalten wurden,

in der Erkenntnis, dass der Aufklärung, der Information
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wurde327. Wir bekräftigen ferner unsere Verpflichtung, Unter-
stützung für die besonderen Bedürfnisse Afrikas zu gewähren
und zu verstärken, und betonen, dass die Beseitigung der Ar-
mut, insbesondere in Afrika, die größte globale Herausforde-
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tur und zu alle einschließenden sozialen Diensten gewährt
wird, und um Kapazitäten insbesondere für Frauen, Kinder,
ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen aufzu-
bauen und so ihren sozialen Schutz zu verbessern.

14. Die steigende Interdependenz der Volkswirtschaften in ei-
ner zunehmend globalisierten Welt und die Entwicklung re-
gelgestützter Ordnungsrahmen für die internationalen Wirt-
schaftsbeziehungen haben dazu geführt, dass der Handlungs-
spielraum für nationale Wirtschaftspolitik, das heißt der Gel-
tungsbereich innerstaatlicher Politiken, insbesondere in den
Bereichen Handel, Investitionen und internationale Entwick-
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20. Kapitalflucht stellt dort, wo sie auftritt, ein wesentliches
Hindernis für die Mobilisierung einheimischer Finanzmittel
zugunsten der Entwicklung dar. Wir werden die einzelstaatli-
chen und multilateralen Anstrengungen zur Bekämpfung der
verschiedenen Faktoren, die sie begünstigen, verstärken. Es
ist unerlässlich, an das Problem der illegalen Finanzströme,
insbesondere der Geldwäsche, heranzugehen. Zur Verhinde-
rung des Transfers gestohlener Vermögenswerte ins Ausland
beziehungsweise zur Hilfe bei ihrer Wiedererlangung und
Rückgabe, insbesondere an ihre Ursprungsländer, im Ein-
klang mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen ge-
gen Korruption329, sowie zur Verhinderung von kriminell mo-
tivierten Kapitalströmen sollten zusätzliche Maßnahmen er-
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sie dazu beitragen, einige der Risiken zu mindern, denen pri-
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34. Wir erkennen die besonderen Herausforderungen an, de-
nen sich die am wenigsten entwickelten Länder dabei gegen-
übersehen, sich zu ihrem Nutzen in das internationale Han-
delssystem zu integrieren. Wir erkennen an, dass die am we-
nigsten entwickelten Länder besondere Maßnahmen und in-
ternationale Unterstützung benötigen, wenn es darum geht, in
vollem Umfang vom Welthandel zu profitieren und sich an
die Weltwirtschaft anzupassen und nutzbringend in sie zu in-
tegrieren. Wir begrüßen den Beschluss der vom 13. bis
18. Dezember 2005 in Hong Kong (China) abgehaltenen
sechsten Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation
über die Verbesserung des Marktzugangs für die am wenig-
sten entwickelten Länder, wie er aus dem Beschluss und sei-
ner Anlage hervorgeht333, und fordern seine vollständige
Durchführung. Wir begrüßen außerdem die Maßnahmen, die
einzelne Länder seit der Konferenz von Monterrey im Hin-
blick auf das Ziel ergriffen haben, allen am wenigsten entwi-
ckelten Ländern vollständigen zoll- und kontingentfreien
Marktzugang zu gewähren, und fordern die anderen entwi-
ckelten Länder und Entwicklungsländer, die nach eigenen
Angaben dazu in der Lage sind, auf, Schritte in Richtung auf
dieses Ziel zu unternehmen. Wir werden auch unsere An-
strengungen intensivieren, am wenigsten entwickelten Län-
dern auf entsprechenden Wunsch technische Hilfe zu gewäh-
ren, um ihnen eine wirksamere Teilnahme am multilateralen
Handelssystem zu ermöglichen, unter anderem durch die
wirksame Durchführung des Erweiterten integrierten Rah-
menplans für handelsbezogene technische Hilfe für die am
wenigsten entwickelten Länder und durch die Gewährung
von Unterstützung, damit sie wirksam an internationalen
Handelsverhandlungen teilnehmen können.

35. Wir erkennen außerdem die besonderen Herausforderun-
gen an, vor die andere Entwicklungsländer, namentlich kleine
und anfälligere Volkswirtschaften, gestellt sein können, wenn
sie in vollem Umfang von dem multilateralen Handelssystem
profitieren wollen. Es gilt, diesen Ländern gebührende Be-
rücksichtigung und Unterstützung zukommen zu lassen, um
dazu beizutragen, ihre wirksame Beteiligung an der globalen
Wirtschaft zu fördern. In dieser Hinsicht ermutigen wir zu
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Zusammenarbeit in handelsbezogenen Bereichen verstärkt zu
unterstützen, so auch durch Dreieckskooperation im Einklang
mit den Regeln der Welthandelsorganisation.

39. Wir begrüßen die laufende Arbeit der internationalen In-
stitutionen, die den Entwicklungsländern bei der Nutzung der
Vorteile der Handelsliberalisierung behilflich sind, insbeson-
dere die Vereinten Nationen, die Welthandelsorganisation,
die Weltbank, der IWF und die regionalen Entwicklungsban-
ken, und ermutigen sie zu weiteren Anstrengungen mit dem
Ziel, einen Handel zu fördern, der zu Wirtschaftswachstum
und Entwicklung führt. In diesem Zusammenhang begrüßen
wir die Ergebnisse der zwölften Tagung der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD),
die vom 20. bis 25. April 2008 in Accra stattfand, und bekräf-
tigen die Rolle der UNCTAD in den Bereichen Handel und
Entwicklung.

Verstärkung der internationalen finanziellen und
technischen Entwicklungszusammenarbeit

40. Wir erkennen die gravierenden Auswirkungen an, die die
derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Fähigkeit der
Entwicklungsländer zur Mobilisierung von Ressourcen für
die Entwicklung hat. Wir betonen die Wichtigkeit der öffent-
lichen Entwicklungshilfe als Hebel und Stütze für die Ent-
wicklungsfinanzierung in den Entwicklungsländern. In dieser
Hinsicht erinnern wir an unsere Verpflichtungen auf die inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, und fordern die internatio-
nale Gemeinschaft auf, sich verstärkt darum zu bemühen, die
Erreichung dieser Ziele zu erleichtern.

41. Wir erklären erneut, dass die öffentliche Entwicklungshil-
fe als Ergänzung anderer Quellen der Entwicklungsfinanzie-
rung eine wesentliche Rolle dabei spielt, die Erreichung der
Entwicklungsziele, einschließlich der international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, insbesondere der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, zu erleichtern. Für viele afrikanische Länder,
am wenigsten entwickelte Länder, kleine Inselentwicklungs-
länder und Binnenentwicklungsländer stellt die öffentliche
Entwicklungshilfe nach wie vor die größte Quelle ausländi-
scher Finanzmittel dar. Die öffentliche Entwicklungshilfe
kann eine Katalysatorrolle spielen, indem sie den Entwick-
lungsländern hilft, Hemmnisse für ein dauerhaftes, inklusives
und ausgewogenes Wachstum zu beseitigen, etwa durch den
Ausbau der sozialen, institutionellen und materiellen Infra-
struktur, die Förderung von ausländischen Direktinvestitio-
nen, Handel und technologischer Innovation, die Verbesse-
rung des Gesundheits- und Bildungswesens, die Förderung
der Geschlechtergleichstellung, die Erhaltung der Umwelt
und die Bekämpfung der Armut.

42. Wir sind erfreut darüber, dass sich die öffentliche Ent-
wicklungshilfe von dem rückläufigen Trend erholt hat, den
sie vor der Konferenz von Monterrey aufwies (die öffentliche
Entwicklungshilfe stieg zwischen 2001 und 2007 real um
40 Prozent), wobei wir davon Kenntnis nehmen, dass ein er-
heblicher Teil der Hilfeleistungen nach 2002 Schuldener-
leichterungen und humanitäre Hilfe umfasste. Allerdings stel-
len wir mit Besorgnis fest, dass die öffentliche Entwicklungs-
hilfe zwischen 2006 und 2007 insgesamt sank, was vor allem

auf den Rückgang der Schuldenerleichterungen nach ihrem
Höhepunkt 2005 zurückzuführen war. Wir sind durch die Tat-
sache ermutigt, dass einige Geberländer die im Konsens von
Monterrey festgelegten Ziele, 0,7 Prozent ihres Bruttosozial-
produkts (BSP) als öffentliche Hilfe für die Entwicklungslän-
der sowie 0,15 bis 0,20 Prozent ihres BSP als öffentliche Hil-
fe für die am wenigsten entwickelten Länder bereitzustellen,
erreicht oder übertroffen haben. Wir sind außerdem dadurch
ermutigt, dass andere Länder Zeitpläne für die Erfüllung ihrer
langfristigen Verpflichtungen aufgestellt haben. So hat die
Europäische Union zugesagt, gemeinsam bis 2010 0,56 Pro-
zent und bis 2015 0,7 Prozent ihres BSP für die öffentliche
Entwicklungshilfe aufzuwenden und unter voller Achtung der
individuellen Prioritäten der Mitgliedstaaten in Bezug auf die
Entwicklungshilfe mindestens 50 Prozent der erhöhten ge-
meinsamen Hilfeleistungen für Afrika bereitzustellen. Wir
begrüßen es, dass sich die von den Vereinigten Staaten ge-
währte öffentliche Entwicklungshilfe mehr als verdoppelt
hat. Wir begrüßen außerdem die von den Führern der Gruppe
der Acht in Hokkaido (Japan) abgegebene Erklärung, in der
sie ihre feste Entschlossenheit bekundeten, sich um die Erfül-
lung ihrer in Gleneagles eingegangenen Verpflichtungen zu
bemühen und insbesondere gemeinsam mit anderen Gebern
bis 2010 die öffentliche Entwicklungshilfe für Afrika gegen-
über 2004 um 25 Milliarden US-Dollar jährlich zu erhöhen.
Wir ermutigen die Geber, bis Ende 2010 nationale Zeitpläne
zu erstellen, die ihnen im Rahmen ihres jeweiligen Haushalts-
aufstellungsprozesses die Anhebung der Hilfszuwendungen
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leistung eines wirksamen Einsatzes der öffentlichen Entwick-
lungshilfe betonen wir, wie wichtig demokratische Regie-
rungsstrukturen, eine verbesserte Transparenz und Rechen-
schaftspflicht und ein ergebnisorientiertes Management sind.
Wir legen allen Gebern eindringlich nahe, möglichst bald rol-
lierende indikative Zeitpläne aufzustellen, aus denen hervor-
geht, wie sie planen, im Einklang mit ihrem jeweiligen Haus-
haltsaufstellungsprozess ihre Ziele zu erreichen. Wir betonen,
wie wichtig es ist, in den entwickelten Ländern größere ein-
heimische Unterstützung dafür zu mobilisieren, dass diese
Länder ihren Verpflichtungen nachkommen, so auch durch
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zur Verbesserung der Effizienz, Kohärenz und Wirksamkeit
des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen.

55. Die multilateralen Entwicklungsbanken, insbesondere die
Weltbank, die regionalen und subregionalen Entwicklungs-
banken und andere internationale Institutionen, die sich für
die Entwicklung einsetzen, können eine wichtige Quelle der
Entwicklungsfinanzierung darstellen. Sie stellen strategische
Ressourcen zur Verfügung, darunter in Form von technischer
Hilfe für Bereiche wie die Regierungsführung, den Institu-
tions- und Kapazitätsaufbau und die Förderung bewährter
Verfahren. Sie spielen eine bedeutende Rolle bei der besseren
Einbindung der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft
und bei der Unterstützung der regionalen Integration und an-
derer Kooperationsbemühungen. Außerdem bieten sie den
Entwicklungsländern ein wertvolles Forum für den Aus-
tausch von Informationen über bewährte Verfahren. Bei einer
Reihe von Ländern ist der Nettoabfluss der von einigen dieser
Institutionen bereitgestellten Mittel inzwischen negativ, wes-
halb wir mit diesen Institutionen darauf hinarbeiten werden,
die Finanzierung, die sie den Entwicklungsländern gewähren,
im Rahmen der Maßnahmen zur weiteren Umsetzung des
Konsenses von Monterrey aufzustocken. Diese Institutionen
sollten auch künftig innovative Möglichkeiten dafür erkun-
den, wie sie ihr Kapital einsetzen können, um bei Kapitaler-
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und die multilateralen Entwicklungsbanken. Wir fordern die
Gläubiger auf, ihre Forderungen gegenüber hochverschulde-
ten armen Ländern nicht an Gläubiger zu verkaufen, die sich
nicht angemessen an den Schuldenerleichterungsmaßnahmen
beteiligen.
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Auseinandersetzung mit Systemfragen: Verbesserung
der Kohärenz und Stimmigkeit des internationalen
Währungs-, Finanz- und Handelssystems zugunsten
der Entwicklung

68. Bei der Behandlung von Systemfragen sind seit Mon-
terrey einige Ergebnisse erzielt worden, doch bedarf es erheb-
licher zusätzlicher Fortschritte. In Anbetracht der derzeitigen
Finanzkrise ist dies umso dringlicher. Die Fortschritte, die
nach Monterrey aufgrund der mandatsmäßigen Arbeit der
multilateralen Finanzierungsinstitutionen erwartet wurden,
unter anderem in Bezug auf die Rolle des IWF dabei, die
Überwachung zu verstärken sowie der Erkennung und Prä-
vention potenzieller Krisen und der Stärkung der Grundlagen
der internationalen Finanzstabilität hohe Priorität einzuräu-
men, bleiben unvollständig. Die gegenwärtige Finanzkrise
und die anhaltenden Schwächen des internationalen Finanz-
systems lassen die Notwendigkeit, die internationale Finanz-
architektur zu stärken, noch dringlicher erscheinen. Ziel der
Reform der internationalen Finanzarchitektur sollte es vor al-
lem sein, die Transparenz zu erhöhen und die Mitsprache und
Mitwirkung der Entwicklungs- und Transformationsländer an
den internationalen Entscheidungs- und Standardsetzungs-
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uns außerdem dessen bewusst, dass die Zuteilung von Son-
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Millenniums-Entwicklungsziele, betrifft. Es ist äußerst wich-
tig, weitere entschiedene und rasche Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die gegenwärtige Krise einzudämmen und erneut ein
dauerhaftes Wirtschaftswachstum herbeizuführen. In Anbe-
tracht dieses globalen Kontexts fordern wir alle Geber auf, ih-
re Aufmerksamkeit auf die Lage und die Bedürfnisse der ärm-
sten und anfälligsten Menschen zu richten. Wir fordern alle
Geber außerdem nachdrücklich auf, ihre Verpflichtungen be-
treffend die öffentliche Entwicklungshilfe aufrechtzuerhalten
und zu erfüllen, und fordern die internationale Gemeinschaft,
einschließlich der Weltbank und des IWF, auf, in vollem Um-
fang von ihrem politischen Sachverstand beziehungsweise ih-
ren Ressourcen Gebrauch zu machen, um Entwicklungs- und
Transformationsländern dabei zu helfen, ihre Wirtschaft zu
stärken, das Wachstum aufrechtzuerhalten und die anfälligs-
ten Gruppen vor den gravierenden Auswirkungen der derzei-
tigen Krise zu schützen. In diesem Zusammenhang ist es au-
ßerdem wichtig, dass die Entwicklungsländer weiterhin eine
solide Gesamtwirtschaftspolitik zugunsten eines dauerhaften
Wirtschaftswachstums und der Armutsbeseitigung verfolgen.

82. Die Besorgnis der internationalen Staatengemeinschaft
über den Klimawandel hat seit der Verabschiedung des Kon-
senses von Monterrey erheblich zugenommen. Wir erklären
erneut, wie wichtig es ist, auf der vom 7. bis 18. Dezember
2009 in Kopenhagen abzuhaltenden fünfzehnten Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen ein ein-
vernehmliches Ergebnis zu erzielen, und fordern alle Parteien
nachdrücklich auf, sich konstruktiv an Verhandlungen im
Einklang mit dem Aktionsplan von Bali339 zu beteiligen. Jetzi-
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für Länder mit mittlerem Einkommen im Bereich Entwick-
lung, Armutsbekämpfung und Ungleichheit zu werfen. Wir
nehmen Kenntnis von den Konferenzen über die internationa-
le Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern mit mittlerem
Einkommen, die im März 2007 in Madrid, im Oktober 2007
in Sonsonate (El Salvador) und im August 2008 in Windhuk
abgehalten wurden. Wir begrüßen die positiven Auswirkun-
gen der wachsenden Wirtscha
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RESOLUTION 63/36

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 175 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/382, Ziff. 7)1:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik
Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Austra-
lien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgi-
en, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland,
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Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik
Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Austra-
lien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgi-
en, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Domini-
ca, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallin-
seln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Ni-
ger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Pa-
nama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Se-
negal, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasi-
land, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und
Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Keine.
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und dringlichen Maßnahmen zur Verwirklichung des Vor-
schlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion zu erwägen und für die Zeit bis zur Schaffung
einer solchen Zone und während deren Schaffung feierlich zu
erklären, dass sie auf der Grundlage der Gegenseitigkeit dar-
auf verzichten, Kernwaffen und Kernsprengkörper herzustel-
len, zu erwerben oder in irgendeiner anderen Form zu besit-
zen oder Dritten die Stationierung von Kernwaffen in ihrem
Hoheitsgebiet zu gestatten, der Unterstellung ihrer kerntech-
nischen Anlagen unter die Sicherungsmaßnahmen der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation zuzustimmen sowie ih-
re Unterstützung für die Schaffung der Zone zu erklären und
solche Erklärungen zur etwaigen Behandlung beim Sicher-
heitsrat zu hinterlegen,

in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Staa-
ten, Kernenergie für friedliche Zwecke zu erwerben und zu
erschließen,

unter Hervorhebung der Notwendigkeit geeigneter Maß-
nahmen in der Frage des Verbots militärischer Angriffe auf
kerntechnische Anlagen,

eingedenk des von der Generalversammlung seit ihrer
fünfunddreißigsten Tagung erzielten Konsenses, wonach die
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit wesentlich fes-
tigen würde,

in dem Wunsche, auf diesem Konsens aufbauend maßgeb-
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nachdrücklich aufforderte, sich, soweit angebracht, um den
Abschluss wirksamer Vereinbarungen zur Sicherung der
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Andro-



II. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses

163

Kernwaffen zu führen und dabei die breite Unterstützung für
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die Auffassung vertretend, dass eine breite Teilnahme an
der auf den Weltraum anwendbaren Rechtsordnung zu ihrer
größeren Wirksamkeit beitragen könnte,

feststellend, dass der Ad-hoc-Ausschuss zur Verhütung
eines Wettrüstens im Weltraum unter Berücksichtigung der
von ihm seit seiner Einsetzung im Jahre 1985 unternomme-
nen Bemühungen und mit dem Ziel der qualitativen Verbes-
serung seiner Arbeitsweise die Prüfung und Abgrenzung ver-
schiedener Fragen, bestehender Übereinkünfte und Vorschlä-
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9. beschließt, den Punkt „Verhütung eines Wettrüstens
im Weltraum“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/41

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 141 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 34 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/63/389, Ziff. 86)29:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso,
Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Repu-
blik Kongo, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Do-
minica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salva-
dor, Eritrea, Finnland, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesi-
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mit Bedauern feststellend, dass Antipersonenminen nach
wie vor weltweit bei Konflikten eingesetzt werden, was
menschliches Leid zur Folge hat und die Entwicklung in der
Konfliktfolgezeit behindert,

1. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen über das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der
Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Ver-
nichtung31 noch nicht unterzeichnet haben, ihm unverzüglich
beizutreten;

2. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen unter-
zeichnet, aber noch nicht ratifiziert haben, nachdrücklich auf,
es unverzüglich zu ratifizieren;

3. betont, wie wichtig die volle und wirksame Durch-
führung und Einhaltung des Übereinkommens ist, so auch
durch die weitere Durchführung des Aktionsplans von Nairo-
bi 2005-200941;

4. fordert alle Vertragsstaaten nachdrücklich auf, dem
Generalsekretär die in Artikel 7 des Übereinkommens ver-
langten Informationen vollständig und fristgerecht zu unter-
breiten, mit dem Ziel, die Transparenz und die Einhaltung des
Übereinkommens zu fördern;

5. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen noch
nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht beige-
treten sind, auf freiwilliger Basis Informationen bereitzustel-
len, damit die weltweiten Anstrengungen zur Minenbekämp-
fung wirksamer werden;

6. fordert alle Staaten und anderen in Betracht kom-
menden Parteien erneut auf, zusammenzuarbeiten, um die
Fürsorge, Rehabilitation und soziale und wirtschaftliche Wie-
dereingliederung von Minenopfern, Aufklärungsprogramme
über die Minengefahr sowie die Räumung und Vernichtung
von auf der ganzen Welt verlegten oder gelagerten Antiperso-
nenminen zu fördern, zu unterstützen und voranzubringen;

7. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sich auch
weiterhin auf höchster politischer Ebene mit dieser Frage zu
befassen und, sofern sie dazu in der Lage sind, durch bilatera-
le, subregionale, regionale und multilaterale Kontakte, Infor-
mationstätigkeiten, Seminare und andere Mittel auf den Bei-
tritt zu dem Übereinkommen hinzuwirken;

8. bittet und ermutigt erneut alle interessierten Staaten,
die Vereinten Nationen, sonstige in Betracht kommende in-
ternationale Organisationen oder Einrichtungen, regionale
Organisationen, das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz und die einschlägigen nichtstaatlichen Organisationen,
an dem neunten Treffen der Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens vom 24. bis 28. November 2008 in Genf teilzunehmen
und sich an dem auf dem ersten Treffen der Vertragsstaaten
festgelegten und auf den folgenden Treffen der Vertragsstaa-
ten weiter ausgebauten Arbeitsprogramm für die Zeit zwi-
schen den Treffen zu beteiligen;

9. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Arti-
kel 12 Absatz 1 des Übereinkommens die Vorbereitungen zu
treffen, die für die Einberufung der nächsten Überprüfungs-
konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens notwen-
dig sind, und bis zur Fassung eines Beschlusses auf dem

neunten Treffen der Vertragsstaaten im Namen der Vertrags-
staaten und im Einklang mit Artikel 11 Absatz 4 des Überein-
kommens diejenigen Staaten, die nicht Vertragsparteien des
Übereinkommens sind, sowie die Vereinten Nationen, sonsti-
ge einschlägige internationale Organisationen oder Einrich-
tungen, regionale Organisationen, das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz und einschlägige nichtstaatliche Organisa-
tionen einzuladen, als Beobachter an der Überprüfungskonfe-
renz teilzunehmen;

10. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

RESOLUTION 63/43

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/389,
Ziff. 86)42.
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vom 3. Dezember 2004, 60/75 vom 8. Dezember 2005, 61/82
vom 6. Dezember 2006 und 62/44 vom 5. Dezember 2007,

in Anerkennung der überaus wichtigen Rolle, die die kon-
ventionelle Rüstungskontrolle bei der Förderung des Friedens
und der Sicherheit auf regionaler und internationaler Ebene
spielt,

überzeugt, dass die konventionelle Rüstungskontrolle in
erster Linie auf regionaler und subregionaler Ebene durchge-
führt werden muss, da in der Zeit nach dem Kalten Krieg die
meisten Bedrohungen für den Frieden und die Sicherheit vor
allem zwischen Staaten auftreten, die sich in derselben Re-
gion oder Subregion befinden,

sich dessen bewusst, dass die Erhaltung eines Gleichge-
wichts der Verteidigungskapazitäten der Staaten auf dem
niedrigsten Rüstungsstand zum Frieden und zur Stabilität bei-
tragen würde und eines der Hauptziele der konventionellen
Rüstungskontrolle sein sollte,

in dem Wunsche
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lung unter anderem durch Dritte, durch Regionalorganisatio-
nen oder durch die Vereinten Nationen beilegen wollen,

anerkennend, dass Staaten in einigen Regionen bereits auf
bilateraler, subregionaler und regionaler Ebene Schritte in
Richtung auf vertrauensbildende Maßnahmen im politischen
und militärischen Bereich, einschließlich der Rüstungskon-
trolle und Abrüstung, unternommen haben, und feststellend,
dass diese vertrauensbildenden Maßnahmen den Frieden und
die Sicherheit in diesen Regionen gestärkt und zur Besserung
der sozioökonomischen Lage ihrer Bevölkerung beigetragen
haben,

besorgt darüber, dass anhaltende Streitigkeiten zwischen
Staaten, insbesondere soweit kein wirksamer Mechanismus
zu ihrer Beilegung auf friedlichem Weg vorhanden ist, zum
Wettrüsten beitragen und die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit sowie die Bemühungen der in-
ternationalen Gemeinschaft um die Förderung der Rüstungs-
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Enthaltungen: Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Indien, Ir-
land, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Malta, Marshallinseln, Mau-
ritius, Österreich, Pakistan, Republik Korea, Russische Födera-
tion, Schweden, Serbien, Tadschikistan, Usbekistan.

63/46. Nukleare Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/75 E vom 15. De-
zember 1994 über die schrittweise Verringerung der nuklea-
ren Bedrohung sowie ihre Resolutionen 50/70 P vom 12. De-
zember 1995, 51/45 O vom 10. Dezember 1996, 52/38 L vom
9. Dezember 1997, 53/77 X vom 4. Dezember 1998, 54/54 P
vom 1. Dezember 1999, 55/33 T vom 20. November 2000,
56/24 R vom 29. November 2001, 57/79 vom 22. November
2002, 58/56 vom 8. Dezember 2003, 59/77 vom 3. Dezember
2004, 60/70 vom 8. Dezember 2005, 61/78 vom 6. Dezember
2006 und 62/42 vom 5. Dezember 2007 über nukleare Abrüs-
tung,

in Bekräftigung der Verpflichtung der internationalen Ge-
meinschaft auf das Ziel der vollständigen Beseitigung der
Kernwaffen und der Schaffung einer von Kernwaffen freien
Welt,

eingedenk dessen, dass das Übereinkommen von 1972
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kehrbare und einschneidende Reduzierungen ihrer Kernwaf-
fenbestände fordernd,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den einseitigen
Maßnahmen, welche die Kernwaffenstaaten zur Begrenzung
der Kernwaffen ergriffen haben, sie zu weiteren derartigen
Maßnahmen ermutigend und dabei gleichzeitig erneut ihre
tiefe Besorgnis bekundend über die schleppenden Fortschritte
auf dem Weg zur nuklearen Abrüstung und die mangelnden
Fortschritte seitens der Kernwaffenstaaten, die vollständige
Beseitigung ihrer Kernwaffenbestände herbeizuführen,

in der Erwägung, dass bilaterale, plurilaterale und multi-
laterale Verhandlungen über nukleare Abrüstung einander er-
gänzen und dass bilaterale Verhandlungen multilaterale Ver-
handlungen in dieser Hinsicht niemals ersetzen können,

in Anbetracht der in der Abrüstungskonferenz und in der
Generalversammlung zum Ausdruck gebrachten Unterstüt-
zung für die Ausarbeitung eines internationalen Übereinkom-
mens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den
Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen
sowie in Anbetracht der multilateralen Bemühungen inner-
halb der Abrüstungskonferenz, eine baldige Einigung über
ein solches internationales 
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dass reduzierte Dislozierung und Einsatzbereitschaft den un-
umkehrbaren Abbau von Kernwaffen und deren völlige Be-
seitigung nicht ersetzen können;

7. ruft die Kernwaffenstaaten von neuem auf, die nu-
kleare Bedrohung schrittweise zu vermindern und wirksame
Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung durchzuführen, mit
dem Ziel, die vollständige Beseitigung dieser Waffen inner-
halb einer festgelegten Frist zu erreichen;

8. fordert die Kernwaffenstaaten auf, bis zur vollstän-
digen Beseitigung von Kernwaffen ein international rechts-
verbindliches Übereinkommen zu schließen, mit dem sie sich
gemeinsam verpflichten, auf den Ersteinsatz von Kernwaffen
zu verzichten, und fordert alle Staaten auf, ein international
rechtsverbindliches Übereinkommen zu schließen, in dem
den Nichtkernwaffenstaaten Sicherheitsgarantien über den
Nichteinsatz und die Nichtandrohung des Einsatzes von
Kernwaffen gegeben werden;

9. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, in
einem geeigneten Stadium als wirksame Maßnahme zur nu-
klearen Abrüstung untereinander plurilaterale Verhandlungen
über weitere einschneidende Reduzierungen der Kernwaffen
aufzunehmen;

10. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die Grundsätze
der Transparenz, der Unumkehrbarkeit und der Verifizierbar-
keit auf den Prozess der nuklearen Abrüstung und der Rüs-
tungskontroll- und -reduzierungsmaßnahmen in Bezug auf
Kernwaffen und verwandte Waffen Anwendung finden;

11. unterstreicht die Wichtigkeit der unmissverständli-
chen Verpflichtung, die die Kernwaffenstaaten in dem
Schlussdokument der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr
2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung
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RESOLUTION 63/47

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008, in
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der von Massenvernichtungswaffen ausgehenden Gefahren
zu bemühen, und den Beschluss, sich für die Beseitigung der
Massenvernichtungswaffen, insbesondere Kernwaffen, ein-
zusetzen, einschließlich der Möglichkeit, eine internationale
Konferenz einzuberufen, um Mittel und Wege zur Beseiti-
gung nuklearer Gefahren aufzuzeigen,

1. fordert, dass die nuklearen Doktrinen überprüft wer-
den und dass in diesem Zusammenhang sofort dringende
Schritte zur Verringerung der Risiken eines unbeabsichtigten
und versehentlichen Einsatzes von Kernwaffen unternommen
werden, so auch durch die Herabsetzung der Einsatzbereit-
schaft von Kernwaffen und die Löschung von Zielen;

2. ersucht die fünf Kernwaffenstaaten, Maßnahmen
zur Durchführung von Ziffer 1 zu ergreifen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen
Maßnahmen zur Verhütung der Verbreitung von Kernwaffen
unter allen Aspekten zu ergreifen und die nukleare Abrüstung
mit dem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen zu fördern;

4. nimmt Kenntnis von dem gemäß Ziffer 5 der Resolu-
tion 62/32 der Generalversammlung vom 5. Dezember 2007
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs71;

5. ersucht den Generalsekretär, die Anstrengungen zu
verstärken und die Initiativen zu unterstützen, die zur vollen
Umsetzung der sieben Empfehlungen im Bericht des Beirats
für Abrüstungsfragen beitragen würden, welche das Risiko
eines Atomkriegs erheblich vermindern würden72, sowie die
Mitgliedstaaten weiter zu ermutigen, die Einberufung einer
internationalen Konferenz zur Sondierung von Mitteln und
Wegen zur Beseitigung nuklearer Gefahren, wie in der Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen70 vorgeschlagen,
in Erwägung zu ziehen, und der Generalversammlung auf ih-
rer vierundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

6. beschließt, den Punkt „Verringerung der nuklearen
Gefahr“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/48
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tungen für chemische Waffen oder Einrichtungen für die Ent-
wicklung chemischer Waffen besitzen, einschließlich derjeni-
gen Staaten, die zu einem früheren Zeitpunkt den Besitz che-
mischer Waffen deklariert haben, sich unter den Vertragsstaa-
ten des Übereinkommens befinden, und begrüßt die in dieser
Hinsicht erzielten Fortschritte;

4. bekräftigt die Verpflichtung der Vertragsstaaten des
Übereinkommens, chemische Waffen zu zerstören und Pro-
duktionseinrichtungen für chemische Waffen innerhalb der
im Übereinkommen vorgesehenen Fristen zu zerstören oder
umzuwidmen;

5. betont, dass die volle und wirksame Durchführung
aller Bestimmungen des Übereinkommens, namentlich derje-
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in Bekräftigung der zentralen Rolle der Abrüstungskonfe-
renz als des einzigen multilateralen Forums für Abrüstungs-
verhandlungen und mit Bedauern darüber, dass bei den Ab-
rüstungsverhandlungen, insbesondere über nukleare Abrü-
stung, in der Konferenz auf ihrer Tagung 2008 keine Fort-
schritte erzielt wurden,

betonend, dass es notwendig ist, dass die Abrüstungskon-
ferenz mit den Verhandlungen über ein Stufenprogramm zur
vollständigen Beseitigung der Kernwaffen innerhalb einer
festgelegten Frist beginnt,

mit dem Ausdruck ihres Bedauerns darüber, dass auf der
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2005 zur Überprü-
fung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
in keiner der Sachfragen eine Einigung erzielt wurde,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über das Aus-
bleiben von Fortschritten bei der Durchführung der dreizehn
Schritte zur Anwendung von Artikel VI des Vertrags über die
Nichtverbreitung von Kernwaffen, die auf der Konferenz der
Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags
vereinbart wurden86,

in dem Wunsche, das Ziel eines rechtsverbindlichen Ver-
bots der Entwicklung, Herstellung, Erprobung, Dislozierung,
Lagerung, Androhung des Einsatzes oder des Einsatzes von
Kernwaffen sowie der Vernichtung dieser Waffen unter wirk-
samer internationaler Kontrolle zu verwirklichen,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 8. Juli 1996 über die Rechtmäßigkeit der Dro-
hung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen87,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Teilen im Be-
richt des Generalsekretärs, die sich auf die Durchführung der
Resolution 62/39 beziehen88,

1. unterstreicht erneut die einstimmige Schlussfolge-
rung des Internationalen Gerichtshofs, wonach eine Ver-
pflichtung besteht, in redlicher Absicht Verhandlungen mit
dem Ziel der nuklearen Abrüstung in all ihren Aspekten und
unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle zu
führen und zu einem Abschluss zu bringen;

2. fordert alle Staaten erneut auf, dieser Verpflichtung
umgehend nachzukommen, indem sie multilaterale Verhand-
lungen aufnehmen, die zum ba
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63/50. Förderung des Multilateralismus auf dem Gebiet 
der Abrüstung und der Nichtverbreitung
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2. bekräftigt außerdem den Multilateralismus als Kern-
prinzip für die Lösung von Abrüstungs- und Nichtverbrei-
tungsproblemen;

3. fordert mit Nachdruck, dass alle interessierten Staa-
ten auf nichtdiskriminierende und transparente Weise an den
multilateralen Verhandlungen über Rüstungsregelung, Nicht-
verbreitung und Abrüstung teilnehmen;

4. unterstreicht, wie wichtig die Erhaltung der beste-
henden Übereinkünfte über Rüstungsregelung und Abrüstung
ist, in denen die Ergebnisse der internationalen Zusammenar-
beit und der multilateralen Verhandlungen zur Bewältigung
der Herausforderungen, denen sich die Menschheit gegen-
übersieht, zum Ausdruck kommen;

5. fordert alle Mitgliedstaaten abermals auf, ihre indi-
viduellen und gemeinschaftlichen Verpflichtungen zur multi-
lateralen Zusammenarbeit als wichtiges Mittel der Verfol-
gung und Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele auf dem
Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung zu erneuern
und zu erfüllen;

6. ersucht die Vertragsstaaten der einschlägigen
Rechtsinstrumente betreffend Massenvernichtungswaffen,
einander zu konsultieren und zusammenzuarbeiten, um ihre
Besorgnisse in Bezug auf Fälle der Nichteinhaltung sowie auf
die Durchführung auszuräumen, im Einklang mit den in den
genannten Rechtsinstrumenten festgelegten Verfahren, und
zur Ausräumung ihrer Besorgnisse weder einseitige Maßnah-
men zu ergreifen oder anzudrohen noch sich gegenseitig un-
verifiziert der Nichteinhaltung zu beschuldigen;

7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs, der die gemäß Resolution 62/27 von den Mitgliedstaaten
vorgelegten Antworten zur Frage der Förderung des Multila-
teralismus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtver-
breitung enthält91;

8. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der
Mitgliedstaaten zur Frage der Förderung des Multilateralis-
mus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung
einzuholen und der Generalversammlung auf ihrer vierund-
sechzigsten Tagung einen Bericht darüber vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt „Förderung des Multilateralis-
mus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung“
in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/51

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/389,
Ziff. 86)92.

63/51. Beachtung von Umweltnormen bei der Aus-
arbeitung und Durchführung von Abrüstungs- 
und Rüstungskontrollübereinkünften

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/70 M vom 12. De-
zember 1995, 51/45 E vom 10. Dezember 1996, 52/38 E vom
9. Dezember 1997, 53/77 J vom 4. Dezember 1998, 54/54 S
vom 1. Dezember 1999, 55/33 K vom 20. November 2000,
56/24 F vom 29. November 2001, 57/64 vom 22. November
2002, 58/45 vom 8. Dezember 2003, 59/68 vom 3. Dezember
2004, 60/60 vom 8. Dezember 2005, 61/63 vom 6. Dezember
2006 und 62/28 vom 5. Dezember 2007,

betonend, dass die Beachtung von Umweltnormen bei der
Ausarbeitung und Durchführung von Abrüstungs- und Rüs-
tungsbegrenzungsübereinkünften wichtig ist,

in der Erkenntnis, dass die auf der Konferenz der Verein-
ten Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedeten
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kretär, der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigsten
Tagung einen Bericht mit diesen Informationen vorzulegen;

5.





II. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses

183

erklärt erneut, dass die Achtung seiner Bestimmungen von
entscheidender Notwendigkeit ist;

3. fordert diejenigen Staaten, die noch immer Vorbe-
halte zu dem Genfer Protokoll von 1925 geltend machen, auf,
sie zurückzuziehen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 63/54

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 141 Stimmen bei 4 Ge-
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6. beschließt, den Punkt „Auswirkungen der Verwen-
dung von Waffen und Munition, die abgereichertes Uran ent-
halten“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/55

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 120 Stimmen bei 10 Ge-
genstimmen und 50 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/63/389, Ziff. 86)105:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Bar-
bados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasi-
lien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea,
Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominikanische
Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Ghana, Gre-
nada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Ku-
ba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mau-
retanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Na-
mibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Pana-
ma, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation,
Salomonen, Sambia, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Se-
negal, Simbabwe, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grena-
dinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien,
Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vietnam.

Dagegen: Dänemark, Frankreich, Israel, Litauen, Marshallin-
seln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Niederlande, Palau,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Australien,
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63/56. Internationale Sicherheit und kernwaffenfreier 
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nalen Abmachungen auf dem Gebiet der Sicherheit und der
Wirtschaft beizutreten;

7. ersucht den Generalsekretär und die zuständigen Or-
gane der Vereinten Nationen, der Mongolei auch weiterhin
Hilfe bei der Ergreifung der in Ziffer 5 genannten notwendi-
gen Maßnahmen zu gewähren;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

9. beschließt, den Punkt „Internationale Sicherheit und
kernwaffenfreier Status der Mongolei“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer fünfundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/57

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/389,
Ziff. 86)120.

63/57. Informationen über vertrauensbildende
Maßnahmen auf dem Gebiet der konventionellen 
Waffen

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

eingedenk des Beitrags, den vertrauensbildende Maßnah-
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nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Isla-
mische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Montene-
gro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Salomonen,
Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Ara-
bien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasi-
land, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Tu-
valu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Demokratische Volksrepublik Korea, Frankreich,
Indien, Israel, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Bhutan, Lettland, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Pakistan, Palau, Russische Föderation, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland.

63/58. Auf dem Weg zu einer kernwaffenfreien Welt: 
Beschleunigte Erfüllung der Verpflichtungen auf 
dem Gebiet der nuklearen Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/25 vom 5. Dezem-
ber 2007,

weiterhin ihre ernste Besorgnis über die Gefahr bekun-
dend, die die Möglichkeit eines Einsatzes von Kernwaffen für
die Menschheit darstellt,

erneut erklärend, dass die nukleare Abrüstung und die
Nicfs
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sowie betonend, dass die Bestandfähigkeit und Wirksam-
keit der Nichtverbreitungs-, Rüstungsbegrenzungs- und Ab-
rüstungsübereinkünfte und anderer vereinbarter Verpflich-
tungen nur dann gewährleistet ist, wenn diese Übereinkünfte
vollständig eingehalten und durchgesetzt werden,

besorgt darüber, dass einige Staaten ihre jeweiligen Ver-
pflichtungen nicht einhalten,

feststellend
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Regierungschefs der nichtgebundenen Länder131 für Maßnah-
men zur Verhinderung des Erwerbs von Massenvernichtungs-
waffen durch Terroristen zum Ausdruck gebracht wurde,

sowie davon Kenntnis nehmend, dass die Gruppe der
Acht, die Europäische Union, das Regionalforum des Ver-
bands Südostasiatischer Nationen und andere bei ihren Bera-
tungen den von dem wahrscheinlichen Erwerb von Massen-
vernichtungswaffen durch Terroristen ausgehenden Gefahren
sowie der Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit zu
dessen Bekämpfung Rechnung getragen haben,

ferner Kenntnis nehmend von der Globalen Initiative zur
Bekämpfung des Nuklearterrorismus, die von der Russischen
Föderation und den Vereinigten Staaten von Amerika ge-
meinsam eingeleitet wurde, 

anerkennend, dass der Beirat für Abrüstungsfragen den
Terrorismus und Massenvernichtungswaffen betreffende Fra-
gen geprüft hat132, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen,
die von der Generalkonferenz der Internationalen Atomener-
gie-Organisation auf ihrer zweiundfünfzigsten ordentlichen
Tagung verabschiedet wurden133, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Ergebnis des Weltgip-
fels 2005, das auf der Plenartagung auf hoher Ebene der sech-
zigsten Tagung der Generalversammlung am 16. September
2005 verabschiedet wurde134, und der Verabschiedung der
Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung des Terrorismus am 8. September 2006135, 

ferner Kenntnis nehmend von dem gemäß den Ziffern 3
und 5 der Resolution 62/33 vorgelegten Bericht des General-
sekretärs136, 

in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, diese Be-
drohung der Menschheit im Rahmen der Vereinten Nationen
und durch internationale Zusammenarbeit anzugehen,

betonend, dass auf dem Gebiet der Abrüstung und Nicht-
verbreitung dringend Fortschritte erzielt werden müssen, um
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren
und zu den weltweiten Anstrengungen zur Bekämpfung des
Terrorismus beizutragen,

1. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die internationalen
Anstrengungen zu unterstützen, mit denen verhindert werden
soll, dass Terroristen Massenvernichtungswaffen und ihre
Trägersysteme erwerben;

2. appelliert an alle Mitgliedstaaten, den baldigen Bei-
tritt zu dem Internationalen Übereinkommen zur Bekämp-

fung nuklearterroristischer Handlungen129 und seine rasche
Ratifikation zu erwägen;

3. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in-
nerstaatliche Maßnahmen zu ergreifen und gegebenenfalls zu
verstärken, um Terroristen daran zu hindern, Massenvernich-
tungswaffen, ihre Trägersysteme sowie Materialien und
Technologien, die mit ihrer Herstellung zusammenhängen, zu
erwerben;

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, untereinander und
mit den zuständigen regionalen und internationalen Organisa-
tionen zusammenzuarbeiten, um die diesbezüglichen nationa-
len Kapazitäten zu stärken;

5. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die
Maßnahmen zusammenzustellen, die von internationalen Or-
ganisationen im Hinblick auf Fragen betreffend den Zusam-
menhang zwischen der Bekämpfung des Terrorismus und der
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen bereits ergriffen
wurden, die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu weiteren
zweckdienlichen Maßnahmen, einschließlich innerstaatlicher
Maßnahmen, zur Abwehr der weltweiten Bedrohung einzu-
holen, die vom Erwerb von Massenvernichtungswaffen durch
Terroristen ausgeht, und der Generalversammlung diesen Be-
richt auf ihrer vierundsechzigsten Tagung vorzulegen;

6. beschließt, den Punkt „Maßnahmen zur Verhinde-
rung des Erwerbs von Massenvernichtungswaffen durch Ter-
roristen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.
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Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik
Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Austra-
lien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgi-
en, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
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ganzheitliches und multidisziplinäres Herangehen an dieses
komplexe und vielschichtige weltweite Problem zu gewähr-
leisten,

sowie begrüßend, dass innerhalb des Systems der Verein-
ten Nationen das System zur Unterstützung der Durchführung
des Aktionsprogramms geschaffen wurde, das ein umfassen-
des Instrument zur Erleichterung der internationalen Zusam-
menarbeit und Hilfe für die Durchführung praktischer Abrüs-
tungsmaßnahmen bietet und die Abstimmung zwischen Hilfs-
bedarf und verfügbaren Ressourcen einschließt, 

ferner unter Begrüßung der Berichte der ersten, zweiten
und dritten zweijährlichen Tagung der Staaten zur Prüfung
der Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten, die
vom 7. bis 11. Juli 2003147 beziehungsweise vom 11. bis
15. Juli 2005148 und vom 14. bis 18. Juli 2008149 in New York
abgehalten wurden, 

1. betont die besondere Bedeutung der „Leitlinien für
die konventionelle Rüstungskontrolle/-begrenzung und
Abrüstung, unter besonderer Berücksichtigung der Festigung
des Friedens im Kontext der Resolution 51/45 N der General-
versammlung“, die von der Abrüstungskommission auf ihrer
Arbeitstagung 1999 im Konsens verabschiedet wurden150; 

2. nimmt Kenntnis von dem gemäß Resolution 61/76
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs über die Festigung
des Friedens durch konkrete Abrüstungsmaßnahmen151 und
ermutigt die Mitgliedstaaten sowie die regionalen Abma-
chungen und Einrichtungen abermals, die Umsetzung der dar-
in enthaltenen Empfehlungen zu unterstützen;

3. betont, wie wichtig es ist, dass in die aufgrund eines
Mandats der Vereinten Nationen eingesetzten Friedenssiche-
rungsmissionen gegebenenfalls und mit Zustimmung des
Gaststaates konkrete Abrüstungsmaßnahmen aufgenommen
werden, um in Verbindung mit Entwaffnungs-, Demobilisie-
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Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mon-
golei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Österreich, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Republik Korea,
Republik Moldau, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, Samoa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schwe-
den, Schweiz, Senegal, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Lu-
cia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad
und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine,
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dos, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bul-
garien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatema-
la, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Irak, Irland,
Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kambodscha,
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lize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsua-
na, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Bu-
rundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik La-
os, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Fidschi La-
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2. begrüßt außerdem, dass alle ursprünglichen Ver-
tragsstaaten den Vertrag von Rarotonga ratifiziert haben, und
fordert die berechtigten Staaten auf, dem Vertrag und den da-
zugehörigen Protokollen beizutreten;

3. begrüßt ferner die Bemühungen, die unternommen
werden, um den Ratifikationsprozess des Vertrags von Pe-
lindaba zum Abschluss zu bringen, und fordert die Staaten der
Region, die den Vertrag noch nicht unterzeichnet und ratifi-
ziert haben, auf, dies zu tun, damit er bald in Kraft treten
kann;

4. begrüßt die Unterzeichnung des Vertrags von Semi-
palatinsk am 8. September 2006167 und fordert alle in Betracht
kommenden Staaten nachdrücklich auf, bei der Lösung noch
ausstehender Fragen im Hinblick auf die volle Durchführung
des Vertrags zusammenzuarbeiten;

5. fordert alle betroffenen Staaten auf, auch künftig zu-
sammenzuarbeiten, um allen in Betracht kommenden Staaten,
die den Protokollen zu den Verträgen über kernwaffenfreie
Zonen noch nicht beigetreten sind, den Beitritt zu erleichtern;

6. begrüßt die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um
auf der Grundlage von zwischen den Staaten der betreffenden
Region aus freien Stücken geschlossenen Vereinbarungen
weitere Verträge über kernwaffenfreie Zonen zu schließen,
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und Menschenrechten für alle“170, in dem er betonte, dass die
Staaten sich genauso sehr darum bemühen müssen, die Be-
drohung durch illegale Kleinwaffen und leichte Waffen aus-
zuräumen wie die Bedrohung durch Massenvernichtungswaf-
fen,

Kenntnis nehmend von dem am 8. Dezember 2005 verab-
schiedeten Internationalen Rechtsinstrument zur Ermögli-
chung der rechtzeitigen und zuverlässigen Identifikation und
Rückverfolgung illegaler Kleinwaffen und leichter Waffen
durch die Staaten171,

unter Begrüßung der im Ergebnis des Weltgipfels 2005
zum Ausdruck gebrachten Unterstützung für die Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung
und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen
und leichten Waffen unter allen Aspekten172,

sowie unter Begrüßung des auf dem dreißigsten ordentli-
chen Gipfeltreffen der Wirtschaftsgemeinschaft der westafri-
kanischen Staaten im Juni 2006 in Abuja verabschiedeten
Übereinkommens über Kleinwaffen und leichte Waffen, de-
ren Munition und anderes dazugehöriges Material, das das
Moratorium für die Einfuhr, Ausfuhr und Herstellung von
Kleinwaffen und leichten Waffen in Westafrika ablöst,

ferner unter Begrüßung des Beschlusses der Wirtschafts-
gemeinschaft, eine Gruppe Kleinwaffen einzusetzen, die ge-
eignete Politiken fördern und Programme ausarbeiten und
durchführen soll, sowie der Einrichtung des Programms der
Wirtschaftsgemeinschaft zur Eindämmung von Kleinwaffen,
das am 6. Juni 2006 in Bamako seine Arbeit aufnahm und das
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8. bittet den Generalsekretär und diejenigen Staaten
und Organisationen, die dazu in der Lage sind, den Staaten
bei der Eindämmung des unerlaubten Handels mit Kleinwaf-
fen und leichten Waffen und bei ihrer Einsammlung auch
weiterhin Unterstützung zu gewähren;

9. ersucht den Generalsekretär, diese Angelegenheit
weiter zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer
vierundsechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Re-
solution Bericht zu erstatten;

10.
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gung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten
Waffen unter allen Aspekten180, in dem anerkannt wird, wie
wichtig die Umsetzung der in dem Bericht der Gruppe von
Regierungssachverständigen für unerlaubte Vermittlungs-
geschäfte179 enthaltenen Empfehlungen und die Erarbeitung
nationaler Rechtsvorschriften und Verwaltungsverfahren auf
diesem Gebiet sind,

unterstreichend, dass die Mitgliedstaaten das naturgege-
bene Recht haben, den konkreten Umfang und Inhalt der in-
nerstaatlichen Regelwerke im Einklang mit ihrem Rechtsrah-
men und ihren Ausfuhrkontrollsystemen sowie dem Völker-
recht festzulegen,

unter Begrüßung der Anstrengungen, die von Mitglied-
staaten unternommen werden, um Gesetze und/oder Verwal-
tungsmaßnahmen zur Regelung von Waffenvermittlungsge-
schäften in ihrem jeweiligen Rechtssystem umzusetzen,

in Anerkennung der konstruktiven Rolle, die die Zivilge-
sellschaft dabei spielen kann, das Bewusstsein für unerlaubte
Vermittlungsgeschäfte zu schärfen und praktischen Sachver-
stand zu ihrer Verhütung bereitzustellen,

1. unterstreicht die Verpflichtung der Mitgliedstaaten,
gegen die von unerlaubten Vermittlungstätigkeiten ausgehen-
de Bedrohung vorzugehen;

2. legt
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63/68. Transparenz und vertrauensbildende
Maßnahmen bei Weltraumtätigkeiten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/66 vom 8. De-
zember 2005, 61/75 vom 6. Dezember 2006 und 62/43 vom
5. Dezember 2007,

erneut erklärend, dass die Verhütung eines Wettrüstens
im Weltraum eine ernste Gefahr für den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit abwenden würde,

in dem Bewusstsein, dass im Hinblick auf die Verhütung
eines Wettrüstens im Weltraum, namentlich der Aufrüstung
des Weltraums, weitere Maßnahmen zur Erreichung von
Übereinkünften geprüft werden sollen,

in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf ihre früheren
Resolutionen, namentlich die Resolutionen 45/55 B vom
4. Dezember 1990 und 48/74 B vom 16. Dezember 1993, in
denen unter anderem die Notwendigkeit erhöhter Transpa-
renz hervorgehoben und die Wichtigkeit vertrauensbildender
Maßnahmen als Mittel zur Erreichung des Ziels der Verhü-
tung eines Wettrüstens im Weltraum bekräftigt wurde,

sowie unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs
vom 15. Oktober 1993 an die Generalversammlung auf ihrer
achtundvierzigsten Tagung, dessen Anhang die Studie von
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berufen werden soll, einen Bericht über die Fortführung des
Registers und seine Weiterentwicklung zu erstellen, unter Be-
rücksichtigung der Arbeit der Abrüstungskonferenz, der von
den Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrachten Auffassungen
und der Berichte des Generalsekretärs über die Fortführung
des Registers und seine Weiterentwicklung, damit die Ver-
sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Be-
schluss fassen kann;

6. ersucht den Generalsekretär, die Empfehlungen in
seinen Berichten von 2000, 2003 und 2006 über die Fortfüh-
rung des Registers und seine Weiterentwicklung umzusetzen
und sicherzustellen, dass dem Sekretariat ausreichende Mittel
zur Führung und Erhaltung des Registers zur Verfügung ge-
stellt werden;

7. bittet
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63/72. Der unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und 
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Vermittlungsgeschäfte mit Kleinwaffen und leichten Waffen
zu prüfen203;

4. billigt den auf der dritten zweijährlichen Tagung der
Staaten zur Prüfung der Durchführung des Aktionspro-
gramms verabschiedeten Bericht und ermutigt alle Staaten,
die in dem Berichtsabschnitt „The way forward“ (Der künfti-
ge Weg)204 hervorgehobenen Maßnahmen durchzuführen;

5. befürwortet alle Anstrengungen zum Aufbau natio-
naler Kapazitäten für die wirksame Durchführung des Ak-
tionsprogramms, einschließlich derjenigen, die in dem Be-
richt der dritten zweijährlichen Tagung der Staaten hervorge-
hoben wurden;

6. beschließt, dass im Rahmen des Folgeprozesses zu
dem Aktionsprogramm die nächste zweijährliche Tagung der
Staaten zur Prüfung der nationalen, regionalen und globalen
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vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 63/73

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen bei 4 Ge-
genstimmen und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/389, Ziff. 86)205:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominica, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland,
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, In-
donesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jor-
danien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Fö-
derierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosam-
bik, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Palau, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São
Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spani-
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Kenntnis nehmend von den konkreten Vorschlägen und
Initiativen zur nuklearen Abrüstung, insbesondere von denen,
die von den Kernwaffenstaaten, darunter kürzlich von Frank-
reich und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und
Nordirland, unterbreitet beziehungsweise unternommen wur-
den,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die zuneh-
menden Gefahren, die von der Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen, unter anderem Kernwaffen, ausgehen, na-
mentlich über die durch Verbreitungsnetzwerke verursachten
Gefahren,

anerkennend, wie wichtig es ist, die Resolution 1718
(2006) des Sicherheitsrats vom 14. Oktober 2006 betreffend
den von der Demokratischen Volksrepublik Korea am
9. Oktober 2006 bekanntgegebenen Nuklearversuch durchzu-
führen, und gleichzeitig von den bei den Sechs-Parteien-Ge-
sprächen erzielten Fortschritten Kenntnis nehmend,

1. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass alle Vertrags-
staaten des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen206 ihren Verpflichtungen nach allen Artikeln des Ver-
trags nachkommen;

2. hebt die Wichtigkeit eines wirksamen Prozesses zur
Überprüfung des Vertrags hervor, begrüßt die auf der zweiten
Tagung des Vorbereitungsausschusses im Jahr 2008 geführ-
ten sachbezogenen Erörterungen und fordert alle Vertrags-
staaten des Vertrags auf, gemeinsam darauf hinzuwirken,
dass die dritte Tagung des Vorbereitungsausschusses im Jahr
2009 konstruktiv verläuft, um einen erfolgreichen Ausgang
der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2010 zur Über-
prüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen zu ermöglichen;

3. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass alle Staaten
Vertragsparteien des Vertrags werden, und fordert die Staa-
ten, die nicht Vertragsparteien sind, auf, dem Vertrag unver-
züglich und bedingungslos als Nichtkernwaffenstaaten beizu-
treten und bis zu ihrem Beitritt alles zu unterlassen, was sei-
nem Ziel und Zweck zuwiderlaufen könnte, und konkrete
Schritte zur Unterstützung des Vertrags zu unternehmen;

4. befürwortet weitere Schritte zur nuklearen Abrüs-
tung, zu der alle Vertragsstaaten nach Artikel VI des Vertrags
verpflichtet sind, namentlich einschneidendere Reduzierun-
gen aller Arten von Kernwaffen, und unterstreicht, wie wich-
tig es ist, dass in dem Bemühen um die Beseitigung der Kern-
waffen die Grundsätze der Unumkehrbarkeit, der Verifizier-
barkeit und der erhöhten Transparenz in einer Weise Anwen-
dung finden, die die internationale Stabilität und unvermin-
derte Sicherheit für alle fördert;

5. fordert 



II. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses

209

13. fordert alle Staaten auf, verstärkte Anstrengungen zu
unternehmen, um die Verbreitung von Kernwaffen und ande-
ren Massenvernichtungswaffen sowie ihren Trägersystemen
zu verhindern und einzudämmen;

14. betont, wie wichtig es ist, weitere Anstrengungen
zugunsten der Nichtverbreitung zu unternehmen, namentlich
zur weltweiten Anwendung der umfassenden Sicherungsab-
kommen der Internationalen Atomenergie-Organisation, und
befürwortet außerdem nachdrücklich weitere Arbeiten zur
Herbeiführung der weltweiten Anwendung des vom Gouver-
neursrat der Internationalen Atomenergie-Organisation am
15. Mai 1997 gebilligten Musterzusatzprotokolls zu dem/den
Abkommen zwischen dem/den Staat(en) und der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation betreffend die Anwendung
der Sicherungsmaßnahmen213 und zur vollständigen Durch-
führung der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats,
namentlich Resolution 1540 (2004) vom 28. April 2004;

15. ermutigt alle Staaten, die Empfehlungen in dem Be-
richt des Generalsekretärs über die Studie der Vereinten Na-
tionen über Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung, der
der Generalversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Ta-
gung vorgelegt wurde214, soweit angezeigt durch konkrete
Maßnahmen umzusetzen und freiwillig Informationen über
ihre diesbezüglichen Bemühungen weiterzugeben;

16. befürwortet die konstruktive Rolle der Zivilgesell-
schaft bei der Förderung der Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen und der nuklearen Abrüstung;

17. beschließt, den Punkt „Erneuerte Entschlossenheit
zur völligen Beseitigung der Kernwaffen“ in die vorläufige
Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 63/74

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/390,
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die Unterstützung begrüßend, die das Regionalzentrum
im Berichtszeitraum gewährt hat, um die aufgrund des Ver-
trags über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und
der Karibik (Tlatelolco-Vertrag)218 geschaffene kernwaffen-
freie Zone zu stärken, die Ratifikation und Durchführung der
bestehenden multilateralen Übereinkünfte im Zusammen-
hang mit Massenvernichtungswaffen voranzubringen und da-
bei behilflich zu sein sowie Projekte auf dem Gebiet der Frie-
dens- und Abrüstungserziehung zu fördern,

eingedenk der wichtigen Rolle des Regionalzentrums bei
der Förderung vertrauensbildender Maßnahmen, der Rüs-
tungskontrolle und -begrenzung, der Abrüstung und der Ent-
wicklung auf regionaler Ebene,

sowie eingedenk der Bedeutung, die der Information, der
Forschung, der Erziehung und der Ausbildung für Frieden,
Abrüstung und Entwicklung zukommt, wenn es darum geht,
zwischen den Staaten Verständigung und Zusammenarbeit
herbeizuführen,

in der Erwägung, dass es notwendig ist, den drei Regio-
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Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi,
Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap
Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho,
Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauri-
tius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru,
Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Pa-
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63/76. Regionalzentren der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/83 vom 8. De-
zember 2005, 61/90 vom 6. Dezember 2006 und 62/50 vom
5. Dezember 2007 betreffend die Aufrechterhaltung und Neu-
belebung der drei Regionalzentren der Vereinten Nationen
für Frieden und Abrüstung,

sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Afrika224, das Regionalzentrum der
Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und
im Pazifik225 und das Regionalzentrum der Vereinten Natio-
nen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateinameri-
ka und in der Karibik226,

in Bekräftigung ihres auf ihrer zwölften Sondertagung im
Jahr 1982 gefassten Beschlusses, das Informationsprogramm
der Vereinten Nationen über Abrüstung einzurichten, dessen
Aufgabe darin besteht, über die Ziele der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und der Abrüstung zu
informieren und aufzuklären und dafür in der Öffentlichkeit
Verständnis und Unterstützung zu wecken227,

eingedenk ihrer Resolutionen 40/151 G vom 16. Dezem-
ber 1985, 41/60 J vom 3. Dezember 1986, 42/39 D vom
30. November 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989
über die Regionalzentren für Frieden und Abrüstung in Ne-
pal, Peru und Togo,

in Anbetracht dessen, dass die in der Welt eingetretenen
Veränderungen neue Chancen eröffnet und neue Herausfor-
derungen mit sich gebracht haben, was die Weiterverfolgung
der Abrüstung betrifft, und in dieser Hinsicht bedenkend, dass
die Regionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich
zum Verständnis und zur Zusammenarbeit zwischen den
Staaten jeder einzelnen Region auf dem Gebiet des Friedens,
der Abrüstung und der Entwicklung beitragen können,

feststellend, dass die Staats- und Regierungschefs der
nichtgebundenen Länder in Ziffer 91 des Schlussdokuments
ihrer am 15. und 16. September 2006 in Havanna abgehalte-
nen vierzehnten Konferenz betonten, wie wichtig die Aktivi-
täten der Vereinten Nationen auf Regionalebene zur Steige-
rung der Stabilität und der Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten
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der Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere der Völ-
ker der Entwicklungsländer, verwendet werden können,

in Anbetracht dessen, dass vertrauensbildende Maßnah-
men, die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen
Staaten sowie unter Berücksichtigung der besonderen Gege-
benheiten der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern
wichtig und wirksam sind, als sie zur regionalen Stabilität,
zum Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit beitragen
können,

überzeugt, dass die Entwicklung nur in einem Klima des
Friedens, der Sicherheit und des gegenseitigen Vertrauens in-
nerhalb der Staaten und zwischen ihnen verwirklicht werden
kann,

unter Hinweis auf die Erklärung von Brazzaville über Zu-
sammenarbeit für Frieden und Sicherheit in Zentralafrika233,
die Erklärung von Bata zur Förderung einer dauerhaften De-
mokratie, eines dauerhaften Friedens und einer dauerhaften
Entwicklung in Zentralafrika234
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12. fordert den Generalsekretär auf, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

13. beschließt, den Punkt „Regionale vertrauensbilden-
de Maßnahmen: Aktivitäten des Ständigen beratenden Aus-
schusses der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in
Zentralafrika“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/79

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/390,
Ziff. 28)237.

63/79. Stipendien, Ausbildung und Beratende Dienste 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Abrüstung

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs238,

unter Hinweis auf ihren Beschluss in Ziffer 108 des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung239, der ersten Sondertagung über Abrüstung, ein
Stipendienprogramm für Abrüstung einzurichten, sowie auf
ihre Beschlüsse in Anlage IV des Abschließenden Doku-
ments der zwölften Sondertagung der Generalversamm-
lung240, der zweiten Sondertagung über Abrüstung, mit denen
sie unter anderem beschloss, das Programm fortzusetzen,

feststellend, dass das Programm weiterhin maßgeblich da-
zu beiträgt, die Öffentlichkeit stärker für die Wichtigkeit und
die Vorteile der Abrüstung zu sensibilisieren und ein besseres
Verständnis für die Anliegen der internationalen Gemein-
schaft auf dem Gebiet der Abrüstung und der Sicherheit zu
wecken sowie die Kenntnisse und Qualifikationen der Stipen-

diaten zu erweitern, sodass sie wirksamer an den Abrüstungs-
bemühungen auf allen Ebenen mitwirken können,

mit Befriedigung feststellend, dass in den dreißig Jahren
seines Bestehens zahlreiche Beamte aus den Mitgliedstaaten
im Rahmen des Programms ausgebildet worden sind, von de-
nen viele in der Regierung ihres Landes in verantwortlicher
Position auf dem Gebiet der Abrüstung tätig sind,

in der Erkenntnis, dass die Mitgliedstaaten bei der Benen-
nung von Kandidaten für das Programm die Gleichstellung
der Geschlechter berücksichtigen müssen,

unter Hinweis auf die seit der siebenunddreißigsten Ta-
gung der Generalversammlung im Jahr 1982 alljährlich ver-
abschiedeten Resolutionen zu dieser Angelegenheit, nament-
lich die Resolution 50/71 A vom 12. Dezember 1995,

die Auffassung vertretend, dass die Formen der Unterstüt-
zung, die den Mitgliedstaaten, insbesondere den Entwick-
lungsländern, im Rahmen des Programms zur Verfügung ste-
hen, ihre Beamten besser in die Lage versetzen werden, den
laufenden bilateralen und multilateralen Beratungen und Ver-
handlungen über Abrüstung zu folgen,

1. bekräftigt ihre in Anhang IV des Abschließenden
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sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten;

6. beschließt, den Punkt „Stipendien, Ausbildung und
Beratende Dienste der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Abrüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünf-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/80

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/390,
Ziff. 28)242.

63/80. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung in Afrika

Die Generalversammlung,

eingedenk
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2006 in Khartum gefassten Beschluss244 freiwillige Beiträge
an die Treuhandfonds des Regionalzentrums zu entrichten;

6. ersucht den Generalsekretär, auf eine engere Zusam-
menarbeit zwischen dem Regionalzentrum und der Afrikani-
schen Union, insbesondere auf dem Gebiet des Friedens, der
Sicherheit und der Entwicklung, hinzuwirken;

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Regio-
nalzentrum auch weiterhin die erforderliche Unterstützung zu
gewähren, damit es bessere Leistungen und Ergebnisse erzie-
len kann;

8. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

9. beschließt, den Punkt „Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika“ in die vor-



II. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses

218

um eine sachlich fundierte Auseinandersetzung mit aktuellen
Fragen der Rüstungsbegrenzung, der Abrüstung und der Si-
cherheit fördern zu helfen;

d) auch weiterhin Diskussionsrunden zu Themen von
Belang auf dem Gebiet der Rüstungsbegrenzung und der Ab-
rüstung zu veranstalten, um das Verständnis dafür zu vertie-
fen und den Meinungs- und Informationsaustausch zwischen
den Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft zu erleichtern;

7.
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zugeben, unter Berücksichtigung aller sachdienlichen Vor-
schläge der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ein-
schließlich der als Konferenzdokumente vorgelegten Vor-
schläge, sowie der vorgetragenen Auffassungen und der ge-
führten Erörterungen, und sich darum zu bemühen, die Mit-
glieder der Konferenz entsprechend über ihre Konsultationen
unterrichtet zu halten, wie dies in Ziffer 53 ihres Berichts254

zum Ausdruck gebracht wurde;

5. ersucht alle Mitgliedstaaten der Konferenz, mit dem
gegenwärtigen Präsidenten und seinen Nachfolgern bei ihren
Bemühungen um eine rasche Aufnahme der Sacharbeit der
Konferenz auf ihrer Tagung 2009 zusammenzuarbeiten;

6. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicher-
zustellen, dass die Konferenz angemessene administrative,
fachliche und Konferenzunterstützungsdienste erhält;

7. ersucht die Konferenz, der Generalversammlung auf
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zuzulassen, und dass sie die Notwendigkeit des weltweiten
Beitritts zu dem Vertrag und der strengen Befolgung der Ver-
tragspflichten durch alle Parteien unterstrich264,

unter Hinweis auf die am 11. Mai 1995 von der Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und Ver-
längerung des Vertrags verabschiedete Resolution über den
Nahen Osten262, in der die Konferenz mit Besorgnis feststell-
te, dass es im Nahen Osten nach wie vor kerntechnische An-
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in Teilen des Mittelmeerraums, die die Bemühungen um die
Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region
behindern,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs277,

1. erklärt erneut, dass die Sicherheit im Mittelmeer-
raum eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem
Weltfrieden und der internationalen Sicherheit verbunden ist;

2. bringt ihre Befriedigung über die von den Mittel-
meerländern auch weiterhin unternommenen Bemühungen
zum Ausdruck, aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursa-
chen in der Region sowie zur Förderung gerechter und dauer-
hafter, mit friedlichen Mitteln herbeigeführter Lösungen der
in der Region fortbestehenden Probleme beizutragen und so-
mit den Abzug fremder Besatzungstruppen sicherzustellen
und die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unver-
sehrtheit aller Mittelmeerländer und das Recht der Völker auf
Selbstbestimmung zu achten, und fordert deshalb die unein-
geschränkte Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmi-
schung, der Nichtintervention, der Nichtanwendung und
Nichtandrohung von Gewalt und der Unzulässigkeit des ge-
waltsamen Gebietserwerbs im Einklang mit der Charta und
den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen;

3. würdigt die Anstrengungen, die die Mittelmeerlän-
der unternehmen, um im Geiste der multilateralen Partner-
schaft ihren gemeinsamen Herausforderungen mit umfassen-
den und koordinierten Antworten zu begegnen, und die gene-
rell darauf gerichtet sind, das Mittelmeerbecken in ein Gebiet
des Dialogs, des Austauschs und der Zusammenarbeit zu ver-
wandeln und so Frieden, Stabilität und Wohlstand zu garan-
tieren, ermutigt sie, diese Anstrengungen unter anderem
durch einen dauerhaften multilateralen und maßnahmenori-
entierten kooperativen Dialog zwischen den Staaten der Re-
gion zu verstärken, und erkennt die Rolle der Vereinten Na-
tionen bei der Förderung des Friedens und der Sicherheit auf
regionaler und internationaler Ebene an;

4. erkennt an, dass die Beseitigung der Unterschiede
im wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand und an-
derer Hindernisse sowie die gegenseitige Achtung und das
bessere Verständnis zwischen den Kulturen im Mittelmeer-
raum zur Festigung des Friedens, der Sicherheit und der Zu-
sammenarbeit zwischen den Mittelmeerländern im Rahmen
der bestehenden Foren beitragen wird;

5. fordert alle Staaten in der Mittelmeerregion auf, so-
fern sie es noch nicht getan haben, allen multilateral ausge-
handelten Rechtsakten auf dem Gebiet der Abrüstung und der
Nichtverbreitung beizutreten und so die notwendigen Voraus-
setzungen für die Festigung des Friedens und der Zusammen-
arbeit in der Region zu schaffen;

6. ermutigt alle Staaten der Region, die notwendigen
Voraussetzungen für die Verstärkung vertrauensbildender
Maßnahmen untereinander zu schaffen, indem sie echte Of-

fenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegenhei-
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über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen einen Be-
richt über die Maßnahmen zu erstellen, die die Ratifikations-
staaten des Vertrags im Hinblick auf seine Universalität tref-
fen, sowie darüber, wie den Staaten auf Antrag Hilfe bei den







229

III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische 
Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

Übersicht

Nummer Titel Seite

63/89 Auswirkungen der atomaren Strahlung ............................................................................................................. 230

63/90 Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums ................................................... 231

63/91 Hilfe für Palästinaflüchtlinge............................................................................................................................. 238

63/92 Infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und späterer Feindseligkeiten vertriebene Personen................... 239

63/93 Tätigkeiten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten ........................ 240

63/94 Grundbesitz von Palästinaflüchtlingen und daraus erwachsendes Einkommen................................................ 243

63/95 Tätigkeit des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des 
palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen ...................................... 244

63/96 Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten auf das besetzte palästinensische Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und die anderen besetzten
arabischen Gebiete ............................................................................................................................................. 246

63/97 Israelische Siedlungen in dem be



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

230

RESOLUTION 63/89

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/398,
Ziff. 9)1.
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2. fordert diejenigen Staaten, die noch nicht Vertrags-



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

234

solle auf seiner sechsundvierzigsten Tagung unter Berück-
sichtigung der Belange aller Länder, insbesondere der Ent-
wicklungsländer,

a) folgende Punkte behandeln:

i) Allgemeiner Meinungsaustausch und Einführung zu
den über einzelstaatliche Tätigkeiten vorgelegten Berich-
ten;

ii) Programm der Vereinten Nationen für Raumfahrtan-
wendungen;

iii) Umsetzung der Empfehlungen der Dritten Konferenz
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raumfragen zur Förderung und Unterstützung der im Rahmen
des Internationalen Heliophysikalischen Jahres 2007 organi-
sierten Aktivitäten;

20. stellt fest
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solution 59/2 vom 20. Oktober 2004 und dem Aktionsplan
des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums
zur Umsetzung der Empfehlungen der UNISPACE III25 her-
vorgeht;

31. stellt anerkennend fest, dass einige der in dem
Aktionsplan zur Umsetzung der Empfehlungen der
UNISPACE III20 abgegebenen Empfehlungen bereits umge-
setzt wurden und dass die Umsetzung der noch ausstehenden
Empfehlungen zufriedenstellend voranschreitet;

32. erklärt erneut, dass die Aufmerksamkeit insbeson-
dere der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten
Nationen für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwick-
lung und damit zusammenhängende Gebiete weiter auf die
Vorteile der Raumfahrttechnik und ihrer Anwendungen ge-
richtet und der Einsatz der Raumfahrttechnik gefördert wer-
den soll, um die Ziele dieser Konferenzen und Gipfeltreffen
zu erreichen und die Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen umzusetzen;

33. stellt mit Befriedigung fest, dass die Gruppe für
Raumfahrtanwendungen und Ernährungssicherheit, die aus
dem Vorsitzenden des Ausschusses für die friedliche Nut-
zung des Weltraums und Vertretern der Abteilung Nachhalti-
ge Entwicklung der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftli-
che und Soziale Angelegenheiten, des Internationalen Insti-
tuts für angewandte Systemanalyse und der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen besteht,
am 13. Oktober 2008 am Amtssitz der Vereinten Nationen ei-
ne Erörterung abhielt;

34. begrüßt die vermehrten Anstrengungen zur weiteren
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sich die Kommission befasst28, und kommt überein, dass der
Direktor der Abteilung Nachhaltige Entwicklung der Haupt-
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ihre jeweiligen Kandidaten für die Ämter des Vorsitzenden
des Unterausschusses Recht, des Zweiten Stellvertretenden
Vorsitzenden/Berichterstatters des Ausschusses und des Vor-
sitzenden des Unterausschusses Wissenschaft und Technik
für den Zeitraum 2010-2011 benannt haben35;

54. fordert die Gruppe der afrikanischen Staaten und die
Gruppe der osteuropäischen Staaten mit Nachdruck auf, ihre
Kandidaten für das Amt des Ersten Stellvertretenden Vorsit-
zenden des Weltraumausschusses beziehungsweise des Vor-
sitzenden des Ausschusses für den Zeitraum 2010-2011 zu
benennen;

55. befürwortet den Beschluss des Weltraumausschus-
ses, der Europäischen Organisation für astronomische For-
schung in der südlichen Hemisphäre, der Europäischen Fern-
meldesatellitenorganisation, dem Internationalen Institut für
Weltraumrecht, dem „Prince Sultan Bin Abdulaziz Interna-
tional Prize for Water“ und der Secure World Foundation
ständigen Beobachterstatus zu gewähren36;

56. stellt fest, dass es jeder Regionalgruppe obliegt, die
Beteiligung der Mitgliedstaaten des Weltraumausschusses,
die auch Mitglieder der jeweiligen Regionalgruppe sind, an
der Arbeit des Ausschusses und seiner Nebenorgane aktiv zu
fördern, und kommt überein, dass die Regionalgruppen diese
den Ausschuss betreffende Angelegenheit im Kreise ihrer
Mitglieder prüfen sollen;

57. ersucht die Institutionen des Systems der Vereinten
Nationen und die anderen internationalen Organisationen, ih-
re Zusammenarbeit mit dem Weltraumausschuss fortzusetzen
und gegebenenfalls zu vertiefen und ihm Berichte über die
Fragen zu übermitteln, die der Ausschuss und seine Nebenor-
gane im Rahmen ihrer Tätigkeit behandeln.

RESOLUTION 63/91

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/400, Ziff. 16)37:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksre-
publik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana,
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in Anerkennung der unverzichtbaren Rolle, die das Hilfs-
werk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Na-
hen Osten in den neunundfünfzig Jahren seines Bestehens
übernommen hat, um die Not der Palästinaflüchtlinge durch
die Bereitstellung von Bildungs-, Gesundheits-, Hilfs- und
Sozialdiensten sowie von Nothilfe zu lindern,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Generalbeauf-
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästi-
naflüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Januar bis
31. Dezember 200738,

im Bewusstsein der nach wie vor bestehenden Bedürfnisse
der Palästinaflüchtlinge in allen Einsatzgebieten, namentlich
in Jordanien, Libanon, der Arabischen Republik Syrien und
dem besetzten palästinensischen Gebiet,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die beson-
ders schwierige Lage der unter der Besatzung lebenden Paläs-
tinaflüchtlinge, namentlich im Hinblick auf ihre Sicherheit,
ihr Wohlergehen und ihre sozioökonomischen Lebensbedin-
gungen,

insbesondere mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis
über die humanitäre Lage im Gazastreifen und unterstrei-
chend, wie wichtig Nothilfe 
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sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Ma-
laysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Sau-
di-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe,
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im Bewusstsein der wertvollen Arbeit, die das Hilfswerk
dabei leistet, dem palästinensischen Volk, insbesondere den
Palästinaflüchtlingen, Schutz zu gewähren,

ernsthaft besorgt über die Gefährdung der Sicherheit der
Mitarbeiter des Hilfswerks und die Beschädigung seiner Ein-
richtungen, insbesondere infolge der israelischen Militärope-
rationen im Berichtszeitraum,

beklagend, dass in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet seit September 2000 neunzehn Mitarbeiter des Hilfs-
werks von den israelischen Besatzungstruppen getötet wur-
den,

sowie beklagend, dass Flüchtlingskinder durch die israeli-
schen Besatzungstruppen getötet und verletzt wurden, so
auch in den Schulen des Hilfswerks,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die äußerst
negativen Auswirkungen der anhaltenden Abriegelungen, der
Verhängung gravierender Einschränkungen der Bewegungs-
freiheit von Personen und Gütern und des völkerrechtswidri-
gen Baus der Mauer in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung,
auf die sozioökonomische Lage der Palästinaflüchtlinge,

tief besorgt über die anhaltenden Einschränkungen der
Bewegungsfreiheit und des Zugangs des Personals, der Fahr-
zeuge und der Güter des Hilfswerks sowie die Verletzung,
Drangsalierung und Einschüchterung seines Personals, die
die Tätigkeit des Hilfswerks untergraben und behindern, ins-
besondere seine Fähigkeit, unverzichtbare Grund- und Not-
hilfedienste zu erbringen,

im Bewusstsein des Abkommens zwischen dem Hilfswerk
und der Regierung Israels,

Kenntnis nehmend von dem am 24. Juni 1994 erzielten
Abkommen, das in dem Schriftwechsel zwischen dem Hilfs-
werk und der Palästinensischen Befreiungsorganisation ent-
halten ist50,

1. bekräftigt, dass die Arbeit des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten
in allen Einsatzgebieten auch in Zukunft unverzichtbar sein
wird;

2. dankt der Generalbeauftragten des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten
sowie allen Mitarbeitern des Hilfswerks für ihre unermüdli-
chen Anstrengungen und ihre wertvolle Arbeit, insbesondere
angesichts der schwierigen Bedingungen während des ver-
gangenen Jahres;

3. dankt außerdem dem Beirat des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten
und ersucht ihn, seine Bemühungen fortzusetzen und die Ge-
neralversammlung über seine Aktivitäten unterrichtet zu hal-
ten;

4. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks
der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen
Osten
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63/94. Grundbesitz von Palästinaflüchtlingen und 
daraus erwachsendes Einkommen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis
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eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats,

unter Hinweis auf die Landkriegsordnung in der Anlage
zum Haager Abkommen IV von 190770, das Genfer Abkom-
men vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten71 sowie auf die einschlägigen Bestimmungen
des Gewohnheitsrechts, namentlich soweit sie im Zusatzpro-
tokoll I72 zu den vier Genfer Abkommen73 kodifiziert sind,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetz-
ten Gebiete beeinträchtigen74, sowie der einschlägigen Be-
richte des Generalsekretärs75,

in Anbetracht dessen, dass die Förderung der Achtung der
sich aus der Charta der Vereinten Nationen und anderen völ-
kerrechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden Ver-
pflichtungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen der
Vereinten Nationen gehört,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 9. Juli 200476 sowie unter Hinweis auf die Re-
solution ES-10/15 der Generalversammlung vom 20. Juli
2004,

insbesondere Kenntnis nehmend von der Antwort des Ge-
richtshofs, namentlich von seiner Feststellung, dass das Vier-
te Genfer Abkommen
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minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finn-
land, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Is-
land, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mon-
golei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Ta-
dschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vene-
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RESOLUTION 63/98

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 165 Stimmen bei 8 Ge-
genstimmen und 4 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/401, Ziff. 16)87:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Däne-
mark, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volks-
republik Laos, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Ge-
orgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Ma-
lediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Nor-
wegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea,
Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tu-
valu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staa-
ten von Amerika.

Enthaltungen: Côte d’Ivoire, El Salvador, Honduras, Kame-
run.

63/98. Israelische Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes in dem besetzten 
palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-
Jerusalems, beeinträchtigen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte88,

sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte89, den Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte89 und das
Übereinkommen über die Rechte des Kindes90 und erklärend,
dass diese Menschenrechtsübereinkünfte in dem besetzten
palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, ge-
achtet werden müssen,

in Bekräftigung ihrer einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich der Resolution 62/109 vom 17. Dezember 2007, und
der auf ihrer zehnten Notstandssondertagung verabschiedeten
Resolutionen,

unter Hinweis
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in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des
gewaltsamen Gebietserwerbs,

sowie bekräftigend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten95 auf das besetzte palästinensische Gebiet, einschließ-
lich Ost-Jerusalems, und andere seit 1967 von Israel besetzte
arabische Gebiete Anwendung findet,

ferner in Bekräftigung der Verpflichtungen, die die Ver-
tragsstaaten des Vierten Genfer Abkommens95 nach den Arti-
keln 146, 147 und 148 im Hinblick auf Strafbestimmungen,
schwere Verletzungen und die Verantwortlichkeiten der Ho-
hen Vertragsparteien haben,

erneut erklärend, dass alle Staaten das Recht und die
Pflicht haben, im Einklang mit dem Völkerrecht und dem hu-
manitären Völkerrecht Maßnahmen zu ergreifen, um tödli-
chen, gegen ihre Zivilbevölkerung gerichteten Gewalttaten
entgegenzuwirken und so das Leben ihrer Bürger zu schüt-
zen,

betonend, dass die im Rahmen des Nahost-Friedenspro-
zesses geschlossenen israelisch-palästinensischen Überein-
künfte, einschließlich der Vereinbarungen von Scharm esch-
Scheich, vollständig eingehalten werden müssen und dass der
Fahrplan des Quartetts für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lö-
sung des israelisch-palästinensischen Konflikts96 umgesetzt
werden muss,

sowie betonend, dass das Abkommen über die Bewe-
gungsfreiheit und den Zugang sowie die Einvernehmlichen
Grundsätze für den Grenzübergang Rafah, beide vom 15. No-
vember 2005, uneingeschränkt angewandt werden müssen,
damit die palästinensische Zivilbevölkerung sich innerhalb
des Gazastreifens frei bewegen und ihn ungehindert betreten
und verlassen kann,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die anhal-
tende systematische Verletzung der Menschenrechte des pa-
lästinensischen Volkes durch die Besatzungsmacht Israel,
insbesondere durch übermäßige Gewaltanwendung, die An-
wendung der kollektiven Bestrafung, die Wiederbesetzung
und Abriegelung von Gebieten, die Beschlagnahme von
Land, die Errichtung und den Ausbau von Siedlungen, den
Bau einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
deren Verlauf von der Waffenstillstandslinie von 1949 ab-
weicht, die Zerstörung von Eigentum und Infrastruktur sowie
alle anderen Maßnahmen, die Israel zur Änderung des
Rechtsstatus, der geografischen Beschaffenheit und der de-
mografischen Zusammensetzung des besetzten palästinensi-
schen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, ergreift,

ernsthaft besorgt über die seit dem 28. September 2000
durchgeführten Militäraktionen, die Tausende von Toten un-
ter der palästinensischen Zivilbevölkerung, darunter Hunder-

te von Kindern, sowie Zehntausende von Verletzten gefordert
haben,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die weitere
Verschlechterung der humanitären Lage und der Sicherheits-
lage im Gazastreifen, namentlich infolge der israelischen Mi-
litäraktionen gegen Zivilgebiete und der anhaltenden Abrie-
gelung von Grenzübergängen aus dem und in den Gazastrei-
fen sowie des Abfeuerns von Raketen nach Israel und der ne-
gativen Auswirkungen der Ereignisse vom Juni 2007, die zur
rechtswidrigen Übernahme von Institutionen der Palästinen-
sischen Behörde im Gazastreifen geführt haben,

sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die
von den israelischen Besatzungstruppen verursachten um-
fangreichen Zerstörungen von Häusern, Eigentum, lebens-
wichtiger Infrastruktur und Agrarland der Palästinenser und
von Institutionen der Palästinensischen Behörde und über die
kurz- und langfristigen schädlichen Auswirkungen dieser
Zerstörungen auf die sozioökonomische und humanitäre Lage
und die Menschenrechte der palästinensischen Zivilbevölke-
rung,

ferner mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die
israelische Politik der Abriegelung und der gravierenden Ein-
schränkungen und das Genehmigungssystem, die die Bewe-
gungsfreiheit von Personen und Gütern, namentlich des medi-
zinischen und humanitären Personals sowie der entsprechen-
den Hilfsgüter, im gesamten besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, behindern, und über die
sich daraus ergebende Verletzung der Menschenrechte des
palästinensischen Volkes und die negativen Auswirkungen
dieser Maßnahmen auf die sozioökonomische Lage des paläs-
tinensischen Volkes, das sich nach wie vor in einer schweren
humanitären Krise befindet, insbesondere im Gazastreifen,

insbesondere besorgt über die weitere Errichtung israeli-
scher Kontrollpunkte in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, und die Umwandlung
von mehreren dieser Kontrollpunkte in Anlagen, die dauer-
haften Grenzübergängen innerhalb des besetzten palästinensi-
schen Gebiets gleichkommen, wodurch der Zusammenhang
dieses Gebiets stark beeinträchtigt wird und die Anstrengun-
gen und die Hilfe zur Wiederherstellung und Entwicklung der
palästinensischen Wirtschaft untergraben werden, was sich
wiederum nachteilig auf andere Aspekte der sozioökonomi-
schen Lage des palästinensischen Volkes auswirkt,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass
Tausende von Palästinensern, darunter Hunderte von Kindern
und Frauen, nach wie vor unter harten Bedingungen, die ihr
Wohlergehen beeinträchtigen, in israelischen Gefängnissen
oder Internierungszentren einsitzen, und mit dem Ausdruck
ihrer Besorgnis über die Misshandlung und Drangsalierung
palästinensischer Häftlinge und alle Berichte über Folter,

überzeugt, dass eine internationale Präsenz erforderlich
ist, um die Lage zu überwachen, zur Beendigung der Gewalt
und zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung bei-
zutragen und den Parteien dabei behilflich zu sein, die erziel-
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5. missbilligt die Verstöße Israels gegen das Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilper-
sonen in Kriegszeiten;

6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der
genannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen
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f) volle Unterstützung für das von der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
getragene Internationale Medienentwicklungsprogramm104
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tigkeit der Vereinten Nationen, so auch bei der Festlegung der
Prioritäten für diese Tätigkeit, zukommt, und beschließt, dass
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stattung und die volle Übereinstimmung mit den Resolutio-
nen und Beschlüssen der Generalversammlung gewährleistet
sind;

16. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information
und die Büros des Sekretariats, die Inhalte bereitstellen, dafür
zu sorgen, dass die Veröffentlichungen der Vereinten Natio-
nen kostenbewusst produziert werden, und sich auch künftig
eng mit allen anderen Stellen abzustimmen, namentlich mit
allen anderen Hauptabteilungen des Sekretariats und den
Fonds und Programmen des Systems der Vereinten Nationen,
damit es im Rahmen der jeweiligen Mandate nicht zu Über-
schneidungen bei der Herausgabe von Veröffentlichungen
der Vereinten Nationen kommt; 

17. betont, dass die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion ihre Tätigkeit auf denjenigen Gebieten weiterführen und
verbessern soll, die für die Entwicklungsländer und gegebe-
nenfalls andere Länder mit besonderen Bedürfnissen von be-
sonderem Interesse sind, und dass die Tätigkeit der Hauptab-
teilung dazu beitragen soll, die zwischen den Entwicklungs-
ländern und den entwickelten Ländern bestehende Kluft auf
dem außerordentlich wichtigen Gebiet der Information und
Kommunikation zu überwinden; 

18. nimmt Kenntnis von der Herausgabe täglicher Pres-
semitteilungen und ersucht die Hauptabteilung Presse und In-
formation, den Produktionsprozess weiter zu verbessern und
das Format, die Struktur und die Länge der Mitteilungen zu
straffen, unter Berücksichtigung der Auffassungen der Mit-
gliedstaaten, auch dahingehend, die Mitteilungen auch in den
anderen Amtssprachen herauszugeben;

19. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Anstren-
gungen, die die Hauptabteilung Presse und Information unter-
nimmt, um auf lokaler Ebene mit anderen Organisationen und
Organen des Systems der Vereinten Nationen zusammenzu-
arbeiten und so die Koordinierung ihrer Kommunikationstä-
tigkeiten zu verbessern, und ersucht den Generalsekretär,
dem Informationsausschuss auf seiner einunddreißigsten Ta-
gung über diesbezügliche Fortschritte sowie über die Tätig-
keit der Gruppe der Vereinten Nationen für Kommunikation
Bericht zu erstatten; 

20. fordert die Hauptabteilung Presse und Information
auf, in Anbetracht der Bedeutung, die audiovisuelle Archive
für die Erhaltung unseres gemeinsamen Erbes besitzen, ihre
Politik und ihre Tätigkeit betreffend die dauerhafte Erhaltung
ihrer Hörfunk-, Fernseh- und Fotoarchive weiter zu prüfen
und im Rahmen der verfügbaren Ressourcen Maßnahmen zu
treffen, um die Erhaltung dieser Archivbestände und ihre Zu-
gänglichkeit sicherzustellen, und legt der Hauptabteilung na-
he, zur Verwirklichung dieses Ziels weiter mit allen interes-
sierten Partnern zusammenzuarbeiten;

Mehrsprachigkeit und Öffentlichkeitsarbeit

21. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Hauptabtei-
lung Presse und Information bei allen ihren Tätigkeiten alle
Amtssprachen der Vereinten Nationen angemessen einsetzt
und ihre Gleichbehandlung gewährleistet, so auch in ihren
Mitteilungen an den Informationsausschuss, um das Gefälle

zwischen der Verwendung des Englischen und dem Gebrauch
der anderen fünf Amtssprachen zu verringern;

22. ersucht den Generalsekretär erneut, dafür zu sorgen,
dass die Hauptabteilung Presse und Information für die
Durchführung aller ihrer Tätigkeiten über eine angemessene
Personalkapazität in allen Amtssprachen der Vereinten Natio-
nen verfügt, und diesen Aspekt in künftige Programmhaus-
haltsvorschläge aufzunehmen, eingedenk des Grundsatzes
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26. fordert die Hauptabteilung Presse und Information
auf, mit dazu beizutragen, dass die internationale Gemein-
schaft dafür sensibilisiert wird, wie wichtig die Umsetzung
der Ergebnisdokumente des Weltgipfels über die Informa-
tionsgesellschaft ist;
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III

Strategische Kommunikationsdienste

41. bekräftigt, dass die strategischen Kommunikations-
dienste die Aufgabe haben, die Botschaften der Vereinten Na-
tionen zu konzipieren und zu verbreiten, indem sie in enger
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site Zugänglichkeitskriterien eingehalten werden, mit dem
Ziel, Barrierefreiheit für Personen mit unterschiedlichen Be-
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ordnung, die der Regierung des Hoheitsgebiets und der ver-
fassungsmäßigen Beziehung des Hoheitsgebiets zu der Ver-
waltungsmacht zugrunde liegen, spätestens sechs Monate
nach Ablauf des Verwaltungsjahrs in den jeweiligen Gebieten
zu übermitteln;

3. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang mit
der Erstellung der Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete
auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass ausreichende In-
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rung der Gebiete ohne Selbstregierung erfolgen und ihren
Wünschen entsprechen, einen wertvollen Beitrag zur sozio-
ökonomischen Entwicklung dieser Gebiete sowie zur Aus-
übung ihres Rechts auf Selbstbestimmung leisten könnten,

besorgt über alle Aktivitäten, deren Ziel darin besteht, die
natürlichen und menschlichen Ressourcen der Gebiete ohne
Selbstregierung entgegen den Interessen der Bewohner dieser
Gebiete auszubeuten,

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schluss-
dokumente der aufeinanderfolgenden Konferenzen der
Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder so-
wie der von der Versammlung der Staats- und Regierungs-
chefs der Afrikanischen Union, dem Pazifikinsel-Forum und
der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Resolutionen,

1. bekräftigt das Recht der Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung auf Selbstbestimmung im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV)
der Generalversammlung, welche die Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
enthält, sowie ihr Recht darauf, ihre natürlichen Ressourcen
zu nutzen und zu ihrem eigenen Wohl darüber zu verfügen;

2. bestätigt den Wert ausländischer Wirtschaftsinvesti-
tionen, die in Zusammenarbeit mit den Völkern der Gebiete
ohne Selbstregierung und entsprechend ihren Wünschen mit
dem Ziel erfolgen, einen wirksamen Beitrag zur sozioökono-
mischen Entwicklung dieser Gebiete zu leisten;

3. erklärt erneut, dass die Verwaltungsmächte nach der
Charta dafür verantwortlich sind, den politischen, wirtschaft-
lichen, sozialen und bildungsmäßigen Fortschritt der Gebiete
ohne Selbstregierung zu fördern, und bekräftigt die legitimen
Rechte der Völker dieser Gebiete auf ihre natürlichen Res-
sourcen;

4. bekräftigt ihre Besorgnis über alle Aktivitäten, die
darauf gerichtet sind, die natürlichen Ressourcen, die das Er-
be der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, einschließ-
lich der indigenen Bevölkerungsgruppen, in der Karibik, im
Pazifik und in anderen Regionen sind, sowie ihre menschli-
chen Ressourcen entgegen ihren Interessen und auf eine Wei-
se auszubeuten, die sie ihrer Verfügungsgewalt über diese
Ressourcen beraubt;

5. erklärt erneut, dass alle wirtschaftlichen und sonsti-
gen Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völ-
ker der Gebiete ohne Selbstregierung auswirken, vermieden
werden müssen;

6. fordert



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

266

RESOLUTION 63/103

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 125 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 55 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/406, Ziff. 7)124:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Arabische Republik Syrien, Aserbaidschan, Äthiopien,
Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Da-
russalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, De-
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Selbstregierung aufgrund ihrer begrenzten Entwicklungs-
möglichkeiten besondere Herausforderungen mit sich bringt,
mit denen sie ohne die weitere Zusammenarbeit und Unter-
stützung der Sonderorganisationen und anderer Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen nur schwer fertig
werden können,

sowie betonend, dass es wichtig ist, die erforderlichen
Mittel zur Finanzierung umfangreicherer Hilfsprogramme für
die betroffenen Völker zu beschaffen, und dass in dieser Hin-
sicht die Unterstützung aller großen Finanzierungsinstitutio-
nen im System der Vereinten Nationen gewonnen werden
muss,

erneut erklärend, dass die Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
mandatsgemäß die Aufgabe haben, in ihrem jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen,
um die vollständige Durchführung der Resolution 1514 (XV)
der Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolu-
tionen sicherzustellen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Afrikanische
Union, das Pazifikinsel-Forum, die Karibische Gemeinschaft
und andere Regionalorganisationen für die fortgesetzte Ko-
operation und Hilfe, die sie den Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen in
dieser Hinsicht gewährt haben,

ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass engere
Kontakte und Konsultationen zwischen den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen und den Regionalorganisationen sowie unterein-
ander mit dazu beitragen, die effektive Ausarbeitung von
Hilfsprogrammen für die betroffenen Völker zu erleichtern,

eingedenk der unbedingten Notwendigkeit, die Aktivitä-
ten der Sonderorganisationen und der anderen Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen bei der Durchführung
der verschiedenen Resolutionen und Beschlüsse der Verein-
ten Nationen im Zusammenhang mit der Entkolonialisierung
ständig weiter zu verfolgen,

in Anbetracht der äußerst störanfälligen Volkswirtschaf-
ten der kleinen Inselgebiete ohne Selbstregierung und ihrer
Anfälligkeit für Naturkatastrophen wie Hurrikane, Zyklone
und das Ansteigen des Meeresspiegels sowie unter Hinweis
auf die einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/114 vom 17. De-
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c) Mittel und Wege, wie diesen Hoheitsgebieten bei
der Bekämpfung des Drogenhandels, der Geldwäsche und an-
derer illegaler und krimineller Aktivitäten geholfen werden
kann;

d) die unrechtmäßige Ausbeutung der Meeres- und der
sonstigen natürlichen Ressourcen dieser Hoheitsgebiete und
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sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

23. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer
vierundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/104

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/407,
Ziff. 6)129.

63/104. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- 
und Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner 
der Gebiete ohne Selbstregierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/115 vom 17. De-
zember 2007,

nach Prüfung des gemäß ihrer Resolution 845 (IX) vom
22. November 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs
über von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Aus-
bildungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne
Selbstregierung130,

im Bewusstsein der Bedeutung, die der Förderung des Bil-
dungsfortschritts der Einwohner der Gebiete ohne Selbstre-
gierung zukommt,

fest davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch weiter-
hin Stipendien anzubieten und die Zahl dieser Angebote zu
erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Schüler und Stu-
denten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an Bildungs-
und Ausbildungshilfe gedeckt werden kann, sowie die Auf-
fassung vertretend, dass Schüler und Studenten in diesen Ge-
bieten ermutigt werden sollten, solche Angebote zu nutzen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs130;

2.
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ihrer Befriedigung darüber Ausdruck verleihend, dass die
Parteien am 18. und 19. Juni 2007, am 10. und 11. August
2007, vom 7. bis 9. Januar 2008 und vom 16. bis 18. März
2008 unter der Schirmherrschaft des Persönlichen Gesandten
des Generalsekretärs und in Anwesenheit der Nachbarländer
zusammengetroffen sind und dass sie vereinbart haben, die
Verhandlungen fortzusetzen, 

mit der Aufforderung an alle Parteien und die Staaten der
Region, mit dem Generalsekretär und seinem Persönlichen
Gesandten sowie miteinander uneingeschränkt zusammenzu-
arbeiten,

in Bekräftigung der Verantwortung, die die Vereinten Na-
tionen gegenüber dem Volk von Westsahara haben, 

in dieser Hinsicht die Anstrengungen begrüßend, die der
Generalsekretär und sein Persönlicher Gesandter in dem Be-
mühen um eine für beide Seiten annehmbare politische Lö-
sung der Streitigkeit unternehmen, die die Selbstbestimmung
des Volkes von Westsahara vorsieht,

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker132, 

sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs133,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
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1. begrüßt die bedeutsamen Entwicklungen in Neuka-
ledonien seit der Unterzeichnung des Abkommens von Nou-
méa am 5. Mai 1998 zwischen den Vertretern Neukaledoni-
ens und der Regierung Frankreichs136;

2. fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf,
im Interesse aller Einwohner Neukaledoniens ihren Dialog im
Rahmen des Abkommens von Nouméa in einem Geist der
Harmonie fortzusetzen;

3. nimmt Kenntnis von denjenigen Bestimmungen des
Abkommens von Nouméa, die darauf gerichtet sind, der ka-
nakischen Identität in der politischen und sozialen Organisa-
tion Neukaledoniens stärker Rechnung zu tragen, und begrüßt
in diesem Zusammenhang die laufenden Bemühungen, ge-
meinsam die Identitätssymbole für das Gebiet, wie Namen,
Flagge, Hymne, Leitspruch und Banknoten, zu gestalten, wie
es das Abkommen von Nouméa vorsieht;

4. nimmt Kenntnis von den Bestimmungen des Ab-
kommens von Nouméa, die die Einwanderungskontrolle und
den Schutz der örtlichen Arbeitsplätze betreffen, und stellt
fest, dass unter den Kanaken nach wie vor eine hohe Arbeits-
losigkeit herrscht und dass weiterhin ausländische Bergleute
angeworben werden;

5. nimmt Kenntnis von der von einer indigenen Bevöl-
kerungsgruppe in Neukaledonien geäußerten Besorgnis über
ihre Unterrepräsentierung in der Regierungs- und Sozial-
struktur des Gebiets;

6. nimmt Kenntnis von den einschlägigen Bestimmun-
gen des Abkommens von Nouméa, wonach Neukaledonien
Mitglied oder assoziiertes Mitglied bestimmter internationa-
ler Organisationen, wie beispielsweise internationaler Orga-
nisationen in der pazifischen Region, der Vereinten Nationen,
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wis-
senschaft und Kultur und der Internationalen Arbeitsorgani-
sation werden kann, im Einklang mit deren Statuten;

7. vermerkt die zwischen den Unterzeichnern des Ab-
kommens von Nouméa getroffene Vereinbarung, die Verein-
ten Nationen über die im Laufe des Emanzipationsprozesses
erzielten Fortschritte zu unterrichten;

8. erinnert daran, dass die Verwaltungsmacht zum
Zeitpunkt der Schaffung der neuen Institutionen eine Infor-
mationsmission nach Neukaledonien einlud, die aus Vertre-
tern von Ländern der pazifischen Region bestand;

9. nimmt Kenntnis von der weiteren Stärkung der Be-
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20. begrüßt in diesem Zusammenhang, dass Neukaledo-
nien nach seinem Beitritt als assoziiertes Mitglied auf dem
37. Gipfel des Pazifikinsel-Forums im Oktober 2006 nun an
dem Forum teilnimmt;

21. begrüßt außerdem, dass Delegationen aus Ländern
der pazifischen Region Neukaledonien nach wie vor Besuche
auf hoher Ebene abstatten und dass hochrangige Delegatio-
nen aus Neukaledonien Mitgliedsländer des Pazifikinsel-Fo-
rums besuchen;

22. begrüßt ferner die kooperative Haltung der anderen
Staaten und Gebiete in der Region gegenüber Neukaledonien,
seinen wirtschaftlichen und politischen Bestrebungen und
seiner zunehmenden Beteiligung an regionalen und interna-
tionalen Angelegenheiten;

23. erinnert an die Unterstützung, die die Führer des Pa-
zifikinsel-Forums auf dessen im Oktober 2005 in Papua-Neu-
guinea abgehaltenen 36. Gipfel dem Bericht des Ministeraus-
schusses des Forums für Neukaledonien entgegenbrachten,
und die Rolle, die dem Ministerausschuss des Forums nach
wie vor dabei zukommt, die Entwicklungen in dem Gebiet zu
überwachen und ein stärkeres regionales Engagement zu för-
dern;

24. beschließt, den Prozess, der sich infolge der Unter-
zeichnung des Abkommens von Nouméa in Neukaledonien
zu entfalten beginnt, fortlaufend weiter zu verfolgen;

25. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prüfung der Fra-
ge Neukaledoniens, eines Gebiets ohne Selbstregierung, fort-
zusetzen und der Generalversammlung auf ihrer vierundsech-
zigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/107

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/408,
Ziff. 37)137.

63/107. Tokelau-Frage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Tokelau-Frage,

nach Prüfung des Tokelau betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker138,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle
die Gebiete ohne Selbstregierung betreffenden Resolutionen
und Beschlüsse der Vereinten Nationen, insbesondere die Re-
solution 62/121 der Generalversammlung vom 17. Dezember
2007,

mit Dank Kenntnis nehmend von der auch weiterhin bei-
spielhaften Kooperation der Verwaltungsmacht Neuseeland
im Rahmen der Arbeit des Sonderausschusses betreffend To-
kelau und von ihrer Bereitschaft, Besuchsdelegationen der
Vereinten Nationen Zugang zu dem Hoheitsgebiet zu gewäh-
ren,

sowie mit Dank Kenntnis nehmend von dem Beitrag, den
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3. begrüßt die maßgeblichen Fortschritte, die in Rich-
tung auf die Übertragung der Machtbefugnisse auf die drei
Taupulega (Dorfräte) erzielt wurden, insbesondere dass die
Machtbefugnisse des Administrators mit Wirkung vom 1. Juli
2004 an die drei Taupulega delegiert wurden und dass jeder
Taupulega von diesem Zeitpunkt an die volle Verantwortung
für die Verwaltung aller seiner
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RESOLUTIONEN 63/108 A und B

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/408,
Ziff. 37)139.

63/108. Die Fragen Amerikanisch-Samoas, Anguillas, 
Bermudas, der Britischen Jungferninseln, der 
Kaimaninseln, Guams, Montserrats, Pitcairns, 
St. Helenas, der Turks- und Caicosinseln und
der Amerikanischen Jungferninseln

A

ALLGEMEINES

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Fragen der Gebiete ohne Selbstre-
gierung Amerikanisch-Samoa, Anguilla, Bermuda, Britische
Jungferninseln, Kaimaninseln, Guam, Montserrat, Pitcairn,
St. Helena, Turks- und Caicosinseln und Amerikanische
Jungferninseln, im Folgenden als „Hoheitsgebiete“ bezeich-
net,

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
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zum Ausdruck gebracht haben, in den Hoheitsgebieten anzu-
wendende Gesetze zu ändern oder zu erlassen, entweder
durch Verordnungen, die die Anwendung der internationalen
vertraglichen Verpflichtungen der Verwaltungsmacht auf die
Hoheitsgebiete vorsehen, oder durch die einseitige Anwen-
dung von Gesetzen und sonstigen Vorschriften,

im Bewusstsein der Bedeutung, die dem internationalen
Finanzdienstleistungssektor für die Volkswirtschaften einiger
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nichtstaatlichen Organisationen und anderen Quellen bereit-
gestellten Fachdokumente und -informationen wesentlich zur
Aktualisierung dieser Resolution beigetragen haben,

1. bekräftigt das unveräußerliche Recht der Völker der
Hoheitsgebiete auf Selbstbestimmung, gemäß der Charta der
Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV) der Gene-
ralversammlung mit der Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker;

2. bekräftigt außerdem, dass es im Entkolonialisie-
rungsprozess keine Alternative zum Grundsatz der Selbstbe-
stimmung gibt, die auch ein grundlegendes Menschenrecht
ist, das in den einschlägigen Menschenrechtsübereinkommen
anerkannt wird;

3. bekräftigt ferner, dass es letztlich Sache der Völker
dieser Hoheitsgebiete selbst ist, ihren künftigen politischen
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ohne Selbstregierung überprüft, die im Zuständigkeitsbereich
des Sonderausschusses liegen;

15. ersucht den Sonderausschuss, mit dem Wirtschafts-
und Sozialrat und seinen entsprechenden zwischenstaatlichen
Nebenorganen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats zusam-
menzuarbeiten und Informationen über die Entwicklungen in
den Gebieten ohne Selbstregierung auszutauschen, mit denen
diese Organe befasst sind;

16. ersucht den Sonderausschuss außerdem, die Frage
der Gebiete ohne Selbstregierung weiter zu prüfen und der
Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung
darüber und über die Durchführung dieser Resolution Bericht
zu erstatten.
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Charta der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert
die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen dies-
bezüglich auf, dem Hoheitsgebiet auf Antrag Hilfe zu gewäh-
ren;

3. fordert die Verwaltungsmacht, die Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen sowie die Regionalorganisationen und sonstigen
Organisationen auf, dem Hoheitsgebiet auch künftig Hilfe zu
gewähren, um die Folgen des Vulkanausbruchs zu mildern;

VIII

Pitcairn

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Ar-
beitspapier über Pitcairn155 und anderen einschlägigen Infor-
mationen,

unter Berücksichtigung des singulären Charakters Pit-
cairns, was seine Bevölkerung und seine Fläche betrifft,

feststellend, dass die interne Überprüfung der Verfassung
des Hoheitsgebiets noch immer zurückgestellt wird,

sich dessen bewusst, dass die Verwaltungsmacht und die
Gebietsregierung im Begriff sind, ausgehend von Konsulta-
tionen mit dem Volk des Hoheitsgebiets die Beziehung zwi-
schen dem Amt des Gouverneurs und der Gebietsregierung
neu zu strukturieren und dass Pitcairn nach wie vor von der
Verwaltungsmacht einen Haushaltszuschuss für den Betrieb
der Gebietsregierung erhält,

1. begrüßt alle Anstrengungen der Verwaltungsmacht,
im Hinblick auf eine erweiterte Selbstregierung operative
Aufgaben an die Gebietsregierung zu übertragen;

2. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet
zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf die Information
der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der
Charta der Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert
die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen dies-
bezüglich auf, dem Hoheitsgebiet auf Antrag Hilfe zu gewäh-
ren;

3. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, die Ver-
besserung der Lage der Bevölkerung des Hoheitsgebiets im
Wirtschafts-, Sozial- und Bildungsbereich sowie auf anderen
Gebieten auch künftig zu unterstützen und ihre Gespräche mit
der Gebietsregierung über die Frage fortzusetzen, wie die
wirtschaftliche Sicherheit in Pitcairn am besten unterstützt
werden kann;

IX

St. Helena

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Ar-
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RESOLUTION 63/109

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 177 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/408, Ziff. 37)160:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
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mungsoptionen, die den Völkern der Gebiete ohne Selbstbe-
stimmung offenstehen, fortzusetzen und auszuweiten, und er-
sucht zu diesem Zweck die Hauptabteilung Presse und Infor-
mation, die Informationszentren der Vereinten Nationen in
den jeweiligen Regionen zu ermächtigen, in den Gebieten
ohne Selbstregierung entsprechendes Material zu verbreiten;

3. ersucht den Generalsekretär, das auf der Entkolonia-
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dieser Gebiete in die Lage zu versetzen, ihr Recht auf Selbst-
bestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, im Einklang mit
den einschlägigen Resolutionen zur Entkolonialisierung, na-
mentlich auch den bestimmte Gebiete betreffenden Resolu-
tionen, wahrzunehmen;

d) vor Ablauf der Zweiten Internationalen Dekade für
die Beseitigung des Kolonialismus und in Zusammenarbeit
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daran erinnernd, dass alle Gewalthandlungen, namentlich
alle Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung und
der Zerstörung, eingestellt werden müssen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Mitteilung
des Generalsekretärs zur Übermittlung des von der Wirt-
schafts- und Sozialkommission für Westasien erstellten Be-
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unter Hinweis auf die Grundsatzerklärung und den Ak-
tionsplan, die während der ersten Phase des Weltgipfels über
die Informationsgesellschaft vom 10. bis 12. Dezember 2003
in Genf verabschiedet30 und von der Generalversammlung ge-
billigt wurden31, und die Verpflichtungserklärung von Tunis
und die Tunis-Agenda für die Informationsgesellschaft, die
während der zweiten Phase des Gipfels vom 16. bis 18. No-
vember 2005 in Tunis verabschiedet32 und von der General-
versammlung gebilligt wurden33,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
200534,

betonend, dass die digitale Spaltung verringert und sicher-
gestellt werden muss, dass die Vorteile der neuen Technolo-
gien, insbesondere der Informations- und Kommunikations-
technologien, allen Menschen zur Verfügung stehen,

unter Hinweis auf die erste und zweite Tagung des Fo-
rums für Internet-Verwaltung, die vom 30. Oktober bis 2. No-
vember 2006 in Athen beziehungsweise vom 12. bis 15. No-
vember 2007 in Rio de Janeiro (Brasilien) abgehalten wur-
den, und es begrüßend, dass die dritte Tagung des Forums
vom 3. bis 6. Dezember 2008 in Hyderabad (Indien) stattfand,

es begrüßend, dass in Anbetracht der afrikaweit bestehen-
den Lücken in der Infrastruktur für Informations- und Kom-
munikationstechnologien im Oktober 2007 in Kigali die In-
itiative „Connect Africa“ ins Leben gerufen wurde, die perso-
nelle, finanzielle und technische Ressourcen mobilisieren soll,
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Technologien, und fordert in dieser Hinsicht alle Interessen-
träger auf, den Entwicklungsländern, insbesondere den am we-
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1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über internationalen Handel und Entwicklung42 sowie
von dem Bericht des Handels- und Entwicklungsrats über sei-
ne vom 15. bis 26. September 2008 abgehaltene fünfundfünf-
zigste Tagung43;

2. nimmt Kenntnis von den Beratungen im Rahmen des
Vorbereitungsprozesses für die vom 29. November bis 2. De-
zember 2008 in Doha abgehaltene Internationale Folgekonfe-
renz über Entwicklungsfinanzierung zur Überprüfung der
Umsetzung des Konsenses von Monterrey, auf der die Frage
des internationalen Handels und der Entwicklung sachbezo-
gen behandelt wurde;

3. betont, wie wichtig die Fortsetzung der sachbezoge-
nen Behandlung der Frage des internationalen Handels und
der Entwicklung ist;

4. beschließt, den Unterpunkt „Internationaler Handel
und Entwicklung“ unter dem Punkt „Fragen der makroökono-
mischen Politik“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vier-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen;

5. ersucht
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in Doha abgehaltenen Internationalen Folgekonferenz über
Entwicklungsfinanzierung zur Überprüfung der Umsetzung
des Konsenses von Monterrey behandelt wurden;

3. betont, wie wichtig es ist, dass die Generalversamm-
lung die sachbezogene Behandlung der Frage des internatio-
nalen Finanzsystems und der Entwicklung fortsetzt, und
nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von den Beratungen im
Kontext des Vorbereitungsprozesses für die Internationale
Folgekonferenz über Entwicklungsfinanzierung, in deren
Rahmen diese Frage behandelt wurde;

4. beschließt, den Unterpunkt „Internationales Finanz-
system und Entwicklung“ unter dem Punkt „Fragen der ma-
kroökonomischen Politik“ in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
das internationale Finanzsystem und die Entwicklung vorzu-
legen.

RESOLUTION 63/206

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/412/Add.3, Ziff. 7)53.

63/206. Auslandsverschuldung und Entwicklung: 
Wege zu einer dauerhaften Lösung der 
Schuldenprobleme der Entwicklungsländer

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/203 vom 23. De-
zember 2003, 59/223 vom 22. Dezember 2004, 60/187 vom
22. Dezember 2005 und 61/188 vom 20. Dezember 2006 so-
wie 62/186 vom 19. Dezember 2007 mit dem Titel „Aus-
landsverschuldung und Entwicklung: Wege zu einer dauer-
haften Lösung der Schuldenprobleme der Entwicklungslän-
der“,

sowie unter Hinweis auf die Internationale Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung und ihr Ergebnis54, in dem an-
erkannt wird, dass eine nachhaltige Schuldenfinanzierung ein
wichtiges Element zur Mobilisierung von Ressourcen für öf-
fentliche und private Investitionen ist,

ferner unter Hinweis auf die am 8. September 2000 verab-
schiedete Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen55,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 200556,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom
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in Anerkennung der führenden Rolle der Internationalen
Union für reine und angewandte Chemie bei der Koordinie-
rung und Förderung der weltweit auf nationaler und regiona-
ler Ebene unternommenen Aktivitäten auf dem Gebiet der
Chemie,

1. beschließt, das Jahr 2011 zum Internationalen Jahr
der Chemie zu erklären;

2. bestimmt die Organisation der Vereinten Nationen
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zur federführenden
Organisation und Koordinierungsstelle für das Jahr und bittet
sie, die während des Jahres durchzuführenden Aktivitäten in
Zusammenarbeit mit den anderen zuständigen Institutionen
des Systems der Vereinten Nationen, der Internationalen
Union für reine und angewandte Chemie und den ihr ange-
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Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesi-
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festgelegt ist, entschieden werden muss, um Doppelarbeit zu
vermeiden,

unter Hinweis auf die Annahme des mehrjährigen Ar-
beitsprogramms der Kommission, das dazu beitragen soll, die
Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die weitere
Umsetzung der Agenda 21 und des Durchführungsplans von
Johannesburg auf allen Ebenen voranzubringen,

bekräftigend, dass die Beseitigung der Armut, die Verän-
derung nicht nachhaltiger Produktions- und Konsummuster
sowie der Schutz und die Bewirtschaftung der natürlichen
Ressourcen, die die Grundlage der wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklung sind, die übergeordneten Ziele und die
wesentlichen Voraussetzungen einer nachhaltigen Entwick-
lung darstellen,

in der Erkenntnis, dass eine gute Regierungsführung in je-
dem Land und eine gute Weltordnungspolitik für die nachhal-
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wurde, und dass sie bewährte Praktiken sowie während des
Umsetzungsprozesses aufgetretene Zwänge und Hindernisse
aufzeigte100,

sowie mit Befriedigung feststellend, dass die Kommission
auf ihrer sechzehnten Tagung die Umsetzung ihrer Beschlüs-
se zu Wasserfragen überprüfte,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs101;

2. erklärt erneut, dass die nachhaltige Entwicklung ein
Schlüsselelement des übergreifenden Rahmens der Tätigkei-
ten der Vereinen Nationen bildet, insbesondere für die Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, und der im
Durchführungsplan von Johannesburg92 enthaltenen Ziele;

3. fordert die Regierungen, alle zuständigen internatio-
nalen und regionalen Organisationen, den Wirtschafts- und
Sozialrat, die Fonds und Programme der Vereinten Nationen,
die Regionalkommissionen und Sonderorganisationen, die in-
ternationalen Finanzinstitutionen, die Globale Umweltfazili-
tät und andere zwischenstaatliche Organisationen, im Ein-
klang mit ihrem jeweiligen Mandat, sowie wichtige Gruppen
auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame Umsetzung
und Weiterverfolgung der auf dem Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung verabschiedeten Verpflichtungen, Programme
und termingebundenen Zielvorgaben sicherzustellen, und er-
mutigt sie, über die in dieser Hinsicht erzielten konkreten
Fortschritte Bericht zu erstatten;

4. fordert die wirksame Umsetzung der auf dem Welt-
gipfel für nachhaltige Entwicklung verabschiedeten Ver-
pflichtungen, Programme und termingebundenen Zielvorga-
ben und die Einhaltung der in dem Durchführungsplan von
Johannesburg enthaltenen Bestimmungen in Bezug auf die
Mittel zur Umsetzung;

5. bittet die Mitgliedstaaten, ihre Auffassungen zur
möglichen Einberufung einer Veranstaltung auf hoher Ebene
über nachhaltige Entwicklung zu äußern, ersucht den Gene-
ralsekretär, diese Auffassungen in seinen Bericht über die
Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die weitere
Umsetzung der Agenda 21 und der Ergebnisse des Weltgip-
fels für nachhaltige Entwicklung aufzunehmen, und be-
schließt, diese Angelegenheit auf ihrer vierundsechzigsten
Tagung weiter zu behandeln;

6. erklärt erneut, dass die Kommission für Nachhaltige
Entwicklung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen
als das hochrangige für die nachhaltige Entwicklung zustän-
dige Organ fungiert und als Forum für die Behandlung von
Fragen in Bezug auf die Integration der drei Dimensionen der
nachhaltigen Entwicklung dient;

7. betont, wie wichtig einvernehmlich erzielte Ergeb-
nisse und handlungsorientierte Grundsatztagungen sind;

8. ermutigt die Regierungen, mit Vertretern der für
Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Böden, Dürre, Wüs-
tenbildung und Afrika sowie Finanzen zuständigen Ministeri-
en und Organisationen auf entsprechender Ebene, einschließ-
lich auf Ministerebene, an der siebzehnten Tagung der Kom-
mission und ihrer Zwischenstaatlichen Vorbereitungstagung
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Agroindustrie als Quelle des Lebensunterhalts für ländliche
Gemeinschaften;

17. ersucht das Kommissionssekretariat, durch entspre-
chende Vorkehrungen für eine ausgewogene Vertretung
wichtiger Gruppen aus den entwickelten Ländern und den
Entwicklungsländern bei den Kommissionstagungen Sorge
zu tragen, und bittet in diesem Zusammenhang die Geberlän-
der, zu erwägen, die Teilnahme wichtiger Gruppen aus den
Entwicklungsländern zu unterstützen, unter anderem durch
Beiträge an den Treuhandfonds der Kommission;

18. richtet erneut die Bitte an die zuständigen Sonderor-
ganisationen, namentlich die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen und den Interna-
tionalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, die
Fonds und Programme der Vereinten Nationen, die Globale
Umweltfazilität und die internationalen und regionalen Fi-
nanz- und Handelsinstitutionen sowie das Sekretariat des
Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbil-
dung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika103,
und die anderen in Betracht kommenden Organe, im Rahmen
ihres Mandats aktiv an der Arbeit der Kommission auf ihrer
siebzehnten Tagung und an ihrer Zwischenstaatlichen Vorbe-
reitungstagung mitzuwirken;

19. ermutigt die Regierungen und Organisationen auf al-
len Ebenen sowie die wichtigen Gruppen, ergebnisorientierte
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unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/311 vom 14. Juli
2005, 60/194 vom 22. Dezember 2005, 61/196 vom 20. De-
zember 2006 und 62/191 vom 19. Dezember 2007,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005109,

bekräftigend, dass die Kommission für Nachhaltige Ent-
wicklung das führende zwischenstaatliche Forum für die
Überwachung der Durchführung des Aktionsprogramms von
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der Planung und gegebenenfalls der Koordinierung der Tätig-
keiten der Kommission, die der Überprüfung der Durchfüh-
rungsstrategie von Mauritius gewidmet sind, und betont, wie
wichtig ein stärkeres Zusammenwirken zwischen den kleinen
Inselentwicklungsländern und den zuständigen Einrichtungen
des Systems der Vereinten Nationen bei der Behandlung der
kleine Inselentwicklungsländer betreffenden Fragen ist;

9. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die An-
strengungen der kleinen Inselentwicklungsländer zur Anpas-
sung an die negativen Auswirkungen des Klimawandels ver-
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7. fordert alle Staaten auf, Vertragsparteien der ein-
schlägigen internationalen Übereinkünfte zu werden, um die
Sicherheit der Schifffahrt zu erhöhen und den Schutz der
Meeresumwelt des Karibischen Meeres vor der Verschmut-
zung, Beschädigung und Beeinträchtigung durch Schiffe und
Schiffsabfälle zu fördern;

8. unterstützt die Anstrengungen, die die karibischen
Länder unternehmen, um Programme für nachhaltige Fische-
reibewirtschaftung durchzuführen und die Grundsätze des
Verhaltenskodexes für verantwortungsvolle Fischerei der Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen126 einzuhalten;

9. fordert die Staaten auf, unter Berücksichtigung des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt127 nationale,
regionale und internationale Programme auszuarbeiten, um
dem Artenschwund im Karibischen Meer, insbesondere in
sensiblen Ökosystemen wie etwa Korallenriffen und Mangro-
ven, Einhalt zu gebieten;

10. bittet die Mitgliedstaaten und die zwischenstaatli-
chen Organisationen innerhalb des Systems der Vereinten
Nationen, ihre Anstrengungen zur Unterstützung der karibi-
schen Länder fortzusetzen, damit sie Vertragsparteien der
einschlägigen Übereinkommen und Protokolle betreffend die
Bewirtschaftung, den Schutz und die nachhaltige Nutzung der
Ressourcen des Karibischen Meeres werden und sie wirksam
durchführen können;

11. fordert die internationale Gemeinschaft, das System
der Vereinten Nationen und die multilateralen Finanzinstitu-
tionen auf und bittet die Globale Umweltfazilität im Rahmen
ihres Mandats, die nationalen und regionalen Aktivitäten der
karibischen Staaten zur Förderung der nachhaltigen Bewirt-
schaftung der Küsten- und Meeresressourcen aktiv zu unter-
stützen;

12. bekundet tiefe Besorgnis über die schweren Zerstö-
rungen und Verheerungen, die in den letzten Jahren durch die
erhöhte Hurrikanaktivität in der karibischen Region in mehre-
ren Ländern verursacht wurden;

13. fordert das System der Vereinten Nationen und die
internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, den Ländern
der Karibikregion auf der Grundlage ihrer Entwicklungsprio-
ritäten auch weiterhin Hilfe und Unterstützung bei der Durch-
führung ihrer langfristigen Programme für vorbeugenden Ka-
tastrophenschutz, Vorsorge, Folgenbegrenzung, Katastro-
phenmanagement, Katastrophenhilfe und Nachsorge zu ge-
währen, indem die Hilfs-, Rehabilitations- und Wiederauf-
baumaßnahmen in ein umfassendes Konzept der nachhaltigen
Entwicklung eingebunden werden;

14. erkennt an, dass der Assoziation karibischer Staaten
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59/232 vom 22. Dezember 2004 und 61/199 vom 20. Dezem-
ber 2006 sowie die Resolutionen des Wirtschafts- und Sozial-
rats 1999/46 vom 28. Juli 1999, 1999/63 vom 30. Juli 1999
und 2000/33 vom 28. Juli 2000,

feststellend, dass El Niño ein zyklisch auftretendes Phäno-
men ist, das zu ausgedehnten Naturgefahren mit möglicher-
weise ernsthaften Auswirkungen für die Menschheit führen
kann,

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Entwick-
lung von Strategien auf nationaler, subregionaler, regionaler
und internationaler Ebene zur Verhütung, Abmilderung und
Behebung von Schäden, die durch vom El-Niño-Phänomen
ausgehende Naturkatastrophen verursacht werden,

in Anbetracht dessen, dass es aufgrund technologischer
Entwicklungen und internationaler Zusammenarbeit möglich
geworden ist, das El-Niño-Phänomen besser vorherzusagen
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63/216. Internationale Strategie zur Katastrophen-
vorsorge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/236 vom 22. De-
zember 1989, 49/22 A vom 2. Dezember 1994, 49/22 B vom
20. Dezember 1994, 53/185 vom 15. Dezember 1998, 54/219
vom 22. Dezember 1999, 56/195 vom 21. Dezember 2001,
57/256 vom 20. Dezember 2002, 58/214 vom 23. Dezember
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1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Umsetzung der Internationalen Strategie zur
Katastrophenvorsorge140; 

2. erinnert daran, dass die Verpflichtungen in der Er-
klärung von Hyogo136 und dem Hyogo-Rahmenaktionsplan
2005-2015: Stärkung der Widerstandskraft von Nationen und
Gemeinwesen gegen Katastrophen137
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15. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich verstärkt für die
wirksame Durchführung des Hyogo-Rahmenaktionsplans zu
engagieren, indem sie vollen Gebrauch von den Mechanis-
men des Systems der Strategie wie der Weltweiten Plattform
zur Verringerung des Katastrophenrisikos machen; 

16. begrüßt die bevorstehende zweite Tagung der Welt-
weiten Plattform zur Verringerung des Katastrophenrisikos
zum Thema „Katastrophen, Armut und Anfälligkeit“, die
vom 16. bis 19. Juni 2009 in Genf stattfinden und als Einlei-
tung zu der für 2010 vorgesehenen Halbzeitüberprüfung der
Durchführung des Hyogo-Rahmenaktionsplans dienen wird,
und ersucht den Generalsekretär, in seinen nächsten Bericht
Informationen über die Weltweite Plattform aufzunehmen; 

17. erkennt an, wie wichtig es ist, die Geschlechterper-
spektive zu integrieren und Frauen an der Konzipierung und
Durchführung aller Phasen des Katastrophenmanagements
sowie an Strategien und Programmen der Risikominderung
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Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung („Durchführungs-
plan von Johannesburg“)143, 
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4. betont
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14. legt der Konferenz der Vertragsparteien des Rah-
menübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaän-
derungen148 und den Vertragsparteien des Protokolls von
Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen149 nahe, sich im Einklang mit den Be-
stimmungen des Rahmenübereinkommens auch weiterhin
mit den nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen,
vor allem in den besonders anfälligen Entwicklungsländern,
zu befassen, und legt außerdem der Zwischenstaatlichen
Sachverständigengruppe über Klimaänderungen nahe, auch
weiterhin die nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderun-
gen auf die sozioökonomischen Systeme und die Katastro-
phenvorsorgesysteme der Entwicklungsländer zu bewerten;

15. fordert die internationale Gemeinschaft, insbesonde-
re die entwickelten Länder, auf, den durch die nachteiligen
Auswirkungen von Naturgefahren gefährdeten Entwick-
lungsländern in ausreichendem und berechenbarem Umfang
Ressourcen zur Verfügung zu stellen und ihnen im Rahmen
gegenseitiger Vereinbarungen Zugang zu Technologien zu
gewähren und diese Technologien an sie weiterzugeben, mit
dem Ziel, ihre Anpassungskapazität zu erhöhen;

16. betont
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darüber, dass sich die Wüstenbildung, die Landverödung, der
Verlust an biologischer Vielfalt und der Klimawandel negativ
aufeinander auswirken, und in der Erkenntnis, wie nutzbrin-
gend es sein kann, diese Probleme auf eine komplementäre
und sich gegenseitig unterstützende Weise zu bekämpfen, 

in Bekräftigung des Durchführungsplans des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von Jo-
hannesburg“)156, in dem das Übereinkommen zur Bekämp-
fung der Wüstenbildung als eines der Instrumente zur Be-
kämpfung der Armut anerkannt wird, 

in der Erkenntnis, dass dem Sekretariat des Übereinkom-
mens in stabilem, ausreichendem und berechenbarem Um-
fang Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen, damit es
seine Aufgaben auch weiterhin
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Aufteilung der Vorteile aus der Nutzung der genetischen Res-
sourcen ist,

feststellend, dass einhundertneunzig Staaten und eine Or-
ganisation der regionalen Wirtschaftsintegration das Überein-
kommen ratifiziert haben und dass einhundertsiebenundvier-
zig Staaten und eine Organisation der regionalen Wirtschafts-
integration das Protokoll von Cartagena über die biologische
Sicherheit zum Übereinkommen über die biologische Viel-
falt163 ratifiziert haben,

unter Hinweis auf die auf dem Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung eingegangenen Verpflichtungen, eine effiziente-
re und kohärentere Verwirklichung der drei Zielsetzungen
des Übereinkommens anzustreben und die gegenwärtige Rate
des Verlusts an biologischer Vielfalt bis 2010 erheblich zu
verringern, was Maßnahmen auf allen Ebenen erfordern wird,
namentlich die Durchführung nationaler Strategien und Ak-
tionspläne zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und die
Bereitstellung neuer und zusätzlicher finanzieller und techni-
scher Ressourcen für die Entwicklungsländer,

höchst besorgt über den anhaltenden Verlust an biologi-
scher Vielfalt und den damit verbundenen Rückgang der
Ökosystem-Dienstleistungen unseres Planeten und ihre weit-
reichenden ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Auswirkungen und sich dessen bewusst, dass bei-
spiellose Anstrengungen unternommen werden müssen, um
die Rate des Verlusts an biologischer Vielfalt bis 2010 erheb-
lich zu verringern,

feststellend, dass die Zusammenarbeit zwischen dem
Übereinkommen über die biologische Vielfalt, dem Überein-
kommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüs-
tenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer
betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika164, und dem Rah-
menübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaän-
derungen165 (die „Rio-Übereinkommen“) unter Beachtung ih-
rer jeweiligen Mandate verstärkt werden muss, besorgt dar-
über, dass sich der Verlust an biologischer Vielfalt, die Wüs-
tenbildung, die Landverödung und der Klimawandel negativ
aufeinander auswirken, und in der Erkenntnis, wie nutzbrin-
gend es sein kann, diese Probleme auf eine komplementäre
und sich gegenseitig unterstützende Weise zu bekämpfen und
so die Zielsetzungen des Übereinkommens über die biologi-
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technische Ressourcen bereitstellen müssen, namentlich über
die Globale Umweltfazilität; 

4. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der neunten
Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens168 und ihrer vierten als Tagung der Vertragsparteien des
Protokolls von Cartagena über die biologische Sicherheit die-
nenden Tagung169; 

5. fordert die Vertragsparteien des Übereinkommens
nachdrücklich auf, den Technologietransfer zugunsten einer
wirksamen Durchführung des Übereinkommens im Einklang
mit seinen Bestimmungen zu erleichtern, und nimmt in dieser
Hinsicht Kenntnis von der Strategie für die praktische Durch-
führung des Arbeitsprogramms für Technologietransfer und
wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit170, die
die Ad-hoc-Gruppe technischer Sachverständiger für Techno-
logietransfer und wissenschaftliche und technologische Zu-
sammenarbeit als vorläufige Grundlage für konkrete Maß-
nahmen der Vertragsparteien und internationalen Organisa-
tionen erarbeitet hat;

6. nimmt Kenntnis von der laufenden Arbeit, die die
Arbeitsgruppe von Organisationsleitern für die Erreichung
der Biodiversitäts-Zielvorgabe für 2010, die Vorsitzenden der
wissenschaftlichen Beiräte der Übereinkünfte zur biologi-
schen Vielfalt und die Gemeinsame Verbindungsgruppe der
Sekretariate und Büros der zuständigen Nebenorgane des
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen165, des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre
und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbe-
sondere in Afrika164, und des Übereinkommens über die bio-
logische Vielfalt leisten, um die wissenschaftliche und techni-
sche Zusammenarbeit zur Erreichung der Biodiversitäts-Ziel-
vorgabe für 2010 zu verstärken;

7. nimmt außerdem davon Kenntnis, dass die Konfe-
renz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die bio-
logische Vielfalt auf ihrer neunten Tagung eine Strategie zur
Mobilisierung von Ressourcen171 für die Erreichung der drei
Zielsetzungen des Übereinkommens verabschiedete, und
bittet die Vertragsparteien im Einklang mit dem Be-
schluss IX/11 der Vertragsparteien und den dazugehörigen
Anlagen172, dem Sekretariat des Übereinkommens ihre Auf-
fassungen zu den konkreten Aktivitäten und Initiativen, ein-
schließlich messbarer Zielvorgaben und/oder Indikatoren zur
Erreichung der strategischen Ziele in der Strategie, und zu
den Indikatoren zur Überwachung ihrer Durchführung vorzu-
legen;

8. nimmt Kenntnis von dem Beschluss IX/12 der Kon-
ferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens betreffend
Zugang und Vorteilsausgleich und den dazugehörigen An-

lagen172, mit denen die Konferenz einen Etappenplan für die
in dem Beschluss genannten Verhandlungen festlegte und un-
ter anderem

a) die Offene Ad-hoc-Arbeitsgruppe über Zugang und
Vorteilsausgleich erneut anwies, die Erarbeitung und Aus-
handlung des internationalen Regimes für Zugang und Vor-
teilsausgleich im Einklang mit den Beschlüssen VII/19 D und
VIII/4 A so bald wie möglich vor der zehnten Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens abzu-
schließen, und

b) die Arbeitsgruppe ferner anwies, das internationale
Regime fertigzustellen und der Konferenz der Vertragspartei-
en des Übereinkommens auf ihrer zehnten Tagung ein oder
mehrere Rechtsinstrumente zur Prüfung und Verabschiedung
vorzulegen, mit denen die Bestimmungen der Artikel 15 und
8 j) des Übereinkommens und seine drei Zielsetzungen wirk-
sam umgesetzt werden können, ohne in irgendeiner Weise
dem Ausgang der Verhandlungen hinsichtlich des Charakters
dieses Rechtsinstruments beziehungsweise dieser Rechtsin-
strumente vorzugreifen; 

9. nimmt außerdem Kenntnis von dem Beschluss IX/20
der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens be-
treffend die biologische Vielfalt der Meere und Küsten und
den dazugehörigen Anlagen172, mit denen die Konferenz unter
anderem den in Anlage I zu dem Beschluss enthaltenen Kata-
log wissenschaftlicher Kriterien für die Ausweisung ökolo-
gisch oder biologisch bedeutsamer, schutzbedürftiger Mee-
resgebiete und die in Anlage II enthaltenen wissenschaftli-
chen Leitlinien für die Einrichtung repräsentativer Netzwerke
von Meeresschutzgebieten verabschiedete;

10. nimmt ferner Kenntnis von dem Beschluss IX/5 der
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens betref-
fend die biologische Vielfalt der Wälder172;

11. befürwortet die derzeitigen Anstrengungen zur
Durchführung der sieben themenbezogenen Arbeitsprogram-
me, die von der Konferenz der Vertragsparteien des Überein-
kommens aufgestellt wurden, sowie die laufende Arbeit zu
den Querschnittsthemen; 

12. bekräftigt die Verpflichtung, im Rahmen der inner-
staatlichen Rechtsvorschriften die Kenntnisse, Innovationen
und Gebräuche indigener und ortsansässiger Gemeinschaften
mit traditionellen Lebensformen, die für die Erhaltung und
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt von Belang
sind, zu achten, zu bewahren und zu erhalten, ihre breitere
Anwendung mit Billigung und unter Beteiligung der Träger
dieser Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche zu begünsti-
gen und die ausgewogene Aufteilung der sich aus ihrer Nut-
zung ergebenden Vorteile zu fördern; 

13. nimmt Kenntnis von dem Beschluss IX/33 der Kon-
ferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens und der da-
zugehörigen Anlage172, bittet die Vertragsparteien des Über-
einkommens, die anderen Mitgliedstaaten, die zuständigen
internationalen Organisationen und die sonstigen maßgebli-
chen Interessenträger, Vorbereitungen für die Begehung des
Internationalen Jahres der biologischen Vielfalt 2010 zu tref-
fen, und

168 UNEP/CBD/COP/9/29.
169 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/18.
170 UNEP/CBD/AHTEG-TTSTC/1/5, Anhang III.
171
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a) bittet in dieser Hinsicht alle Mitgliedstaaten, Natio-
nalkomitees zur Begehung des Internationalen Jahres der bio-
logischen Vielfalt einzusetzen, an denen Vertreter indigener
und ortsansässiger Gemeinschaften beteiligt sind, und bittet
alle internationalen Organisationen, den Anlass zu würdigen;

b) bittet den Generalsekretär, zu erwägen, vor 2010 ei-
nen Ehrenbotschafter für das Internationale Jahr der biologi-
schen Vielfalt zu ernennen, der den Auftrag hätte, zu konkre-
ten Maßnahmen und Lösungen zur Verwirklichung der Ziel-
setzungen des Übereinkommens aufzurufen; 

c) beschließt, als Beitrag zum Internationalen Jahr der
biologischen Vielfalt auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung
2010 eine eintägige Tagung der Generalversammlung auf ho-
her Ebene unter Beteiligung von Staats- und Regierungschefs
und Delegationsleitern einzuberufen, unter Berücksichtigung
des Sitzungskalenders des Übereinkommens; 

d) legt den Hauptabteilungen, Fonds und Programmen
der Vereinten Nationen, den Sonderorganisationen und den
Regionalkommissionen nahe, die zur Begehung des Interna-
tionalen Jahres der biologischen Vielfalt 2010 vorgesehenen
Aktivitäten unter der Schirmherrschaft des Sekretariats des
Übereinkommens in vollem Umfang zu unterstützen und sich
gegebenenfalls daran zu beteiligen;

14. betont, wie wichtig das Engagement des Privatsek-
tors für die Verwirklichung der Zielsetzungen des Überein-
kommens und die Erreichung der Zielvorgabe für 2010 ist,
und bittet die Unternehmen, ihre Politiken und Praktiken
deutlicher an den Zielsetzungen des Übereinkommens auszu-
richten, unter anderem auch durch Partnerschaften; 

15. nimmt Kenntnis von dem Beschluss IX/25 der Kon-
ferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens betreffend
die Süd-Süd-Zusammenarbeit auf dem Gebiet der biologi-
schen Vielfalt zugunsten der Entwicklung172 und von den
diesbezüglichen Anstrengungen des Exekutivsekretärs; 

16. nimmt außerdem Kenntnis von der Ausarbeitung des
Aktionsplans zur Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen
des Übereinkommens und bittet die Vertragsparteien, das Se-
kretariat des Übereinkommens bei der Umsetzung des Plans
zu unterstützen;

17. nimmt Kenntnis von dem Beschluss IX/16 der Kon-
ferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens betreffend
biologische Vielfalt und Klimaänderungen und den dazuge-
hörigen Anlagen172, mit denen die Konferenz unter anderem
eine Ad-hoc-Gruppe technischer Sachverständiger für biolo-
gische Vielfalt und Klimaänderungen einsetzte, die den Auf-
trag hat, in Fragen der biologischen Vielfalt und im Hinblick
auf ihren Zusammenhang mit den Klimaänderungen wissen-
schaftlichen und technischen Rat zu erteilen; 

18. nimmt außerdem Kenntnis von der laufenden Arbeit
der Gemeinsamen Verbindungsgruppe der Sekretariate und
Büros der zuständigen Nebenorgane des Rahmenüberein-
kommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen,
des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüsten-

bildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika,
und des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und
befürwortet die weitere Zusammenarbeit zur Förderung der
Komplementarität zwischen den Sekretariaten bei gleichzeiti-
ger Achtung ihrer unabhängigen Rechtsstellung;

19. legt allen Vertragsparteien des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt nahe, zu den Erörterungen bei-
zutragen, aus denen ein auf der zehnten Tagung der Konfe-
renz der Vertragsparteien zu verabschiedender aktualisierter
Strategieplan für das Übereinkommen hervorgehen soll, und
dabei zu berücksichtigen, dass dieser Strategieplan alle drei
Zielsetzungen des Übereinkommens abdecken soll;

20. bittet die Länder, die das Übereinkommen noch
nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht beige-
treten sind, dies zu tun;

21. bittet
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Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Wirtschafts-
und Sozialrats 2002/38 vom 26. Juli 2002 und 2003/62 vom
25. Juli 2003 sowie den Ratsbeschlüssen 2004/300 vom
23. Juli 2004, 2005/298 vom 26. Juli 2005, 2006/247 vom
27. Juli 2006, 2007/249 vom 26. Juli 2007 und 2008/239 vom
23. Juli 2008, 

unter Hinweis auf das in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen187
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und in der Erklärung von Johannesburg über nachhaltige Ent-
wicklung193 und dem Durchführungsplan von Johannesburg
enthaltenen Ziele, sicherzustellen, 

ferner in Anerkennung der Fortschritte des UN-Habitat
bei der Entwicklung des bei der Stiftung der Vereinten Natio-
nen für Wohn- und Siedlungswesen angesiedelten Treuhand-
fonds für experimentelle rückzahlbare Anschubfinanzierung,
der mit Resolution 21/10 des Verwaltungsrats des UN-
Habitat194 eingerichtet wurde, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die koordinierte Umsetzung der Habitat-Agenda195

und dem Bericht des Generalsekretärs über die Umsetzung
der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen über
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) und über die Stär-
kung des Programms der Vereinten Nationen für menschliche
Siedlungen (UN-Habitat)196; 

2. begrüßt die Anstrengungen des UN-Habitat zur Um-
setzung seines Mittelfristigen strategischen und institutionel-
len Plans für den Zeitraum 2008-2013 und ermutigt die Re-
gierungen, die dazu in der Lage sind, und andere Interessen-
träger, Beiträge zum UN-Habitat zu leisten, um seine Maß-
nahmen im Bereich der institutionellen Reform und die Be-
mühungen um ein Management von hoher Qualität, ein-
schließlich ergebnisorientierten Managements, weiter zu stär-
ken;

3. ermutigt die Regierungen, die Grundsätze und die
Praxis der nachhaltigen Urbanisierung zu fördern und die
Rolle und den Beitrag ihrer jeweiligen lokalen Behörden bei
der Anwendung dieser Grundsätze und dieser Praxis zu stär-
ken, um die Lebensbedingungen der sozial schwachen Bevöl-
kerungsgruppen in den Städten, namentlich der Slumbewoh-
ner und der Armen, zu verbessern und einen wichtigen Bei-
trag zur Abschwächung der Ursachen des Klimawandels, zur
Anpassung an die Folgen des Klimawandels und zur Verrin-
gerung der Risiken und Anfälligkeiten in einer von rasanter
Verstädterung geprägten Welt, einschließlich menschlicher
Siedlungen in sensiblen Ökosystemen, zu leisten, und bittet
die internationale Gebergemeinschaft, die diesbezüglichen
Anstrengungen der Entwicklungsländer zu unterstützen; 

4. fordert erneut zur weiteren finanziellen Unterstüt-
zung des UN-Habitat durch höhere freiwillige Beiträge auf
und bittet die Regierungen, die dazu in der Lage sind, und an-
dere Interessenträger, zur Unterstützung der strategischen
und institutionellen Ziele des Mittelfristigen strategischen
und institutionellen Plans für den Zeitraum 2008-2013 und
seiner Weltkampagne für nachhaltige Urbanisierung bere-

chenbare Finanzmittel auf mehrjähriger Grundlage und höhe-
re, nicht zweckgebundene Beiträge zur Verfügung zu stellen;

5. bittet die internationale Gebergemeinschaft und die
internationalen Finanzinstitutionen, großzügige Beiträge an
den Treuhandfonds für Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung, an die Slumsanierungsfazilität und an die Treuhand-
fonds für technische Zusammenarbeit zu entrichten, damit
das UN-Habitat die Entwicklungsländer bei der Mobilisie-
rung von öffentlichen Investitionen und privatem Kapital für
die Sanierung von Slums, den Bau von Wohnungen und die
Grundversorgung unterstützen kann;

6. bittet die internationale Gebergemeinschaft und die
internationalen Finanzinstitutionen außerdem, zu dem bei der
Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswe-
sen angesiedelten Treuhandfonds für experimentelle rück-
zahlbare Anschubfinanzierung beizutragen; 

7. ersucht den Generalsekretär, den Ressourcenbedarf
des UN-Habitat weiter zu prüfen, damit es die nationalen Po-
litiken, Strategien und Pläne zur Erreichung der in der Millen-
niums-Erklärung der Vereinten Nationen187, dem Durchfüh-
rungsplan von Johannesburg188 und dem Ergebnis des Welt-
gipfels 2005192 enthaltenen Ziele hinsichtlich Armutsbeseiti-
gung, Geschlechtergleichstellung, Wasser- und Sanitärver-
sorgung und Slumsanierung wirksamer unterstützen kann;

8. fordert das UN-Habitat auf
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ihre jeweiligen nationalen Entwicklungsstrategien zu inte-
grieren; 

13. ermutigt den Wirtschafts- und Sozialrat, die nach-
haltige Urbanisierung, die Verringerung der städtischen Ar-
mut und die Slumsanierung als Querschnittsthema in die Wei-
terverfolgung der Ergebnisse der einschlägigen Gipfeltreffen
und großen internationalen Konferenzen einzubeziehen; 

14. betont, wie wichtig es ist, dass das UN-Habitat sei-
nen Amtssitz in Nairobi hat, und ersucht den Generalsekretär,
den Mittelbedarf des UN-Habitat und des Büros der Verein-
ten Nationen in Nairobi fortlaufend zu überprüfen, damit dem
UN-Habitat und den sonstigen Organen und Organisationen
der Vereinten Nationen in Nairobi die erforderlichen Dienste
auf wirksame Weise bereitgestellt werden können; 

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

16. beschließt, den Punkt „Umsetzung der Ergebnisse
der Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Sied-
lungswesen (Habitat II) und Stärkung des Programms der
Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-
Habitat)“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/222

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/416/Add.1, Ziff. 20)197.

63/222. Die Rolle der Vereinten Nationen bei der 
Förderung der Entwicklung im Kontext der 
Globalisierung und der Interdependenz

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/169 vom 15. De-
zember 1998, 54/231 vom 22. Dezember 1999, 55/212 vom
20. Dezember 2000, 56/209 vom 21. Dezember 2001, 57/274
vom 20. Dezember 2002, 58/225 vom 23. Dezember 2003,
59/240 vom 22. Dezember 2004, 60/204 vom 22. Dezember
2005, 61/207 vom 20. Dezember 2006 und 62/199 vom
19. Dezember 2007 über die Rolle der Vereinten Nationen bei
der Förderung der Entwicklung im Kontext der Globalisie-
rung und der Interdependenz, 

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005198 und alle einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit
zusammenhängenden Gebieten, insbesondere diejenigen, die
auf dem Ergebnis des Weltgipfels 2005 aufbauen, namentlich
die Resolution 60/265 vom 30. Juni 2006 über die Weiterver-
folgung der entwicklungsbezogenen Ergebnisse des Weltgip-
fels 2005, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele

und der anderen international vereinbarten Entwicklungszie-
le, 

bekräftigend, dass den Vereinten Nationen eine zentrale
Rolle zukommt, wenn es darum geht, die internationale Ent-
wicklungszusammenarbeit und eine kohärente Politik in Be-
zug auf weltweite Entwicklungsfragen, namentlich im Kon-
text der Globalisierung und der Interdependenz, zu fördern, 

sowie in Bekräftigung der in der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen199 zum Ausdruck gebrachten Ent-
schlossenheit, sicherzustellen, dass die Globalisierung als ei-
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len Politiken sowie nationalen Entwicklungsstrategien, na-
mentlich der Armutsbekämpfungsstrategien, zu machen,

feststellend, dass im Kontext der Globalisierung dem Ziel
des Schutzes, der Förderung und der Stärkung der Rechte und
des Wohls von Frauen und Mädchen besondere Aufmerksam-
keit gewidmet werden muss, wie in der Erklärung und der
Aktionsplattform von Beijing201 vorgesehen,

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu Lenkungsstruktu-
ren, Ausgewogenheit und Transparenz in den Finanz-, Wäh-
rungs- und Handelssystemen sowie ihres Bekenntnisses zu ei-
nem offenen, fairen, regelgestützten, berechenbaren und nicht-
diskriminierenden multilateralen Handels- und Finanzsystem, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs202;

2. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Auswirkun-
gen der derzeitigen Finanzkrise und des weltweiten wirt-
schaftlichen Abschwungs auf die Fähigkeit der Entwick-
lungsländer, Zugang zu der für ihre Entwicklungsziele not-
wendigen Finanzierung zu erlangen, und unterstreicht, dass
die Entwicklungs- und Transformationsländer Gefahr laufen,
auf dem Weg zur Erreichung ihrer Entwicklungsziele, insbe-
sondere der international vereinbarten Entwicklungsziele
samt den Millenniums-Entwicklungszielen, sehr ernsthafte
Rückschläge zu erleiden;

3. würdigt die Maßnahmen der Regierungen zur Be-
wältigung der derzeitigen Finanzkrise und fordert in dieser
Hinsicht alle Länder auf, ihre Gesamtwirtschafts- und Finanz-
politik auf eine Weise zu verfolgen, die zu globaler Stabilität,
dauerhaftem Wirtschaftswachstum und nachhaltiger Ent-
wicklung beiträgt;

4. stellt außerdem fest, dass eine größere Kohärenz zwi-
schen der Gesamtwirtschafts-, Handels-, Entwicklungshilfe-,
Finanz-, Umwelt- und Gleichstellungspolitik hergestellt wer-
den muss, um das gemeinsame Ziel, die Globalisierung zu einer
positiv wirkenden Kraft für alle zu machen, zu unterstützen; 

5. erkennt ferner an, dass neue und hochgradig globali-
sierte Finanzinstrumente zu immer neuen Risiken in der
Weltwirtschaft führen und eine kontinuierliche Verbesserung
der Marktaufsicht und -regulierung erfordern, und unter-
streicht, dass zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit des in-
ternationalen Finanzsystems Reformen durchgeführt werden
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sind und die Achtung der nationalen Trägerschaft, der natio-
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unterstützende globale Programme, Maßnahmen und Politi-
ken ergänzt werden sollen, mit dem Ziel, die Entwicklungs-
chancen der Länder mit mittlerem Einkommen zu vergrößern,
wobei die jeweiligen nationalen Gegebenheiten zu berück-
sichtigen sind, 

feststellend, dass nationale Durchschnittswerte, die auf
Kriterien wie dem Pro-Kopf-Einkommen beruhen, nicht im-
mer die tatsächlichen Besonderheiten und Entwicklungsbe-
dürfnisse der Länder mit mittlerem Einkommen widerspie-
geln, und in der Erkenntnis, dass die Länder mit mittlerem
Einkommen eine erhebliche Vielfalt aufweisen,

Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der in Madrid208,
El Salvador209 und Windhuk210 abgehaltenen internationalen
Konferenzen über die Entwicklungszusammenarbeit mit Län-
dern mit mittlerem Einkommen und der in Kairo abgehalte-
nen Regionalkonferenz zum Thema „Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit der afrikanischen Länder mit mittlerem Ein-
kommen“211, 

1. erkennt an, dass die Länder mit mittlerem Einkom-
men bei ihren Bemühungen zur Erreichung der international
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Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung219, das Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau220 und das
Übereinkommen über die Rechte des Kindes221, 

unter Hinweis auf die Internationale Konvention zum
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Fami-
lienangehörigen222 und die Bitte an die Mitgliedstaaten, die
die Konvention noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben
beziehungsweise ihr noch nicht beigetreten sind, dies zu er-
wägen, 

sowie unter Hinweis auf die Bedeutung der Agenda für
menschenwürdige Arbeit der Internationalen Arbeitsorgani-
sation, namentlich für Wanderarbeitnehmer, und der acht
grundlegenden Übereinkommen der Internationalen Arbeits-
organisation,

ferner unter Hinweis auf die Resolution 2006/2 der Kom-
mission für Bevölkerung und Entwicklung vom 10. Mai
2006223, 

eingedenk der von der Präsidentin der Generalversamm-
lung vorgelegten Zusammenfassung des Dialogs auf hoher
Ebene 2006 über internationale Migration und Entwick-
lung224, 

anerkennend, dass der Dialog auf hoher Ebene über inter-
nationale Migration und Entwicklung eine nützliche Gelegen-
heit zur konstruktiven Auseinandersetzung mit der Frage der
internationalen Migration und Entwicklung geboten und das
Bewusstsein für die Frage geschärft hat, 

sowie in Anerkennung des wichtigen Zusammenhangs
zwischen internationaler Migration und Entwicklung sowie
der Notwendigkeit, sich den Herausforderungen und Chancen
zu stellen, die sich durch die Migration für die Herkunfts-,
Transit- und Zielländer ergeben, und in der Erkenntnis, dass
die Migration für die Weltgemeinschaft mit Vorteilen wie
auch mit Herausforderungen verbunden ist, 

ferner in Anerkennung des wichtigen Entwicklungsbei-
trags, den Migranten und die Migration leisten, sowie der
vielschichtigen Wechselbeziehungen zwischen Migration
und Entwicklung, 

anerkennend, dass Überweisungsströme eine private Ka-
pitalquelle darstellen und dass Heimatüberweisungen im Lau-
fe der Zeit zugenommen haben, die inländische Ersparnis er-
gänzen und wesentlich zur Verbesserung des Wohls der Emp-
fänger beitragen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs225; 

2. legt den Mitgliedstaaten und der internationalen Ge-
meinschaft nahe, sich um die Förderung eines ausgewogenen,
kohärenten und umfassenden Ansatzes in der Frage der inter-
nationalen Migration und Entwicklung zu bemühen, insbe-
sondere indem sie Partnerschaften aufbauen und ein koordi-
niertes Handeln gewährleisten, um Kapazitäten weiterzuent-
wickeln, namentlich für die Steuerung der Migration; 

3. betont, dass die Vorteile der internationalen Migra-
tion nur dann zum Tragen kommen, wenn die Menschenrech-
te und Grundfreiheiten aller Migranten geachtet werden; 

4. würdigt den wichtigen Beitrag, den die Migranten
und die Migration zur Entwicklung in den Herkunfts- und den
Zielländern leisten; 

5. nimmt davon Kenntnis, dass das Globale Forum über
Migration und Entwicklung, eine informelle, freiwillige, of-
fene und von den Staaten getragene Initiative, seine erste Ta-
gung vom 9. bis 11. Juli 2007 in Brüssel und seine zweite Ta-
gung vom 27. bis 30. Oktober 2008 in Manila abhielt, und
nimmt außerdem Kenntnis von dem großzügigen Angebot
der Regierung Griechenlands, die dritte Tagung des Globalen
Forums am 4. und 5. November 2009 in Athen auszurichten,
sowie von den Angeboten anderer Regierungen, spätere Ta-
gungen des Forums auszurichten; 

6. bittet die Herkunfts- und die Zielländer, im Einklang
mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen, damit die Migranten und die Migranten-
gemeinschaften leichter zur Entwicklung ihrer Herkunftslän-
der beitragen können;

7. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten die mehrdimen-
sionalen Aspekte der internationalen Migration und Entwick-
lung weiterhin in Betracht ziehen müssen, um geeignete Mit-
tel und Wege zur Maximierung des Nutzens der Migration für
die Entwicklung und zur weitestmöglichen Verringerung ih-
rer nachteiligen Auswirkungen zu finden; 

8. erklärt erneut, dass es notwendig ist, die Vorausset-
zungen für billigere, schnellere und sicherere Heimatüber-
weisungen in den Ursprungsländern wie auch in den Empfän-
gerländern zu untersuchen und zu fördern und gegebenenfalls
entwicklungsorientierte Investitionen in den Empfängerlän-
dern durch Empfänger, die dazu willens und in der Lage sind,
zu fördern, eingedenk dessen, dass Heimatüberweisungen
nicht als Ersatz für ausländische Direktinvestitionen, öffentli-
che Entwicklungshilfe, Schuldenerleichterungen oder sonsti-
ge öffentliche Quellen der Entwicklungsfinanzierung anzuse-
hen sind; 

219 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80;
öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164.
220 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982;
AS 1999 1579.
221 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993;
AS 1998 2055.
222 Ebd., Vol. 2220, Nr. 39481. Deutschsprachige Fassung: Resolution
45/158, Anlage.
223 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2006,
Supplement No. 5 (E/2006/25), Kap. I, Abschn. B.
224 A/61/515. 225 A/63/265 und Corr.1.
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9. weist erneut darauf hin, dass geprüft werden muss,
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16. ersucht
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die Strategie von Cotonou für die weitere Durchführung des
Aktionsprogramms für die am wenigsten entwickelten Länder
für die Dekade 2001-2010239, eine von den am wenigsten ent-
wickelten Ländern selbst getragene und geleitete Initiative;

3. begrüßt außerdem die Erklärung240, die auf der Ta-
gung auf hoher Ebene der einundsechzigsten Tagung der Ge-
neralversammlung über die umfassende globale Halbzeit-



IV. Resolutionen aufgrund der Berichte des Zweiten Ausschusses

338

sowie über die Durchführung dieser Resolution und den
Stand der fachlichen, organisatorischen und logistischen Vor-
bereitungen für die Konferenz vorzulegen.

RESOLUTION 63/228

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/417/Add.2, Ziff. 9)241.

63/228. Gruppen von Ländern in besonderen Situatio-
nen: Spezifische Maßnahmen im Zusammenhang 
mit den besonderen Bedürfnissen und Problemen 
der Binnenentwicklungsländer: Ergebnisse der 
Internationalen Ministerkonferenz der Binnen- 
und Transitentwicklungsländer, der Geber-
länder und der internationalen Finanz- und 
Entwicklungsinstitutionen über die Zusammen-
arbeit im Transitverkehr

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/201 vom 23. De-
zember 2003, 60/208 vom 22. Dezember 2005, 61/212 vom
20. Dezember 2006 und 62/204 vom 19. Dezember 2007,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen242 und das Ergebnis des Weltgipfels
2005243, 

in der Erkenntnis, dass der fehlende territoriale Zugang
zum Meer, zu dem als weitere Erschwernis noch die Abgele-
genheit von den Weltmärkten hinzukommt, sowie die prohi-
bitiven Transitkosten und -risiken die Exporterlöse der Bin-
nenentwicklungsländer, den Zufluss von Privatkapital in die-
se Länder und die Mobilisierung innerstaatlicher Ressourcen
weiter in schwerwiegendem Maße einschränken und sich da-
her nachteilig auf ihr Gesamtwachstum und ihre sozioökono-
mische Entwicklung auswirken, 

mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für diejenigen Bin-
nenentwicklungsländer, die einen Konflikt überwunden ha-
ben, um sie zur Rehabilitation und gegebenenfalls zum Wie-
deraufbau ihrer politischen, sozialen und wirtschaftlichen In-
frastruktur zu befähigen und ihnen bei der Verwirklichung ih-
rer Entwicklungsprioritäten behilflich zu sein, im Einklang
mit den Zielen und Zielvorgaben des Aktionsprogramms von
Almaty: Befriedigung der besonderen Bedürfnisse der Bin-
nenentwicklungsländer innerhalb eines Neuen weltweiten
Rahmenplans für die Zusammenarbeit im Transitverkehr zwi-
schen Binnen- und Transitentwicklungsländern244, 

unter Hinweis auf die Neue Partnerschaft für die Entwick-
lung Afrikas245, eine Initiative zur Beschleunigung der regio-
nalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung, da
viele Binnen- und Transitentwicklungsländer in Afrika lie-
gen, 

bekräftigend, dass das Aktionsprogramm von Almaty ei-
nen grundlegenden Rahmen für echte Partnerschaften zwi-
schen Binnen- und Transitentwicklungsländern und ihren
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strengungen zur Einrichtung effizienter Transitverkehrssyste-
me weiterhin Herausforderungen gegenübersehen, und ver-
weist deshalb auf die Bedeutung der laufenden Verhandlun-
gen der Welthandelsorganisation über Handelserleichterun-
gen, insbesondere über die einschlägigen Artikel des Allge-
meinen Zoll- und Handelsabkommens, die für Binnenent-
wicklungsländer wichtig sind, wie etwa die in der Erklärung
über die Halbzeitüberprüfung des Aktionsprogramms von Al-
maty genannten Artikel; 

6.
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tungen, einschließlich der Anwendung von Informationstech-
nologien und der Vereinfachung von Verfahren und Doku-
menten, ausgerichtet sind; 

18. bittet die Weltzollorganisation und die anderen zu-
ständigen internationalen und regionalen Organisationen,
auch künftig für die Binnen- und Transitentwicklungsländer
verstärkt technische Hilfe und Kapazitätsaufbauprogramme
auf dem Gebiet der Zollreform, der Vereinfachung und Har-
monisierung der Verfahren, der Durchsetzung und der Ein-
haltung bereitzustellen;

19. ermutigt die Geber und die internationalen Finanz-
und Entwicklungsinstitutionen sowie private Einrichtungen,
freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten, den
der Generalsekretär zur Unterstützung der Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit der weiteren Umsetzung der Ergebnisse der
Internationalen Ministerkonferenz von Almaty244 eingerichtet
hat;

20. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen analytischen
Bericht über die Durchführung des Aktionsprogramms von
Almaty und die Umsetzung der Erklärung über die Halbzeit-
überprüfung vorzulegen; 

21. beschließt, den Punkt „Spezifische Maßnahmen im
Zusammenhang mit den besonderen Bedürfnissen und Pro-
blemen der Binnenentwicklungsländer: Ergebnisse der Inter-
nationalen Ministerkonferenz der Binnen- und Transitent-
wicklungsländer, der Geberländer und der internationalen Fi-
nanz- und Entwicklungsinstitutionen über die Zusammenar-



IV. Resolutionen aufgrund der Berichte des Zweiten Ausschusses

341

3. ist sich dessen bewusst, dass der Zugang zu Mikrofi-
nanzierung und Kleinstkrediten dazu beitragen kann, die Zie-
le und Zielvorgaben der großen Konferenzen und Gipfeltref-
fen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbe-
reich, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen250 enthaltenen Ziele, zu erreichen, insbe-
sondere die mit der Armutsbeseitigung, der Gleichstellung
der Geschlechter und der Ermächtigung der Frauen zusam-
menhängenden Ziele;

4. unterstreicht, dass der Zugang zu Mikrofinanzie-
rung, einschließlich Kleinstkrediten, in den Entwicklungslän-
dern insbesondere für die Kleinbauern erweitert werden
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63/230. Zweite Dekade der Vereinten Nationen für die 
Beseitigung der Armut (2008-2017)
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dabei zukommt, die Wirkung öffentlicher und privater Inves-
titionen zu maximieren,

unterstreichend, dass die Staats- und Regierungschefs der
Armutsbeseitigung Vorrang und Dringlichkeit einräumen,
wie dies in den Ergebnissen der großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinen Nationen im Wirtschafts- und So-
zialbereich zum Ausdruck gebracht wurde, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung der Zweiten Dekade der Verein-
ten Nationen für die Beseitigung der Armut (2008-2017)257;

2. bekräftigt, dass das Ziel der Zweiten Dekade der
Vereinten Nationen darin besteht, die Weiterverfolgung der
Verwirklichung der die Armutsbeseitigung betreffenden in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der Millenniums-Entwicklungsziele, auf effiziente und koor-
dinierte Weise zu unterstützen und die diesbezüglich gewähr-
te internationale Unterstützung zu koordinieren;

3. bekräftigt außerdem, dass jedes Land selbst die
Hauptverantwortung für seine Entwicklung übernehmen
muss und dass die Rolle der nationalen Politiken und Strate-
gien bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung
und der Armutsbeseitigung nicht genügend betont werden
kann, und erkennt an, dass die auf nationaler Ebene verstärk-
ten wirksamen Anstrengungen durch konkrete, wirksame und
unterstützende internationale Programme, Maßnahmen und
Politiken ergänzt werden sollen, mit dem Ziel, die Entwick-
lungschancen der Entwicklungsländer zu vergrößern, wobei
die jeweiligen nationalen Gegebenheiten zu berücksichtigen
sind und die Achtung der nationalen Trägerschaft, der natio-
nalen Strategien und der nationalen Souveränität zu gewähr-
leisten ist;

4. unterstreicht, dass der Armutsbeseitigung im Rah-
men der Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen höchs-
ter Vorrang einzuräumen ist, und betont gleichzeitig, wie
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ternational vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der Millenniums-Entwicklungsziele, und insbesondere das
Ziel der Beseitigung der extremen Armut erfüllen können und
diese Strategien zur Armutsbeseitigung wirksam sind;

13. ersucht den Generalsekretär, innerhalb des Systems
der Vereinten Nationen eine Stelle zu benennen, die die
Durchführung der Zweiten Dekade der Vereinten Nationen in
enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten koordiniert; 

14. ist der Auffassung, dass eines der auf der fünfund-
sechzigsten Tagung der Generalversammlung zu behandeln-
den Themen für die Zweite Dekade der Vereinten Nationen
„Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle“
lauten soll, und ersucht den Generalsekretär, der Versamm-
lung auf der genannten Tagung einen Bericht vorzulegen, in
dem im Einzelnen dargelegt wird, wie dieses Thema derzeit
im System der Vereinten Nationen angegangen wird; 

15. ist sich der Notwendigkeit bewusst, der Behandlung
des die Armutsbeseitigung betreffenden Punktes auf ihrer Ta-
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feststellend, dass der Organisation der Vereinten Nationen
für industrielle Entwicklung der „Africa Investor Award“
(Afrika-Investorenpreis) 2007 in der Kategorie „Beste Initia-
tive zugunsten der Entwicklung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen“ verliehen wurde,

Kenntnis nehmend von der wichtigen Rolle, die die Orga-
nisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung
bei der Entwicklung des öffentlichen Sektors und des Privat-
sektors, der Produktivitätssteigerung, dem Aufbau von Han-
delskapazitäten, der Förderung der gesellschaftlichen Verant-
wortung der Unternehmen, dem Umweltschutz, der effizien-
ten Energienutzung und der Förderung erneuerbarer Energien
wahrnimmt,

1. nimmt Kenntnis
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wicklungsprogramm der Vereinten Nationen, dem Umwelt-
programm der Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorga-
nisation, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen und den Regionalkommissionen und
bittet die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle
Entwicklung, ihre Partnerschaft mit anderen Organisationen
der Vereinten Nationen, deren Mandate und Tätigkeiten sich
mit ihren eigenen ergänzen, weiter auszubauen und zu stär-
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statistische Analyse der Finanzierung der operativen Ent-
wicklungsaktivitäten des Systems der Vereinten Nationen269;

4. ersucht das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen und die Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftli-
che und Soziale Angelegenheiten, unter Inanspruchnahme
der im Sekretariat vorhandenen Kapazitäten und erforderli-
chenfalls freiwilliger Beiträge die erforderlichen Schritte zu
ergreifen, um bis 2010 Informationen aus dem Bericht über
die Ausgaben des Systems der Vereinten Nationen für die
technische Zusammenarbeit und aus seinem statistischen
Nachtrag in den Bericht über die umfassende statistische
Analyse der Finanzierung der operativen Entwicklungsaktivi-
täten des Systems der Vereinten Nationen aufzunehmen, die-
se Informationen über einen angemessenen Online-Zugang
verfügbar zu machen und dem Wirtschafts- und Sozialrat im
Jahr 2009 über diesbezügliche Fortschritte Bericht zu erstat-
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15. legt den Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen nahe, falls sie es noch nicht getan haben, auf der
Grundlage eines strategischen Plans, einschließlich eines
mehrjährigen Ressourcen-Programmrahmens, Ressourcen zu
mobilisieren und zuzuweisen; 

16. ersucht den Generalsekretär erneut, in vollem Be-
nehmen mit den Mitgliedstaaten und Beobachterstaaten Maß-
nahmen zu ergreifen, um 

a) sicherzustellen, dass das System der Vereinten Na-
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RESOLUTION 63/117

Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 10. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/435,
Ziff. 11)1.

63/117. Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von der Annahme des Fakultativproto-
kolls zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte durch den Menschenrechtsrat in seiner
Resolution 8/2 vom 18. Juni 20082,

1. verabschiedet das Fakultativprotokoll zum Interna-
tionalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte, dessen Wortlaut dieser Resolution als Anlage beige-
fügt ist; 

2. empfiehlt, dass das Fakultativprotokoll im Rahmen
einer 2009 abzuhaltenden Unterzeichnungszeremonie zur
Unterzeichnung aufgelegt wird, und ersucht den Generalse-
kretär und die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für
Menschenrechte, die notwendige Unterstützung zu gewähren.

Anlage

Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

Präambel

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls,

in der Erwägung, dass nach den in der Charta der Verein-
ten Nationen verkündeten Grundsätzen die Anerkennung der
allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewoh-
nenden Würde und der Gleichheit und Unveräußerlichkeit ih-
rer Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und
Frieden in der Welt bildet,
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von Einzelpersonen oder Personengruppen eingereicht, so hat
dies mit ihrer Zustimmung zu geschehen, es sei denn, der Ur-
heber der Mitteilung kann rechtfertigen, ohne eine solche Zu-
stimmung in ihrem Namen zu handeln.

Artikel 3
Zulässigkeit

1. Der Ausschuss prüft eine Mitteilung nur, wenn er sich
vergewissert hat, dass alle zur Verfügung stehenden inner-
staatlichen Rechtsbehelfe erschöpft worden sind. Dies gilt
nicht, wenn das Verfahren bei der Anwendung der Rechtsbe-
helfe unangemessen lange gedauert hat.

2. Der Ausschuss erklärt eine Mitteilung für unzulässig,

a) wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der Er-
schöpfung der innerstaatlichen Rechtsbehelfe eingereicht
wird, es sei denn, der Urheber der Mitteilung kann nachwei-
sen, dass eine Einreichung innerhalb dieser Frist nicht mög-
lich war;

b) wenn die der Mitteilung zugrundeliegenden Tatsa-
chen vor dem Inkrafttreten dieses Protokolls für den betref-
fenden Vertragsstaat eingetreten sind, es sei denn, dass sie
auch nach diesem Zeitpunkt weiterbestehen;

c) wenn dieselbe Sache bereits vom Ausschuss unter-
sucht worden ist oder in einem anderen internationalen Unter-
suchungs- oder Streitregelungsverfahren geprüft worden ist
oder geprüft wird;

d) wenn sie mit den Bestimmungen des Paktes unver-
einbar ist;

e
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Monaten eine schriftliche Antwort, einschließlich Angaben
über alle unter Berücksichtigung der Auffassungen und Emp-
fehlungen des Ausschusses getroffenen Maßnahmen.

3. Der Ausschuss kann den Vertragsstaat auffordern, weitere
Angaben über alle Maßnahmen, die der Vertragsstaat als Re-
aktion auf die Auffassungen oder etwaigen Empfehlungen
des Ausschusses getroffen hat, vorzulegen, einschließlich, so-
weit dies vom Ausschuss als geeignet erachtet wird, in den
folgenden Berichten des Vertragsstaats nach den Artikeln 16
und 17 des Paktes.

Artikel 10
Mitteilungen von Staaten

1. Ein Vertragsstaat dieses Protokolls kann aufgrund dieses
Artikels jederzeit erklären, dass er die Zuständigkeit des Aus-



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

354



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses









V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

359

22. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die die inter-
essierten Staaten und das Amt des Hohen Kommissars bei der
Umsetzung bestimmter Elemente des am 16. November 2004
verabschiedeten Aktionsplans von Mexiko zur Stärkung des
internationalen Rechtsschutzes der Flüchtlinge in Latein-
amerika18 erzielt haben, und bekundet ihre Unterstützung für
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die verschiedenen Mitglieder der Flüchtlingsgemeinschaft
hinsichtlich ihres Schutzes gegenübersehen, insbesondere
was die nichtdiskriminierende Behandlung und den Schutz
von weiblichen Flüchtlingen, Flüchtlingen im Kindesalter
und Minderheitengruppen betrifft;

9. bekräftigt, dass Kinder aufgrund ihres Alters, ihrer
sozialen Stellung und ihrer körperlichen und geistigen Ent-
wicklung in Vertreibungssituationen oft stärker gefährdet als
Erwachsene sind, ist sich dessen bewusst, dass Vertreibung,
die Rückkehr in Postkonfliktsituationen, die Eingliederung in
neue Gesellschaften, seit langem bestehende Vertreibungssi-
tuationen und Staatenlosigkeit die Risiken in Bezug auf den
Schutz von Kindern erhöhen können, unter Berücksichtigung
der besonderen Anfälligkeit von Flüchtlingskindern für kör-
perliche und seelische Verwundung, Ausbeutung und Tod,
denen sie im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten
zwangsläufig ausgesetzt sind, und erkennt an, dass die allge-
meinen Umweltfaktoren und die individuellen Risikofakto-
ren, insbesondere wenn sie kombiniert auftreten, zu unter-
schiedlichen Schutzbedürfnissen führen können;

10. erkennt an, dass Lösungen für Vertreibungssituatio-
nen nur dann von Dauer sein können, wenn sie auch nachhal-
tig sind, und ermutigt das Amt des Hohen Kommissars daher,
die Nachhaltigkeit der Rückkehr und Wiedereingliederung zu
unterstützen;

11. erkennt außerdem an, wie wichtig frühzeitig grei-
fende und wirksame Registrierungs- und Zensussysteme als
Mittel zur Gewährleistung des Schutzes, zur Quantifizierung
und Evaluierung des Bedarfs an humanitärer Hilfe im Hin-
blick auf ihre Bereitstellung und Verteilung und zur Verwirk-
lichung geeigneter Dauerlösungen sind;

12. erinnert an den vom Exekutivausschuss auf seiner
zweiundfünfzigsten Tagung verabschiedeten Beschluss be-
treffend die Registrierung von Flüchtlingen und Asylsuchen-
den30, stellt fest, dass Flüchtlinge und Asylsuchende, die wei-
ter über keinerlei Dokumentation zur Belegung ihres Status
verfügen, vielfältigen Drangsalierungen ausgesetzt sind, erin-
nert an die Aufgabe der Staaten, in ihrem Hoheitsgebiet be-
findliche Flüchtlinge zu registrieren, sowie daran, dass diese
Aufgabe gegebenenfalls dem Amt des Hohen Kommissars
beziehungsweise entsprechend beauftragten internationalen
Organen obliegt, verweist in diesem Zusammenhang erneut
auf die zentrale Rolle, die einer von Schutzüberlegungen ge-
leiteten, frühzeitigen und wirksamen Registrierung und Aus-
stellung von Dokumenten bei der Verstärkung des Schutzes
und der Unterstützung der Bemühungen um dauerhafte Lö-
sungen zukommt, und fordert das Amt auf, den Staaten gege-
benenfalls bei der Durchführung dieses Verfahrens behilflich
zu sein, falls sie nicht in der Lage sind, die in ihrem Hoheits-
gebiet befindlichen Flüchtlinge zu registrieren;

13. fordert die internationale Gemeinschaft, einschließ-
lich der Staaten sowie des Amtes des Hohen Kommissars und
anderer zuständiger Organisationen der Vereinten Nationen,
auf, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats konkrete Maßnah-
men zu treffen, um dem Schutz- und Hilfebedarf der Flücht-
linge, Rückkehrer und Vertriebenen gerecht zu werden, und
großzügige Beiträge zu den Projekten und Programmen zu
leisten, die auf die Linderung ihrer Not und die Erleichterung
von Dauerlösungen für Flüchtlinge und Vertriebene abzielen;

14. bekräftigt, wie wichtig es ist, Flüchtlingen, Rück-
kehrern und Vertriebenen rechtzeitig und in ausreichendem
Maße Hilfe und Schutz zu gewähren, bekräftigt außerdem,
dass Hilfe und Schutz einander verstärken und dass unzurei-
chende materielle Hilfe und Nahrungsmittelknappheit den
Schutz untergraben, stellt fest, wie wichtig ein die Rechte und
die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellender Ansatz für die
konstruktive Einbeziehung der einzelnen Flüchtlinge, Rück-
kehrer und Vertriebenen und ihrer Gemeinschaften ist, wenn
es darum geht, einen fairen und ausgewogenen Zugang zu
Nahrungsmitteln und anderen Formen materieller Hilfe her-
beizuführen, und bekundet in dieser Hinsicht ihre Besorgnis
über Situationen, in denen die Mindestnormen für die Hilfe
nicht eingehalten werden, namentlich solche, in denen noch
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nis, dass der Hohe Kommissar weitere Schritte zur Förderung
der Erarbeitung von Maßnahmen unternommen hat, die den
zivilen und humanitären Charakter des Asyls besser gewähr-
leisten sollen, und legt dem Hohen Kommissar nahe, diese
Anstrengungen im Benehmen mit den Staaten und anderen
zuständigen Akteuren fortzusetzen;

18. bedauert die anhaltende Gewalt und Unsicherheit,
die eine ständige Bedrohung der Sicherheit der Bediensteten
des Amtes des Hohen Kommissars und anderer humanitärer
Organisationen darstellen und das Amt bei der wirksamen Er-
füllung seines Mandats behindern und die Fähigkeit seiner
Durchführungspartner und des sonstigen humanitären Perso-
nals zur Wahrnehmung ihrer jeweiligen humanitären Aufga-
ben einschränken, fordert die Staaten, die Konfliktparteien
und alle weiteren maßgeblichen Akteure nachdrücklich auf,
alles Notwendige zu tun, um humanitäre Hilfsaktivitäten zu
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menarbeit und deren Förderung zur Unterstützung der einzel-
staatlichen Anstrengungen, insbesondere in Entwicklungslän-
dern, zukommt,

erneut erklärend, dass es geboten ist, die Rechte, das
Wohl und die Perspektive der Menschen mit Behinderungen
in die Entwicklungsanstrengungen auf nationaler, regionaler
und internationaler Ebene einzubeziehen, da die international
vereinbarten Entwicklungsziele, insbesondere die Millenni-
ums-Entwicklungsziele, nur so wirklich erreicht werden kön-
nen, und diesbezüglich unterstreichend, dass die Wirksamkeit
der nationalen und regionalen Rechtsvorschriften, des inner-
staatlichen politischen Umfelds und der Entwicklungspro-
gramme, die sich auf Menschen mit Behinderungen auswir-
ken, sichergestellt beziehungsweise gestärkt werden muss,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die
fünfte fünfjährliche Überprüfung und Bewertung des Weltak-
tionsprogramms für Behinderte38
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schen mit Behinderungen besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men, insbesondere durch Maßnahmen mit dem Ziel, den vol-
len und wirksamen Genuss aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten durch Menschen mit Behinderungen zu gewährleis-
ten;

9. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, im
Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht,
einschließlich des humanitären Völkerrechts und der interna-
tionalen Menschenrechtsnormen, alle erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um in Gefahrensituationen, einschließ-
lich Situationen bewaffneter Konflikte, humanitärer Notlagen
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63/151. Folgemaßnahmen zur Zweiten
Weltversammlung über das Altern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/167 vom 18. De-
zember 2002, in der sie sich die Politische Erklärung41 und
den Internationalen Aktionsplan von Madrid über das Altern
200242 zu eigen machte, ihre Resolution 58/134 vom 22. De-
zember 2003, in der sie unter anderem von dem Fahrplan für
die Umsetzung des Aktionsplans von Madrid Kenntnis nahm,
und ihre Resolutionen 60/135 vom 16. Dezember 2005,
61/142 vom 19. Dezember 2006 und 62/130 vom 18. Dezem-
ber 2007,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs43,

1. begrüßt den erfolgreichen Abschluss der ersten
Überprüfung und Bewertung des Internationalen Aktions-
plans von Madrid über das Altern 200242 und die auf interna-
tionaler, regionaler und nationaler Ebene erzielten Ergebnis-
se; 

2. legt den Regierungen nahe, dem Aufbau von Kapa-
zitäten zur Beseitigung der Armut unter älteren Menschen,
insbesondere älteren Frauen, größere Aufmerksamkeit zu
widmen und zu diesem Zweck Fragen des Alterns durchge-
hend in die Armutsbekämpfungsstrategien und die nationalen
Entwicklungspläne zu integrieren und sowohl eine konkrete
Alterspolitik als auch Anstrengungen zur durchgängigen Inte-
gration von Fragen des Alterns in ihre nationalen Strategien
aufzunehmen;

3. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich verstärkt um den
Ausbau der nationalen Kapazitäten zur Verfolgung ihrer wäh-
rend der Überprüfung und Bewertung ermittelten nationalen
Prioritäten bezüglich der Umsetzung zu bemühen, und bittet
die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, einen
schrittweisen Ansatz für den Kapazitätsausbau zu erwägen,
der die Festlegung nationaler Prioritäten, die Stärkung der in-
stitutionellen Mechanismen, Forschung, Datenerhebung und
-analyse und die Schulung des erforderlichen Personals auf
dem Gebiet des Alterns umfasst;

4. ermutigt die Mitgliedstaaten außerdem, die Hinder-
nisse für die Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu
überwinden, indem sie Strategien erarbeiten, die sämtlichen
Phasen des menschlichen Lebens Rechnung tragen und die
Solidarität zwischen den Generationen fördern und so die Er-
folgsaussichten in den kommenden Jahren erhöhen; 

5. ermutigt die Mitgliedstaaten ferner, besonderes Ge-
wicht auf die Auswahl nationaler Vorrangziele zu legen, die

realistisch und durchführbar sind und mit größter Wahr-
scheinlichkeit in den kommenden Jahren erreicht werden
können, Zielvorgaben und Indikatoren für die Messung der
Fortschritte bei der Umsetzung zu erarbeiten und ihre Auffas-
sungen zu dem im Bericht des Generalsekretärs43 beschriebe-
nen strategischen Rahmen für die Umsetzung darzulegen, da-
mit sie in dem endgültigen Entwurf dieses Rahmens, der der
Kommission für soziale Entwicklung auf ihrer siebenundvier-
zigsten Tagung im Februar 2009 vorzulegen ist, berücksich-
tigt werden können;

6. empfiehlt den Mitgliedstaaten, den Aktionsplan von
Madrid noch mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rü-
cken, so auch indem sie die Netzwerke der nationalen Koor-
dinierungsstellen für Fragen des Alterns stärken, mit den Re-
gionalkommissionen zusammenarbeiten und die Hilfe der Se-
kretariats-Hauptabteilung Presse und Information in An-
spruch nehmen, um eine breitere Medienberichterstattung
über Fragen des Alterns zu bewirken;

7. bittet die Regierungen, sofern sie es noch nicht getan
haben, Koordinierungsstellen für die Weiterverfolgung der
nationalen Aktionspläne über das Altern zu bestimmen;

8. bittet die Regierungen, zur Durchführung ihrer Al-
terspolitik partizipative Konsultationen mit allen maßgebli-
chen Interessenträgern und Partnern der sozialen Entwick-
lung zu führen, damit wirksame Strategien erarbeitet werden
können, die zu einer nationalen Identifikation mit dieser Poli-
tik und einer entsprechenden Konsensbildung führen;

9. betont, dass es zur Ergänzung der nationalen Ent-
wicklungsanstrengungen unerlässlich ist, die internationale
Zusammenarbeit zur Unterstützung der Entwicklungsländer
bei der Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu vudie Re1.1084 r in-



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

367

und Altersdiskriminierung zu verhindern und für soziale Inte-
gration zu sorgen;

13. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, die in-
ternationale Zusammenarbeit zur Unterstützung der einzel-
staatlichen Anstrengungen zur Beseitigung der Armut ent-
sprechend den auf internationaler Ebene vereinbarten Zielen
zu vertiefen, um eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche
Unterstützung älterer Menschen zu erreichen;

14. ermutigt die internationale Gemeinschaft und die zu-
ständigen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats die einzelstaatli-









V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

371

aller zu Systemen der grundlegenden sozialen Sicherung zu
legen; 

31. bekräftigt
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lich derjenigen, die darauf gerichtet sind, den Entwicklungs-
ländern auf dauerhafter und berechenbarer Grundlage breite-
ren Zugang zu erschwinglichen Medikamenten zu verschaf-
fen, wie etwa die Internationale Fazilität zum Kauf von Medi-
kamenten (UNITAID) sowie andere Initiativen, beispielswei-
se die Internationale Finanzfazilität für Immunisierungen und
verbindliche Abnahmezusagen für Impfstoffe, und nimmt
Kenntnis von der New Yorker Erklärung vom 20. September
2004, mit der die Initiative „Aktion gegen Hunger und Ar-
mut“ eingeleitet und darauf verwiesen wurde, dass dringend
die erforderlichen Mittel aufgebracht werden müssen, um die
Millenniums-Entwicklungsziele erreichen zu helfen und die
Auslandshilfe zu ergänzen und ihre langfristige Stabilität und
Berechenbarkeit zu gewährleisten;

45. bekräftigt, dass soziale Entwicklung die aktive Ein-
beziehung aller Akteure in den Entwicklungsprozess erfor-
dert, einschließlich der Organisationen der Zivilgesellschaft,
der Unternehmen und der Kleinbetriebe, und dass Partner-
schaften zwischen allen maßgeblichen Akteuren immer mehr
ein Teil der nationalen und internationalen Zusammenarbeit
im Dienste der sozialen Entwicklung werden, und bekräftigt
außerdem, dass innerhalb von Ländern die Partnerschaften
zwischen der Regierung, der Zivilgesellschaft und dem Pri-
vatsektor wirksam zur Erreichung der sozialen Entwicklungs-
ziele beitragen können;

46. unterstreicht die Verantwortung des Privatsektors
auf nationaler wie auf internationaler Ebene, einschließlich
Kleinbetrieben, Großunternehmen und transnationaler Unter-
nehmen, und zwar nicht nur hinsichtlich der wirtschaftlichen
und finanziellen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten, sondern
auch hinsichtlich deren Auswirkungen auf die Entwicklung,
die Gesellschaft, die Gleichstellung der Geschlechter und die
Umwelt sowie hinsichtlich ihrer Verpflichtungen gegenüber
ihren Arbeitnehmern und ihres Beitrags zur Herbeiführung
einer nachhaltigen Entwicklung, einschließlich sozialer Ent-
wicklung, und betont, dass es geboten ist, konkrete Maßnah-
men in Bezug auf die unternehmerische Verantwortung und
Rechenschaftspflicht zu ergreifen, namentlich unter Beteili-
gung aller maßgeblichen Interessenträger, um unter anderem
Korruption zu verhüten oder strafrechtlich zu verfolgen;

47. betont, wie wichtig die Förderung der gesellschaftli-
chen Verantwortung und Rechen
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feststellend, dass die durch das Internationale Jahr ge-
schaffene Dynamik zu einem weltweiten Aufschwung der
Freiwilligenarbeit beigetragen hat, an der sich heute mehr
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wirtschaftlichen Unterstützung zur Bewältigung der mit der
weltweiten Alphabetisierung verbundenen Herausforderun-
gen ermöglichen würde, und dass die Welt diesen Herausfor-
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15. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten Natio-
nen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur die Auffassun-
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gründe geltend zu machen, um sich den ihnen nach der Erklä-
rung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen69 oblie-
genden Verpflichtungen im Hinblick auf die Beseitigung die-
ser Gewalt zu entziehen;

10. betont außerdem, dass die Staaten verpflichtet sind,
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten von Frauen und
Mädchen zu fördern und zu schützen, und die nötige Sorgfalt
walten lassen müssen, um Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen zu verhüten, die Täter zu ermitteln, strafrechtlich zu ver-
folgen und zu bestrafen und die Opfer zu schützen, und dass
die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung die Menschenrechte
und Grundfreiheiten von Frauen und Mädchen verletzt und
ihren Genuss dieser Rechte beeinträchtigt oder unmöglich
macht;

11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, der Straflo-
sigkeit für Gewalt gegen Frauen ein Ende zu setzen, indem al-
le Täter ermittelt, unter Gewährleistung eines ordnungsgemä-
ßen Verfahrens strafrechtlich verfolgt und bestraft werden,
indem Frauen der gleiche Schutz durch das Gesetz und der
gleiche Zugang zur Justiz gewährt wird und indem Einstel-
lungen, die alle Formen der Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen begünstigen, rechtfertigen oder zulassen, dem prüfenden
Blick der Öffentlichkeit ausgesetzt und beseitigt werden;

12. bekräftigt, dass das Fortbestehen bewaffneter Kon-
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ter und gegebenenfalls in Partnerschaft mit anderen Akteuren,
und gleichzeitig die Achtung der Privatsphäre der Opfer und
die Vertraulichkeit zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten; 

f) geeignete nationale Mechanismen einzurichten, um
die Umsetzung der innerstaatlich ergriffenen Maßnahmen zur
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen, ein-
schließlich nationaler Aktionspläne, zu überwachen und zu
evaluieren, unter anderem mit Hilfe nationaler Indikatoren;

g) ausreichende finanzielle Unterstützung für die Um-
setzung nationaler Aktionspläne zur Beendigung der Gewalt
gegen Frauen und andere einschlägige Aktivitäten bereitzu-
stellen;

h) ausreichende Ressourcen zu veranschlagen, um die
Ermächtigung der Frauen und die Gleichstellung der Ge-
schlechter zu fördern und alle Arten und Erscheinungsformen
der Gewalt gegen Frauen zu verhüten und zu beseitigen;

i) alle Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere im Bil-
dungsbereich, die geeignet sind, die sozialen und kulturellen
Verhaltensmuster von Männern und Frauen zu ändern und
Vorurteile, überlieferte Praktiken und alle sonstigen Prakti-
ken zu beseitigen, die von der Vorstellung, eines der Ge-
schlechter sei dem anderen unterlegen oder überlegen, und
von einem stereotypen Rollenbild des Mannes und der Frau
ausgehen;

j) Frauen, insbesondere in Armut lebende Frauen, zu
ermächtigen, unter anderem durch eine Sozial- und Wirt-
schaftspolitik, die ihren vollen und gleichberechtigten Zu-
gang zu allen Stufen einer hochwertigen Bildung und Ausbil-
dung und zu erschwinglichen und ausreichenden öffentlichen
und sozialen Diensten sowie ihren gleichberechtigten Zugang
zu Finanzmitteln und ihre uneingeschränkten und gleichen
Rechte auf Eigentum an Grund und Boden und sonstigem
Vermögen gewährleistet, und durch weitere geeignete Maß-
nahmen gegen die zunehmende Obdachlosigkeit oder unzu-
reichende Wohnraumversorgung von Frauen vorzugehen, um
ihre Bedrohung durch Gewalt zu verringern;

k) alle Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen
als gesetzlich strafbare Handlungen zu behandeln und im
Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Schwe-
re der Verbrechen angemessene Strafen sowie Sanktionen
vorzusehen, um das weiblichen Gewaltopfern zugefügte Un-
recht zu bestrafen und gegebenenfalls wiedergutzumachen;

l) wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhin-
dern, dass im Falle von Gewalt gegen Frauen die Einwilli-
gung des Opfers der strafrechtlichen Verfolgung der Täter im
Wege steht, und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es ange-
messene Garantien zum Schutz des Opfers gibt; 

m) sicherzustellen, dass alle weiblichen Gewaltopfer
über einen wirksamen rechtlichen Beistand verfügen, damit
sie fundierte Entscheidungen treffen können, unter anderem
in Fragen des Gerichtsverfahrens und familienrechtlichen
Fragen, sowie erforderlichenfalls durch den Erlass innerstaat-
licher Rechtsvorschriften sicherzustellen, dass den Opfern
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18. betont, dass die internationalen Ad-hoc-Strafge-
richtshöfe zur Beendigung der Straflosigkeit beitragen, indem
sie sicherstellen, dass diejenigen, die Gewalt gegen Frauen
verübt haben, zur Rechenschaft gezogen und bestraft werden,
und dass auch der Internationale Strafgerichtshof einen Bei-
trag dazu leisten kann, und fordert die Staaten nachdrücklich
auf, mit Vorrang die Ratifikation des am 1. Juli 2002 in Kraft
getretenen Römischen Statuts75 beziehungsweise den Beitritt
dazu zu erwägen;

19. begrüßt es, dass mehrere Organe der Vereinten Na-
tionen Schritte unternommen haben, um im Rahmen ihres je-
weiligen Mandats die Frage der Gewalt gegen Frauen in allen
ihren Arten und Erscheinungsformen zu erörtern, und legt al-
len zuständigen Organen nahe, diese Frage im Rahmen ihrer
künftigen Tätigkeiten und Arbeitsprogramme weiter zu be-
handeln;

20. ersucht das Interinstitutionelle Netzwerk für Frauen-
und Gleichstellungsfragen erneut, zu prüfen, wie die Wirk-
samkeit des Treuhandfonds der Vereinten Nationen zur Un-
terstützung von Maßnahmen zur Beseitigung der Gewalt ge-
gen Frauen als systemweiter Finanzierungsmechanismus für
die Verhütung und Beseitigung aller Formen der Gewalt ge-
gen Frauen und Mädchen verbessert werden kann, und unter-
streicht in dieser Hinsicht, wie wichtig es ist, dass alle Staaten
neue und höhere Beiträge zu dem Fonds leisten, damit das
durch den Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die
Frau vorgegebene Ziel erreicht wird;

21. fordert alle Organe, Institutionen, Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen sowie die Sonderorganisa-
tionen auf und bittet die Bretton-Woods-Institutionen, ihre
Bemühungen zur Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen
Frauen und Mädchen auf allen Ebenen zu verstärken und ihre
Tätigkeit besser abzustimmen, unter anderem über die Ar-
beitsgruppe über Gewalt gegen Frauen des Interinstitutionel-
len Netzwerks für Frauen- und Gleichstellungsfragen;

22. ersucht den Generalsekretär,

a) der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigs-









V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

384

nellen Gremiums, zu prüfen, um den Informationsaustausch
anzuregen und über Daten, grundlegende Ursachen, Faktoren
und Tendenzen im Zusammenhang mit der Gewalt gegen
Frauen, insbesondere dem Frauenhandel, Bericht zu erstatten,
unter Einbeziehung von nach Geschlecht und Alter aufge-
schlüsselten Daten;

14. legt den Regierungen und den zuständigen Organen
der Vereinten Nationen nahe
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RESOLUTION 63/158

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/425,
Ziff. 27)102.

63/158. Unterstützung der Maßnahmen gegen
Geburtsfisteln

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/138 vom 18. De-
zember 2007 über die Unterstützung der Maßnahmen gegen
Geburtsfisteln,

in Bekräftigung der Erklärung und der Aktionsplattform
von Beijing103, der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung der Generalversammlung „Frauen 2000: Gleich-
stellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert“104

und der auf der neunundvierzigsten Tagung der Kommission
für die Rechtsstellung der Frau verabschiedeten Erklärung105,

sowie in Bekräftigung der auf der Weltkonferenz über
Menschenrechte, der Internationalen Konferenz über Bevöl-
kerung und Entwicklung, dem Weltgipfel für soziale Ent-
wicklung und der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-

hängende Intoleranz sowie in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen106 und auf dem Weltgipfel 2005107 einge-
gangenen internationalen Verpflichtungen auf dem Gebiet
der sozialen Entwicklung, zur Gleichstellung der Geschlech-
ter und zur Förderung der Frau,

ferner in Bekräftigung des Übereinkommens zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau108 und des
Übereinkommens über die Rechte des Kindes109 und mit der
nachdrücklichen Aufforderung an die Staaten, die diese Über-
einkommen und die dazugehörigen Fakultativprotokolle110

noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben beziehungswei-
se ihnen noch nicht beigetreten sind, mit Vorrang zu erwägen,
dies zu tun,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Unterstützung der Maßnahmen gegen
Geburtsfisteln111 und die darin enthaltenen Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen begrüßend,

betonend, dass Armut, Mangelernährung, fehlende, unzu-
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mungen, und in diesem Zusammenhang die laufenden Arbei-
ten zugunsten der Gleichstellung der Geschlechter und der
Ermächtigung der Frauen befürwortend, 

in Bekräftigung der wichtigen Rolle der Frauen bei der
Verhütung und Beilegung von Konflikten sowie bei der Frie-
denskonsolidierung,

sowie in Bekräftigung der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids119 und der auf der Tagung auf hoher Ebene über
HIV/Aids vom 31. Mai bis 2. Juni 2006 verabschiedeten Po-
litischen Erklärung zu HIV/Aids120, in der unter anderem an-
erkannt wurde, dass die Pandemie immer mehr Frauen be-
trifft,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Bericht des
Generalsekretärs über die Integration der Geschlechterper-
spektive in alle Politiken und Programme des Systems der
Vereinten Nationen121, 

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs über die Folgemaßnahmen zur Umset-
zung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing so-
wie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der
Generalversammlung und über die dabei erzielten Fortschrit-
te122;

2. bekräftigt die Erklärung und die Aktionsplattform
von Beijing, die auf der Vierten Weltf[(VerLe7Kf6.1f[(VerLz nerab-4.5(r)]TJ
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und Prioritäten von Frauen und Mädchen zu beachten, das
Recht der Frauen auf das erreichbare Höchstmaß an Gesund-
heit und ihren Zugang zu erschwinglichen und angemessenen
Gesundheitsdiensten zu gewährleisten, namentlich auf dem
Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, der Ge-
sundheit von Müttern sowie lebensrettender geburtshilflicher
Versorgung, im Einklang mit dem Aktionsprogramm der In-
ternationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwick-
lung127
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weitere Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter und
zur Förderung der Frau, mit dem Ziel, die Ausarbeitung einer
geschlechtergerechten Politik zu erleichtern;

14. legt den Regierungen und allen Institutionen des
Systems der Vereinten Nationen, einschließlich der Organisa-
tionen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, und
allen in Betracht kommenden Akteuren der Zivilgesellschaft
eindringlich nahe, für die Integration der Geschlechterper-
spektive in die Umsetzung und Weiterverfolgung aller Gip-
feltreffen, Konferenzen und Sondertagungen der Vereinten
Nationen zu sorgen und sie bei der Vorbereitung solcher Ver-
anstaltungen, einschließlich der 2008 in Doha abzuhaltenden
Internationalen Folgekonferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung zur Überprüfung der Umsetzung des Konsenses von
Monterrey, zu beachten;

15. bekräftigt ihre Aufforderung an die Kommission für
Friedenskonsolidierung und den Menschenrechtsrat, bei der
Behandlung aller Fragen auf ihrer jeweiligen Tagesordnung
und im Rahmen ihrer Tätigkeiten eine Geschlechterperspekti-
ve einzubeziehen;

16. ermutigt den Wirtschafts- und Sozialrat, durch seine
Anstrengungen auch weiterhin sicherzustellen, dass die syste-
matische Berücksichtigung der Geschlechterperspektive fes-
ter Bestandteil seiner Tätigkeit und der seiner Nebenorgane
ist, unter anderem durch die Durchführung seiner vereinbar-
ten Schlussfolgerungen 1997/2 vom 18. Juli 1997128 und sei-
ner Resolution 2004/4 vom 7. Juli 2004;

17. begrüßt die Ministererklärung des Tagungsteils auf
hoher Ebene der Arbeitstagung 2008 des Wirtschafts- und So-
zialrats129, in der unter anderem die Entschlossenheit bekräf-
tigt wurde, die Gleichstellung der Geschlechter und die Er-
mächtigung der Frauen zu fördern, in der Erkenntnis, dass sie
wichtige Entwicklungsakteure sind, und zu diesem Zweck
konkrete Maßnahmen aufzuzeigen und zu beschleunigen; 

18. ersucht alle mit Programm- und Haushaltsangele-
genheiten befassten Organe, einschließlich des Programm-
und Koordinierungsausschusses, sicherzustellen, dass die
Programme, Pläne und Haushaltspläne die Geschlechterper-
spektive deutlich sichtbar berücksichtigen;

19. bekräftigt
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Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosni-
en und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guinea-Bissau, Ir-
land, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Tonga, Tschechische Republik,
Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Zypern.

63/162. Unzulässigkeit bestimmter Praktiken, die zum 
Schüren zeitgenössischer Formen des Rassismus, 
der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender 
Intoleranz beitragen

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte135, dem Internationa-
len Pakt über bürgerliche und politische Rechte136, dem Inter-
nationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung137 und anderen maßgeblichen Men-
schenrechtsübereinkünften,

unter Hinweis auf die Resolutionen der Menschenrechts-
kommission 2004/16 vom 16. April 2004138 und 2005/5 vom
14. April 2005139 und die einschlägigen Resolutionen des
Menschenrechtsrats, insbesondere Resolution 7/34 vom
28. März 2008140, sowie die Resolutionen der Generalver-
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ferner in Bekräftigung der Erklärung über Grundsätze des
Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen153,

höchst beunruhigt und besorgt über die Gefahr, die die
Söldneraktivitäten für den Frieden und die Sicherheit in den
Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und in den klei-
nen Staaten, bedeuten,

tief besorgt über die Verluste an Menschenleben, die be-
trächtlichen Sachschäden und die schädlichen Auswirkungen
krimineller Aktivitäten von Söldnern auf die politische Ord-
nung und die Volkswirtschaft der betroffenen Länder,

äußerst beunruhigt und besorgt über die jüngsten Söld-
neraktivitäten in Afrika und anderswo und über die Bedro-
hung, die sie für den Bestand der verfassungsmäßigen Ord-
nung in diesen Ländern und die Achtung davor darstellen,

besorgt über die neuen Modalitäten des Söldnertums und
feststellend, dass die Anwerbung ehemaliger Soldaten und
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unter Hinweis auf die Schlussfolgerung des Gerichtshofs
in seinem Gutachten vom 9. Juli 2004, dass der Bau der Mau-
er durch die Besatzungsmacht Israel in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, zusammen
mit vorangegangenen Maßnahmen das palästinensische Volk
in seinem Selbstbestimmungsrecht erheblich behindert166,

unter Hinweis auf die dringende Notwendigkeit der Wie-
deraufnahme der Verhandlungen im Rahmen des Nahost-
Friedensprozesses auf der vereinbarten Grundlage und der ra-
schen Herbeiführung einer gerechten, dauerhaften und um-
fassenden Friedensregelung zwischen der palästinensischen
und der israelischen Seite,

unter Betonung der Notwendigkeit, die Einheit, den Zu-
sammenhang und die Unversehrtheit des gesamten besetzten
palästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, zu
achten und zu wahren,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/146 vom 18. De-
zember 2007,

in Bekräftigung des Rechts aller Staaten der Region, in
Frieden innerhalb sicherer und international anerkannter
Grenzen zu leben,

1. bekräftigt das Recht des palästinensischen Volkes
auf Selbstbestimmung, einschließlich des Rechts auf einen
unabhängigen Staat Palästina;

2. fordert alle Staaten sowie die Sonderorganisationen
und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
nachdrücklich auf, das palästinensische Volk im Hinblick auf
die baldige Verwirklichung seines Selbstbestimmungsrechts
auch weiterhin zu unterstützen und ihm dabei Hilfe zu gewäh-
ren.

RESOLUTION 63/166

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/430/Add.1, Ziff. 17)167.

63/166. Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe

Die Generalversammlung,

erneut erklärend



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

405

schen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs170 Folter-
handlungen Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen
können und, wenn sie in einem bewaffneten Konflikt began-
gen werden, Kriegsverbrechen darstellen,

Kenntnis nehmend
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rungen der Artikel 17 und 18 des Übereinkommens zu notifi-
zieren, mit dem Ziel, die Wirksamkeit des Ausschusses gegen
Folter möglichst rasch zu verbessern;

25. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ihren
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen genauestens nach-
zukommen und angesichts der hohen Anzahl der nicht recht-
zeitig vorgelegten Berichte namentlich ihre Verpflichtung zu
erfüllen, Berichte im Einklang mit Artikel 19 des Überein-
kommens vorzulegen, und bittet die Vertragsstaaten, in ihre
Berichte an den Ausschuss eine geschlechtsspezifische Per-
spektive sowie Informationen betreffend Kinder und Jugend-
liche und Menschen mit Behinderungen aufzunehmen;

26. begrüßt die Arbeit des Ausschusses und seinen ge-
mäß Artikel 24 des Übereinkommens vorgelegten Bericht176,
empfiehlt dem Ausschuss, darin auch künftig Informationen
über die Folgemaßnahmen der Staaten zu seinen Empfehlun-
gen aufzunehmen, und unterstützt den Ausschuss in seiner
Absicht, die Wirksamkeit seiner Arbeitsmethoden weiter zu
verbessern;

27. bittet die Vorsitzenden des Ausschusses und des Un-
terausschusses, der Generalversammlung auf ihrer vierund-
sechzigsten Tagung unter dem Unterpunkt „Umsetzung der
internationalen Menschenrechtsübereinkünfte“ mündlich
über die Arbeit der Ausschüsse Bericht zu erstatten und in ei-
nen interaktiven Dialog mit ihr einzutreten;

28. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, im Einklang mit ihrem in der
Resolution 48/141 der Generalversammlung vom 20. Dezem-
ber 1993 festgelegten Mandat auch weiterhin auf Antrag der
Staaten Beratende Dienste für die Verhütung von Folter und
anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe, namentlich im Hinblick auf die Erstel-
lung der Staatenberichte an den Ausschuss und die Einrich-
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sau, Haiti, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Kambodscha,
Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
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in Anbetracht der Rolle von Ombudspersonen, Mediato-
ren und anderen nationalen Menschenrechtsinstitutionen bei
der Förderung einer guten Amtsführung in der öffentlichen
Verwaltung, der Verbesserung ihrer Beziehungen zu den
Bürgern und der Stärkung der Erbringung öffentlicher
Dienste,

sowie in Anbetracht der bedeutsamen Rolle, die die vor-
handenen Ombudspersonen, Mediatoren und anderen natio-
nalen Menschenrechtsinstitutionen übernehmen, indem sie
zur effektiven Verwirklichung der Rechtsstaatlichkeit und zur
Achtung der Grundsätze der Gerechtigkeit und Gleichheit
beitragen,

betonend, dass diese Institutionen, wo es sie gibt, eine
wichtige Rolle spielen können, indem sie die Regierungen be-
raten, wie diese ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften und
ihre nationale Praxis mit ihren internationalen Menschen-
rechtsverpflichtungen vereinbaren können,

sowie betonend, wie wichtig die internationale Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte ist, und unter
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es begrüßend, dass das Amt des Hohen Kommissars sys-
tematisch einen regionalen und subregionalen Ansatz mit ei-
ner Vielzahl einander ergänzender Mittel und Methoden ver-
folgt, der dafür sorgen soll, dass die Tätigkeit der Vereinten
Nationen auf nationaler Ebene möglichst große Wirkung ent-
faltet, und dass das Amt beabsichtigt, neue Regionalbüros
einzurichten,

1. begrüßt die Zusammenarbeit und Unterstützung, die
das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte bei der weiteren Stärkung der bestehenden
regionalen Abmachungen und Einrichtungen zur Förderung
und zum Schutz der Menschenrechte auch weiterhin gewährt,
insbesondere im Rahmen der technischen Zusammenarbeit
zum Aufbau nationaler Kapazitäten, der Öffentlichkeitsarbeit
und der Aufklärung, mit dem Ziel, Informationen und Erfah-
rungen auf dem Gebiet der Menschenrechte auszutauschen;

2. begrüßt in dieser Hinsicht außerdem die enge Zu-
sammenarbeit des Amtes des Hohen Kommissars bei der Ver-
anstaltung regionaler und subregionaler Fortbildungskurse
und Arbeitsseminare auf dem Gebiet der Menschenrechte,
von Tagungen hochrangiger Regierungssachverständiger und
von Regionalkonferenzen nationaler Menschenrechtsinstitu-
tionen; 

3. erkennt daher an, dass Fortschritte bei der Förderung
und dem Schutz aller Menschenrechte hauptsächlich von An-
strengungen abhängig sind, die auf nationaler und lokaler
Ebene unternommen werden, und dass der regionale Ansatz
mit intensiver Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen
allen beteiligten Partnern verbunden sein sollte, wobei auch
die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit zu be-
rücksichtigen ist;

4. begrüßt die zunehmenden Austauschbeziehungen
zwischen den Vereinten Nationen und den Menschenrechts-
vertragsorganen der Vereinten Nationen einerseits und regio-
nalen Organisationen und Institutionen wie etwa der Afrika-
nischen Kommission für Menschenrechte und Rechte der
Völker, der Gemeinschaft der portugiesischsprachigen Län-
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unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der
Menschenrechtskommission und des Menschenrechtsrats zu
diesem Thema,

es begrüßend, dass in der am 8. September 2000 von der
Generalversammlung verabschiedeten Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen194 die Entschlossenheit bekundet
wurde, Maßnahmen zu ergreifen, um die in vielen Gesell-
schaften immer häufiger vorkommenden rassistischen und
fremdenfeindlichen Handlungen zu beseitigen und in allen
Gesellschaften größere Harmonie und Toleranz zu fördern,
und ihrer effektiven Verwirklichung auf allen Ebenen mit In-
teresse entgegensehend,

in diesem Zusammenhang unterstreichend, wie wichtig
die Erklärung und das Aktionsprogramm von Durban sind,
die auf der 2001 in Durban (Südafrika) abgehaltenen Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
verabschiedet wurden195, die bei ihrer Umsetzung erzielten
Fortschritte begrüßend und betonend, dass diese Dokumente
eine feste Grundlage für die Beseitigung der Geißeln des Ras-
sismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängender Intoleranz in allen ihren Er-
scheinungsformen bilden,

mit dem Ausdruck ihrer Sorge über die Zunahme rassisti-
scher Gewalt und fremdenfeindlichen Gedankenguts in vielen
Teilen der Welt, in politischen Kreisen, in der öffentlichen
Meinung und in der Gesellschaft an sich, unter anderem infol-
ge wieder auflebender Aktivitäten von politischen Parteien
und Vereinigungen, die auf der Grundlage rassistischer, frem-
denfeindlicher, sich auf ideologische Überlegenheit berufen-
der Programme und Satzungen gegründet werden, und der an-
haltenden Nutzung dieser Programme und Satzungen zur För-
derung rassistischer Ideologien oder zur Aufstachelung dazu,

zutiefst beunruhigt über die wachsende Tendenz zur Dis-
kriminierung aufgrund der Religion oder der Weltanschau-
ung, so auch in manchen innerstaatlichen Politiken, Rechts-
vorschriften und Verwaltungsmaßnahmen, die bestimmten
Religionen und Weltanschauungen angehörende Bevölke-
rungsgruppen unter den verschiedensten Vorwänden im Zu-
sammenhang mit Sicherheit und illegaler Einwanderung stig-
matisieren und so ihre Diskriminierung legitimieren und in-
folgedessen ihren Genuss des Rechts auf Gedanken-, Gewis-
sens- und Religionsfreiheit beeinträchtigen und ihre Fähigkeit
behindern, frei und ohne Furcht vor Nötigung, Gewalt oder
Repressalien ihre Religion einzuhalten, auszuüben und zu be-
kunden,

mit tiefer Besorgnis feststellend, dass es zusätzlich zu dem
negativen Bild bestimmter Religionen in den Medien und der
Einführung oder Anwendung von Gesetzen und Verwal-
tungsmaßnahmen, die Personen bestimmter ethnischer oder

religiöser Zugehörigkeit, nach den Ereignissen des 11. Sep-
tember 2001 insbesondere muslimische Minderheiten, gezielt
diskriminieren und sich gegen sie richten, in vielen Teilen der
Welt zu ernsten Fällen von Intoleranz, Diskriminierung und
Gewalthandlungen aufgrund der Religion oder der Weltan-
schauung sowie zu Einschüchterungen und Nötigungen
kommt, deren Beweggrund religiöser oder sonstiger Extre-
mismus ist und die den uneingeschränkten Genuss der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten durch die genannten Perso-
nen zu behindern drohen,

betonend, dass die Diffamierung von Religionen ein
schwerer Affront gegen die Menschenwürde ist und zur uner-
laubten Einschränkung der Religionsfreiheit ihrer Anhänger
und zur Aufstachelung zu religiösem Hass und religiöser Ge-
walt führt,

sowie betonend, dass die Diffamierung aller Religionen
und die Aufstachelung zu religiösem Hass im Allgemeinen
wirksam bekämpft werden müssen, 

erneut erklärend, dass die Diskriminierung von Men-
schen aufgrund der Religion oder der Weltanschauung eine
Verletzung der Menschenrechte und eine Verleugnung der
Grundsätze der Charta darstellt,

mit Besorgnis feststellend, dass die Diffamierung von Re-
ligionen und die Aufstachelung zu religiösem Hass im Allge-
meinen zu sozialer Disharmonie und zu Menschenrechtsver-
letzungen führen können, und bestürzt über die Untätigkeit
mancher Staaten, wenn es darum geht, diesen aufkeimenden
Trend und die darauf zurückzuführenden diskriminierenden
Praktiken gegen die Anhänger bestimmter Religionen zu be-
kämpfen,

Kenntnis nehmend 
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und die Zivilgesellschaft, zur Durchführung des in der Globa-
len Agenda enthaltenen Aktionsprogramms beizutragen,

unter Begrüßung der Anstrengungen, die die Initiative
„Allianz der Zivilisationen“ zur Förderung der gegenseitigen
Achtung und Verständigung zwischen den verschiedenen
Kulturen und Gesellschaften unternimmt, sowie des bevorste-
henden zweiten Forums der Allianz am 6. und 7. April 2009
in Istanbul (Türkei),

davon überzeugt, dass die Achtung der kulturellen, ethni-
schen, religiösen und sprachlichen Vielfalt sowie der Dialog
innerhalb der Kulturen und zwischen ihnen eine wesentliche
Voraussetzung für Frieden, Verständigung und Freundschaft
zwischen Einzelpersonen und zwischen Völkern sind, die
verschiedenen Kulturen und Nationen der Welt angehören,
während Erscheinungsformen von kulturellen Vorurteilen,
Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit gegenüber Menschen,
die verschiedenen Kulturen, Religionen und Weltanschauun-
gen angehören, überall auf der Welt zu Hass und Gewalt zwi-
schen den Völkern und Nationen führen,

in Anerkennung
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bildung für alle Kinder, Mädchen wie Jungen, sowie den Zu-
gang für Erwachsene zu lebenslangem Lernen und zu Bil-
dung, auf der Grundlage der Achtung der Menschenrechte,
der Vielfalt und der Toleranz sowie ohne jede Diskriminie-
rung, und keine rechtlichen oder sonstigen Maßnahmen zu er-
greifen, die zu einer Rassentrennung beim Zugang zur Schul-
bildung führen;

19. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit ihren inner-
staatlichen Rechtsvorschriften und in Übereinstimmung mit
den internationalen Menschenrechtsnormen und dem huma-
nitären Völkerrecht alles zu tun, um sicherzustellen, dass reli-
giöse Orte, Stätten, Heiligtümer und Symbole umfassend ge-
achtet und geschützt werden, und in Fällen, in denen sie der
Gefahr der Entweihung oder Zerstörung ausgesetzt sind, zu-
sätzliche Maßnahmen zu ergreifen;

20. fordert die internationale Gemeinschaft auf, einen
globalen Dialog zur Förderung einer Kultur der Toleranz und
des Friedens auf allen Ebenen auf der Grundlage der Achtung
der Menschenrechte und der Vielfalt der Religionen und
Weltanschauungen zu begünstigen, und legt den Staaten, den
nichtstaatlichen Organisationen, den religiösen Führern und
Organisationen sowie den Print- und elektronischen Medien
eindringlich nahe, einen solchen Dialog zu unterstützen und
zu begünstigen;

21. bekräftigt, dass der Menschenrechtsrat die allgemei-
ne Achtung aller religiösen und kulturellen Werte fördern und
sich mit Fällen der Intoleranz, der Diskriminierung und der
Aufstachelung zu Hass gegenüber Angehörigen jedweder Ge-
meinschaft oder den Anhängern jedweder Religion sowie mit
den Mitteln zur Verstärkung der internationalen Bemühungen
um die Bekämpfung der Straflosigkeit für solche beklagens-
werten Handlungen befassen wird;

22. begrüßt es, dass kürzlich auf Initiative der Hohen
Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte am
2. und 3. Oktober 2008 ein Sachverständigenseminar über
Meinungsfreiheit und die Propagierung religiösen Hasses,
durch die zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt
aufgestachelt wird, abgehalten wurde, und ersucht die Hohe
Kommissarin, weiter auf dieser Initiative aufzubauen, mit
dem Ziel, konkrete Beiträge zur Verhütung und Beseitigung
aller derartigen Formen der Aufstachelung sowie der Folgen
einer negativen Stereotypisierung von Religionen oder Welt-
anschauungen und ihrer Anhänger für die Menschenrechte
dieser Personen und ihrer Gemeinschaften zu leisten;

23. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen der Hohen
Kommissarin, Menschenrechtsaspekte zu fördern und in Bil-
dungsprogramme zu integrieren, insbesondere in das von der
Generalversammlung am 10. Dezember 2004 verkündete
Weltprogramm für Menschenrechtsbildung203, und fordert die
Hohe Kommissarin auf, diese Anstrengungen fortzusetzen,
unter besonderer Berücksichtigung

a) des Beitrags der Kulturen sowie der religiösen und
kulturellen Vielfalt;

b) der Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Orga-
nen des Systems der Vereinten Nationen sowie mit regionalen
und internationalen Organisationen bei der Abhaltung ge-
meinsamer Konferenzen zur Förderung des Dialogs zwischen
den Kulturen und des Verständnisses der Allgemeingültigkeit
der Menschenrechte und ihrer Verwirklichung auf verschie-
denen Ebenen, insbesondere mit dem Büro des Hohen Beauf-
tragten der Vereinten Nationen für die Allianz der Zivilisatio-
nen und der Stelle innerhalb des Sekretariats, die damit beauf-
tragt ist, mit den verschiedenen Institutionen des Systems der
Vereinten Nationen zusammenzuwirken und ihren Beitrag
zum zwischenstaatlichen Prozess zu koordinieren;

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der sich auch
mit dem möglichen Zusammenhang zwischen der Diffamie-
rung von Religionen und der Zunahme der Aufstachelung,
der Intoleranz und des Hasses in vielen Teilen der Welt be-
fasst.

RESOLUTION 63/172

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/430/Add.2, Ziff. 182)204.

63/172. Nationale Institutionen zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen und diejenigen der
Menschenrechtskommission über nationale Institutionen zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte,

unter Begrüßung des weltweit rasch wachsenden Interes-
ses an der Schaffung und Stärkung unabhängiger, pluralisti-
scher nationaler Institutionen zur Förderung und zum Schutz
der Menschenrechte,

203 Siehe Resolutionen 59/113 A und B.

204 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belgien, Benin, Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Domini-
kanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland,
Guatemala, Haiti, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kana-
da, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko,
as, Irla 
8.46 0 vi
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unter Hinweis auf die Grundsätze betreffend die Stellung
nationaler Institutionen zur Förderung und zum Schutz der
Menschenrechte („Pariser Grundsätze“)205,

in Bekräftigung der wichtigen Rolle, die diesen nationalen
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rungen für die Mitwirkung nationaler Menschenrechtsinstitu-
tionen an den Tagungen des Menschenrechtsrats;

18. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
dem Amt des Hohen Kommissars auch künftig die erforderli-
che Unterstützung für die Abhaltung von Sitzungen des Inter-
nationalen Koordinierungsausschusses der nationalen Institu-
tionen während der Tagungen des Menschenrechtsrats bereit-
zustellen;

19. legt den nationalen Institutionen nahe, sich über den
Internationalen Koordinierungsausschuss der nationalen In-
stitutionen akkreditieren zu lassen, und nimmt mit Befriedi-
gung Kenntnis von der Stärkung des Akkreditierungsverfah-
rens und der Hilfe, die das Amt des Hohen Kommissars dies-
bezüglich weiter gewährt, sowie von der Hilfe des Amtes für
die Konferenzen des internationalen Koordinierungsaus-
schusses.

20. begrüßt die Fortführung der Praxis der nationalen
Institutionen, Regionaltagungen in bestimmten Regionen ab-
zuhalten, sowie die Einführung dieser Praxis in anderen Re-
gionen, und legt den nationalen Institutionen nahe, in Zusam-
menarbeit mit der Hohen Kommissarin in ihren eigenen Re-
gionen ähnliche Veranstaltungen gemeinsam mit Regierun-
gen und nichtstaatlichen Organisationen abzuhalten;

21. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die erfor-
derliche Unterstützung für die Abhaltung internationaler und
regionaler Tagungen nationaler Institutionen bereitzustellen;

22. anerkennt die wichtige und konstruktive Rolle, die
die Justiz, das Parlament und die Zivilgesellschaft in Zusam-
menarbeit mit den nationalen Institutionen im Hinblick auf
die bessere Förderung und den besseren Schutz der Men-
schenrechte spielen können;

23. ermutigt alle Mitgliedstaaten, geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, um den Austausch von Informationen und
Erfahrungen in Bezug auf die Schaffung und die wirksame
Arbeitsweise der nationalen Institutionen zu fördern;

24. ermutigt alle Menschenrechtsmechanismen und Or-
ganisationen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen,
im Rahmen ihres jeweiligen Mandats mit den Mitgliedstaten
und den nationalen Institutionen bei der Förderung und dem
Schutz der Menschenrechte zusammenzuarbeiten, unter an-
derem im Rahmen von Projekten auf dem Gebiet der guten
Regierungsführung und der Rechtsstaatlichkeit, und begrüßt
in dieser Hinsicht die Anstrengungen, die das Amt des Hohen
Kommissars unternimmt, um Partnerschaften zur Unterstüt-
zung der nationalen Institutionen aufzubauen;

25. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten

RESOLUTION 63/173

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/430/Add.2, Ziff. 182)215.

63/173. Internationales Jahr des Menschenrechtslernens

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass zu den in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Zielen und Grundsätzen
auch die Förderung und Festigung der Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten für alle gehört,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/251 vom
15. März 2006, in der sie beschloss, dass der Menschenrechts-
rat unter anderem die Menschenrechtsbildung und -erziehung
sowie die Bereitstellung von Beratenden Diensten, techni-
scher Hilfe und Kapazitätsaufbau fördern soll,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005, in dem die Staats- und Regierungschefs ihre Unterstüt-
zung für die Förderung der Menschenrechtsbildung und des
Lernens über die Menschenrechte auf allen Ebenen, gegebe-
nenfalls auch durch die Umsetzung des Weltprogramms für
Menschenrechtsbildung, bekundeten und alle Staaten be-
stärkten, diesbezügliche Initiativen zu erarbeiten216,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/171 vom 18. De-
zember 2007, mit der sie das am 10. Dezember 2008 begin-
nende Jahr zum Internationalen Jahr des Menschenrechtsler-
nens erklärte,

in der Erwägung, dass der sechzigste Jahrestag der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte im Jahr 2008 für die
Vereinten Nationen ein geeigneter Anlass ist, verstärkte An-
strengungen zu unternehmen, um weltweit durch die Veran-
kerung des Menschenrechtslernens als Lebensart auf allen
Ebenen eine Menschenrechtskultur zu fördern,

in Bekräftigung der Komplementaritäten zwischen dem
Weltprogramm für Menschenrechtsbildung217 und dem Inter-
nationalen Jahr des Menschenrechtslernens,

215 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien,
Belize, Benin (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen,
die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind), Bosnien und
Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Frankreich, Gre-
nada, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Ir-
land, Israel, Italien, Jordanien, Katar, Kolumbien, Kroatien, Libanon, Li-
tauen, Oman, Österreich, Panama, Philippinen, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Slowenien, Spanien, St. Vincent
und die Grenadinen, Suriname, Thailand, Türkei, Ungarn, Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 
216 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 131.
217 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Sup-
plement No. 53 (A/63/53), Kap. I, Resolution 6/24.
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feststellend, dass die Förderung und der Schutz der Rechte
von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und
sprachlichen Minderheiten angehören, zur politischen und so-
zialen Stabilität und zum Frieden beitragen und die kulturelle
Vielfalt und das Erbe der Gesellschaft bereichern, wie im Er-
gebnis des Weltgipfels 2005 bekräftigt222, 

bekräftigend, dass wirksame Maßnahmen und die Schaf-
fung günstiger Voraussetzungen für die Förderung und den
Schutz der Rechte von Personen, die nationalen oder ethni-
schen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören,
die eine effektive Nichtdiskriminierung und die Gleichbe-
rechtigung aller sowie die volle und wirksame Mitwirkung an
sie betreffenden Angelegenheiten gewährleisten, dazu beitra-
gen, Probleme und Situationen im Zusammenhang mit ihren
Menschenrechten zu verhindern und auf friedlichem Weg zu
bereinigen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Häufigkeit
und Schwere sowie die oftmals tragischen Folgen der in vie-
len Ländern bestehenden Streitigkeiten und Konflikte, die
Personen betreffen, die nationalen oder ethnischen, religiösen
und sprachlichen Minderheiten angehören, sowie darüber,
dass diese Personen oft unverhältnismäßig stark unter den
Auswirkungen von Konflikten und den daraus resultierenden
Verletzungen ihrer Menschenrechte leiden und besonders von
Vertreibung bedroht sind, unter anderem durch Bevölke-
rungsumsiedlung, Flüchtlingsströme und Zwangsumsied-
lung,

betonend, dass stärkere Anstrengungen unternommen
werden müssen, um das Ziel der vollen Verwirklichung der
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö-
sen und sprachlichen Minderheiten angehören, zu erreichen,
namentlich indem ihre wirtschaftliche und soziale Lage und
ihre Marginalisierung angegangen werden, und um jedwede
Diskriminierung, der sie ausgesetzt sind, zu beenden,

sowie die Bedeutung betonend, die der Menschenrechts-
bildung und -ausbildung und dem Menschenrechtslernen so-
wie dem Dialog und dem Zusammenwirken aller in Betracht
kommenden Interessenträger und Mitglieder der Gesellschaft
im Hinblick auf die Förderung und den Schutz der Rechte von
Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und
sprachlichen Minderheiten angehören, als integraler Bestand-
teil der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zukommt, wo-
zu auch der Austausch bewährter Praktiken, etwa zur Förde-
rung des wechselseitigen Verständnisses von Minderheiten-
fragen, die Handhabung der Vielfalt durch die Anerkennung
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chen Minderheiten angehören, in die Strafverfolgungssyste-
me auszutauschen, und nimmt davon Kenntnis, dass das Amt
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte derzeit Leitlinien für Integration und Vielfalt in
der Polizeiarbeit ausarbeitet225;

5. legt den Staaten nahe
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unter Hinweis auf die Resolutionen des Menschenrechts-
rats 2/2 vom 27. November 2006233, 7/27 vom 28. März
2008234 und 8/11 vom 18. Juni 2008235 sowie die Resolution
2006/9 der Unterkommission für die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte vom 24. August 2006236 und
Kenntnis nehmend von der dazugehörigen Anlage mit dem
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angesichts der gegenwärtigen internationalen Finanzproble-
me,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die nachtei-
ligen Auswirkungen der weltweit zunehmenden Probleme im
Nahrungsmittel- und Energiebereich auf die soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung und den vollen Genuss aller Men-
schenrechte,

in der Erkenntnis, dass die Globalisierung von den Grund-
prinzipien geleitet werden sollte, die dem Korpus der Men-
schenrechte zugrunde liegen, wie Gerechtigkeit, Partizipa-
tion, Rechenschaftspflicht, Nichtdiskriminierung auf nationa-
ler wie internationaler Ebene, 
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11. bekräftigt außerdem, dass die internationale Ge-
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RESOLUTION 63/178

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 182 Stimmen bei 4 Ge-
genstimmen und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/430/Add.2, Ziff. 182)259:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksre-
publik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Pana-
ma, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Se-
negal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik,
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6. betont, wie wichtig es ist, den in Ziffer 43 des Be-
richts der Arbeitsgruppe267 skizzierten Arbeitsplan für die
Sonderarbeitsgruppe für den Zeitraum 2008-2010 zu billigen,
der vorsieht, dass die der Arbeitsgruppe auf ihrer elften Ta-
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14. bekräftigt außerdem, dass die Verwirklichung des
Rechts auf Entwicklung für die Umsetzung der Erklärung und
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wicklung, zu fördern und zu schützen, und stimmt darin über-
ein, wie wertvoll die von den Staaten derzeit unternommenen
Anstrengungen sind, gute Verfahrensweisen auf dem Gebiet
der Staatsführung aufzuzeigen und zu stärken, einschließlich
einer transparenten, verantwortungsvollen, rechenschafts-
pflichtigen und partizipatorischen Regierungsführung, die ih-
ren Bedürfnissen und Bestrebungen gerecht werden und an-
gemessen sind, so auch im Rahmen einvernehmlicher part-
nerschaftlicher Konzepte für Entwicklung, Kapazitätsaufbau
und technische Hilfe;

29. anerkennt ferner die wichtige Rolle und die Rechte
der Frauen sowie die Anwendung einer Gleichstellungsper-
spektive als Querschnittsaufgabe im Prozess der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung und nimmt insbesondere
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40. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Be-
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Verletzungen der Gedanken-, Gewissens- und Religions-
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RESOLUTION 63/182

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 127 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 58 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/430/Add.2, Ziff. 182)303:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Anti-
gua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthi-
opien, Australien, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bhutan,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgari-
en, Burundi, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Domini-
ca, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jordani-
en, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Leso-
tho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philip-
pinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumä-
nien, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Schweden,
Schweiz, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spa-
nien, Südafrika, Suriname, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Ukra-
ine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Ägypten, Arabische Republik Syrien, Baha-

mas, Bahrain, Bangladesch, Benin, Brunei Darussalam, Burkina
Faso, China, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea,
Demokratische Volksrepublik Laos, Dschibuti, Gambia, Indonesi-
en, Irak, Iran (Islamische Republik), Israel, Jemen, Katar, Kenia,
Kuwait, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Ma-
dagaskar, Malawi, Malaysia, Marshallinseln, Myanmar, Namibia,
Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Ruanda, Russische Föde-
ration, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leo-
ne, Simbabwe, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Sudan, Swasiland, Trinidad und Tobago, Türkei, Tuvalu,
Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tan-
sania, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik.

63/182. Außergerichtliche, summarische oder
willkürliche Hinrichtungen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte304, die das Recht auf Leben, Freiheit und Sicher-
heit der Person verbürgt, die einschlägigen Bestimmungen des
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rech-
te305 und andere einschlägige Menschenrechtsübereinkünfte,

in Bekräftigung des in Resolution 8/3 des Menschen-
rechtsrats vom 18. Juni 2008306 festgelegten Mandats des Son-
derberichterstatters des Rates über außergerichtliche, summa-
rische oder willkürliche Hinrichtungen,

unter Begrüßung der universellen Ratifikation der Genfer
Abkommen vom 12. August 1949307, die zusammen mit dem
Recht der Menschenrechte einen wichtigen Rahmen für die
Rechenschaftspflicht in Bezug auf außergerichtliche, summa-
rische oder willkürliche Hinrichtungen während eines be-
waffneten Konflikts bilden,

eingedenk aller ihrer Resolutionen zum Thema der außer-
gerichtlichen, summarischen oder willkürlichen Hinrichtun-
gen sowie der Resolutionen der Menschenrechtskommission
und des Menschenrechtsrats zu diesem Thema,

mit tiefer Besorgnis feststellend, dass die Straflosigkeit
nach wie vor eine Hauptursache für die Perpetuierung von Ver-
letzungen der Menschenrechte, namentlich von außergericht-
lichen, summarischen oder willkürlichen Hinrichtungen, ist,

in der Erkenntnis, dass die internationalen Menschen-
rechtsnormen und das humanitäre Völkerrecht einander er-
gänzen und sich gegenseitig verstärken,

mit tiefer Besorgnis Kenntnis nehmend von der wachsen-
den Zahl der in Situationen bewaffneten Konflikts und inter-
ner Auseinandersetzungen getöteten Zivilpersonen und außer
Gefecht befindlichen Personen,

anerkennend, dass außergerichtliche, summarische oder
willkürliche Hinrichtungen unter bestimmten Umständen Völ-
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erinnernd, dass gemäß Resolution 60/1 der Generalversamm-
lung vom 16. September 2005 jeder einzelne Staat die Verant-
wortung für den Schutz seiner Bevölkerung vor solchen Ver-
brechen hat,

überzeugt von der Notwendigkeit wirksamer Maßnah-
men zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung der ab-
scheulichen Praxis außergerichtlicher, summarischer oder
willkürlicher Hinrichtungen, die flagrante Verletzungen der
Menschenrechte, insbesondere des Rechts auf Leben, dar-
stellen,

1. verurteilt erneut auf das entschiedenste alle außer-
gerichtlichen, summarischen oder willkürlichen Hinrichtun-
gen, die in der ganzen Welt nach wie vor vorkommen;

2. verlangt, dass alle Staaten dafür Sorge tragen, dass
der Praxis außergerichtlicher, summarischer oder willkürli-
cher Hinrichtungen ein Ende gesetzt wird, und dass sie wirk-
same Maßnahmen zur Verhütung, Bekämpfung und Beseiti-
gung aller Formen und Ausprägungen des Phänomens ergrei-
fen;

3. erklärt erneut, dass alle Staaten gehalten sind, alle
Fälle, in denen der Verdacht besteht, dass außergerichtliche,
summarische oder willkürliche Hinrichtungen stattgefunden
haben, umfassend und unparteiisch zu untersuchen, die Ver-
antwortlichen ausfindig zu machen und vor Gericht zu stel-
len, wobei das Recht einer jeden Person auf ein faires und öf-
fentliches Verfahren vor einem zuständigen, unabhängigen,
unparteiischen und auf dem Gesetz beruhenden Gericht zu
gewährleisten ist, den Opfern oder ihren Familien in einem
vertretbaren Zeitraum angemessene Entschädigung zukom-
men zu lassen und alle erforderlichen Maßnahmen, nament-
lich rechtliche und gerichtliche Maßnahmen, zu ergreifen, um
der Straflosigkeit ein Ende zu setzen und das neuerliche Vor-
kommen solcher Hinrichtungen zu verhindern, wie in den
Grundsätzen für die wirksame Verhütung und Untersuchung
von außergesetzlichen, willkürlichen und summarischen Hin-
richtungen309 empfohlen;

4. fordert die Regierungen auf und bittet die zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, ihre Auf-
merksamkeit verstärkt auf die Arbeit der auf nationaler Ebene
tätigen Kommissionen zur Untersuchung außergerichtlicher,
summarischer oder willkürlicher Hinrichtungen zu richten,
um sicherzustellen, dass diese Kommissionen wirksam zur
Rechenschaftspflicht und zur Bekämpfung der Straflosigkeit
beitragen;

5. fordert alle Staaten auf, zur Verhütung außergericht-
licher, summarischer und willkürlicher Hinrichtungen ihren
Verpflichtungen nach den einschlägigen Bestimmungen der
internationalen Menschenrechtsübereinkünfte nachzukom-
men, und fordert ferner die Staaten, in denen die Todesstrafe
noch nicht abgeschafft ist, auf, insbesondere die Bestimmun-
gen in den Artikeln 6, 14 und 15 des Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte305 und den Artikeln 37

und 40 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes310 zu
beachten, eingedenk der in den Resolutionen des Wirtschafts-
und Sozialrats 1984/50 vom 25. Mai 1984 und 1989/64 vom
24. Mai 1989 genannten Schutzbestimmungen und Garantien
und unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Sonderbe-
richterstatters des Menschenrechtsrats über außergerichtliche,
summarische oder willkürliche Hinrichtungen betreffend die
Notwendigkeit, grundlegende Verfahrensgarantien zu achten,
einschließlich des Rechts, um Begnadigung oder Umwand-
lung der Strafe zu bitten;

6. fordert alle Staaten nachdrücklich auf,

a) bei öffentlichen Demonstrationen, Gewalt im Inne-
ren oder zwischen Bevölkerungsgruppen, Unruhen, öffentli-
chem Notstand oder bewaffneten Konflikten alle erforderli-
chen und möglichen Maßnahmen im Einklang mit den inter-
nationalen Menschenrechtsnormen und dem humanitären
Völkerrecht zu ergreifen, um Verluste von Menschenleben zu
vermeiden, insbesondere von Kindern, sowie sicherzustellen,
dass Polizisten, Beamte der Strafverfolgungsbehörden, Ange-
hörige der Streitkräfte und andere im Namen oder mit aus-
drücklichem oder stillschweigendem Einverständnis des
Staates handelnde Kräfte Zurückhaltung üben und in Über-
einstimmung mit den internationalen Menschenrechtsnormen
und dem humanitären Völkerrecht, einschließlich der Grund-
sätze der Verhältnismäßigkeit und der Notwendigkeit, han-
deln, und in dieser Hinsicht sicherzustellen, dass sich Poli-
zisten und Beamte mit Polizeibefugnissen von dem Verhal-
tenskodex für Beamte mit Polizeibefugnissen311 und den
Grundprinzipien für die Anwendung von Gewalt und den Ge-
brauch von Schusswaffen durch Beamte mit Polizeibefugnis-
sen312 leiten lassen;

b) allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen
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tungen von Personen aus Diskriminierungsgründen, ein-
schließlich aufgrund der sexuellen Orientierung, sowie alle
anderen Fälle, in denen das Recht einer Person auf Leben ver-
letzt wurde, umgehend und gründlich zu untersuchen und die
Verantwortlichen auf nationaler oder gegebenenfalls auf in-
ternationaler Ebene vor ein zuständiges, unabhängiges und
unparteiisches Gericht zu bringe
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Kenntnis nehmend von der Verabschiedung des Interna-
tionalen Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor
dem Verschwindenlassen324 und seinem Inkrafttreten erwar-
tungsvoll entgegensehend,

unter Hinweis auf alle früheren einschlägigen Resolutio-
nen der Generalversammlung über vermisste Personen sowie
auf die von der Menschenrechtskommission und dem Men-
schenrechtsrat verabschiedeten Resolutionen,

mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass es in
verschiedenen Teilen der Welt nach wie vor zu bewaffneten
Konflikten kommt, die häufig schwere Verstöße gegen das
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menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe331,
das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau332
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anerkennend, wie wichtig es ist, im Hinblick auf die inter-
nationale Migration einen umfassenden und ausgewogenen
Ansatz zu verfolgen, und eingedenk dessen, dass Migration
das wirtschaftliche, politische, soziale und kulturelle Gefüge
von Staaten und die zwischen einigen Regionen bestehenden
historischen und kulturellen Bindungen bereichert,

betonend, wie wichtig es ist, dass die Staaten in Zusam-
menarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen Kampagnen
durchführen, die über Möglichkeiten, Beschränkungen und
Rechte im Falle der Migration aufklären sollen, damit ein je-
der sachlich fundierte Entscheidungen treffen kann und nie-
mand gefährliche Mittel zur Überschreitung internationaler
Grenzen benutzt,

1. fordert die Staaten auf, die Menschenrechte und
Grundfreiheiten aller Migranten, ungeachtet ihres Migra-
tionsstatus, insbesondere diejenigen der Frauen und Kinder,
wirksam zu fördern und zu schützen und die Frage der inter-
nationalen Migration auf dem Weg der Zusammenarbeit und
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der dem Ausschuss vorgelegten Berichte der Vertragsstaaten
ergeben, und bittet den Ausschuss, Möglichkeiten zur weite-
ren Verbesserung der Wirksamkeit seiner Arbeitstagungen zu
prüfen;

26. ersucht den Generalsekretär außerdem, auf ihrer
vierundsechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Re-
solution Bericht zu erstatten und in seinen Bericht eine Ana-
lyse der Mittel und Wege zur Förderung der Menschenrechte
von Migranten aufzunehmen und dabei die Auffassungen des
Sonderberichterstatters zu berücksichtigen, und beschließt,
die Frage unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Men-
schenrechte“ weiter zu prüfen.

RESOLUTION 63/185

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/430/Add.2, Ziff. 182)342.

63/185. Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
bei der Bekämpfung des Terrorismus

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung
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in Bekräftigung ihrer unmissverständlichen Verurteilung
aller Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus
in allen seinen Arten und Erscheinungsformen als kriminell
und nicht zu rechtfertigen, gleichviel, wo und von wem sie
begangen werden, und ungeachtet ihrer Beweggründe, und
erneut ihre Entschlossenheit bekundend, die internationale
Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung des Terro-
rismus zu stärken,

bekräftigend, dass der Terrorismus nicht mit einer be-
stimmten Religion, Nationalität, Zivilisation oder ethnischen
Gruppe in Verbindung gebracht werden kann und soll,

in Anbetracht der von einer Reihe von Organen zur Über-
wachung der Einhaltung der Menschenrechtsverträge und be-
sonderen Verfahren abgegebenen Erklärungen, Feststellun-
gen und Empfehlungen zur Frage der Vereinbarkeit von Maß-
nahmen zur Terrorismusbekämpfung mit den Verpflichtun-
gen auf dem Gebiet der Menschenrechte,

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, die
Verpflichtungen der Staaten in Bezug auf Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe ordnungsgemäß auszulegen und umzusetzen und
sich im Kampf gegen den Terrorismus streng an die Defini-
tion der Folter in Artikel 1 des Übereinkommens gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe345 zu halten,

unter Hinweis
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5. fordert die Staaten auf, die mit der Terrorismusbe-
kämpfung befassten nationalen Behörden dafür zu sensibili-
sieren, wie wichtig diese Verpflichtungen sind;

6. bekräftigt, dass Maßnahmen zur Terrorismusbe-
kämpfung unter voller Berücksichtigung der Menschenrechte
aller, einschließlich der Angehörigen nationaler oder ethni-
scher, religiöser und sprachlicher Minderheiten, und ohne
Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des Ge-
schlechts, der Sprache, der Religion oder der sozialen Her-
kunft durchzuführen sind;

7. fordert die Staaten auf, die Praxis der Erstellung von
Personenprofilen anhand von Stereotypen, die auf nach dem
Völkerrecht verbotener Diskriminierung beruhen, einschließ-
lich der Diskriminierung aufgrund der Rasse, der ethnischen
Zugehörigkeit und/oder der Religion, nicht anzuwenden;

8. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bei der Be-
kämpfung des Terrorismus ihren Verpflichtungen in Bezug
auf das absolute Verbot der Folter und anderer grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlunolu6/TT4 1üBStrafdies
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17. legt den Staaten nahe, bei der Terrorismusbekämp-
fung die einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse der
Vereinten Nationen über Menschenrechte zu berücksichtigen
und den von den besonderen Verfahren und Mechanismen
des Menschenrechtsrats abgegebenen Empfehlungen sowie
den einschlägigen Stellungnahmen und Auffassungen der
Menschenrechtsvertragsorgane der Vereinten Nationen ge-
bührend Rechnung zu tragen;

18. fordert die Staaten auf, sicherzustellen, dass ihre Ge-
setze, die terroristische Handlungen unter Strafe stellen, zu-
gänglich, präzise formuliert, nichtdiskriminierend und nicht
rückwirkend sind und mit dem Völkerrecht, einschließlich
der Menschenrechtsnormen, im Einklang stehen;

19. erkennt an, dass auch weiterhin dafür gesorgt wer-
den muss, dass faire und klare Verfahren im Rahmen des
Sanktionsregimes der Vereinten Nationen auf dem Gebiet des
Terrorismus gestärkt und damit effizienter und transparenter
werden, und begrüßt und befürwortet unter Betonung der
Wichtigkeit dieser Sanktionen bei der Bekämpfung des Ter-
rorismus, dass der Sicherheitsrat seine Anstrengungen zu-
gunsten dieser Ziele weiter verstärkt;

20. fordert die Staaten nachdrücklich auf, unter voller
Einhaltung ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen ausrei-
chende Menschenrechtsgarantien in ihren nationalen Verfah-
ren für die Aufnahme von Personen und Einrichtungen in die
zur Bekämpfung des Terrorismus geführten Listen vorzuse-
hen;

21.
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30. fordert die Staaten auf, ernsthaft in Erwägung zu
ziehen, den Anträgen des Sonderberichterstatters auf Besuch
ihres Landes zu entsprechen;

31. begrüßt
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RESOLUTION 63/187

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 184 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/63/430/Add.2, Ziff. 182)364:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksre-
publik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika,
Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Ka-
sachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesi-
en (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich,
Pakistan, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Se-
negal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis,

St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik,
Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zen-
tralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Keine.

63/187.  Das Recht auf Nahrung

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung aller früheren im Rahmen der Vereinten
Nationen verabschiedeten Resolutionen und Beschlüsse über
das Recht auf Nahrung,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte365, in der es heißt, dass jeder das Recht auf einen
Lebensstandard hat, der seine Gesundheit und sein Wohl ge-
währleistet, einschließlich Nahrung, die Allgemeine Erklä-
rung über die Ausrottung von Hunger und Mangelernährung366

sowie die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen367,
insbesondere das Millenniums-Entwicklungsziel 1, das die
Beseitigung von extremer Armut und Hunger bis 2015 betrifft,

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Interna-
tionalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte368, in denen das grundlegende Recht eines jeden aner-
kannt wird, vor Hunger geschützt zu sein,

eingedenk der Erklärung von Rom zur Welternährungssi-
cherheit und des Aktionsplans des Welternährungsgipfels369

sowie der am 13. Juni 2002 in Rom verabschiedeten Erklä-
rung des Welternährungsgipfels: Fünf Jahre danach370,

in Bekräftigung der konkreten Empfehlungen in den vom
Rat der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen im November 2004 verabschiedeten Frei-
willigen Leitlinien zur Unterstützung der schrittweisen Ver-

364 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
dorra, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Arme-
nien, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilen, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Demo-
kratische Volksrepublik Laos, Deut
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wirklichung des Rechts auf angemessene Nahrung im Rah-
men der nationalen Ernährungssicherheit371,

eingedenk der Ziffer 6 ihrer Resolution 60/251 vom
15. März 2006,

bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemeingültig
und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander ver-
knüpft sind und dass sie weltweit in gerechter und gleicher
Weise, auf derselben Grundlage und mit demselben Nach-
druck behandelt werden müssen, 

sowie bekräftigend, dass ein friedliches, stabiles und för-
derliches politisches, soziales und wirtschaftliches Umfeld
auf nationaler wie auf internationaler Ebene die unabdingbare
Grundlage bildet, die die Staaten in die Lage versetzen wird,
der Ernährungssicherheit und der Armutsbeseitigung ange-
messene Priorität einzuräumen,

erneut erklärend, wie schon in der Erklärung von Rom zur
Welternährungssicherheit und der Erklärung des Welternäh-
rungsgipfels: Fünf Jahre danach, dass Nahrungsmittel nicht
als politisches oder wirtschaftliches Druckmittel eingesetzt
werden sollen, und in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit
internationaler Zusammenarbeit und Solidarität sowie die
Notwendigkeit bekräftigend, einseitige Maßnahmen zu unter-
lassen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der
Charta der Vereinten Nationen stehen und die die Ernäh-
rungssicherheit gefährden,

überzeugt, dass jeder Staat eine mit seinen Ressourcen
und Kapazitäten vereinbare Strategie verabschieden muss,
um bei der Umsetzung der in der Erklärung von Rom zur
Welternährungssicherheit und im Aktionsplan des Welter-
nährungsgipfels enthaltenen Empfehlungen seine individuel-
len Ziele zu verwirklichen, und gleichzeitig auf regionaler
und internationaler Ebene zusammenarbeiten muss, um in ei-
ner Welt zunehmend miteinander verknüpfter Institutionen,
Gesellschaften und Volkswirtschaften, in der koordinierte
Anstrengungen und gemeinsam getragene Verantwortung un-
erlässlich sind, gemeinsame Lösungen für globale Fragen der
Ernährungssicherheit herbeizuführen,

in der Erkenntnis, dass die Verschlimmerung der derzeiti-
gen weltweiten Nahrungsmittelkrise, in der eine massive Ver-
letzung des Rechts auf angemessene Nahrung droht, ein kom-
plexer Prozess ist, in dem mehrere wichtige Faktoren, ein-
schließlich makroökonomischer Faktoren, zusammenwirken
und der durch Umweltzerstörung, Wüstenbildung und globa-
len Klimawandel, Naturkatastrophen und das Fehlen der für
die Bewältigung ihrer Auswirkungen erforderlichen Techno-
logie, insbesondere in den Entwicklungsländern, am wenigs-
ten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungslän-
dern, verschärft wird,

entschlossen, zu handeln, um sicherzustellen, dass die
Maßnahmen zur Bewältigung der derzeitigen weltweiten
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weltweit angestiegen ist, auch infolge der weltweiten Nah-
rungsmittelkrise, während der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen zufolge die Erde
genügend Nahrungsmittel produzieren könnte, um 12 Milliar-
den Menschen, also das Doppelte der gegenwärtigen Weltbe-
völkerung, zu ernähren;

4. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass Frauen und
Mädchen unverhältnismäßig stark von Hunger, Ernährungs-
unsicherheit und Armut betroffen sind, was zum Teil auf die
Ungleichstellung der Geschlechter und auf Diskriminierung
zurückzuführen ist, dass in vielen Ländern die Wahrschein-
lichkeit für Mädchen, an Mangelernährung und vermeidbaren
Kinderkrankheiten zu sterben, doppelt so hoch ist wie für Jun-
gen und dass schätzungsweise fast doppelt so viele Frauen an
Mangelernährung leiden wie Männer;

5. legt allen Staaten nahe, Maßnahmen zu ergreifen,
um gegen die Ungleichstellung der Geschlechter und die Dis-
kriminierung der Frau anzugehen, insbesondere wenn diese
zur Mangelernährung von Frauen und Mädchen beitragen,
einschließlich Maßnahmen, die die umfassende und gleichbe-
rechtigte Verwirklichung des Rechts auf Nahrung sicherstel-
len und dafür sorgen, dass Frauen gleichberechtigten Zugang
zu Ressourcen, darunter Einkommen, Grund und Boden und
Wasser, und Eigentum daran sowie vollen und gleichberech-
tigten Zugang zu Bildung, Wissenschaft und Technologie ha-
ben, damit sie sich selbst und ihre Familien ernähren können;

6. legt dem Sonderberichterstatter des Menschen-
rechtsrats über das Recht auf Nahrung nahe, bei der Wahr-
nehmung seines Mandats auch weiterhin durchgängig die Ge-
schlechterperspektive zu berücksichtigen, und legt der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen und allen anderen mit dem Recht auf Nahrung und der Er-
nährungsunsicherheit befassten Organen und Mechanismen
der Vereinten Nationen nahe, die Geschlechterperspektive in
ihre einschlägigen Politiken, Programme und Tätigkeiten zu
integrieren;

7. bekräftigt die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass
Programme zur Versorgung mit gesundheitlich unbedenkli-
chen und nährstoffreichen Nahrungsmitteln Menschen mit
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29. unterstützt die Erfüllung des vom Menschenrechts-
rat in seiner Resolution 6/2 vom 27. September 2007377 ver-
längerten Mandats des So
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Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
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g) die Förderung und Festigung transparenter, demo-
kratischer, gerechter und verantwortlicher internationaler In-
stitutionen in allen Bereichen der Zusammenarbeit, insbeson-
dere durch die Verwirklichung der Grundsätze einer umfas-
senden und gleichberechtigten Teilhabe an den jeweiligen
Entscheidungsmechanismen;

h) die Verwirklichung des Rechts auf die gleichberech-
tigte Teilhabe aller ohne jede Diskriminierung an den inner-
staatlichen und weltweiten Entscheidungsprozessen;

i) die Verwirklichung des Grundsatzes der ausgewoge-
nen Vertretung der Regionen sowie von Männern und Frauen
bei der personellen Zusammensetzung des Systems der Ver-
einten Nationen;

j) die Förderung einer freien, gerechten, wirksamen
und ausgewogenen internationalen Informations- und Kom-
munikationsordnung auf der Grundlage internationaler Zu-
sammenarbeit mit dem Ziel, ein neues Gleichgewicht und ei-
ne stärkere Gegenseitigkeit im Hinblick auf den internationa-
len Informationsfluss herbeizuführen und insbesondere die
Ungleichheiten im Informationsfluss in die Entwicklungslän-
der und aus diesen Ländern zu beheben;

k) die Achtung der kulturellen Vielfalt und der kultu-
rellen Rechte aller Menschen, weil dies den Pluralismus der
Kulturen verstärkt, zu einem breiteren Austausch von Wissen
und zu einem besseren Verständnis der kulturellen Vorausset-
zungen beiträgt, die Anwendung und den Genuss der allge-
mein anerkannten Menschenrechte überall auf der Welt för-
dert und weltweit den Aufbau stabiler freundschaftlicher Be-
ziehungen zwischen den Völkern und Nationen begünstigt;

l) die Verwirklichung des Rechts eines jeden Men-
schen und aller Völker auf eine gesunde Umwelt und auf eine
verstärkte internationale Zusammenarbeit, die dem Bedarf an
Unterstützung der nationalen Anstrengungen zur Anpassung
an den Klimawandel, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern, wirksam gerecht wird und die Erfüllung der internatio-
nalen Vereinbarungen auf dem Gebiet der Abschwächung
fördert;

m) die Förderung des ausgewogenen Zugangs zu en Zugahwoge-
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tische Volksrepublik Korea ist, eingesetzten Vertragsüberwa-
chungsorgane, zuletzt denjenigen, die der Ausschuss für die
Beseitigung der Diskriminierung der Frau im Juli 2005 abge-
geben hat394,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Zusammen-
arbeit zwischen der Regierung der Demokratischen Volksre-
publik Korea, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
und der Weltgesundheitsorganisation mit dem Ziel, die Ge-
sundheitssituation in dem Land zu verbessern, und von der
Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Na-
tionen zur Qualitätssteigerung auf dem Gebiet der Bildung für
Kinder sowie von dem Ersuchen um mehr Nahrungsmittelhil-
fe, das die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Ko-
rea kürzlich an das Welternährungsprogramm richtete, und
von dem ausgeweiteten Zugang und den verbesserten Ar-
beitsbedingungen, die sie ihm ermöglicht,

feststellend, dass die Demokratische Volksrepublik Korea
und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
Konsultationen über eine mögliche Wiederaufnahme der Ak-
tivitäten des Programms in dem Land aufgenommen haben,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/173 vom 16. De-
zember 2005, 61/174 vom 19. Dezember 2006 und 62/167
vom 18. Dezember 2007, die Resolutionen der Menschen-
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blik Korea, insbesondere für Angehörige schutzbedürfti-
ger Gruppen, unter anderem Frauen, Kinder und ältere
Menschen, geführt haben;

vi) die andauernde Verletzung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten von Frauen, insbesondere Frauenhandel
zum Zweck der Prostitution oder der Zwangsheirat und die
Tatsache, dass Frauen Schleusung, Zwangsabtreibungen,
geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Gewalt un-
terworfen werden;

vii) die weiterhin eingehenden Berichte über Verletzun-
gen der Menschenrechte und Grundfreiheiten von Men-
schen mit Behinderungen, insbesondere den Einsatz von
Gemeinschaftslagern und Zwangsmaßnahmen, die sich
gegen das Recht von Menschen mit Behinderungen rich-
ten, frei und eigenverantwortlich über die Anzahl ihrer
Kinder und die Geburtenabstände zu entscheiden;

viii) die Verletzungen der Arbeitnehmerrechte, ein-
schließlich des Rechts auf Vereinigungsfreiheit und Kol-
lektivverhandlungen, des Streikrechts gemäß den in dem
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte391 definierten Verpflichtungen der Demo-
kratischen Volksrepublik Korea und des Verbots der
wirtschaftlichen Ausbeutung von Kindern und jeder schä-
digenden oder gefährlichen Arbeit von Kindern gemäß den
in dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes392 de-
finierten Verpflichtungen der Demokratischen Volksrepu-
blik Korea;

b) die fortdauernde Weigerung der Regierung der De-
mokratischen Volksrepublik Korea, das Mandat des Sonder-
berichterstatters über die Menschenrechtssituation in der De-
mokratischen Volksrepublik Korea anzuerkennen oder mit
ihm zusammenzuarbeiten, obwohl der Menschenrechtsrat in
seiner Resolution 7/15399 das Mandat des Sonderberichterstat-
ters verlängert hat;

2. bekundet erneut ihre sehr ernste Besorgnis über un-
gelöste Fragen von internationalem Belang betreffend die
Entführung von Ausländern in Form von Verschwindenlas-
sen, welche die Menschenrechte der Staatsangehörigen ande-
rer souveräner Länder verletzt, und fordert die Regierung der
Demokratischen Volksrepublik Korea in diesem Zusammen-
hang nachdrücklich auf, diese Fragen unter anderem auf be-
reits bestehenden Wegen dringend und auf transparente Wei-
se zu lösen, indem sie insbesondere für die sofortige Rück-
kehr der Entführten sorgt;

3. bekundet unter Kenntnisnahme der Bereitschaft, um
humanitäre Hilfe zu ersuchen, ihre tiefste Besorgnis über die
prekäre humanitäre Lage in dem Land, die durch die Fehllei-
tung von Ressourcen weg von der Deckung des Grundbedarfs
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h) den vollen, sicheren und ungehinderten Zugang zu
humanitärer Hilfe zu gewährleisten und entsprechend ihrer
Zusage Maßnahmen zu ergreifen, damit die humanitären
Hilfsorganisationen dafür sorgen können, dass diese Hilfe al-
le Landesteile gleichermaßen, nach Maßgabe des Bedarfs und
im Einklang mit humanitären Grundsätzen, erreicht, sowie
Zugang zu ausreichenden Nahrungsmitteln zu gewährleisten
und eine Politik zur Ernährungssicherung zu verfolgen, na-
mentlich mittels zukunftsfähiger Landwirtschaft;

6. beschließt, ihre Prüfung der Menschenrechtssitua-
tion in der Demokratischen Volksrepublik Korea auf ihrer
vierundsechzigsten Tagung fortzusetzen, und ersucht zu die-
sem Zweck den Generalsekretär, einen umfassenden Bericht
über die Situation in der Demokratischen Volksrepublik Ko-
rea vorzulegen, und den Sonderberichterstatter, auch weiter-
hin seine Feststellungen und Empfehlungen zu übermitteln.

RESOLUTION 63/191

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 69 Stimmen bei 54 Ge-
genstimmen und 57 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/63/430/Add.3 und Corr.1, Ziff.30)402:

Dafür: Albanien, Andorra, Argentinien, Australien, Bahamas,
Belgien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bulgarien, Chile,
Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien,
Japan, Kanada, Kiribati, Kroatien, Lettland, Liberia, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mexiko, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Monaco, Montenegro, Nauru, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Peru,
Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Mari-
no, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lu-
cia, Timor-Leste, Tschechische Republik, Tuvalu, Ukraine, Un-
garn, Vanuatu, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Dagegen: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Arabische Repu-
blik Syrien, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch,
Belarus, Belize, China, Demokratische Volksrepublik Korea,
Ecuador, Eritrea, Gambia, Guinea, Indien, Indonesien, Iran (Isla-
mische Republik), Jemen, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Komo-
ren, Kongo, Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Malawi, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Nica-
ragua, Niger, Oman, Pakistan, Russische Föderation, Saudi-Ara-
bien, Senegal, Serbien, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, Südafri-
ka, Sudan, Tadschikistan, Togo, Tunesien, Turkmenistan, Usbe-
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Einschüchterungskampagne gegen Verfechter der Menschen-
rechte von Frauen und die fortdauernde Diskriminierung von
Frauen und Mädchen im Gesetz und in der Praxis;

e) zunehmende Diskriminierung und andere Men-
schenrechtsverletzungen gegenüber Angehörigen religiöser,
ethnischer, sprachlicher oder anderer Minderheiten, ob aner-
kannt oder nicht, unter anderem einschließlich Arabern, Ase-
ris, Belutschen, Kurden, Christen, Juden, Sufis und sunniti-
scher Muslime und derjenigen, die sich für sie einsetzen, und
insbesondere Angriffe gegen Bahá’í und ihren Glauben in
staatlich geförderten Medien, zunehmende Beweise dafür,
dass der Staat Bahá’í zu ermitteln und zu überwachen sucht
und Angehörige des Bahá’í-Glaubens von dem Besuch einer
Universität und vom Erwerb ihres Lebensunterhalts abhält,
sowie die Festnahme und Inhaftierung von sieben Bahá’í-
Führern ohne Anklage oder Zugang zu einer rechtlichen Ver-
tretung;

f) fortdauernde, systemische und schwerwiegende Ein-
schränkungen der Freiheit, sich friedlich zu versammeln, der
Vereinigungsfreiheit sowie der Meinungsfreiheit und des
Rechts der freien Meinungsäußerung, namentlich soweit sie
gegen Medien, Internetnutzer und Gewerkschaften verhängt
werden, sowie die zunehmende Drangsalierung, Einschüchte-
rung und Verfolgung von politischen Gegnern und Men-
schenrechtsverteidigern aus allen Sektoren der iranischen Ge-
sellschaft, einschließlich der Festnahme und gewaltsamen
Unterdrückung von Arbeitnehmerführern, von sich friedlich
versammelnden organisierten Arbeitnehmern und von Stu-
denten, insbesondere im Zusammenhang mit den Wahlen
zum Majlis 2008;

g) gravierende Begrenzungen und Einschränkungen
der Religions- und Weltanschauungsfreiheit, namentlich die
Bestimmung im Entwurf des Strafgesetzbuchs, die die obliga-
torische Todesstrafe für Apostasie vorsieht;

h) fortdauernde Missachtung der Rechte auf ein ord-
nungsgemäßes Verfahren sowie Verletzungen der Rechte von
Inhaftierten, einschließlich der systematischen und willkürli-
chen Anwendung langer Einzelhaft;

3. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran
auf, den im Bericht des Generalsekretärs hervorgehobenen
substanziellen Bedenken und den in früheren Resolutionen
der Generalversammlung enthaltenen konkreten Aufforde-
rungen zum Handeln Rechnung zu tragen und ihre Verpflich-
tungen auf dem Gebiet der Menschenrechte im Gesetz und in
der Praxis voll einzuhalten und insbesondere

a) Amputation, Auspeitschung und sonstige Formen
der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe im Gesetz und in der
Praxis abzuschaffen;

b) öffentliche Hinrichtungen und andere Hinrichtun-
gen, die unter Missachtung international anerkannter Garanti-
en durchgeführt werden, im Gesetz und in der Praxis abzu-
schaffen;

c) gemäß ihren Verpflichtungen nach Artikel 37 des
Übereinkommens über die Rechte des Kindes406 und nach Ar-
tikel 6 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi-
sche Rechte404 Hinrichtungen von Personen abzuschaffen, die
zum Zeitpunkt ihrer Straftat das 18. Lebensjahr nicht vollen-
det hatten;

d) die Steinigung als Methode der Hinrichtung abzu-
schaffen;

e) alle Formen der Diskriminierung von Frauen und
Mädchen und alle sonstigen Verletzungen ihrer Menschen-
rechte im Gesetz und in der Praxis zu beseitigen;

f) alle Formen der Diskriminierung und sonstigen
Menschenrechtsverletzungen gegenüber Angehörigen reli-
giöser, ethnischer, sprachlicher oder anderer Minderheiten,
ob anerkannt oder nicht, im Gesetz und in der Praxis zu besei-
tigen, die Überwachung von Personen aufgrund ihrer religiö-
sen Überzeugung zu unterlassen und sicherzustellen, dass
Angehörige von Minderheiten den gleichen Zugang zu Bil-
dung und Beschäftigung erhalten wie alle Iraner;

g) unter anderem den Bericht des Sonderberichterstat-
ters über religiöse Intoleranz von 1996407, der der Islamischen
Republik Iran Möglichkeiten für die Emanzipierung der
Bahá’í-Gemeinschaft empfahl, umzusetzen;

h) die Drangsalierung, Einschüchterung und Verfol-
gung von politischen Gegnern und Menschenrechtsverteidi-
gern zu beenden, namentlich durch die Freilassung der will-
kürlich oder aufgrund ihrer politischen Ansichten inhaftierten
Personen;

i) die Rechte auf ein ordnungsgemäßes Verfahren zu
achten und die Straflosigkeit für Menschenrechtsverletzun-
gen zu beenden;

4. nimmt Kenntnis von den im Bericht des Generalse-
kretärs erörterten positiven, wenn auch begrenzten, Ergebnis-
sen, Entwicklungen und Maßnahmen, ist jedoch nach wie vor
besorgt darüber, dass viele dieser Maßnahmen bisher weder
im Gesetz noch in der Praxis umgesetzt worden sind;

5. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran
ferner auf, ihre unzureichende Bilanz der Zusammenarbeit
mit den internationalen Menschenrechtsmechanismen zu ver-
bessern, unter anderem indem sie ihren Berichtspflichten ge-
genüber den Vertragsorganen der Übereinkünfte, deren Ver-
tragspartei sie ist, nachkommt und voll mit allen internationa-
len Menschenrechtsmechanismen zusammenarbeitet, so auch
indem sie die Besuche der Mandatsträger der besonderen
Verfahren in ihrem Hoheitsgebiet erleichtert, und ermutigt
die Regierung der Islamischen Republik Iran, auch weiterhin
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Vereinten Natio-

406 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
407 Siehe E/CN.4/1996/95/Add.2.
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nen, namentlich dem Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte, auf dem Gebiet der
Menschenrechte und der Justizreform zu erkunden;

6. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer vierund-
sechzigsten Tagung aktualisierte Informationen über die
Menschenrechtssituation in der Islamischen Republik Iran
vorzulegen und dabei auch auf die Zusammenarbeit des Lan-
des mit den internationalen Menschenrechtsmechanismen
einzugehen;

7. beschließt, die Untersuchung der Menschenrechtssi-
tuation in der Islamischen Republik Iran auf ihrer vierund-
sechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und Schutz
der Menschenrechte“ fortzusetzen.

RESOLUTION 63/192

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/430/Add.5, Ziff. 8)408.

63/192. Übereinkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen und das dazugehörige 
Fakultativprotokoll

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutio-
nen, zuletzt Resolution 62/170 vom 18. Dezember 2007, so-
wie auf die einschlägigen Resolutionen des Menschenrechts-
rats, der Kommission für soziale Entwicklung und der Men-
schenrechtskommission,

1. begrüßt das Inkrafttreten des Übereinkommens über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen409 und des da-
zugehörigen Fakultativprotokolls410 am 3. Mai 2008;

2. begrüßt es außerdem, dass seit der Auflegung des
Übereinkommens und des Fakultativprotokolls zur Unter-
zeichnung am 30. März 2007 das Übereinkommen bereits
von einhundertsiebenunddreißig Staaten unterzeichnet und
von fünfundvierzig ratifiziert wurde und das Fakultativproto-
koll von achtzig Staaten unterzeichnet und von siebenund-
zwanzig ratifiziert wurde und dass das Übereinkommen von
einer Organisation der regionalen Integration unterzeichnet
wurde;

3. fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkommen
und das Fakultativprotokoll noch nicht unterzeichnet bezie-
hungsweise ratifiziert haben, 
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den, insbesondere bei der Durchführung von Renovierungsar-
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3. beschließt außerdem, dass der Tagungsteil auf hoher
Ebene des Zwölften Kongresses an den beiden letzten Kon-
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14. bittet die Mitgliedstaaten erneut, auf dem Zwölften
Kongress auf möglichst hoher Ebene vertreten zu sein, bei-
spielsweise durch Staats- oder Regierungschefs oder Justiz-
und andere Minister, die Erklärungen zum Hauptthema und
zu den anderen Themen des Kongresses abgeben und an the-
menbezogenen interaktiven Runden Tischen teilnehmen;

15. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit der
bisherigen Praxis die Organisation von Nebentagungen der
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Aktivitäten der Partnerorganisationen zur Bekämpfung des
Menschenhandels mit den Regierungen, anderen internatio-
nalen und regionalen Organisationen, nichtstaatlichen Orga-
nisationen und sonstigen zuständigen Organen auszutau-
schen;

9. anerkennt die wichtige Arbeit auf dem Gebiet der
Datenerhebung und -analyse, die das Büro der Vereinten Na-
tionen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung im Rahmen
seines Globalen Programms gegen den Menschenhandel und
die Internationale Organisation für Migration mittels ihrer
globalen Datenbank, des Moduls zur Bekämpfung des Men-
schenhandels (Counter-Trafficking Module), durchführen;

10. nimmt Kenntnis von den Erörterungen, die auf der
am 3. Juni 2008 in New York abgehaltenen thematischen De-
batte der Generalversammlung über den Menschenhandel ge-
führt wurden und in deren Rahmen auch die Ratsamkeit einer
Strategie oder eines Aktionsplans der Vereinten Nationen zur
Verhütung des Menschenhandels und zum Schutz und zur
Unterstützung seiner Opfer erörtert wurde;

11. fordert den Generalsekretär auf, die Auffassungen
aller Interessenträger, einschließlich der Mitgliedstaaten und
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sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/1 vom
16. September 2005 über das Ergebnis des Weltgipfels 2005,
insbesondere die Abschnitte über grenzüberschreitende Kri-
minalität und Terrorismus,
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unter Hinweis auf die Erklärung von Bangkok über Syner-
gien und Maßnahmen: Strategische Allianzen auf dem Gebiet
der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege433,

in der Erkenntnis
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gionale Strategien sowie weitere notwendige Maßnahmen
auszuarbeiten;

9. fordert
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Kommission beschloss, eine offene zwischenstaatliche Ar-
beitsgruppe einzusetzen, die erörtern soll, wie die Übernahme
politischer Verantwortung durch die Mitgliedstaaten gewähr-
leistet werden kann und wie die Lenkungsstruktur und die Fi-
nanzlage des Büros verbessert werden können, und die ent-
sprechende, der Kommission auf ihrer achtzehnten Tagung
vorzulegende Empfehlungen abgeben soll, und ersucht die
Kommission, der Generalversammlung über den Wirtschafts-
und Sozialrat Bericht zu erstatten, um die weitere Erörterung
dieser Empfehlungen und eine mögliche Beschlussfassung
dazu zu ermöglichen;

18. ersucht den Generalsekretär erneut, das Programm
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege mit ausreichenden Ressourcen auszustatten, da-
mit es seine Mandate gemäß seinen hohen Prioritäten in vol-
lem Umfang erfüllen kann, und der Kommission angemesse-
ne Unterstützung zu gewähren;

19. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung der Mandate des Programms der Vereinten
Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege
vorzulegen, der auch neu auftretenden politischen Fragen und
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ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen Tagungsteil auf hoher
Ebene einzuberufen, um Zeit zur Bewertung der von der Ge-
neralversammlung auf ihrer zwanzigsten Sondertagung ver-
abschiedeten Erklärungen und Maßnahmen zu geben449,

ernsthaft besorgt darüber, dass das Weltdrogenproblem
trotz der verstärkten Bemühungen, die die Staaten, die zustän-
digen Organisationen, die Zivilgesellschaft und die nicht-
staatlichen Organisationen nach wie vor unternehmen, wei-
terhin eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit
und Sicherheit und des Wohlergehens der Menschheit, insbe-
sondere der Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien, und
der nationalen Sicherheit und Souveränität der Staaten dar-
stellt und dass es die sozioökonomische und politische Stabi-
lität und die nachhaltige Entwicklung untergräbt,

besorgt über die ernsten Herausforderungen und Bedro-
hungen durch die weiterhin bestehenden Verbindungen zwi-
schen dem unerlaubten Drogenhandel und dem Terrorismus
und anderen nationalen und grenzüberschreitenden kriminel-
len Tätigkeiten und grenzüberschreitenden kriminellen Netz-
werken, unter anderem dem Menschenhandel, insbesondere
dem Frauen- und Kinderhandel, der Geldwäsche, der Finan-
zierung des Terrorismus, der Korruption sowie dem Handel
mit Waffen und chemischen Vorläuferstoffen, und bekräfti-
gend, dass es einer starken und wirksamen internationalen
Zusammenarbeit bedarf, um diesen Bedrohungen entgegen-
zuwirken,

unter Hinweis auf die Resolution 51/10 der Suchtstoff-
kommission vom 14. März 2008450, in der die Kommission
betonte, wie wichtig weitere nationale und internationale
Maßnahmen zur Bekämpfung des Handels mit Substanzen
sind, die als Vorläuferstoffe bei der unerlaubten Herstellung
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, einschließlich
synthetischer Drogen, verwendet werden,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 51/11 der Sucht-
stoffkommission vom 14. März 2008450, in der die Kommis-
sion die zunehmenden Verbindungen zwischen dem uner-
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muss, insbesondere unter voller Achtung der Souveränität
und territorialen Unversehrtheit der Staaten, des Grundsatzes
der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten von
Staaten sowie aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, und
ausgehend von den Grundsätzen der Gleichberechtigung und
der gegenseitigen Achtung;

2. erklärt außerdem erneut, dass Nachfragesenkung
und Angebotssenkung in einem ausgewogenen Verhältnis
stehen und einander ergänzen sollen, wobei beide Aspekte
Teil eines integrierten Ansatzes zur Lösung des Weltdrogen-
problems sein müssen;

3. begrüßt die am 14. März 2008 von der Suchtstoff-
kommission verabschiedete Resolution 51/4450, mit der die
Kommission die Einsetzung von fünf offenen zwischenstaat-
lichen Sachverständigen-Arbeitsgruppen beschloss, die von
Juni bis September 2008 einberufen wurden, um sich auf ko-
ordinierte Weise mit den Themen Senkung der Drogennach-
frage, Angebotssenkung, Bekämpfung der Geldwäsche und
Förderung der justiziellen Zusammenarbeit, internationale
Zusammenarbeit bei der Ausmerzung des unerlaubten An-
baus von Betäubungsmittelpflanzen und Alternative Ent-
wicklung sowie Kontrolle der Vorläuferstoffe und der am-
phetaminähnlichen Stimulanzien zu befassen, wobei diese
Themen den Themen des Aktionsplans für internationale Zu-
sammenarbeit bei der Ausmerzung des unerlaubten Anbaus
von Betäubungsmittelpflanzen und für Alternative Entwick-
lung448, der Erklärung über die Leitgrundsätze für die Sen-
kung der Drogennachfrage452 und der Maßnahmen zur Aus-
weitung der internationalen Zusammenarbeit bei der Be-
kämpfung des weltweiten Drogenproblems451 entsprechen,
die von der Generalversammlung auf ihrer zwanzigsten Son-
dertagung verabschiedet wurden;

4. stellt fest
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9. ermutigt die Staaten, die Verhütung und Behand-
lung von Krankheiten im Zusammenhang mit Drogen-
missbrauch und die Rehabilitation der Betroffenen als Priori-
täten der Regierung auf dem Gebiet des Gesundheits- und
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lung amphetaminähnlicher Stimulanzien und ihrer Vorläufer-
stoffe, den Handel damit und ihren Missbrauch zu verhin-
dern;

23. fordert die Staaten auf, zu prüfen, wie die Mechanis-
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32. ist der Auffassung, dass die Ergebnisse der von der
Suchtstoffkommission in ihrer Resolution 51/4450 eingesetz-
ten offenen zwischenstaatlichen Sachverständigen-Arbeits-
gruppen und deren Schlussfolgerungen, die die Kommission
auf ihren außerhalb der kalendermäßigen Tagungen stattfin-
denden Treffen berücksichtigen wird, zur Ausarbeitung einer
politischen Erklärung und gegebenenfalls weiterer Erklärun-
gen und Maßnahmen zur Verstärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit beitragen können, die auf dem Tagungsteil auf
hoher Ebene der zweiundfünfzigsten Tagung der Kommis-
sion 2009 zur Behandlung und Annahme vorgelegt würden;

33. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, auf dem
Tagungsteil auf hoher Ebene der zweiundfünfzigsten Tagung
der Suchtstoffkommission auf möglichst hoher Ebene vertre-
ten zu sein, ihre Entschlossenheit zur Bekämpfung des Welt-
drogenproblems zu bekräftigen und sich die von der General-
versammlung auf ihrer zwanzigsten Sondertagung festgeleg-
ten Grundsätze und Ziele zu eigen zu machen, um die diesbe-
züglichen Kooperationsbemühungen zu verstärken;

34. legt den Mitgliedstaaten außerdem eindringlich na-
he, auf der Grundlage der Ergebnisse des Prozesses der Über-
prüfung der von der Generalversammlung auf ihrer zwanzigs-
ten Sondertagung angenommenen Erklärungen und Maßnah-
men die künftigen Prioritäten und die Bereiche, in denen wei-
tere Maßnahmen erforderlich sind, sowie die Ziele und Ziel-
vorgaben für die Bekämpfung des Weltdrogenproblems nach
2009 zu benennen;

35. ersucht die Suchtstoffkommission, der Generalver-
sammlung über den Wirtschafts- und Sozialrat die Ergebnisse
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Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nige-
ria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Pa-
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zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen482

entgegengebracht wird, und betonend, wie wichtig das In-
krafttreten dieses Übereinkommens ist,

sowie mit Anerkennung Kenntnis nehmend
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dingungen anderer Formen der Kinderbetreuung gefasst wer-
den kann;
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aller Formen sexueller Gewalt, zulassen oder als normal be-
trachten;

h) Maßnahmen zu ergreifen, um konstruktive und posi-
tive Formen der Disziplinierung und Konzepte der kindlichen
Entwicklung in allen Umfeldern zu fördern, namentlich im
häuslichen, schulischen und sonstigen erzieherischen Umfeld
sowie im gesamten Fürsorge- und Justizsystem;

i) dafür zu sorgen, dass diejenigen, die Verbrechen an
Kindern begehen, nicht länger straflos ausgehen, derartige
Gewalthandlungen zu untersuchen, strafrechtlich zu verfol-
gen und mit angemessenen Strafen zu belegen, in der Er-
kenntnis, dass Personen, die wegen eines an Kindern verübten
Gewaltverbrechens, einschließlich sexuellen Missbrauchs,
verurteilt wurden und von denen weiterhin eine Gefahr für
Kinder ausgeht, daran gehindert werden sollen, mit Kindern
zu arbeiten;

j) sichere, ausreichend publizierte, vertrauliche und
zugängliche Mechanismen einzurichten und weiterzuentwi-
ckeln, die es Kindern, ihren Vertretern und anderen Personen
ermöglichen, Gewalt gegen Kinder zu melden sowie in Fällen
von Gewalt gegen Kinder Anzeige zu erstatten, dafür zu sor-
gen, dass alle Opfer von Gewalt Zugang zu geeigneten ver-
traulichen und kindgerechten Gesundheits- und Sozialdiens-
ten haben, wobei den geschlechtsspezifischen Bedürfnissen
von Mädchen und Jungen, die Opfer von Gewalt sind, beson-
dere Aufmerksamkeit gelten soll;

k) der geschlechtsspezifischen Dimension aller For-
men der Gewalt gegen Kinder Rechnung zu tragen und in alle
Politiken und Maßnahmen zum Schutz der Kinder vor allen
Formen der Gewalt eine Geschlechterperspektive zu integrie-
ren, in der Erkenntnis, dass Mädchen und Jungen in verschie-
denen Altersstufen und Situationen von verschiedenen For-
men der Gewalt unterschiedlich bedroht sind, und erinnert in
diesem Zusammenhang an die von der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau auf ihrer einundfünfzigsten Tagung
verabschiedeten vereinbarten Schlussfolgerungen über die
Beseitigung aller Formen der Diskriminierung und Gewalt
gegen Mädchen487;

28. bekundet tiefe Besorgnis über die Auswirkungen al-
ler Formen von sexueller Gewalt in Situationen bewaffneten
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Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten, wie etwa Ein-
ziehung, Tötung, Verstümmelung, sexueller Gewalt und Aus-
beutung sowie Kinderhandel, besonders ausgesetzt sind, un-
ter Berücksichtigung ihrer geschlechtsspezifischen Bedürf-
nisse zu schützen, wobei sie betont, dass die Staaten und die
internationale Gemeinschaft den besonderen Hilfs-, Schutz-
und Entwicklungsbedürfnissen dieser Kinder auch weiterhin
systematischere und eingehendere Aufmerksamkeit widmen
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len, Richter, Polizisten und Strafverfolgungsbeamte sowie
spezialisierte Verteidiger oder andere Rechts- oder sonstigen
geeigneten Beistand leistende Sachwalter, beispielsweise So-
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f) das Bestehen eines Marktes zu bekämpfen, der ge-
gen Kinder verübte kriminelle Praktiken dieser Art fördert, so
auch indem sie Präventiv-, Rehabilitations- und Strafmaßnah-
men gegen die Kunden oder diejenigen Personen, die Kinder
sexuell ausbeuten oder sexuell missbrauchen, beschließen,
wirksam anwenden und durchsetzen und die Öffentlichkeit
entsprechend sensibilisieren;

g
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und Leitlinien für mit Streitkräften oder bewaffneten Gruppen
verbundene Kinder (die Pariser Grundsätze)493 hervorgehoben,
und durch die Mobilisierung von Finanzmitteln und techni-
scher Hilfe im Rahmen internationaler Zusammenarbeit für
die Rehabilitation und Wiedereingliederung von Kindern, ins-
besondere indem alle internationalen Foren und Konferenzen
zu diesem Thema genutzt werden, einschließlich der Folge-
treffen zu der am 5. und 6. Februar 2007 in Paris abgehaltenen
Konferenz „Die Kinder vom Krieg befreien“;

e) durch entsprechende Maßnahmen zu gewährleisten,
dass Kinder in Situationen bewaffneten Konflikts alle in den
einschlägigen internationalen Übereinkünften verankerten
Rechte genießen und dass die nationalen Behörden, gegebe-
nenfalls mit Unterstützung durch die internationale Gemein-
schaft, dafür sorgen, dass die für das Überleben von Kindern
erforderlichen grundlegenden Dienste auf verschiedenen Ge-
bieten, darunter Gesundheit, Bildung, Ernährung, Wasser, Sa-
nitärversorgung und psychosoziale Genesung, erbracht wer-
den;

f) die Mitwirkung junger Menschen an Aktivitäten
zum Schutz von Kindern, die von bewaffneten Konflikten be-
troffen sind, zu fördern, namentlich an Aussöhnungs-, Frie-
denskonsolidierungs- und Friedensschaffungsprogrammen
und Kindernetzwerken;

g) von bewaffneten Konflikten betroffene Kinder ins-
besondere vor Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht
und die internationalen Menschenrechtsnormen zu schützen
und dafür zu sorgen, dass sie im Einklang mit dem humanitä-
ren Völkerrecht, einschließlich der Genfer Abkommen vom
12. August 1949494, rasch wirksame humanitäre Hilfe erhal-
ten, und fordert die internationale Gemeinschaft auf, die für
Verstöße Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, unter
anderem über den Internationalen Strafgerichtshof;

h) im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht und
den internationalen Menschenrechtsnormen mit Vorrang alle
durchführbaren Maßnahmen zu treffen, um die Einziehung
und den Einsatz von Kindern durch bewaffnete Gruppen, im
Gegensatz zu den Streitkräften eines Staates, zu verhindern,
namentlich durch die Einleitung von Politiken, die diese
Praktiken nicht dulden, sowie der erforderlichen rechtlichen
Schritte, um sie zu verbieten und unter Strafe zu stellen;

i) die bestehenden einschlägigen international verein-
barten Mechanismen zu unterstützen, die zur Auseinanderset-
zung mit der Frage von Kindern in bewaffneten Konflikten
eingesetzt wurden und die zu der Rolle, den Verantwortlich-
keiten und den Kapazitäten der nationalen Regierungen auf
diesem Gebiet beisteuern;
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61. nimmt mit Dank Kenntnis von der Arbeit der Sonder-
beauftragten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete
Konflikte, ist sich des gestie
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Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine
körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Ent-
wicklung schädigen könnte, in konkrete Maßnahmen umzu-
setzen, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit sofort zu
beseitigen, die Bildung als die wichtigste Strategie hierfür zu
fördern, einschließlich der Einrichtung von Programmen für
Berufs- und Lehrlingsausbildung sowie der Einbindung ar-
beitender Kinder in das formale Bildungssystem, und in Zu-
sammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft nach Be-
darf wirtschaftspolitische Maßnahmen zu erwägen und zu er-
arbeiten, die gegen die zu diesen Formen der Kinderarbeit
beitragenden Faktoren angehen;

74. fordert alle Staaten außerdem auf,

a) Strategien zur Verhütung und Beseitigung der ak-
zeptierten internationalen Normen zuwiderlaufenden Kinder-
arbeit auszuarbeiten und umzusetzen, namentlich terminge-
bundene Strategien zur sofortigen Beseitigung der schlimms-
ten Formen der Kinderarbeit und zum Schutz der Kinder vor
allen Formen der wirtschaftlichen Ausbeutung unter besonde-
rer Berücksichtigung der spezifischen Gefahren, denen Mäd-
chen und Jungen ausgesetzt sind;

b) verstärkte Aufmerksamke
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Frauen, Beschäftigungschancen und Möglichkeiten zum Ein-
kommenserwerb zu bieten;

78. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die in-
ternationale Zusammenarbeit zu fördern, um den Entwick-
lungsländern auf ihr Ersuchen hin bei der Bekämpfung der
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63/242. Weltweite Bemühungen um die vollständige
Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz und umfassende
Umsetzung und Weiterverfolgung der Erklärung 
und des Aktionsprogramms von Durban

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 52/111 vom 12. De-
zember 1997, in der sie beschloss, die Weltkonferenz gegen
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz einzuberufen, und
ihre Resolutionen 56/266 vom 27. März 2002, 57/195 vom
18. Dezember 2002, 58/160 vom 22. Dezember 2003, 59/177
vom 20. Dezember 2004 und 60/144 vom 16. Dezember
2005, in denen sie den Weg für die umfassende Weiterverfol-
gung und wirksame Umsetzung der Ergebnisse der Weltkon-
ferenz vorgab, und in dieser Hinsicht unterstreichend, wie
wichtig die vollständige und wirksame Durchführung der ge-
nannten Resolutionen ist,

in Anbetracht ihrer Resolution 61/149 vom 19. Dezember
2006, in der sie beschloss, im Jahr 2009 im Rahmen der Ge-
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gen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte festge-
legt, nicht außer Kraft gesetzt werden darf;

2. bekundet ihre tiefe Besorgnis über alle Formen des
Rassismus und der Rassendiskriminierung, einschließlich da-
mit zusammenhängender Handlungen rassistisch motivierter
Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz, sowie über
Propagandatätigkeiten und Organisationen, die versuchen,
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz in irgendeiner
Form zu rechtfertigen oder zu fördern, und verurteilt sie un-
missverständlich;

3. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Versuche,
Hierarchien zwischen neu entstehenden und wieder aufleben-
den Formen von Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
herzustellen, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, Maß-
nahmen zu ergreifen, um gegen diese Geißeln mit demselben
Nachdruck und derselben Entschiedenheit vorzugehen, mit
dem Ziel, diese Praxis zu verhindern und die Opfer zu schüt-
zen; 

4. betont, dass die Staaten und internationalen Organi-
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nierung, sowie für die Förderung der Gleichheit und Nichtdis-
kriminierung in der Welt sind; 

14. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis darüber, dass
entgegen den in der Erklärung und dem Aktionsprogramm
von Durban499 eingegangenen Verpflichtungen die universelle
Ratifikation des Übereinkommens bis 2005 nicht erreicht
wurde, und fordert alle Staaten, die dem Übereinkommen bis-
her noch nicht beigetreten sind, auf, dies mit Vorrang zu tun;

15. fordert in diesem Zusammenhang das Amt des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
nachdrücklich auf, auf seiner Website eine Liste der Länder
zu führen und regelmäßig zu aktualisieren, die das Überein-
kommen noch nicht ratifiziert haben, und diese Länder zu er-
mutigen, es möglichst bald zu ratifizieren; 

16. bekundet ihre Besorgnis über die gravierenden Ver-
zögerungen bei der Vorlage überfälliger Berichte an den Aus-
schuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung, wo-
durch die Wirksamkeit des Ausschusses beeinträchtigt wird,
ruft alle Vertragsstaaten des Übereinkommens nachdrücklich
auf, ihre Vertragsverpflichtungen zu erfüllen, und bekräftigt,
wie wichtig es ist, den Ländern, die technische Hilfe für die
Ausarbeitung ihrer Berichte an den Ausschuss beantragen,
diese Hilfe zu gewähren; 

17. bittet die Vertragsstaaten des Übereinkommens, die
Änderung des Artikels 8 des Übereinkommens betreffend die
Finanzierung des Ausschusses zu ratifizieren, und fordert
ausreichende zusätzliche Mittel aus dem ordentlichen Haus-
halt der Vereinten Nationen, um dem Ausschuss die uneinge-
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Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehö-
rigen508, noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben bezie-
hungsweise ihnen noch nicht beigetreten sind, auf



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

506

VI

Allgemeines

57. empfiehlt, die der Weiterverfolgung der Weltkonfe-
renz und der Umsetzung der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban499 gewidmeten Sitzungen des Menschen-
rechtsrats so anzuberaumen, dass eine breite Beteiligung
möglich ist und eine Überschneidung mit den Sitzungen, in
denen die Generalversammlung diesen Punkt behandelt, ver-
mieden wird; 

58. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht samt
Empfehlungen über die Durchführung dieser Resolution vor-
zulegen; 

59. beschließt, mit dieser wichtigen Angelegenheit auf
ihrer vierundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Beseiti-
gung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz“ befasst
zu bleiben. 

RESOLUTION 63/243

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 24. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/428,
Ziff. 31)511.

63/243. Internationales Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das In-
ternationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung512, zuletzt Resolution 61/148 vom
19. Dezember 2006,

eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms von
Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Men-
schenrechte verabschiedet wurden513, insbesondere des Ab-

schnitts II.B der Erklärung betreffend Gleichberechtigung,
Würde und Toleranz,

unter erneutem Hinweis auf die Notwendigkeit, den
Kampf zur weltweiten Beseitigung aller Formen von Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängender Intoleranz zu verstärken,

sowie unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung des
Übereinkommens, das von allen unter der Schirmherrschaft
der Vereinten Nationen verabschiedeten Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte mit die breiteste Akzeptanz ge-
nießt,

bekräftigend, dass entsprechend der Erklärung und dem
Aktionsprogramm von Durban, die am 8. September 2001
von der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz verabschiedet wurden514, der weltweite Beitritt zu
dem Übereinkommen und seine vollständige Durchführung
von höchster Bedeutung für die Förderung der Gleichberech-
tigung und der Nichtdiskriminierung auf der Welt sind,

im Bewusstsein der Bedeutung der Beiträge, die der Aus-
schuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung zur
wirksamen Durchführung des Übereinkommens und zu den
Bemühungen der Vereinten Nationen um die Bekämpfung
von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängender Intoleranz leistet, 

unter nachdrücklichem Hinweis auf die Verpflichtung al-
ler Vertragsstaaten des Übereinkommens, durch Gesetzge-
bungs-, Gerichts- und sonstige Maßnahmen die vollständige
Durchführung des Übereinkommens sicherzustellen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/111 vom 16. De-
zember 1992, in der sie den am 15. Januar 1992 auf der vier-
zehnten Tagung der Vertragsstaaten des Internationalen
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung gefassten Beschluss begrüßte, Artikel 8 Ab-
satz 6 des Übereinkommens zu ändern und Artikel 8 einen
.
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siebzigste und einundsiebzigste
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alle Vertragsstaaten, die mit ihren Beiträgen im Rückstand
sind, ihren ausstehenden finanziellen Verpflichtungen nach
Artikel 8 Absatz 6 des Übereinkommens nachzukommen; 

17. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens
mit allem Nachdruck auf, ihre innerstaatlichen Verfahren zur
Ratifikation der Änderung des Übereinkommens betreffend
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63/244. Ausschuss für die Rechte des Kindes

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung des Übereinkommens über die Rechte des
Kindes523 und der dazugehörigen Fakultativprotokolle524,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über den Stand des Übereinkommens525 und dem Bericht des
Ausschusses für die Rechte des Kindes526,

1. nimmt unter Begrüßung des Inkrafttretens der Fakul-
tativprotokolle524 zum Übereinkommen über die Rechte des
Kindes523 davon Kenntnis, dass mehr als achtzig der von den
Vertragsstaaten entsprechend den Fakultativprotokollen
pflichtgemäß vorgelegten Erstberichte noch zu prüfen sind,
stellt mit Besorgnis fest, dass dieser Rückstand, sofern er
nicht bewältigt wird, den Ausschuss für die Rechte des Kin-
des an einer zeitnahen Prüfung von Berichten hindern wird,
und nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von dem Er-
suchen des Ausschusses, in parallelen Kammern zusammen-
zutreten, um den Rückstand wirksam und rasch bewältigen zu
können;

2. beschließt, ausnahmsweise und vorübergehend den
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Gambia, Ghana, Grenada, Guinea-Bissau, Indonesien, Jamaika,
Jemen, Jordanien, Kamerun, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbi-
en, Kongo, Kuwait, Lesotho, Malawi, Mali, Mauretanien, Mosam-
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besondere über das Fehlen einer unabhängigen Justiz und die
Anwendung von Zensur;

c) über die schweren und wiederholten Verstöße gegen
das humanitäre Völkerrecht, die an Zivilpersonen begangen
wurden;

d) über die Diskriminierung und Rechtsverletzungen,
unter denen Angehörige ethnischer Gruppen in Myanmar
nach wie vor zu leiden haben, und die Angriffe von Streitkräf-
ten und nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen auf Dörfer im
Karen-Staat und anderen von ethnischen Minderheiten be-
wohnten Staaten Myanmars, die zu umfangreichen Vertrei-
bungen und schweren Verletzungen der Menschenrechte der
betroffenen Bevölkerungsgruppen und anderen Verstößen ge-
führt haben;

e) über das Ausbleiben einer wirksamen und echten
Teilhabe der Vertreter der Nationalen Liga für Demokratie
und anderer politischer Parteien sowie einiger ethnischer
Gruppen an einem echten Prozess des Dialogs, der nationalen
Aussöhnung und des Übergangs zur Demokratie, darüber,
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h) ihren humanitären Dialog mit dem Internationalen
Komitee vom Roten Kreuz wiederaufzunehmen und ihm die
Durchführung seiner mandatsmäßigen Tätigkeiten zu gestat-
ten, insbesondere indem sie ihm den Zugang zu inhaftierten
Personen und zu Gebieten innerer bewaffneter Konflikte ge-
währt;

6. ersucht den Generalsekretär,

a) auch weiterhin seine Guten Dienste zur Verfügung
zu stellen und mit der Regierung und dem Volk Myanmars,
einschließlich der Gruppen, die sich für die Demokratie und
die Menschenrechte einsetzen, und aller maßgeblichen Par-
teien, weitere Gespräche über die Menschenrechtssituation,
den Übergang zur Demokratie und den nationalen Aussöh-

nungsprozess zu führen und der Regierung in dieser Hinsicht
technische Hilfe anzubieten;

b) jede erforderliche Unterstützung zu gewähren, um
den Sonderberater und den Sonderberichterstatter in die Lage
zu versetzen, ihr Mandat voll und wirksam und auf koordi-
nierte Weise wahrzunehmen;

c) der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigs-
ten Tagung sowie dem Menschenrechtsrat über den Stand der
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;
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RESOLUTION 63/4

Verabschiedet auf der 24. Plenarsitzung am 13. Oktober 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/472,
Ziff. 6).

63/4. Beitragsschlüssel für die Aufteilung der 
Ausgabenlast der Vereinten Nationen: 
Anträge nach Artikel 19 der Charta

Die Generalversammlung,

nach Behandlung von Kapitel V des Berichts des Bei-
tragsausschusses über seine achtundsechzigste Tagung1,

erneut betonend, dass die Mitgliedstaaten nach Artikel 17
der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet sind, die Aus-
gaben der Organisation nach einem von der Generalver-
sammlung festzusetzenden Verteilungsschlüssel zu tragen,

1. bekräftigt ihre Rolle gemäß Artikel 19 der Charta
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Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die für Völker-
mord und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Ja-
nuar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind,
sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während dessel-
ben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten began-
genen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwort-
lich sind15, und den Internationalen Strafgerichtshof zur Ver-
folgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsge-
biet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht16, der Kurzzusam-
menfassung der wichtigsten Feststellungen und Schlussfolge-
rungen in den Berichten des Rates der Rechnungsprüfer17, der
Berichte des Generalsekretärs über die Umsetzung der Emp-
fehlungen des Rates der Rechnungsprüfer zum Rechnungsab-
schluss der Vereinten Nationen für den am 31. Dezember
2007 abgelaufenen Zweijahreszeitraum, über den Sanie-
rungsgesamtplan für das am 31. Dezember 2007 abgelaufene
Jahr und über die Rechnungsabschlüsse der Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen für die am 31. Dezember
2007 abgelaufene Finanzperiode18 und des Berichts des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen19,

1. nimmt die Finanzberichte und geprüften Rechnungs-
abschlüsse sowie die Berichte und Bestätigungsvermerke des
Rates der Rechnungsprüfer zu den genannten Organisatio-
nen2-16 
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58/268 und 58/269 vom 23. 
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63/248. Konferenzplanung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich die Resolutionen 40/243 vom 18. Dezember 1985,
41/213 vom 19. Dezember 1986, 43/222 A bis E vom 21. De-
zember 1988, 51/211 A bis E vom 18. Dezember 1996,
52/214 vom 22. Dezember 1997, 53/208 A bis E vom 18. De-
zember 1998, 54/248 vom 23. Dezember 1999, 55/222 vom
23. Dezember 2000, 56/242 vom 24. Dezember 2001,
56/254 D vom 27. März 2002, 56/262 vom 15. Februar 2002,
56/287 vom 27. Juni 2002, 57/283 A vom 20. Dezember
2002, 57/283 B vom 15. April 2003, 58/250 vom 23. Dezem-
ber 2003, 59/265 vom 23. Dezember 2004, 60/236 A vom
23. Dezember 2005, 60/236 B vom 8. Mai 2006, 61/236 vom
22. Dezember 2006 und 62/225 vom 22. Dezember 2007,

in Bekräftigung ihrer Resolution 42/207 C vom 11. De-
zember 1987, in der sie den Generalsekretär ersuchte, die
Gleichbehandlung der Amtssprachen der Vereinten Nationen
sicherzustellen,

nach Behandlung des Berichts des Konferenzausschusses
für 200826, des einschlägigen Berichts des Generalsekretärs27

und des Berichts des Amtes für interne Aufsichtsdienste über
die Überprüfung der bestehenden Sonderregelungen für die
Einstellung von Zeitpersonal in den Sprachendiensten an den
vier Hauptdienstorten28,

sowie nach Behandlung des Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen29,

in Bekräftigung der einschlägigen Bestimmungen betref-
fend die Konferenzdienste in ihren Resolutionen über die
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dienste für die Sitzungen regionaler und anderer wichtiger
Gruppen von Mitgliedstaaten so weit wie möglich entspro-
chen wird;

7. nimmt mit Dank Kenntnis davon, dass sich der An-
teil der an den vier Hauptdienstorten abgehaltenen Sitzungen
regionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mitgliedstaa-
ten, für die Dolmetschdienste bereitgestellt wurden, mit ei-
nem Anstieg von 76 Prozent im Jahr 2006 auf 84 Prozent im
Jahr 2007 verbessert hat, und ersucht den Generalsekretär,
auch weiterhin innovative Wege zur Bewältigung der
Schwierigkeiten zu nutzen, denen sich einige Mitgliedstaaten
infolge mangelnder Konferenzdienste für bestimmte Sitzun-
gen regionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mitglied-
staaten gegenübersehen, und der Generalversammlung über
den Konferenzausschuss darüber Bericht zu erstatten;

8. fordert die zwischenstaatlichen Organe erneut nach-
drücklich auf, in der Planungsphase alles zu unternehmen, um
Sitzungen regionaler und anderer wichtiger Gruppen von
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, solche Sitzungen in ihren
Arbeitsprogrammen vorzusehen und die Konferenzdienste
rechtzeitig im Voraus über etwaige Absagen in Kenntnis zu
setzen, sodass ungenutzte Konferenzbetreuungsressourcen
nach Möglichkeit für Sitzungen regionaler und anderer wich-
tiger Gruppen von Mitgliedstaaten zugeteilt werden können;

9. stellt mit Befriedigung fest, dass im Einklang mit
mehreren Resolutionen der Generalversammlung, namentlich
Resolution 61/236 Abschnitt II.A Ziffer 9, und entsprechend
der Amtssitzregel alle Sitzungen der in Nairobi ansässigen
Organe der Vereinten Nationen im Jahr 2007 in Nairobi abge-
halten wurden, und ersucht den Generalsekretär, der Ver-
sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über den
Konferenzausschuss darüber Bericht zu erstatten;

10. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den laufenden
Werbemaßnahmen und Initiativen der Verwaltung des Kon-
ferenzzentrums der Wirtschaftskommission für Afrika, die
dazu geführt haben, dass sich der Aufwärtstrend bei der Aus-
lastung der Räumlichkeiten im Jahr 2007 fortgesetzt hat;

11. ersucht den Generalsekretär, eingedenk der Min-
destnormen der operationellen Sicherheit für den Amtssitz
auch weiterhin zu erkunden, wie das Konferenzzentrum der
Wirtschaftskommission für Afrika stärker ausgelastet werden
kann, und der Generalversammlung auf ihrer vierundsech-
zigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

12. fordert den Generalsekretär und die Mitgliedstaaten
auf, die Leitlinien und Verfahren einzuhalten, die in der Ver-
waltungsanweisung für die Genehmigung der Nutzung der
Räumlichkeiten der Vereinten Nationen für Sitzungen, Kon-
ferenzen, Sonderveranstaltungen und Ausstellungen31 aufge-
führt sind;

13. betont, dass diese Sitzungen, Konferenzen, Sonder-
veranstaltungen und Ausstellungen mit den Zielen und
Grundsätzen der Vereinten Nationen vereinbar sein müssen;

14. bedauert das während der siebenten Sitzung des
Vierten Ausschusses aufgetretene Problem bei der Stimmab-
gabe und ersucht den Generalsekretär, eine rasche und wirk-
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6. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten zu
Initiativen zu konsultieren, die sich auf die Nutzung der Kon-
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gleichzeitige Verteilung von Dokumenten in allen sechs
Amtssprachen streng eingehalten werden, und zwar sowohl
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3. ersucht den Generalsekretär erneut, dafür zu sorgen,
dass die in den Übersetzungs- und Dolmetschdiensten ver-
wendete Terminologie dem neuesten Stand der Sprachnor-
men und der neuesten Terminologie der Amtssprachen ent-
spricht, um höchste Qualität zu gewährleisten;

4. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen in dem Be-
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16. ersucht den Generalsekretär, von den Mitgliedstaa-
ten auch weiterhin eine Evaluierung der Qualität der für sie
bereitgestellten Konferenzdienste einzuholen, namentlich im
Wege zweimal jährlich stattfindender sprachspezifischer In-
formationssitzungen, und sicherzustellen, dass diese Maß-
nahmen allen Mitgliedstaaten gleichermaßen die Möglichkeit
bieten, ihre Evaluierung in den sechs Amtssprachen der Ver-
einten Nationen vorzulegen, und dass sie in vollem Einklang
mit den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung
stehen;

17. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Genau-
igkeit der Übersetzungen von Dokumenten in die sechs Amts-
sprachen weiter zu verbessern und dabei der Qualität der
Übersetzungen besondere Bedeutung beizumessen;

18. ersucht den Generalsekretär ferner, die notwendigen
Schritte zur Verbesserung der Qualität der Übersetzungen in
allen sechs Amtssprachen, insbesondere der externen Über-
setzungen, zu unternehmen und der Generalversammlung auf
ihrer vierundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

19. ersucht den Generalsekretär, an allen Dienstorten ei-
ne ausreichende Zahl von Bediensteten der entsprechenden
Rangstufe bereitzustellen, um eine angemessene Qualitäts-
kontrolle der externen Übersetzungen zu gewährleisten, unter
gebührender Berücksichtigung des Grundsatzes der gleichen
Einstufung für gleiche Arbeit;

20. nimmt Kenntnis von den in den Ziffern 101 bis 105
des Berichts des Generalsekretärs32 enthaltenen Informatio-
nen über die Auswirkungen der Rekrutierung freiberuflicher
Dolmetscher auf die Qualität der Dolmetschung an allen
Dienstorten und ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über den
Konferenzausschuss über diese Frage Bericht zu erstatten;

21. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Erfahrun-
gen, die Erkenntnisse und die bewährten Praktiken der Haupt-
dienstorte bei der Qualitätskontrolle der externen Übersetzun-
gen Bericht zu erstatten und dabei auch auf die Anforderun-
gen in Bezug auf die Zahl der benötigten Bediensteten und
deren angemessene Rangstufe einzugehen.

RESOLUTION 63/249

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 24. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/472/Add.1, Ziff. 6).

63/249. Nicht gezahlte Beiträge des ehemaligen 
Jugoslawien

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die nicht gezahlten Beiträge des ehemaligen Jugoslawien33,
des Schreibens des Generalsekretärs vom 27. Dezember 2001

an den Präsidenten der Generalversammlung34, der Mitteilung
des Generalsekretärs über die ausstehenden Beiträge des ehe-
maligen Jugoslawien35 und des Schreibens des Ständigen
Vertreters Sloweniens bei den Vereinten Nationen vom
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sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/222 A und
B vom 23. Dezember 1994 beziehungsweise 20. Juli 1995,
51/226 vom 3. April 1997, 52/219 vom 22. Dezember 1997,
52/252 vom 8. September 1998, 53/221 vom 7. April 1999,
55/258 vom 14. Juni 2001, 57/305 vom 15. April 2003,
58/296 vom 18. Juni 2004, 59/266 vom 23. Dezember 2004,
60/1 vom 16. September 2005, 60/260 vom 8. Mai 2006,
61/244 vom 22. Dezember 2006, 61/276 Abschnitt VIII vom
29. Juni 2007, 62/238 Abschnitt XXI vom 22. Dezember
2007 und 62/248 vom 3. April 2008 sowie ihre anderen ein-
schlägigen Resolutionen und Beschlüsse,

erneut erklärend, dass die Bediensteten der Vereinten Na-
tionen ein unschätzbares Gut der Organisation darstellen, und
in Würdigung ihres Beitrags zur Förderung der Ziele und
Grundsätze der Vereinten Nationen,

in Würdigung des Andenkens aller Bediensteten, die im
Dienste der Organisation ihr Leben gelassen haben,

nach Behandlung der einschlägigen Berichte über das
Personalmanagement, die der Generalversammlung vorgelegt
wurden38,

sowie nach Behandlung des Berichts des Amtes für inter-
ne Aufsichtsdienste über eine eingehende Evaluierung des
Bereichs Personalmanagement39 und des Addendums zu dem
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62/248 festgelegt und vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution;

3. ersucht den Generalsekretär, vor dem 1. Januar
2010, bis die Generalversammlung die zusätzlichen Informa-
tionen über die Anwendung der unbefristeten Verträge be-
handelt hat, keine Bediensteten auf unbefristete Verträge zu
ernennen;

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung im Hin-
blick auf die Einführung eines Systems für unbefristete An-
stellungen bis zum 1. Januar 2010 über die folgenden Fragen
Bericht zu erstatten:

a) strenge und transparente Verfahren für die Gewäh-
rung unbefristeter Anstellungen an Bedienstete, einschließ-
lich der dafür zu erfüllenden Voraussetzungen, des Zusam-
menhangs mit Disziplinarmaßnahmen und der zentralen Ver-
waltung der Umwandlungen der Dienstverhältnisse;

b) die Rolle des Leistungsbeurteilungssystems und die
Möglichkeiten für seine Stärkung, damit gewährleistet ist,
dass die für eine unbefristete Anstellung in Betracht gezoge-
nen Bediensteten ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit, fach-
licher Eignung und Integrität bewiesen haben, unter Berück-
sichtigung etwaiger Beratungen der Kommission für den in-
ternationalen öffentlichen Dienst zu dieser Frage;

c) die finanziellen und managementbezogenen Folgen
der Umwandlung befristeter in unbefristete Dienstverhältnis-
se und die mögliche Festlegung einer Obergrenze für die Zahl
der Umwandlungen;

d) eine Analyse der Auswirkungen der vorgeschlage-
nen unbefristeten Anstellungen auf das System der geografi-
schen Rahmen;

e) strenge und transparente Verfahren für die Überprü-
fung der Leistung der Bediensteten und des laufenden Be-
darfs an bestimmten Funktionen, wenn über die Anstellung
oder Kündigung von Bediensteten befunden wird, sowie klare
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Hinsicht eindringlich nahe, mit Vorrang Anstrengungen auf
diesem Gebiet zu unternehmen;

5. legt dem Generalsekretär eindringlich nahe, sicher-
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6. ersucht 
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6. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der Über-
prüfung der Mobilitätspolitik Vorschläge zur Förderung der
freiwilligen Mobilität unter den Bediensteten unbeschadet der
unterschiedlichen Bedürfnisse an den Dienstorten und im
Feld vorzulegen;

7. betont, dass der Anwendungsbereich der Mobilitäts-
politik klar definiert sein soll;

VIII

Laufbahnentwicklung und -förderung

1. ersucht den Generalsekretär, unter Einhaltung der
Ziffer 17 des Berichts des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen42 im Rahmen der vorhande-
nen Mittel sein Möglichstes zu tun;

2. betont, wie wichtig es ist, das Ziel und die Strategie
für Fortbildung und Laufbahnentwicklung festzulegen;

3. ersucht den Generalsekretär, von der Besoldungs-
gruppenstruktur umfassend Gebrauch zu machen und der
Generalversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung
einen konkreten Vorschlag darüber vorzulegen, wie und wo
P-1-Stellen wirksamer genutzt werden könnten;

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Rahmen
des Haushaltsantrags für den Zweijahreszeitraum 2010-2011
Vorschläge für eine Strategie zur Durchführung eines effizi-
enten und wirksamen Programms für Fortbildung und beruf-
liche Entwicklung zu unterbreiten;

5. ersucht den Generalsekretär ferner, sicherzustellen,
dass jede Stellenausschreibung ein genaues Anforderungs-
profil in Bezug auf die Kompetenzen, die Ausbildung und die
Erfahrung enthält;

6. erkennt die zentrale Rolle an, die die Programmlei-
ter bei der Laufbahnentwicklung und -förderung spielen, und
ersucht den Generalsekretär, ihre Führungskompetenzen und
ihre Leistung bei der Förderung der Laufbahnentwicklung der
Bediensteten verstärkt zu evaluieren;

IX

Maßnahmen zur Verbesserung der ausgewogenen 
geografischen Vertretung/Personalstruktur 

des Sekretariats

1. erinnert an ihre Resolution 42/220 A vom 21. De-
zember 1987, mit der sie das derzeitige System des Soll-Stel-
lenrahmens einführte;

2. ersucht den Generalsekretär, seine fortlaufenden
Anstrengungen zur Herbeiführung einer ausgewogenen geo-
grafischen Verteilung im Sekretariat fortzusetzen und für eine
möglichst breite geografische Verteilung der Bediensteten in
allen Hauptdienststellen des Sekretariats und in allen Rang-
stufen, einschließlich der Direktorenebene und der oberen
Führungsebenen, Sorge zu tragen;

3. erinnert an Abschnitt X Ziffer 12 ihrer Resolution
61/244 und bekundet ihre Besorgnis über den seit 2006 ver-
zeichneten Anstieg der Zahl der nicht repräsentierten und un-
terrepräsentierten Mitgliedstaaten;

4. bedauert die derzeit unzureichende Rechenschafts-
pflicht der Leiter der Hauptabteilungen in Bezug auf die Her-
beiführung einer ausgewogenen geografischen Verteilung im
Sekretariat;

5. begrüßt die fortlaufenden Anstrengungen des Gene-
ralsekretärs zur Verbesserung der Situation der nicht reprä-
sentierten und unterrepräsentierten Mitgliedstaaten sowie
derjenigen, die im System des Soll-Stellenrahmens mögli-
cherweise unterrepräsentiert werden könnten;

6. nimmt Kenntnis von der Analyse des Ausmaßes der
Unterrepräsentierung in den Berichten des Generalsekretärs
über die Personalstruktur des Sekretariats44;

7. ersucht den Generalsekretär erneut, alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um auf den herausgehobenen
und führenden Ebenen des Sekretariats eine ausgewogene
Vertretung der Mitgliedstaaten zu gewährleisten, insbesonde-
re der auf diesen Ebenen nicht angemessen vertretenen Mit-
gliedstaaten, und in alle künftigen Berichte über die Personal-
struktur des Sekretariats auch weiterhin diesbezügliche sach-
dienliche Informationen aufzunehmen;

8. ersucht
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4. erklärt erneut, dass Bedienstete im Ruhestand nur
unter außergewöhnlichen Umständen in Entscheidungsposi-
tionen beschäftigt werden sollen;

5. ersucht den Generalsekretär, in künftige Berichte
über die Beschäftigung von Bediensteten im Ruhestand eine
Analyse der Gründe für die aus den vorgelegten Daten abzu-
leitenden Muster und Trends aufzunehmen;

XII

Bericht des Ethikbüros

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Beiträgen
des Ethikbüros zur Förderung der Integrität innerhalb der Or-
ganisation;

2. begrüßt die Einsetzung des Ethikausschusses der
Vereinten Nationen;

3. ersucht den Generalsekretär, die Funktionen des
Ethikbüros, des Büros der Ombudsperson, des Amtes für in-
terne Aufsichtsdienste und anderer damit verbundener Büros
zu klären und der Generalversammlung auf ihrer fünfund-
sechzigsten Tagung über die dabei gewonnenen Erkenntnisse
und die zur Vermeidung von Mandatsüberschneidungen ge-
troffenen Maßnahmen Bericht zu erstatten;

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, mit den Lei-
tern der Sonderorganisationen, Fonds und Programme im
Rahmen des Koordinierungsrats der Leiter der Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen die Bereiche zu er-
örtern, in denen eine Zusammenarbeit in Ethikfragen und ent-
sprechende Kosteneinsparungen möglich sind;

5. ersucht den Generalsekretär ferner, in seinen Bericht
über die Tätigkeit des Ethikbüros Informationen über die Tä-
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mationen über die Innenrevision des Fonds und der Bemer-
kungen des Gemeinsamen Rates, der Berichte des Generalse-
kretärs über die Kapitalanlagen des Fonds und die Maßnah-
men und Anstrengungen zur stärkeren Diversifizierung51 und
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troffen wurden, um sicherzustellen, dass alle Schulden gegen-
über diesen Organisationen vollständig beglichen wurden,
wie vom Fonds für die Zahlung von Leistungen vorgeschrie-
ben;

13. nimmt Kenntnis von den vom Fonds gegebenen
Informationen über den Stand der laufenden Durchführung
der Resolution 62/241 betreffend die einmalige, außeror-
dentliche Ad-hoc-Billigkeitszahlung an Ruhestandsbedien-
stete mit Wohnsitz in Ecuador; 

IV

Kapitalanlagen des Gemeinsamen Pensionsfonds 
der Vereinten Nationen

14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Kapitalanlagen des Gemeinsamen Pensions-
fonds der Vereinten Nationen und die Maßnahmen und An-
strengungen zur stärkeren Diversifizierung51 sowie von den
Bemerkungen des Gemeinsamen Rates für das Pensionswe-
sen der Vereinten Nationen in seinem Bericht50;

15. billigt die Aufnahme von Bestimmungen betreffend
Abrechnungen zum vereinbarten Termin in das Abkommen
mit dem Globalen Verwahrer des Fonds, unter den strikten
Bedingungen und für die Zwecke, die vom Vertreter des Ge-
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5. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in den
Berichten des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen61 an; 

I

Neues System der internen Rechtspflege

6. bedauert die Verzögerungen bei der Besetzung der
von der Generalversammlung in ihrer Resolution 62/228 ge-
schaffenen Stellen und ersucht den Generalsekretär, die Stel-
len mit Vorrang zu besetzen, insbesondere die Stelle des Exe-
kutivdirektors des Büros für interne Rechtspflege; 

7. beschließt, dass Praktikanten, Gratispersonal der
Kategorie II und Freiwillige (die nicht zum Freiwilligenpro-
gramm der Vereinten Nationen zählen) eine angemessene
verwaltungsinterne Kontrolle beantragen können, aber weder
zum Gericht der Vereinten Nationen für dienstrechtliche
Streitigkeiten noch zum Berufungsgericht der Vereinten Na-
tionen Zugang haben werden; 

8. verweist auf die Ziffern 7 und 9 ihrer Resolution
62/228 und ihren Beschluss 63/531, wonach der Ad-hoc-Aus-
schuss für die interne Rechtspflege bei den Vereinten Natio-
nen seine Arbeit fortsetzen wird, und beschließt, sich mit der
Frage des Anwendungsbereichs des Systems der internen
Rechtspflege auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung erneut zu
befassen, um sicherzustellen, dass allen Kategorien von Per-
sonal der Vereinten Nationen wirksame Rechtsbehelfe zur
Verfügung stehen, unter gebührender Berücksichtigung der
Rechtsbehelfsarten, die für diesen Zweck am besten geeignet
sind; 

9. würdigt die Rolle, die Freiwillige bei der Vertretung
von Mitarbeitern im Streitbeilegungsprozess nach dem beste-
henden System traditionell wahrgenommen haben; 

10. stellt fest, dass einige derzeitige und ehemalige Be-
dienstete der Vereinten Nationen wenig geneigt sind, ihre
Kollegen im Streitbeilegungsprozess zu vertreten, da dieser
Dienst eine Belastung für sie darstellen würde; 

11. ersucht den Generalsekretär, Anreize zu schaffen,
um derzeitige und ehemalige Bedienstete dazu zu bewegen,
einem Bediensteten im Streitbeilegungsprozess Beistand zu
leisten;

12. beschließt, dass die Juristen im Rechtsberatungsbüro
für Bedienstete die Aufgabe haben werden, den Bediensteten
und ihren freiwilligen Vertretern dabei behilflich zu sein, im
Wege des formellen Rechtspflegesystems Beschwerden ein-
zulegen; 

13. verweist auf Ziffer 13 ihrer Resolution 62/228, in der
sie beschloss, das Rechtsberatungsbüro für Bedienstete als
Nachfolger der Gruppe der Rechtsbeistände einzurichten, und
beschließt, sich auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung erneut
mit dem Mandat und der Arbeitsweise dieses Büros, ein-
schließlich der Mitwirkung derzeitiger und ehemaliger Be-
diensteter als Freiwillige, zu befassen; 

14. bekräftigt Ziffer 24 ihrer Resolution 61/261 und er-
sucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer

fünfundsechzigsten Tagung über Vorschläge für einen mitar-
beiterfinanzierten Mechanismus in der Organisation zur Be-
reitstellung rechtlicher Hilfe und Unterstützung für Bediens-
tete Bericht zu erstatten;

15. beschließt, sich auf ihrer fünfundsechzigsten Ta-
gung erneut mit der Frage zu befassen, ob Personalvereini-
gungen bei dem Gericht für dienstrechtliche Streitigkeiten
Klagen einreichen können; 

16. verweist auf Ziffer 55 des Berichts des Gene-
ralsekretärs62 und ersucht den Generalsekretär, in Zusammen-
arbeit mit den Personalvereinigungen Anreize zu schaffen,
damit die Bediensteten in die Lage versetzt und dazu ermutigt
werden, auch weiterhin an der Tätigkeit des Rechtsberatungs-





VI. Resolutionen aufgrund der Berichte des Fünften Ausschusses

539

41. erkennt die Notwendigkeit an, die bestehenden
Rückstände bei den Fällen möglichst bald abzubauen, ersucht
den Generalsekretär, sich mit dem Verwaltungsgericht der
Vereinten Nationen dahingehend abzustimmen, dass dieses
seine im Jahr 2009 anberaumten Sitzungen früher als geplant
abhält, und genehmigt eine Verlängerung der Sitzungen um
bis zu vier Wochen; 

42. beschließt, dass das Verwaltungsgericht der Verein-
ten Nationen mit Wirkung vom 1. Juli 2009 keine neuen Fälle
annehmen wird; 

43. beschließt außerdem, das Verwaltungsgericht der
Vereinten Nationen mit Wirkung vom 31. Dezember 2009
abzuschaffen; 

44. beschließt ferner, dass alle Fälle, die bei den Ge-
meinsamen Beiräten für Beschwerden, den Gemeinsamen
Disziplinarausschüssen und den Disziplinarausschüssen an-
hängig sind, nach der Abschaffung dieser Gremien dem Ge-
richt der Vereinten Nationen für dienstrechtliche Streitigkei-
ten übertragen werden; 

45. beschließt, dass alle Fälle der Vereinten Nationen
und der getrennt verwalteten Fonds und Programme, die bei
dem Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen anhängig
sind, nach der Abschaffung des Verwaltungsgerichts der Ver-
einten Nationen dem Gericht der Vereinten Nationen für
dienstrechtliche Streitigkeiten übertragen werden; 

46. beschließt außerdem, dass die anhängigen Fälle des
Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen und der
Organisationen, die mit dem Generalsekretär eine besondere
Übereinkunft nach Artikel 2 Absatz 10 des Statuts des Beru-
fungsgerichts der Vereinten Nationen oder Artikel 2 Absatz 5
des Statuts des Gerichts der Vereinten Nationen für dienst-
rechtliche Streitigkeiten geschlossen haben, nach der Ab-
schaffung des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen
dem Berufungsgericht beziehungsweise dem Gericht für
dienstrechtliche Streitigkeiten übertragen werden; 

47. bittet das Verwaltungsgericht der Vereinten Natio-
nen, Fälle von Organisationen, die eine besondere Überein-
kunft nach Artikel 14 seines Statuts geschlossen haben, mit
Vorrang zu behandeln, damit sie vor seiner Abschaffung ab-
geschlossen werden können; 

48. beschließt, für das Gericht der Vereinten Nationen
für dienstrechtliche Streitigkeiten drei Ad-litem-Richter zu
ernennen; 

49. betont, dass die drei für das Gericht der Vereinten
Nationen für dienstrechtliche Streitigkeiten ernannten Ad-
litem-Richter alle den ständigen Richtern des Gerichts über-
tragenen Befugnisse haben werden und nur für einen am
1. Juli 2009 beginnenden Zeitraum von einem Jahr ernannt
werden; 

50. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
alle Einrichtungen, die das Verwaltungsgericht der Vereinten
Nationen nach Artikel 14 seines Statuts in Anspruch nehmen,
darüber unterrichtet werden, dass es mit Wirkung vom 1. Juli
2009 keine neuen Fälle annehmen wird und dass diese Ein-
richtungen (mit Ausnahme des Gemeinsamen Pensionsfonds

der Vereinten Nationen) neue besondere Übereinkünfte aus-
handeln müssen, falls sie sich auch künftig am System der in-
ternen Rechtspflege der Organisation beteiligen möchten;

51. bittet den Gemeinsamen Pensionsfonds der Verein-
ten Nationen, das von der Generalversammlung genehmigte
neue System der internen Rechtspflege zu prüfen; 

V

Finanzielle Auswirkungen und 
Kostenteilungsvereinbarungen

52. verweist auf die Ziffern 62 und 63 ihrer Resolu-
tion 62/228 und ersucht den Generalsekretär, bis zum 30. Juni
2009 auf der Anzahl der Mitarbeiter beruhende Kostentei-
lungsvereinbarungen mit den relevanten Fonds und Program-
men abzuschließen und darüber Bericht zu erstatten; 

53. ersucht den Generalsekretär, alles zu tun, um jeden
zusätzlichen Mittelbedarf, der sich aus den Beschlüssen in
Abschnitt IV ergibt, im Rahmen der derzeitigen Mittelbewil-
ligung zu decken und im Rahmen des zweiten Berichts über
den Vollzug des Programmhaushaltplans für den Zweijahres-
zeitraum 2008-2009 über die tatsächlichen Kosten Bericht zu
erstatten;

VI

Sonstige Fragen

54. erinnert an Ziffer 14 ihrer Resolution 59/283 und er-
sucht den Generalsekretär, im Einklang mit den bestehenden
Regeln und Vorschriften die finanzielle Haftung von Füh-
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59. ersucht den Generalsekretär, eine Überprüfung des
neuen Systems der internen Rechtspflege durchzuführen und
der Generalversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Ta-
gung darüber Bericht zu erstatten; 

60. beschließt, den Unterpunkt „Ernennung von Mit-
gliedern des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen“
des Punktes „Ernennungen zur Besetzung frei gewordener
Sitze in den Nebenorganen und andere Ernennungen“ von ih-
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c) jeder Person, die im Namen eines dienstunfähigen
oder verstorbenen Bediensteten der Vereinten Nationen, un-
ter Einschluss des Sekretariats der Vereinten Nationen und
der gesondert verwalteten Fonds und Programme der Verein-
ten Nationen, Ansprüche geltend macht.

2. Ein Antrag auf Aussetzung nach Artikel 2 Absatz 2 kann
von jeder der in Absatz 1 genannten Personen eingereicht
werden.

Artikel 4

1. Das Gericht besteht aus drei hauptamtlichen Richtern und
zwei nebenamtlichen Richtern mit halber Dienstzeit.

2. Die Richter werden im Einklang mit Resolution 62/228
der Generalversammlung von der Versammlung auf Empfeh-
lung des Rates für interne Rechtspflege ernannt. Nicht mehr
als ein Richter darf dieselbe Staatsangehörigkeit besitzen. Die
geografische Verteilung und die ausgewogene Vertretung der
Geschlechter sind gebührend zu berücksichtigen.

3. Kandidaten für die Ernennung zum Richter müssen

a) hohes sittliches Ansehen genießen und

b) über mindestens 10 Jahre richterlicher Erfahrung auf
dem Gebiet des Verwaltungsrechts oder einem vergleichba-
ren Gebiet des Rechts eines oder mehrerer Staaten verfügen.

4. Die Richter werden für eine nicht verlängerbare Amtszeit
von sieben Jahren ernannt. Als Übergangsregelung wird die
Amtszeit von zwei der zuerst ernannten Richter (ein haupt-
amtlicher Richter und ein nebenamtlicher Richter) durch das
Los auf drei Jahre festgelegt; sie können anschließend für ei-
ne weitere, nicht verlängerbare Amtszeit von sieben Jahren an
demselben Gericht ernannt werden. Amtierende oder ehema-
lige Richter des Berufungsgerichts der Vereinten Nationen
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k) das Verfahren für die Selbstablehnung oder Ableh-
nung von Richtern;

l) andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit der
Tätigkeit des Gerichts.

Artikel 8

1. Eine Klage ist zulässig, wenn
a) das Gericht nach Artikel 2 für die Entscheidung über

die Klage zuständig ist;

b) der Kläger nach Artikel 3 klageberechtigt ist;

c) der Kläger zuvor eine verwaltungsinterne Kontrolle
der angefochtenen Verwaltungsentscheidung beantragt hat,
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4. Stellt das Gericht fest, dass ein im Personalstatut und der
Personalordnung oder in anwendbaren Verwaltungserlassen
vorgeschriebenes einschlägiges Verfahren nicht eingehalten
wurde, kann es, bevor es eine Entscheidung in der Sache
selbst trifft, mit Zustimmung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen die Sache zur Durchführung des erforderli-
chen Verfahrens oder zur Behebung des Verfahrensfehlers,
was in keinem Fall länger als drei Monate dauern sollte, zu-
rückverweisen. In derartigen Fällen kann das Gericht anord-
nen, dass dem Kläger für den durch die Verfahrensverzöge-
rung entstandenen Schaden eine Entschädigung gezahlt wird,
deren Höhe drei Monate des Nettogrundgehalts nicht über-
steigen darf.

5. Das Gericht kann in seinem Urteil eine oder beide der fol-
genden Anordnungen treffen:

a) Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsent-
scheidung oder Erfüllung des geltend gemachten Anspruchs,
wobei, wenn die angefochtene Verwaltungsentscheidung eine
Ernennung, eine Beförderung oder eine Kündigung durch den
Dienstgeber betrifft, das Gericht auch vorbehaltlich des
Buchstaben b) einen Entschädigungsbetrag festsetzt, dessen
Zahlung anstatt der Aufhebung der angefochtenen Verwal-
tungsentscheidung oder Erfüllung des geltend gemachten An-
spruchs die beklagte Partei wahlweise beschließen kann;

b) Zahlung einer Entschädigung, deren Höhe im Regel-
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Artikel 2

1. Das Berufungsgericht ist zuständig für die Entscheidung
über Berufungen, die gegen Urteile des Gerichts der Verein-
ten Nationen für dienstrechtliche Streitigkeiten eingelegt wer-
den und in denen geltend gemacht wird, dass das Gericht für
dienstrechtliche Streitigkeiten

a) seine Zuständigkeit überschritten hat;

b) seine Zuständigkeit nicht ausgeübt hat;

c) einen Rechtsfehler begangen hat;

d) einen Verfahrensfehler begangen hat, der die Ent-
scheidung in der Rechtssache beeinflusste oder

e) einen Tatsachenirrtum begangen hat, der zu einer of-
fensichtlich unangemessenen Entscheidung führte.

2. Berufung gegen ein Urteil des Gerichts für dienstrechtli-
che Streitigkeiten kann von jeder der Parteien (das heißt vom
Kläger, von einer Person, die im Namen eines dienstunfähi-
gen oder verstorbenen Klägers Ansprüche geltend macht,
oder vom Beklagten) eingelegt werden.

3. Das Berufungsgericht kann das Urteil des Gerichts für
dienstrechtliche Streitigkeiten bestätigen, aufheben oder ab-
ändern oder die Sache zurückverweisen. Es kann außerdem
alle mit diesem Statut im Einklang stehenden Anordnungen
erlassen, die zur Ausübung seiner Zuständigkeit notwendig
oder zweckmäßig sind.

4. In Berufungen nach Absatz 1 e) kann das Berufungsge-
richt

a) Tatsachenfeststellungen des Gerichts für dienst-
rechtliche Streitigkeiten aufgrund wesentlicher Beweise in
den Akten bestätigen, aufheben oder abändern oder

b) die Sache vorbehaltlich des Absatzes 5 zur weiteren
Tatsachenfeststellung an das Gericht für dienstrechtliche
Streitigkeiten zurückverweisen, wenn es entscheidet, dass
weitere tatsächliche Feststellungen erforderlich sind.

5. Bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände kann das Be-
rufungsgericht, wenn es feststellt, dass die Tatsachen wahr-
scheinlich anhand beweiskräftiger Unterlagen, einschließlich
schriftlicher Zeugenaussagen, festgestellt werden können,
solche zusätzlichen Beweismittel zulassen, wenn dies im In-
teresse der Rechtspflege und der effizienten und zügigen Er-
ledigung des Verfahrens ist. Ist dies nicht der Fall oder stellt
das Berufungsgericht fest, dass eine Entscheidung ohne
mündliche Zeugenaussage oder andere Formen nichtschriftli-
cher Beweise nicht erfolgen kann, verweist es die Sache an
das Gericht für dienstrechtliche Streitigkeiten zurück. Be-
weismittel, die einer der Parteien bekannt waren und dem Ge-
richt für dienstrechtliche Streitigkeiten hätten vorgelegt wer-
den sollen, sind als Beweismittel nach diesem Absatz nicht
zugelassen.

6. Verweist das Berufungsgericht eine Rechtssache an das
Gericht für dienstrechtliche Streitigkeiten zurück, kann es an-
ordnen, dass die Sache von einem anderen Richter des Ge-
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werden, wenn die Sonderorganisation, Organisation oder Ein-
richtung über ein neutrales erstinstanzliches Verfahren ver-
fügt, über das Akten geführt werden und in dem schriftliche,
sachlich und rechtlich begründete Entscheidungen ergehen.
Eine etwaige Zurückverweisung erfolgt in solchen Fällen an
das erstinstanzliche Verfahren der Sonderorganisation, Orga-
nisation oder Einrichtung.

Artikel 3

1. Das Berufungsgericht besteht aus sieben Richtern.

2. Die Richter werden im Einklang mit Resolution 62/228
der Generalversammlung von der Generalversammlung auf
Empfehlung des Rates für interne Rechtspflege ernannt.
Nicht mehr als ein Richter darf dieselbe Staatsangehörigkeit
besitzen. Die geografische Verteilung und die ausgewogene
Vertretung der Geschlechter sind gebührend zu berücksichti-
gen.

3. Kandidaten für die Ernennung zum Richter müssen

a) hohes sittliches Ansehen genießen und

b) über mindestens 15 Jahre richterlicher Erfahrung auf
dem Gebiet des Verwaltungsrechts oder einem vergleichba-
ren Gebiet des Rechts eines oder mehrerer Staaten verfügen.

4. Die Richter werden für eine nicht verlängerbare Amtszeit
von sieben Jahren ernannt. Als Übergangsregelung wird die
Amtszeit von drei der zuerst ernannten Richter durch das Los
auf drei Jahre festgelegt; sie können anschließend für eine
weitere, nicht verlängerbare Amtszeit von sieben Jahren an
demselben Berufungsgericht ernannt werden. Amtierende
oder ehemalige Richter des Gerichts für dienstrechtliche
Streitigkeiten dürfen dem Berufungsgericht nicht angehören.

5. Ein Richter, der an Stelle eines Richters ernannt wird, des-
sen Amtszeit noch nicht abgelaufen ist, bleibt für die verblei-
bende Amtszeit seines Vorgängers im Amt und kann für eine
nicht verlängerbare Amtszeit von sieben Jahren wiederer-
nannt werden, sofern die nicht abgelaufene Amtszeit weniger
als drei Jahre beträgt.

6. Ein Richter darf für einen Zeitraum von fünf Jahren nach
Ablauf seiner Amtszeit auf keine andere Stelle bei den Ver-
einten Nationen ernannt werden, es sei denn, es handelt sich
um ein anderes Richteramt.

7. Das Berufungsgericht wählt einen Präsidenten und zwei
Vizepräsidenten.

8. Die Richter sind in persönlicher Eigenschaft tätig und ge-
nießen volle Unabhängigkeit.

9. Ein Richter, der einen Interessenkonflikt hat oder dem
Anschein nach hat, hat in der Rechtssache seine Selbstableh-
nung zu erklären. Beantragt eine Partei die Ablehnung des
Richters, entscheidet der Präsident des Berufungsgerichts.

10. Ein Richter kann nur von der Generalversammlung im
Fall von Fehlverhalten oder Unfähigkeit zur Amtsausübung
seines Amtes enthoben werden.

11. Ein Richter kann zurücktreten, indem er dies der General-
versammlung über den Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen mitteilt. Der Rücktritt wird mit dem Tag der Mitteilung

wirksam, es sei denn, in der Rücktrittserklärung ist ein späte-
res Datum angegeben.

Artikel 4
1. Das Berufungsgericht übt seine Tätigkeit in New York
aus. Es kann Sitzungen in Genf oder Nairobi abhalten, wenn
die Zahl der Fälle es erfordert.

2. Das Berufungsgericht tritt an den in seiner Verfahrensord-
nung festzulegenden Terminen zu ordentlichen Sitzungen zu-
sammen, sofern der Präsident bestimmt, dass die Zahl der
Rechtssachen ausreicht, um die Abhaltung einer Sitzung zu
rechtfertigen.

3. Der Präsident kann außerordentliche Sitzungen einberu-
fen, wenn die Zahl der Fälle es erfordert.

Artikel 5

1. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen trifft die für
die Tätigkeit des Berufungsgerichts erforderlichen Verwal-
tungsregelungen, einschließlich Regelungen für die Reise-
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möglicherweise betroffen waren und deren Rechte daher auch
von dem Urteil des Berufungsgerichts betroffen sein könnten;

g) die Einreichung von „amicus curiae“-Stellungnah-
men, auf Antrag und mit Genehmigung des Berufungsge-
richts;

h) die mündliche Verhandlung;

i) die Veröffentlichung der Urteile; 

j) die Aufgaben der Kanzlei;

k) das Verfahren für die Selbstablehnung oder Ableh-
nung von Richtern; 

l) andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit der
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Rechtsfrage aufwirft, kann die Sache jederzeit vor dem Erlass
des Urteils zur Prüfung an das Plenum des Berufungsgerichts
überwiesen werden. In diesem Fall ist für die Beschlussfähig-
keit die Anwesenheit von fünf Richtern erforderlich.

3. Die Urteile des Berufungsgerichts ergehen schriftlich und
werden sachlich und rechtlich begründet.

4. Die Beratungen des Berufungsgerichts sind vertraulich.

5. Die Urteile des Berufungsgerichts sind für die Parteien
bindend.

6. Die Urteile des Berufungsgerichts sind endgültig und un-
terliegen keinem Rechtsmittel, vorbehaltlich des Artikels 11.

7. Die Urteile des Berufungsgerichts werden in einer der
Amtssprachen der Vereinten Nationen in zwei Urschriften er-
stellt, die im Archiv der Vereinten Nationen hinterlegt wer-
den.

8. Jeder an der Rechtssache beteiligten Partei wird eine Aus-
fertigung des Urteils übermittelt. Der Kläger erhält eine Aus-
fertigung in der Sprache, in der die Berufung eingereicht wur-
de, es sei denn, er beantragt eine Ausfertigung in einer ande-
ren Amtssprache der Vereinten Nationen.

9. Die Urteile des Berufungsgerichts werden veröffentlicht
und von der Kanzlei des Gerichts allgemein zugänglich ge-
macht; personenbezogene Daten werden geschützt.

Artikel 11

1. Vorbehaltlich des Artikels 2 kann jede der Parteien beim
Berufungsgericht die Wiederaufnahme eines durch ein Urteil
abgeschlossenen Verfahrens beantragen, wenn eine Tatsache
von entscheidender Bedeutung bekannt wird, die dem Beru-
fungsgericht und der die Wiederaufnahme beantragenden
Partei zum Zeitpunkt des Erlasses des Urteils unbekannt war,
sofern diese Unkenntnis nicht auf Fahrlässigkeit zurückzu-
führen war. Der Antrag ist innerhalb von 30 Kalendertagen
nach Bekanntwerden der Tatsache und innerhalb eines Jahres
nach Erlass des Urteils zu stellen.

2. Schreib- und Rechenfehler, Flüchtigkeitsfehler oder Aus-
lassungen können vom Berufungsgericht jederzeit von Amts
wegen oder auf Antrag einer der Parteien berichtigt werden.

3. Jede der Parteien kann beantragen, dass das Berufungsge-
richt eine Auslegung des Sinns oder der Tragweite des Urteils
vornimmt.

4. Ist das Urteil innerhalb einer bestimmten Frist zu voll-
strecken und ist nicht vollstreckt worden, kann jede der Par-
teien beim Berufungsgericht die Anordnung der Vollstrek-
kung beantragen.

Artikel 12

Dieses Statut kann durch Beschluss der Generalversamm-
lung geändert werden.

RESOLUTION 63/254

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 24. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/643,
Ziff. 6).

63/254. Finanzierung des Internationalen Strafgerichts-
hofs zur Verfolgung der Personen, die für
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derartige Verstöße verantwortlich sind64, und von seinem ers-
ten Bericht über den Vollzug des Zweijahreshaushalts 2008-
2009 des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda65; 

2. schließt sich



VI. Resolutionen aufgrund der Berichte des Fünften Ausschusses

549

gen das humanitäre Völkerrecht69, seines ersten Berichts über
den Vollzug des Zweijahreshaushalts des Internationalen
Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien70 und seines
Berichts über die infolge der Resolution 1800 (2008) des Si-
cherheitsrats über die Ernennung zusätzlicher Ad-litem-Rich-
ter beim Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige
Jugoslawien revidierten Ansätze71,

sowie nach Behandlung des Berichts des Rates der Rech-
nungsprüfer über den Internationalen Strafgerichtshof für das
ehemalige Jugoslawien und der darin enthaltenen Empfehlun-
gen72,

ferner nach Behandlung der entsprechenden Berichte des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen73,

die Notwendigkeit hervorhebend, das Gleichgewicht zwi-
schen den Hauptorganen der Vereinten Nationen unter Be-
rücksichtigung ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche und
Mandate gemäß der Charta uneingeschränkt zu achten und zu
wahren,

erneut erklärend, dass sie nach der Charta zur Prüfung al-
ler Haushaltsfragen befugt ist, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/235 vom 14. Sep-
tember 1993 über die Finanzierung des Internationalen Straf-
gerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien und ihre späteren
Resolutionen zu dieser Frage, zuletzt Resolution 62/230 vom
22. Dezember 2007, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die revidierten Ansätze für den Zweijahreshaushalt
2008-2009 des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfol-
gung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet
des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße
gegen das humanitäre Völkerrecht69, seinem ersten Bericht
über den Vollzug des Zweijahreshaushalts des Internationa-
len Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien70 und
seinem Bericht über die infolge der Resolution 1800 (2008)
des Sicherheitsrats über die Ernennung zusätzlicher Ad-li-
tem-Richter beim Internationalen Strafgerichtshof für das
ehemalige Jugoslawien revidierten Ansätze71;

2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen in den Berichten des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen73 an;

3. bekräftigt im Kontext aller Beschlüsse des Sicher-
heitsrats über die internationalen Ad-hoc-Strafgerichtshöfe
die Vorrechte der Generalversammlung in Verwaltungs- und
Haushaltsfragen; 

4. erklärt erneut, dass die Vorlage der Haushaltsvoran-
schläge gemäß der Finanzordnung und den Finanzvorschrif-
ten der Vereinten Nationen74 ein Vorrecht des Generalsekre-
tärs ist; 

5. bittet den Generalsekretär, allen zwischenstaatlichen
Organen die erforderlichen Informationen betreffend die Ver-
fahren für Verwaltungs- und Haushaltsfragen zur Verfügung
zu stellen; 

6. ersucht
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Anlage

Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen 
schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
für den Zweijahreszeitraum 2008-2009

RESOLUTION 63/256

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 24. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/645,
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63/257. Finanzierung der Mission der Vereinten 
Nationen in Äthiopien und Eritrea

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in
Äthiopien und Eritrea79 und des entsprechenden Berichts des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen80,

unter Hinweis auf die Resolution 1312 (2000) des Sicher-
heitsrats vom 31. Juli 2000, mit der der Rat die Mission der
Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea einrichtete, und
die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der
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13. betont
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30. Juni 2008 abgelaufene Finanzperiode auf die Guthaben
aus dem in den Ziffern 8 und 9 genannten Betrag von
225.443.200 Dollar anzurechnen sind; 

11. beschließt, den Punkt „Finanzierung des hybriden
Einsatzes der Afrikanischen Union und der Vereinten Natio-
nen in Darfur“ auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung weiter zu
behandeln.

RESOLUTION 63/259

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 24. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/648,
Ziff. 6).

63/259. Beschäftigungsbedingungen und Bezüge von 
Amtsträgern, die nicht Sekretariatsbedienstete 
sind: Mitglieder des Internationalen Gerichts-
hofs sowie Richter und Ad-litem-Richter des 
Internationalen Strafgerichtshofs für das 
ehemalige Jugoslawien und des Internationalen 
Strafgerichtshofs für Ruanda

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf Abschnitt VIII ihrer Resolution 53/214
vom 18. Dezember 1998, ihre Resolutionen 55/249 vom
12. April 2001, 56/285 vom 27. Juni 2002 und 57/289 vom
20. Dezember 2002, Abschnitt III ihrer Resolution 59/282
vom 13. April 2005, Ziffer 11 ihrer Resolution 61/262 vom
4. April 2007 und ihren Beschluss 62/547 vom 3. April 2008, 

sowie unter Hinweis auf Artikel 32 des Statuts des Inter-
nationalen Gerichtshofs sowie die einschlägigen Resolutio-
nen der Generalversammlung über die Beschäftigungsbedin-
gungen und Bezüge der Mitglieder des Internationalen Ge-
richtshofs und der Richter des Internationalen Strafgerichts-
hofs zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991
im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen
schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und
des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Per-
sonen, die für Völkermord und andere schwere Verstöße ge-
gen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas
zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994
verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die
für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von
Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere derarti-
ge Verstöße verantwortlich sind, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs85 und
des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen86,

I
1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-

tärs85; 

2. bekräftigt den Grundsatz, wonach die Beschäfti-
gungsbedingungen und die Bezüge der Amtsträger, die nicht

Sekretariatsbedienstete sind, sich von denen der Sekretariats-
bediensteten unterscheiden und von diesen getrennt sein sol-
len; 

3. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen86 an; 

4. beschließt, dass etwaige Beschlüsse in Bezug auf
den Pensionsplan nur für die Mitglieder des Internationalen
Gerichtshofs sowie die Richte
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1. nimmt Kenntnis von dem Schreiben des Generalse-
kretärs vom 6. März 2007 an die Präsidentin der Generalver-
sammlung87; 

2. stellt fest, dass der Internationale Strafgerichtshof
keine Institution der Vereinten Nationen ist;

3. beschließt, Artikel 1 Absatz 7 der Pensionsordnung
für die Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs und Arti-
kel 1 Absatz 5 der Pensionsordnung für die Richter des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien
und des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda zu än-
dern, indem eine konkrete Bezugnahme auf den Internationa-
len Strafgerichtshof darin aufgenommen wird, die sicher-
stellt, dass ehemalige Richter eines dieser Gerichtshöfe kein
Ruhegehalt beziehen, während sie als Richter des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs tätig sind;

4. verweist darauf, dass diesem Beschluss der Gedanke
der Fairness und Gleichbehandlung zugrunde liegt;

5. bekräftigt die Bestimmungen ihrer Resolution
58/318 vom 13. September 2004 und betont, dass der Be-
schluss in Ziffer 3 dieses Abschnitts keinen Präzedenzfall für
andere, nicht zu den Vereinten Nationen gehörende Organisa-
tionen schafft, was die Zahlung von Ruhegehältern an die
Richter des Internationalen Gerichtshofs, des Internationalen
Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien und des In-
ternationalen Strafgerichtshofs für Ruanda anbelangt.

RESOLUTION 63/260

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 24. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/648/Add.1, Ziff. 8).

63/260. Entwicklungsbezogene Tätigkeiten

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
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Anlage

Entwicklungsbezogene Tätigkeiten: im Rahmen des Programmhaushaltsplans für den 
Zweijahreszeitraum 2008-2009
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Kapitel und Unterprogramm
Zahl der 
Stellen Besoldungsgruppe

18. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Asien und
im Pazifik

3. Subregionale Entwicklungsaktivitäten 11 2 D-1, 4 P-5, 1 P-4, 2 P-3, 1 Ortskraft, 
1 Nationaler Referent

Zwischensumme 11 2 D-1, 4 P-5, 1 P-4, 2 P-3, 1 Orts-
kraft, 1 Nationaler Referent

19. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Europa

Gesamtleitung und Management 1 1 P-4

3. Statistik 1 1 P-3

5. Nachhaltige Energie 1 1 P-4

Programmunterstützung 1 1 P-3

Zwischensumme 4 2 P-4, 2 P-3

20. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Lateinamerika 
und in der Karibik

1. Verknüpfungen mit der Weltwirtschaft, regionale Inte-
gration und Zusammenarbeit 2 1 P-4, 1 P-3

2. Produktion und Innovation 1 1 P-3

4. Soziale Entwicklung und Gerechtigkeit 1 1 P-3

5. Berücksichtigung der Geschlechterperspektive bei der re-
gionalen Entwicklung 2 1 P-5, 1 P-3

6. Bevölkerung und Entwicklung 1 1 P-3

8. Nachhaltige Entwicklung und menschliche Siedlungen 3 1 P-5, 1 P-3, 1 P-2

9. Natürliche Ressourcen und Infrastruktur 4 1 P-4, 2 P-2, 1 Ortskraft

10. Statistik und Wirtschaftsprojektionen 1 1 P-3

11. Statistik 3 1 P-4, 1 P-3, 1 Ortskraft

12. Subregionale Aktivitäten in der Karibik 2 2 P-3
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RESOLUTION 63/261

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 24. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/648/Add.2, Ziff. 6).

63/261. Stärkung der Hauptabteilung Politische
Angelegenheiten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/236 vom 22. De-
zember 2007,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die die Stärkung der Hauptabteilung Politische Angelegen-
heiten betreffenden revidierten Ansätze unter Kapitel 1 (All-
gemeine Politik, Gesamtleitung und Koordinierung), Kapi-
tel 3 (Politische Angelegenheiten), Kapitel 28D (Bereich
Zentrale Unterstützungsdienste) und Kapitel 35 (Personalab-
gabe) des Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den
Zweijahreszeitraum 2008-200991, des Berichts des Amtes für
interne Aufsichtsdienste über die Prüfung des Managements
der besonderen politischen Missionen durch die Hauptabtei-
lung Politische Angelegenheiten92, des Schreibens der Ständi-
gen Vertreter Antigua und Barbudas und Kubas bei den Ver-
einten Nationen vom 7. März 2008 an den Generalsekretär93,
des Schreibens des Generalsekretärs vom 12. März 2008 an
die Ständigen Vertreter Antigua und Barbudas und Kubas bei
den Vereinten Nationen94 und des entsprechenden Berichts
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen95,

in Bekräftigung ihrer Geschäftsordnung,

unter Hinweis auf die Regeln und Ausführungsbestim-
mungen für die Programmplanung, die Programmaspekte des
Haushalts, die Überwachung der Programmdurchführung und
die Evaluierungsmethoden96 sowie die Finanzordnung und Fi-
nanzvorschriften der Vereinten Nationen97,

unter Betonung des zwischenstaatlichen, multilateralen
und internationalen Charakters der Vereinten Nationen,

in Bekräftigung
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ben werden, um die Erfolge bei der Umsetzung der Program-
me der Vereinten Nationen und nicht diejenigen einzelner
Mitgliedstaaten zu bewerten;

11. ersucht den Generalsekretär, nach Möglichkeit po-
tenzielle Synergien und Komplementaritäten zwischen den
besonderen politischen Missionen zu ermitteln, um Doppe-
lungen und Überschneidungen zu vermeiden, eingedenk des
autonomen Charakters jedes Mandats der beschlussfassenden
Organe;

12. unterstreicht, wie wichtig es nach wie vor ist, dass
der Generalsekretär bei der Ernennung seiner Sonderbeauf-
tragten und Sondergesandten sicherstellt, dass sie über ein
Höchstmaß an Integrität, fachlicher Eignung, Unparteilich-
keit und Professionalität verfügen;

13. betont den sensiblen Charakter der Mandate der be-
sonderen politischen Missionen und verweist in dieser Hin-
sicht auf Artikel 2 Absatz 7 der Charta der Vereinten Natio-
nen;

14. erinnert daran, dass der Generalsekretär Sonderbe-
auftragte und Sondergesandte benennen kann, und nimmt in
dieser Hinsicht Kenntnis von der Absicht des Generalsekre-
tärs, sich in diesen Angelegenheiten fortlaufend mit den be-
troffenen Mitgliedstaaten abzustimmen;

15. erinnert außerdem an die Rolle des Generalsekretärs
als höchster Verwaltungsbeamter der Organisation gemäß
Artikel 97 der Charta;

16. erklärt erneut, dass die Delegation von Befugnissen
durch den Generalsekretär dazu dienen soll, ein besseres Ma-
nagement der Organisation zu ermöglichen, betont jedoch,
dass die Gesamtverantwortung für das Management der Or-
ganisation nach wie vor beim Generalsekretär als höchstem
Verwaltungsbeamten liegt;

17. erklärt außerdem erneut, wie wichtig die Stärkung
der Rechenschaftspflicht in der Organisation sowie die Ge-
währleistung einer größeren Rechenschaftspflicht des Gene-
ralsekretärs gegenüber den Mitgliedstaaten ist, unter anderem
was die wirksame und effiziente Durchführung der Mandate
der beschlussfassenden Organe und den Einsatz der personel-
len und finanziellen Ressourcen betrifft;

18. verweist auf das Schreiben der Ständigen Vertreter
Antigua und Barbudas und Kubas bei den Vereinten Nationen
vom 7. März 2008 an den Generalsekretär93 und das Schrei-
ben des Generalsekretärs vom 12. März 2008 an die Ständi-
gen Vertreter Antigua und Barbudas und Kubas bei den Ver-
einten Nationen94, hebt die starken Bedenken hervor, die eini-
ge Mitgliedstaaten im erstgenannten Schreiben geäußert
haben93, und ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen,
dass die Hauptabteilung Politische Angelegenheiten über eine
ausreichende Kenntnis der politischen Lage in allen Regionen
verfügt und die in der Charta verankerten Grundsätze strikt
eingehalten werden;

19. ersucht den Generalsekretär in dieser Hinsicht, si-
cherzustellen, dass die Begründungen in künftig vorgelegten
Haushaltsdokumenten allein auf Sachinformationen beruhen;

20. betont, dass der Hauptabteilung Politische Angele-
genheiten im Rahmen ihrer Mitwirkung an Treuhandfonds
der Vereinten Nationen eine wichtige Rolle dabei zukommt,
diesen Fonds eine angemessene politische Orientierung zu
geben, im Einklang mit den in der Charta verankerten Grund-
sätzen und den einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung;

21. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser



VI. Resolutionen aufgrund der Berichte des Fünften Ausschusses

559

d) Südamerika;

31. betont, wie wichtig es ist, dass die Hauptabteilung
Politische Angelegenheiten zur Unterstützung der Hauptab-
teilung Friedenssicherungseinsätze der Situation in Haiti auch
weiterhin angemessene Aufmerksamkeit widmet, gemeinsam
mit der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angele-
genheiten, der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und
die Karibik und den anderen zuständigen Institutionen der
Vereinten Nationen;

32. beschließt, dass die Sektion Karibik von einem/r Be-
diensteten der Rangstufe P-5 geleitet wird; 

33. betont, wie wichtig es ist, dass die Hauptabteilung
Politische Angelegenheiten den regionalen und subregiona-
len Organisationen auch weiterhin angemessene Aufmerk-
samkeit widmet;

34. beschließt, keine Abteilung Politik, Partnerschaften
und Unterstützung von Vermittlungsbemühungen einzurich-
ten und keine Höherstufung der dem Direktor einer solchen
Abteilung zugedachten Stelle von D-1 auf D-2 zu bewilligen,
und ersucht den Generalsekretär, seine Vorschläge unter vol-
ler Berücksichtigung des im strategischen Rahmen festgeleg-
ten Mandats der Hauptabteilung Politische Angelegenheiten
erneut vorzulegen;

35. beschließt außerdem, keine Gruppe Unterstützung
für besondere politische Missionen einzurichten, bevor sie
nicht einen Bericht über das Management und die Verwaltung
besonderer politischer Missionen durch die Hauptabteilung
Politische Angelegenheiten behandelt hat;

36. betont, dass der Generalsekretär den aktuellen Stand
der Feldpräsenz der mit der Förderung von Frieden und Si-
cherheit befassten Institutionen der Vereinten Nationen unter
Berücksichtigung ihres jeweiligen Mandats prüfen muss, be-
vor er die Einrichtung von Regionalbüros vorschlägt;

37. verweist auf Ziffer 23 des Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen95 und be-
tont, dass die Einrichtung künftiger Regionalbüros für politi-
sche Angelegenheiten der Zustimmung aller Mitgliedstaaten
bedarf, die unter das von den zuständigen beschlussfassenden
Organen jeweils gebilligte Mandat fallen;

38. legt dem Generalsekretär nahe, die Mitgliedstaaten
auch künftig regelmäßig über Fragen im Zusammenhang mit
der Tätigkeit der Hauptabteilung Politische Angelegenheiten
zu unterrichten und weiterhin für ein angemessenes Zusam-
menwirken der Hauptabteilung und der Hauptorgane der Or-
ganisation zu sorgen;

39. ersucht den Generalsekretär, das Amt für interne
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63/262. Informations- und Kommunikationstechnologie, 
organisationsweite Standardsoftware sowie 
Sicherheit, Notfallwiederherstellung und 
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munikationstechnischen Infrastruktur und Anlagen beein-
trächtigen können; 
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software (ERP-System) der nächsten Generation oder ein an-
deres vergleichbares System zu ersetzen; 

2. betont, dass die Einführung des ERP-Systems dazu
dienen sollte, das Management aller finanziellen, personellen
und materiellen Ressourcen im Rahmen eines einheitlichen
integrierten Informationssystems für die gesamte Organisa-
tion, einschließlich der Friedenssicherungs- und Feldmissio-
nen, zu konsolidieren;

3. erkennt an, dass die Einführung des ERP-Systems
beträchtliche operative und finanzielle Risiken birgt, und be-
tont, dass der Generalsekretär eine umfassende Rechen-
schaftslegung und klare Zuständigkeiten für das Projekt ge-
währleisten muss; 

4. nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekre-
tärs, die Funktionen des ERP-Systems der Vereinten Natio-
nen auf eine Weise einzuführen, die die organisatorischen
und managementbezogenen Risiken mindert; 

5. unterstreicht die Notwendigkeit, die verschiedenen
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Friedenssicherungs-Sonderhaushalt entfallenden Anteil der
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struktur vorhanden ist, die im Falle einer Naturkatastrophe
oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe oder ei-
ner Betriebsstörung die Fortsetzung oder Wiederaufnahme
des Betriebs ermöglicht;

5. stellt fest
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vollzugsberichts für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 Be-
richt zu erstatten;

22. ermächtigt den Generalsekretär, für den Zeitraum
vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 Verpflichtungen bis zu ei-
nem Gesamtbetrag von 1.429.100 Dollar für den Friedenssi-
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cher Konferenzeinrichtungen im Internationalen Zentrum
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16. ersucht den Generalsekretär, das Amt für interne
Aufsichtsdienste damit zu beauftragen, für eine kontinuierli-
che wirksame Rechnungsprüfung und regelmäßige, einge-
hende Prüfungen des Managements des Baus zusätzlicher
Bürogebäude bei der Wirtschaftskommission für Afrika in
Addis Abeba und beim Büro der Vereinten Nationen in Nai-
robi zu sorgen und in seinem Jahresbericht an die Generalver-
sammlung darüber Bericht zu erstatten;

17. erinnert an die Ziffern 24, 25, 35 und 44 des Berichts
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen121 und ersucht den Generalsekretär, im Rahmen
des Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den Zweijah-
reszeitraum 2010-2011 Informationen vorzulegen, aus denen
klar hervorgeht, wie das Sekretariat in New York und die an-
deren Dienstorte bei Bau- u
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2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
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XII

Erster Bericht über den Vollzug des Programmhaus-
haltsplans für den Zweijahreszeitraum 2008-2009

nach Behandlung des ersten Berichts des Generalsekre-
tärs über den Vollzug des Programmhaushaltsplans für den
Zweijahreszeitraum 2008-2009145 und des entsprechenden
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen146, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 62/237 A und B vom
22. Dezember 2007 und 62/245 vom 3. April 2008, 

Kenntnis nehmend von den aktuellen, durch die weltweite
Finanzkrise verursachten Herausforderungen, 

1. bekräftigt das in ihrer Resolution 41/213 gebilligte
und in späteren Resolutionen bekräftigte Haushaltsverfahren; 

2. nimmt Kenntnis von dem ersten Bericht des General-
sekretärs über den Vollzug des Programmhaushaltsplans für
den Zweijahreszeitraum 2008-2009145 und schließt sich vor-
behaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Bemer-
kungen und Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen146 an; 

3. nimmt außerdem Kenntnis von Ziffer 5 des Berichts
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen146 und betont, dass der erste Vollzugsbericht in-
haltlich im Prinzip auf eine Beschreibung der von der Gene-
ralversammlung gebilligten Parameteränderungen beschränkt
sein soll;

4. schließt sich der Ziffer 11 des Berichts des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen146 an
und ersucht den Generalsekretär, die von anderen internatio-
nalen Organisationen verwendeten Methoden der Neukalku-
lation im Vergleich zu der, die das Sekretariat verwendet, zu

untersuchen, unter Berücksichtigung des besonderen Charak-ters der Vereinten Nationen, und der Generalversammlung im
Rahmen des zweiten Berichts über den Vollzug des Pro-
g r a m m h a u s h a l t s p l a n s  f ü r  d e n  Zweijahreszeitraum 2008-2009
darüber Bericht zu erstatten;

5. verweist auf Abschnitt III Ziffer 6 ihrer Resolution
60/283 vom 7. Juli 2006 und ersucht den Generalsekretär, die
in der genannten Ziffer enthaltenen Bestimmungen durchzu-
f ü h r e n  u n d  d e r  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  i m  R a h m e n  d e s  z w e i t e n
Berichts über den Vollzug des Programmhaushaltsplans für
den Zweijahreszeitraum 2008-2009 darüber Bericht zu erstat-
ten; 

6. bewilligt eine Nettoerhöhung der für den Zweijah-
reszeitraum 2008-2009 bewilligten Haushaltsmittel um
174 Millionen Dollar und eine Nettoerhöhung der Einnah-
menansätze für den Zweijahreszeitraum um 6,8 Millionen
Dollar, die dem Bericht des Generalsekretärs

145 entsprechend
auf die Ausgaben- und Einnahmenkapitel aufzuteilen sind;

7. beschließt, den Betrag von 129 Millionen Dollar für
Ausgaben im Zusammenhang mit dem ersten Bericht über
den Vollzug des Programmhaushaltsplans für den Zweijah-
reszeitraum 2008-2009 unter den Mitgliedstaaten zu veranla-
g e n ;

8. bewilligt für Ausgaben im Zusammenhang mit dem
ersten Bericht über den Vollzug des Programmhaushaltsplans
für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 einen Betrag von bis
z u  4 5  M i l l i o n e n  D o l l a r ,  d e r  n a c h  E i n g a n g  e i n e s  S c h r e i b e n s
d e s  G e n e r a l s e k r e t ä r s  b e i m  P räsidenten der Generalversamm-
lung unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen ist, abweichend
v o n  A r t i k e l  3 . 3  d e r  F i n a n z o r d n u n g  u n d  F i n a n z v o r s c h r i f t e n
der Vereinten Nationen147;

9. betont eingedenk des dritten Absatzes der Präambel
dieses Abschnitts, dass die Bestimmungen der Ziffer 8 eine
a u ß e r o r d e n t l i c h e  M a ß n a h m e  d a r s t e l l e n ;  

X I I I

Außerordentlicher Reservefonds

nimmt davon Kenntnis, dass der außerordentliche Re-
servefonds einen Ausgabenrest von 5.122.000 Dollar aus-
weist148.

145 A/63/573.
146 A/63/620.

147 ST/SGB/2003/7.
148 A/C.5/63/20.
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RESOLUTIONEN 63/264 A-C

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 24. Dezember 2008, ohne Abstimmung, auf Empfehlung
des Ausschusses (A/63/648/Add.4, Ziff. 44).

63/264. Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 2008-2009

A

REVIDIERTE MITTELBEWILLIGUNGEN FÜR DEN ZWEIJAHRESHAUSHALT 2008-2009

Die Generalversammlung

trifft hiermit für den Zweijahreshaushalt 2008-2009 den Beschluss, den von ihr in ihren Re-
solutionen 62/237 A vom 22. Dezember 2007 und 62/245 vom 3. April 2008 bewilligten Betrag
von 4.207.608.400 US-Dollar um 657.471.800 Dollar wie folgt anzupassen:

Kapitel

Mit den Resolutionen
62/237 A, und 62/245

bewilligter Betrag
Erhöhung

(bzw. Verringerung)
Revidierte Mittel-

bewilligungen

(in US-Dollar)

Einzelplan I. Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koordinierung

1. Allgemeine Politik, Gesamtleitung und 
Koordinierung 89.215.800 5.346.300 94.562.100

2. Angelegenheiten der Generalversammlung 
und des Wirtschafts- und Sozialrats sowie 
Konferenzmanagement 629.339.800 32.921.300 662.261.100
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Kapitel

Mit den Resolutionen
62/237 A, und 62/245

bewilligter Betrag
Erhöhung

(bzw. Verringerung)
Revidierte Mittel-

bewilligungen

(in US-Dollar)

16. Internationale Drogenkontrolle, Ver-
brechensverhütung und Strafrechtspflege 36.819.000 756.900 37.575.900
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B

REVIDIERTE EINNAHMENANSÄTZE  
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C

FINANZIERUNG DER BEWILLIGTEN MITTEL FÜR DAS JAHR 2009

Die Generalversammlung

trifft für das Jahr 2009 den folgenden Beschluss:

1. Die Haushaltsbewilligungen in einer Gesamthöhe
von 2.779.400.350 US-Dollar, die sich zusammensetzen aus
einem Betrag von 2.085.679.850 Dollar, das heißt der Hälfte
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den und dass das Amt für interne Aufsichtsdienste diese Re-
solutionen bei der Durchführung seiner Tätigkeiten ebenfalls
berücksichtigt;

9. ersucht den Generalsekretär in dieser Hinsicht au-
ßerdem, dafür zu sorgen, dass alle für die Tätigkeit des Amtes
für interne Aufsichtsdienste maßgeblichen Resolutionen den
zuständigen Führungskräften zur Kenntnis gebracht werden;

10. nimmt Kenntnis von den das Amt für interne Auf-
sichtsdienste betreffenden Empfehlungen in den Abschnit-
ten III.A bis C des Jahresberichts des Unabhängigen beraten-
den Ausschusses für Rechnungsprüfung152 und ersucht den
Generalsekretär, die vollständige Umsetzung dieser Empfeh-
lungen sicherzustellen, unter Berücksichtigung der Bestim-
mungen ihrer Resolutionen 48/218 B, 54/244 und 59/272; 

11. legt den internen und externen Aufsichtsorganen der
Vereinen Nationen nahe, unbeschadet ihrer jeweiligen Unab-
hängigkeit verstärkt zusammenzuarbeiten, etwa im Rahmen
gemeinsamer Tagungen zur Arbeitsplanung;

12. nimmt Kenntnis von Ziffer 17 des Jahresberichts des
Unabhängigen beratenden Ausschusses für Rechnungsprü-
fung152 und erinnert daran, dass eine der mandatsmäßigen
Aufgaben des Ausschusses darin besteht, die Generalver-
sammlung bezüglich der Wirksamkeit, der Effizienz und der
Auswirkungen der Prüfungstätigkeit des Amtes für interne
Aufsichtsdienste und der anderen von ihm wahrgenommenen
Aufsichtsfunktionen zu beraten;

13. stellt fest, dass die fünfjährige, nicht verlängerbare
Amtszeit der Untergeneralsekretärin für interne Aufsichts-
dienste im Juli 2010 endet, und legt dem Generalsekretär in
dieser Hinsicht eindringlich nahe, sicherzustellen, dass in vol-
lem Einklang mit Ziffer 5 
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Zweijahreszeitraum 2010-2011161 und der Empfehlungen in
dem entsprechenden Bericht des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen162, 

1. bekräftigt, dass der Fünfte Ausschuss der zuständige
Hauptausschuss der Generalversammlung ist, dem die Ver-
antwortung für Verwaltungs- und Haushaltsfragen obliegt; 

2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen in dem Be-
richt des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen162 an; 

3. erklärt erneut, dass der Rahmenentwurf des Pro-
grammhaushaltsplans folgende Angaben zu enthalten hat:

a) einen Voranschlag der erforderlichen Mittel für das
geplante Tätigkeitsprogramm während des Zweijahreszeit-
raums;

b) Prioritäten, die die allgemeinen Tendenzen nach
Hauptbereichen widerspiegeln;

c) das reale positive oder negative Wachstum im Ver-
gleich zum vorhergehenden Haushalt;

d) den Umfang des außerordentlichen Reservefonds,
ausgedrückt als Prozentsatz der Gesamtmittel; 

4. erklärt außerdem erneut, dass der Rahmen-Haus-
haltsplan eine größere Vorhersehbarkeit des Mittelbedarfs für
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d) Förderung der Menschenrechte;

e) wirksame Koordinierung der humanitären Hilfs-
maßnahmen;

f) Förderung der Gerechtigkeit und des Völkerrechts;

g) Abrüstung;

h) Drogenkontrolle, Verbrechensverhütung und Be-
kämpfung des internationalen Terrorismus in allen seinen Ar-
ten und Erscheinungsformen; 

18. stellt fest, dass die indikativen Voranschläge im der-
zeitigen Rahmen-Haushaltsplan in manchen Bereichen, na-
mentlich in den Entwicklungsbereichen, den Prioritäten der
Generalversammlung nicht genau entsprechen; 

19. ersucht den Generalsekretär, bei der Vorlage des
Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den Zweijahres-
zeitraum 2010-2011 den in Ziffer 17 genannten Prioritäten
Rechnung zu tragen; 

20. stellt fest, dass der Haushaltsvoranschlag den Nutzen
aufzeigen wird, der sich aus weiteren Überprüfungen mögli-

cherweise nicht mehr aktueller Aktivitäten, zusätzlichen kos-
tenwirksamen Maßnahmen und vereinfachten Verfahren er-
gibt, und ersucht den Generalsekretär in diesem Zusammen-
hang, dies im Einklang mit Artikel 5.6 der Regeln und Aus-
führungsbestimmungen für die Programmplanung, die Pro-
grammaspekte des Haushalts, die Überwachung der Pro-
grammdurchführung und die Evaluierungsmethoden163 und
mit der gängigen Praxis sehr genau zu verfolgen; 

21. beschließt, dass der außerordentliche Reservefonds
auf 0,75 Prozent des Voranschlags, das heißt auf
36.532.900 Dollar, festgesetzt wird und dass dieser Betrag
zusätzlich zu der Gesamthöhe des Voranschlags zur Verfü-
gung steht und im Einklang mit den Verfahren für die Nut-
zung und Verwaltung des außerordentlichen Reservefonds zu
verwenden ist.

163 ST/SGB/2000/8.
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RESOLUTION 63/118

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 11. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/436,
Ziff. 7)1.

63/118. Die Staatsangehörigkeit natürlicher Personen im 
Zusammenhang mit der Staatennachfolge

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Punktes „Die Staatsangehörigkeit natür-
licher Personen im Zusammenhang mit der Staatennachfolge“,

unter Hinweis auf ihre Resolution 54/112 vom 9. Dezem-
ber 1999, in der sie beschloss, auf ihrer fünfundfünfzigsten
Tagung den von der Völkerrechtskommission ausgearbeite-
ten Entwurf von Artikeln über die Staatsangehörigkeit natür-
licher Personen im Zusammenhang mit der Staatennachfolge
zu prüfen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/153 vom
12. Dezember 2000, deren Anlage die Artikel über die Staats-
angehörigkeit natürlicher Personen im Zusammenhang mit
der Staatennachfolge enthält,

ferner unter Hinweis
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über Verträge über die internationale Beförderung von Gü-
tern ganz oder teilweise auf See16;

4. begrüßt die Fortschritte der Kommission bei der
Überarbeitung ihres Mustergesetzes über die öffentliche Auf-
tragsvergabe für Güter, Bau- und Dienstleistungen17, bei der
Ausarbeitung des Entwurfs eines Gesetzgebungsleitfadens
für die Behandlung von Unternehmensgruppen in der Insol-
venz, bei der Zusammenstellung praktischer Erfahrungen mit
der Aushandlung und Anwendung von Vereinbarungen über
grenzüberschreitende Insolvenzen zur Erleichterung der Ver-
fahren für grenzüberschreitende Insolvenzen und bei der Aus-
arbeitung eines Anhangs zum Gesetzgebungsleitfaden zu Si-
cherungsgeschäften betreffend Sicherungsrechte an geisti-
gem Eigentum und befürwortet den Beschluss der Kommis-
sion, ihre Arbeit auf dem Gebiet des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs und betrügerischer Handelstätigkeiten fortzu-
setzen;

5. begrüßt außerdem die Fortschritte der Kommission
bei der Überarbeitung ihrer Schiedsordnung18 und ermutigt
sie, diese Arbeit so bald wie möglich abzuschließen, damit sie
die überarbeitete Schiedsordnung auf ihrer zweiundvierzigs-
ten Tagung 2009 behandeln kann;

6. unterstützt
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9. beschließt, zwecks Gewährleistung der vollen Teil-
nahme aller Mitgliedstaaten an den Tagungen der Kommis-
sion und ihrer Arbeitsgruppen während der dreiundsechzigs-
ten Tagung der Generalversammlung in dem zuständigen
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mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem von der
Kommission auf ihrer einundvierzigsten Tagung gefassten
Beschluss, der Generalversammlung den Übereinkommens-
entwurf zur Behandlung vorzulegen39,

Kenntnis nehmend von dem von der Kommission gebil-
ligten Entwurf des Übereinkommens40,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung der Nie-
derlande für ihr Angebot, eine Zeremonie zur Unterzeichnung
des Übereinkommens in Rotterdam auszurichten,

1. würdigt die Kommission der Vereinten Nationen für
internationales Handelsrecht für die Ausarbeitung des Ent-
wurfs eines Übereinkommens über Verträge über die interna-
tionale Beförderung von Gütern ganz oder teilweise auf See;

2. verabschiedet das in der Anlage zu dieser Resolu-
tion enthaltene Übereinkommen der Vereinten Nationen über
Verträge über die internationale Beförderung von Gütern
ganz oder teilweise auf See;

3. genehmigt eine am 23. September 2009 in Rotter-
dam (Niederlande) abzuhaltende Zeremonie der Auflegung
zur Unterzeichnung und empfiehlt, die in dem Übereinkom-
men enthaltenen Regeln als die „Rotterdam-Regeln“ zu be-
zeichnen;

4. fordert alle Regierungen auf, zu erwägen, Vertrags-
partei des Übereinkommens zu werden.

Anlage

Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge 
über die internationale Beförderung von Gütern ganz 
oder teilweise auf See*

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,

in Bekräftigung ihrer Überzeugung, dass internationaler
Handel auf der Grundlage der Gleichberechtigung und des
gegenseitigen Nutzens ein wichtiges Element zur Förderung
freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Staaten ist,

in der Überzeugung, dass die fortschreitende Harmonisie-
rung und Vereinheitlichung des internationalen Handels-
rechts durch den Abbau oder die Beseitigung rechtlicher Hin-
dernisse für den internationalen Handel in erheblichem Maß
zur weltweiten wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen
allen Staaten auf der Grundlage von Gleichheit, Gerechtigkeit
und gemeinsamen Interessen sowie zum Wohlergehen aller
Völker beiträgt,

in der Erkenntnis, dass das am 25. August 1924 in Brüssel
unterzeichnete Internationale Abkommen zur Vereinheitli-
chung von Regeln über Konnossemente sowie die Protokolle

dazu und das am 31. März 1978 in Hamburg unterzeichnete
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Beförde-
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diese Person unmittelbar oder mittelbar auf Verlangen des
Beförderers oder unter dessen Aufsicht oder Kontrolle han-
delt.

b) „Ausführende Partei“ umfasst nicht Personen, die
unmittelbar oder mittelbar von einem Absender, einem doku-
mentären Absender, der verfügungsberechtigten Partei oder
dem Empfänger anstelle des Beförderers verpflichtet werden.
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gen, Vermerke, Signaturen und Indossamente), die sich in ei-
nem Beförderungsdokument oder einem elektronischen Be-
förderungsdokument befindet.

24. „Güter“ bedeutet Waren und Gegenstände jeglicher Art,
die zu befördern ein Beförderer sich nach einem Frachtver-
trag verpflichtet, und umfasst die Verpackung sowie Ausrüs-
tung und Container, die nicht vom Beförderer oder in dessen
Namen gestellt werden.

25. „Schiff“ bedeutet jedes Wasserfahrzeug, das zur Beförde-
rung von Gütern auf See benutzt wird. 

26. „Container“ bedeutet jede Art von Behältern, ortsbeweg-
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2. Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf
Frachtverträge in der Nicht-Linienbeförderung, es sei denn,

a) es liegt kein Chartervertrag oder sonstiger zwischen
den Parteien geschlossener Vertrag über die Nutzung eines
Schiffs oder von Schiffsraum vor und 

b) es wird ein Beförderungsdokument oder ein elektro-
nisches Beförderungsdokument ausgestellt.

Artikel 7
Anwendung auf bestimmte Parteien

Ungeachtet des Artikels 6 ist dieses Übereinkommen zwi-
schen dem Beförderer und dem Empfänger, der verfügungs-
berechtigten Partei oder dem Inhaber anzuwenden, soweit
diese nicht ursprüngliche Parteien des Chartervertrags oder
eines sonstigen vom Anwendungsbereich dieses Überein-
kommens ausgeschlossenen Frachtvertrags sind. Dieses
Übereinkommen ist jedoch nicht zwischen den ursprüngli-
chen Parteien eines nach Artikel 6 ausgeschlossenen Fracht-
vertrags anzuwenden.

Kapitel 3
Elektronische Beförderungsdokumente

Artikel 8
Verwendung und Wirkung elektronischer Beförderungs-
dokumente

Vorbehaltlich der in diesem Übereinkommen vorgesehe-
nen Anforderungen gilt Folgendes:

a) Alle Angaben, die ein Beförderungsdokument nach
diesem Übereinkommen enthalten muss, können in einem
elektronischen Beförderungsdokument erfasst werden, vor-
ausgesetzt, die Ausstellung und spätere Verwendung eines
elektronischen Beförderungsdokuments geschieht mit Zu-
stimmung des Beförderers und des Absenders; und

b) die Ausstellung oder Übertragung eines elektroni-
schen Beförderungsdokuments oder die ausschließliche Ver-
fügungsgewalt über dieses hat dieselbe Wirkung wie die Aus-
stellung, der Besitz oder die Übertragung eines Beförderungs-
dokuments.

Artikel 9
Verfahrensregeln für die Verwendung übertragbarer 
elektronischer Beförderungsdokumente 
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b) Hat der Beförderer nach den Rechtsvorschriften des
Ablieferungsorts die Güter einer Behörde oder einem anderen
Dritten zu übergeben, bei dem der Empfänger sie abholen
kann, so endet der Zeitraum der Verantwortlichkeit des Be-
förderers, wenn der Beförderer die Güter der Behörde oder
dem anderen Dritten übergibt.

3. Zum Zweck der Feststellung des Zeitraums der Verant-
wortlichkeit des Beförderers können die Parteien den Zeit-
punkt und die Stelle der Übernahme und der Ablieferung der
Güter vereinbaren; eine Bestimmung in einem Frachtvertrag
ist aber nichtig, soweit sie vorsieht,

a) dass der Zeitpunkt der Übernahme der Güter nach
dem Beginn ihres ersten Ladens nach dem Frachtvertrag liegt
oder

b) dass der Zeitpunkt der Ablieferung der Güter vor
dem Ende ihrer letzten Ausladung nach dem Frachtvertrag
liegt.

Artikel 13 
Besondere Pflichten

1. Der Beförderer hat während des Zeitraums seiner Verant-
wortlichkeit gemäß Artikel 12 und vorbehaltlich des Arti-
kels 26 die Güter ordnungsgemäß und sorgfältig zu überneh-
men, zu laden, zu behandeln, zu stauen, zu befördern, zu ver-
wahren, zu pflegen, auszuladen und abzuliefern.

2. Ungeachtet des Absatzes 1 und unbeschadet der sonstigen
Bestimmungen in Kapitel 4 sowie der Kapitel 5 bis 7 können
der Beförderer und der Absender vereinbaren, dass das La-
den, Behandeln, Stauen oder Ausladen der Güter durch den
Absender, den dokumentären Absender oder den Empfänger
erfolgen soll. Auf eine solche Vereinbarung ist in den Anga-
ben zum Vertrag hinzuweisen.

Artikel 14
Besondere für die Seereise geltende Pflichten

Der Beförderer ist verpflichtet, vor, zu Beginn und wäh-
rend der Seereise gebührende Sorgfalt walten zu lassen, um

a) das Schiff seetüchtig zu machen und zu erhalten;

b) das Schiff ordnungsgemäß mit einer Besatzung zu
versehen, auszurüsten und zu versorgen und es während der
gesamten Reise so mit einer Besatzung versehen, ausgerüstet
und versorgt zu erhalten, und 

c) die Laderäume und alle anderen Teile des Schiffs, in
denen die Güter befördert werden, und alle gegebenenfalls
vom Beförderer gestellten Container, in oder auf denen die
Güter befördert werden, in einem für die Aufnahme, Beförde-
rung und Erhaltung der Güter geeigneten und sicheren Zu-
stand einzurichten und zu erhalten.

Artikel 15
Güter, die zu einer Gefahr werden können

Ungeachtet der Artikel 11 und 13 kann der Beförderer
oder eine ausführende Partei die Übernahme oder das Laden
ablehnen und andere angemessene Maßnahmen treffen, auch
Güter ausladen, vernichten oder unschädlich machen, wenn
die Güter eine tatsächliche Gefahr für Menschen, Sachen oder

die Umwelt darstellen oder nach vernünftigem Ermessen im
Zeitraum der Verantwortlichkeit des Beförderers zu einer sol-
chen Gefahr werden können.

Artikel 16
Aufopferung der Güter während der Seereise

Ungeachtet der Artikel 11, 13 und 14 kann der Beförderer
oder eine ausführende Partei Güter auf See aufopfern, wenn
die Aufopferung vernünftigerweise für die allgemeine Sicher-
heit oder zur Abwendung einer Gefahr für Menschenleben
oder andere in gemeinsamer Gefahr befindliche Sachen er-
folgt.

Kapitel 5
Haftung des Beförderers für Verlust, Beschädigung oder 
Verspätung

Artikel 17
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h) Handlung oder Unterlassung des Absenders, des do-
kumentären Absenders, der verfügungsberechtigten Partei
oder einer anderen Person, für deren Handlungen der Absen-
der oder der dokumentäre Absender nach Artikel 33 oder 34
haftet;

i) Laden, Behandeln, Stauen oder Ausladen der Güter
nach Maßgabe einer Vereinbarung nach Artikel 13 Absatz 2,
es sei denn, der Beförderer oder eine ausführende Partei führt
diese Tätigkeit im Namen des Absenders, des dokumentären
Absenders oder des Empfängers durch;

j) Schwund an Raumgehalt oder Gewicht oder sonsti-
ger Verlust oder Schaden, der durch die Eigenart der Güter
oder einen ihnen innewohnenden Mangel entsteht;

k) unzureichende oder fehlerhafte Verpackung oder
Kennzeichnung, die nicht durch den Beförderer oder in sei-
nem Namen vorgenommen wurde;

l) Rettung oder Versuch der Rettung von Menschenle-
ben zur See;

m) angemessene Maßnahmen zur Rettung oder zum
Versuch der Rettung von Eigentum zur See;

n) angemessene Maßnahmen zur Verhinderung oder
zum Versuch der Verhinderung von Umweltschäden oder

o) Handlungen des Beförderers gemäß den durch die
Artikel 15 und 16 übertragenen Befugnissen.

4. Ungeachtet des Absatzes 3 haftet der Beförderer ganz
oder teilweise für Verlust, Beschädigung oder Verspätung, 

a) wenn der Geschädigte nachweist, dass das Verschul-
den des Beförderers oder einer in Artikel 18 genannten Per-
son das Ereignis oder den Umstand, auf den der Beförderer
sich beruft, verursacht oder dazu beigetragen hat, oder

b) wenn der Geschädigte nachweist, dass ein Ereignis
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gen oder Unterlassungen von Personen verursacht wurde, die
sie mit der Erfüllung einer der Pflichten des Beförderers aus
dem Frachtvertrag betraut hat.

4. Dieses Übereinkommen begründet keine Haftung des
Schiffsführers oder der Schiffsbesatzung oder eines Bediens-
teten des Beförderers oder einer maritimen ausführenden Par-
tei.

Artikel 20
Gesamtschuldnerische Haftung

1. Haften der Beförderer und eine oder mehrere maritime
ausführende Parteien für den Verlust, die Beschädigung oder
die verspätete Ablieferung der Güter, so haften sie als Ge-
samtschuldner, aber nur bis zu den in diesem Übereinkom-
men vorgesehenen Höchstbeträgen.

2. Unbeschadet des Artikels 61 darf die Haftung all dieser
Personen insgesamt die Haftungshöchstbeträge nach diesem
Übereinkommen nicht übersteigen.

Artikel 21
Verspätung

Eine verspätete Ablieferung liegt vor, wenn die Güter an
dem im Frachtvertrag vorgesehenen Bestimmungsort nicht
innerhalb der vereinbarten Frist abgeliefert werden.

Artikel 22
Berechnung der Entschädigung

1. Vorbehaltlich des Artikels 59 errechnet sich die vom Be-
förderer für den Verlust oder die Beschädigung der Güter zu
zahlende Entschädigung nach dem Wert dieser Güter am Ort
und im Zeitpunkt der Ablieferung gemäß Artikel 43.

2. Der Wert der Güter bestimmt sich nach dem Börsenpreis
oder mangels eines solchen nach ihrem Marktpreis oder man-
gels beider nach dem üblichen Wert von Gütern gleicher Art
und Beschaffenheit am Ablieferungsort.

3. Bei Verlust oder Beschädigung der Güter ist der Beförde-
rer nicht verpflichtet, eine Entschädigung zu zahlen, die über
das in den Absätzen 1 und 2 Vorgesehene hinausgeht, es sei
denn, der Beförderer und der Absender haben vereinbart, die
Entschädigung in den Grenzen des Kapitels 16 auf andere
Weise zu berechnen.

Artikel 23
Anzeige im Fall eines Verlusts, einer Beschädigung oder 
einer Verspätung

1. Bis zum Beweis des Gegenteils wird vermutet, dass der
Beförderer die Güter entsprechend ihrer Beschreibung in den
Angaben zum Vertrag abgeliefert hat, es sei denn, dem Beför-
derer oder der ausführenden Partei, welche die Güter abgelie-
fert hat, wird ein Verlust oder eine Beschädigung der Güter
unter Angabe der allgemeinen Art des Verlusts oder der Be-
schädigung vor oder bei Ablieferung oder, wenn der Verlust
oder die Beschädigung nicht offensichtlich ist, innerhalb von
sieben Werktagen am Ablieferungsort nach Ablieferung der
Güter angezeigt. 

2. Unterbleibt die in diesem Artikel bezeichnete Anzeige an
den Beförderer oder die ausführende Partei, so berührt dies
weder das Recht, nach diesem Übereinkommen Schadener-
satz wegen Verlust oder Beschädigung der Güter zu verlan-
gen, noch die Beweislastverteilung nach Artikel 17.

3. Der Anzeige nach diesem Artikel bedarf es nicht, wenn
der Verlust oder die Beschädigung bei einer gemeinsamen
Besichtigung der Güter durch die Person, bei der sie abgelie-
fert worden sind, und den Beförderer oder die maritime aus-
führende Partei, deren Haftung geltend gemacht wird, festge-
stellt wird.

4. Schadenersatz wegen Verspätung ist nur zu zahlen, wenn
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2. Die Bestimmungen dieses Übereinkommens über die
Haftung des Beförderers gelten für den Verlust, die Beschädi-
gung oder die verspätete Ablieferung von Gütern, die nach
Absatz 1 an Deck befördert werden; der Beförderer haftet je-
doch nicht für Verlust, Beschädigung oder verspätete Ablie-
ferung solcher Güter, die durch die besonderen mit der Beför-
derung an Deck verbundenen Gefahren verursacht wurde,
wenn die Güter nach Absatz 1 Buchstabe a oder c befördert
werden.

3. Sind die Güter in anderen als den nach Absatz 1 erlaubten
Fällen an Deck befördert worden, so haftet der Beförderer für
Verlust, Beschädigung oder verspätete Ablieferung der Gü-
ter, die ausschließlich durch ihre Beförderung an Deck verur-
sacht wurde, und kann sich auf die in Artikel 17 vorgesehenen
Haftungsausschlussgründe nicht berufen.

4. Der Beförderer kann sich gegenüber einem Dritten, der
ein übertragbares Beförderungsdokument oder ein übertrag-
bares elektronisches Beförderungsdokument gutgläubig er-
worben hat, auf Absatz 1 Buchstabe c nur berufen, wenn in
den Angaben zum Vertrag vermerkt ist, dass die Güter an
Deck befördert werden können.

5. Haben der Beförderer und der Absender ausdrücklich ver-
einbart, dass die Güter unter Deck befördert werden, so kann
der Beförderer eine Beschränkung der Haftung für Verlust,
Beschädigung oder verspätete Ablieferung der Güter nicht
beanspruchen, soweit dieser Verlust, diese Beschädigung
oder diese verspätete Ablieferung auf die Beförderung der
Güter an Deck zurückzuführen ist.

Artikel 26
Beförderung vor oder nach der Seebeförderung

Tritt während des Zeitraums der Verantwortlichkeit des
Beförderers, jedoch ausschließlich vor dem Laden der Güter
auf das Schiff oder ausschließlich nach dem Löschen der Gü-
ter von dem Schiff ein Verlust oder eine Beschädigung der
Güter oder ein Ereignis oder Umstand ein, der zu ihrer ver-
späteten Ablieferung führt, so hat dieses Übereinkommen
keinen Vorrang vor den Bestimmungen eines anderen inter-
nationalen Rechtsinstruments, die im Zeitpunkt dieses Ver-
lusts, dieser Beschädigung oder dieses für die Verspätung ur-
sächlichen Ereignisses oder Umstands

a) nach den Bestimmungen dieses internationalen
Rechtsinstruments auf alle oder einen Teil der Tätigkeiten des
Beförderers anzuwenden gewesen wären, wenn der Absender
mit dem Beförderer in Bezug auf die betreffende Teilstrecke,
auf der der Verlust oder die Beschädigung der Güter oder ein
Ereignis oder Umstand, der für ihre verspätete Ablieferung
ursächlich war, eingetreten ist, einen gesonderten und unmit-
telbaren Vertrag geschlossen hätte;

b) besondere Regelungen für die Haftung des Beförde-
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Artikel 30
Grundlage der Haftung des Absenders gegenüber dem 
Beförderer

1. Der Absender haftet für einen dem Beförderer entstande-
nen Verlust oder Schaden, wenn der Beförderer nachweist,
dass dieser Verlust oder Schaden durch eine Verletzung der
Pflichten des Absenders nach diesem Übereinkommen verur-
sacht wurde.

2. Außer bei einem Verlust oder Schaden, der durch eine
Verletzung der Pflichten des Absenders nach Artikel 31 Ab-
satz 2 und Artikel 32 verursacht wurde, ist der Absender von
der Haftung ganz oder teilweise befreit, wenn die Ursache
oder eine der Ursachen für den Verlust oder Schaden nicht auf
sein Verschulden oder das Verschulden einer in Artikel 34
genannten Person zurückzuführen ist.

3. Ist der Absender nach diesem Artikel von der Haftung
teilweise befreit, so haftet er nur für den Teil des Verlusts
oder Schadens, der auf sein Verschulden oder das Verschul-
den einer in Artikel 34 genannten Person zurückzuführen ist.

Artikel 31
Informationen für die Zusammenstellung der Angaben zum 
Vertrag

1. Der Absender ist verpflichtet, dem Beförderer rechtzeitig
sachlich richtige Informationen zu erteilen, die für die Zu-
sammenstellung der Angaben zum Vertrag und die Ausstel-
lung der Beförderungsdokumente oder elektronischen Beför-
derungsdokumente erforderlich sind, einschließlich der An-
gaben nach Artikel 36 Absatz 1, des Namens der in den An-
gaben zum Vertrag als Absender zu benennenden Partei, ge-
gebenenfalls des Namens des Empfängers und gegebenen-
falls des Namens der Person, an deren Order das Beförde-
rungsdokument oder das elektronische Beförderungsdoku-
ment ausgestellt werden soll.

2. Der Absender wird so angesehen, als habe er zugesichert,
dass die nach Absatz 1 erteilten Informationen im Zeitpunkt
ihres Eingangs beim Beförderer sachlich richtig sind. Der Ab-
sender hat den Beförderer für Verluste oder Schäden zu ent-
schädigen, die auf die sachliche Unrichtigkeit dieser Informa-
tionen zurückzuführen sind.

Artikel 32
Besondere Vorschriften über gefährliche Güter

Wenn Güter ihrer Art oder Beschaffenheit nach eine Ge-
fahr für Personen, Sachen oder die Umwelt sind oder nach
vernünftigem Ermessen zu einer solchen Gefahr werden kön-
nen, so 

a
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Artikel 36
Angaben zum Vertrag

1. Die Angaben zum Vertrag in dem in Artikel 35 bezeich-
neten Beförderungsdokument oder elektronischen Beförde-
rungsdokument müssen die folgenden vom Absender bereit-
gestellten Informationen enthalten:

a) eine für die Beförderung geeignete Beschreibung
der Güter;

b) die Merkzeichen, die für die Unterscheidung der Gü-
ter erforderlich sind; 

c) die Anzahl der Packungen oder Stücke oder die
Menge der Güter und

d) das Gewicht der Güter, sofern es vom Absender an-
gegeben wird.

2. Die Angaben zum Vertrag in dem in Artikel 35 bezeich-
neten Beförderungsdokument oder elektronischen Beförde-
rungsdokument müssen außerdem Folgendes enthalten:

a) einen Vermerk über den erkennbaren Zustand der
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3. Ist in den Angaben zum Vertrag eine Aussage über den er-
kennbaren Zustand der Güter in dem Zeitpunkt, in dem der
Beförderer oder eine ausführende Partei sie übernimmt, nicht
enthalten, so werden die Angaben zum Vertrag angesehen, als
enthielten sie die Aussage, dass die Güter in dem Zeitpunkt,
in dem der Beförderer oder eine ausführende Partei sie über-
nimmt, in erkennbar gutem Zustand waren.

Artikel 40
Vorbehalte zu den Informationen über die Güter in den 
Angaben zum Vertrag

1. Der Beförderer muss zu den in Artikel 36 Absatz 1 ge-
nannten Informationen Vorbehalte machen, um deutlich zu
machen, dass der Beförderer keine Verantwortung für die
sachliche Richtigkeit der vom Absender angegebenen Infor-
mationen übernimmt, 

a) wenn dem Beförderer tatsächlich bekannt ist, dass
eine wesentliche Angabe in dem Beförderungsdokument oder
dem elektronischen Beförderungsdokument falsch oder irre-
führend ist, oder

b) wenn der Beförderer hinreichende Gründe für die
Annahme hat, dass eine wesentliche Angabe in dem Beförde-
rungsdokument oder dem elektronischen Beförderungsdoku-
ment falsch oder irreführend ist.

2. Unbeschadet des Absatzes 1 kann der Beförderer zu den
in Artikel 36 Absatz 1 genannten Informationen unter den
Umständen und in der Weise Vorbehalte machen, wie in den
Absätzen 3 und 4 vorgesehen, um deutlich zu machen, dass
der Beförderer keine Verantwortung für die sachliche Rich-
tigkeit der vom Absender angegebenen Informationen über-
nimmt.

3. Werden die Güter dem Beförderer oder einer ausführen-
den Partei nicht in einem geschlossenen Container oder Fahr-
zeug zur Beförderung übergeben oder werden sie in einem
geschlossenen Container oder Fahrzeug übergeben und vom
Beförderer oder einer ausführenden Partei tatsächlich besich-
tigt, so kann der Beförderer zu den in Artikel 36 Absatz 1 ge-
nannten Informationen Vorbehalte machen, 

a) wenn der Beförderer keine praktisch durchführbaren
oder wirtschaftlich vernünftigen Mittel zur Überprüfung der
vom Absender angegebenen Informationen hatte; er kann in
diesem Fall darauf hinweisen, welche Informationen er nicht
überprüfen konnte; oder

b) wenn der Beförderer hinreichende Gründe für die
Annahme hat, dass die vom Absender angegebenen Informa-
tionen sachlich unrichtig sind; er kann in diesem Fall die In-
formationen hinzufügen, von denen er aus begründetem An-
lass annimmt, dass sie sachlich richtig sind.

4. Werden die Güter dem Beförderer oder einer ausführen-
den Partei in einem geschlossenen Container oder Fahrzeug
zur Beförderung übergeben, so kann der Beförderer 

a) zu den in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe a, b oder c
genannten Informationen einen Vorbehalt machen,

i) wenn die Güter im Inneren des Containers oder Fahr-
zeugs weder vom Beförderer noch von einer ausführenden
Partei tatsächlich besichtigt worden sind, und

ii) wenn weder der Beförderer noch eine ausführende
Partei ansonsten tatsächliche Kenntnis vom Inhalt des
Containers oder Fahrzeugs hat, bevor das Beförderungs-
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Artikel 42
„Fracht vorausbezahlt“

Enthalten die Angaben zum Vertrag den Vermerk „Fracht
vorausbezahlt“ oder einen gleichartigen Vermerk, so kann der
Beförderer gegenüber dem Inhaber oder dem Empfänger
nicht behaupten, dass die Fracht nicht bezahlt worden ist.
Dieser Artikel findet keine Anwendung, wenn der Inhaber
oder der Empfänger auch der Absender ist.

Kapitel 9
Ablieferung der Güter

Artikel 43
Annahmepflicht

Sind die Güter an ihrem Bestimmungsort eingetroffen, hat
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sender mitteilen und Weisungen für die Ablieferung der Gü-
ter anfordern;

c) der Beförderer, der die Güter auf Weisung des Ab-
senders oder des dokumentären Absenders nach Buchstabe b
abliefert, ist von seiner Pflicht, die Güter nach dem Frachtver-
trag abzuliefern, befreit, gleichviel ob ihm das nicht übertrag-
bare Beförderungsdokument zurückgegeben worden ist.

Artikel 47
Ablieferung bei Ausstellung eines übertragbaren 
Beförderungsdokuments oder eines übertragbaren 
elektronischen Beförderungsdokuments

1. Ist ein übertragbares Beförderungsdokument oder ein
übertragbares elektronisches Beförderungsdokument ausge-
stellt worden, gilt Folgendes:

a) Der Inhaber des übertragbaren Beförderungsdoku-
ments oder des übertragbaren elektronischen Beförderungs-
dokuments ist nach Ankunft der Güter am Bestimmungsort
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b) die verfügungsberechtigte Partei, der Inhaber, der
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b) die verfügungsberechtigte Partei muss zur Aus-
übung ihres Verfügungsrechts das Dokument vorlegen und
sich ordnungsgemäß legitimieren. Wurden mehrere Originale
des Dokuments ausgestellt, so müssen alle Originale vorge-
legt werden; andernfalls kann das Verfügungsrecht nicht aus-
geübt werden.

3. Wird ein übertragbares Beförderungsdokument ausge-
stellt, gilt Folgendes:

a) Der Inhaber oder, falls mehrere Originale des über-
tragbaren Beförderungsdokuments ausgestellt werden, der In-
haber aller Originale ist die verfügungsberechtigte Partei;

b) der Inhaber kann das Verfügungsrecht übertragen,
indem er das übertragbare Beförderungsdokument nach Arti-
kel 57 an eine andere Person überträgt. Wurden mehrere Ori-
ginale dieses Dokuments ausgestellt, so müssen alle Originale
an diese Person übertragen werden, um eine Übertragung des
Verfügungsrechts zu bewirken; und 

c) der Inhaber muss zur Ausübung des Verfügungs-
rechts dem Beförderer das übertragbare Beförderungsdoku-
ment vorlegen und sich, sofern der Inhaber eine der in Arti-
kel 1 Nummer 10 Buchstabe a Ziffer i genannten Personen
ist, ordnungsgemäß legitimieren. Wurden mehrere Originale
des Dokuments ausgestellt, so müssen alle Originale vorge-
legt werden; andernfalls kann das Verfügungsrecht nicht aus-
geübt werden.

4. Wird ein übertragbares elektronisches Beförderungsdoku-
ment ausgestellt, gilt Folgendes:

a) Der Inhaber ist die verfügungsberechtigte Partei;

b) der Inhaber kann das Verfügungsrecht an eine ande-
re Person übertragen, indem er das übertragbare elektronische
Beförderungsdokument nach den in Artikel 9 Absatz 1 ge-
nannten Verfahren überträgt, und

c) der Inhaber muss, um das Verfügungsrecht auszu-
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2. Kann der Beförderer trotz angemessener Bemühungen die
verfügungsberechtigte Partei nicht ausfindig machen oder
kann die verfügungsberechtigte Partei dem Beförderer keine
ausreichenden Informationen, Weisungen oder Unterlagen
bereitstellen, so hat sie der Absender bereitzustellen. Kann
der Beförderer trotz angemessener Bemühung den Absender
nicht ausfindig machen, so hat der dokumentäre Absender
diese Informationen, Weisungen oder Unterlagen bereitzu-
stellen.

Artikel 56
Abweichung durch Vereinbarung

Die Parteien des Frachtvertrags können die Wirkung von Ar-
tikel 50 Absatz 1 Buchstaben b und c, Artikel 50 Absatz 2 und
Artikel 52 abändern. Die Parteien können ferner die Über-
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mögensschäden wegen Verspätung auf einen Betrag be-
schränkt, der dem Zweieinhalbfachen der für die verspäteten
Güter zu zahlenden Fracht entspricht. Der nach diesem Arti-
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Artikel 67
Gerichtsstandsvereinbarungen

1. Ein nach Artikel 66 Buchstabe b gewähltes Gericht ist nur
dann für Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien aus-
schließlich zuständig, wenn die Parteien dies vereinbaren und
die Gerichtsstandsvereinbarung

a) in einem Mengenvertrag enthalten ist, in dem Na-
men und Anschriften der Parteien klar bezeichnet sind und
der entweder i) individuell ausgehandelt ist oder ii) einen
deutlich erkennbaren Vermerk über das Vorliegen einer aus-
schließlichen Gerichtsstandsvereinbarung enthält und die Ab-
schnitte des Mengenvertrags bezeichnet, in denen diese Ver-
einbarung enthalten ist, und 

b) die Gerichte eines Vertragsstaats oder ein oder meh-
rere bestimmte Gerichte eines Vertragsstaats klar bezeichnet. 

2. Eine Person, die nicht Partei des Mengenvertrags ist, ist
durch eine nach Absatz 1 geschlossene ausschließliche Ge-
richtsstandsvereinbarung nur gebunden, wenn

a) das Gericht sich an einem der in Artikel 66 Buchsta-
be a bezeichneten Orte befindet,

b) diese Vereinbarung in dem Beförderungsdokument
oder elektronischen Beförderungsdokument enthalten ist,

c) diese Person rechtzeitig und angemessen darüber
unterrichtet wird, bei welchem Gericht die Klage anhängig zu
machen ist und dass dieses Gericht ausschließlich zuständig
ist, und

d) nach dem Recht des angerufenen Gerichts anerkannt
ist, dass diese Person durch die ausschließliche Gerichts-
standsvereinbarung gebunden sein kann.

Artikel 68
Klagen gegen die maritime ausführende Partei

Der Kläger ist berechtigt, gegen die maritime ausführende
Partei ein Gerichtsverfahren nach diesem Übereinkommen
bei einem zuständigen Gericht anhängig zu machen, in dessen
Zuständigkeitsbereich sich einer der folgenden Orte befindet:

a) der Sitz der maritimen ausführenden Partei oder

b) der Hafen, in dem die maritime ausführende Partei
die Güter übernimmt, der Hafen, in dem die Güter von der
maritimen ausführenden Partei abgeliefert werden, oder der
Hafen, in dem die maritime ausführende Partei ihre Tätigkei-
ten in Bezug auf die Güter ausübt.

Artikel 69
Keine weitere Grundlage für eine Zuständigkeit

Vorbehaltlich der Artikel 71 und 72 können Gerichtsver-
fahren nach diesem Übereinkommen gegen den Beförderer
oder eine maritime ausführende Partei nicht bei einem nicht
nach Artikel 66 oder 68 bezeichneten Gericht anhängig ge-
macht werden.
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für die Versagung der Anerkennung und Vollstreckung vor-
liegen.

3. Dieses Kapitel berührt nicht die Anwendung der Vor-
schriften einer Organisation der regionalen Wirtschaftsinte-
gration, die Vertragspartei dieses Übereinkommens ist, über
die Anerkennung oder Vollstreckung von Entscheidungen
zwischen Mitgliedstaaten der Organisation der regionalen
Wirtschaftsintegration, unabhängig davon, ob diese vor oder
nach diesem Übereinkommen angenommen worden sind.

Artikel 74
Anwendung von Kapitel 14

Dieses Kapitel bindet nur Vertragsstaaten, die nach Arti-
kel 91 erklären, dass sie durch dieses Kapitel gebunden sind.

Kapitel 15
Schiedsgerichtsbarkeit

Artikel 75
Schiedsvereinbarungen

1. Vorbehaltlich dieses Kapitels können Parteien vereinba-
ren, dass jede Streitigkeit, die in Bezug auf die Beförderung
von Gütern nach diesem Übereinkommen entsteht, einem
Schiedsverfahren unterworfen wird.

2. Das Schiedsverfahren findet nach Wahl der Person, die ei-
nen Anspruch gegen den Beförderer geltend macht, an einem
der folgenden Orte statt: 

a) einem in der Schiedsvereinbarung zu diesem Zweck
bezeichneten Ort oder

b) einem anderen Ort in einem Staat, in dem sich einer
der folgenden Orte befindet:

i) der Sitz des Beförderers, 

ii) der im Frachtvertrag vereinbarte Übernahmeort,

iii) der im Frachtvertrag vereinbarte Ablieferungsort
oder

iv) der Hafen, in dem die Güter erstmals auf ein Schiff
geladen werden, oder der Hafen, in dem die Güter zuletzt
von einem Schiff gelöscht werden.

3. Die Bezeichnung des Schiedsorts in der Vereinbarung ist
für Streitigkeiten zwischen den Parteien der Vereinbarung
bindend, wenn die Vereinbarung in einem Mengenvertrag
enthalten ist, in dem die Namen und Anschriften der Parteien
klar bezeichnet sind und der entweder

a) individuell ausgehandelt ist oder 

b) einen deutlich erkennbaren Vermerk über das Vor-
liegen einer Schiedsvereinbarung enthält und die Abschnitte
des Mengenvertrags bezeichnet, in denen die Schiedsverein-
barung enthalten ist.

4. Ist eine Schiedsvereinbarung nach Absatz 3 geschlossen
worden, so ist eine Person, die nicht Partei des Mengenver-
trags ist, durch die Bezeichnung des Schiedsorts in dieser
Vereinbarung nur dann gebunden, wenn 

a) der in der Vereinbarung bezeichnete Schiedsort sich
an einem der in Absatz 2 Buchstabe b genannten Orte befin-
det,

b) die Vereinbarung in dem Beförderungsdokument
oder elektronischen Beförderungsdokument enthalten ist,

c) die Person, die gebunden sein soll, angemessen und
rechtzeitig über den Schiedsort unterrichtet wird und

d) es nach dem anwendbaren Recht zulässig ist, dass
diese Person durch die Schiedsvereinbarung gebunden ist.

5. Die Absätze 1, 2, 3 und 4 sind als Bestandteil jeder
Schiedsklausel oder Schiedsvereinbarung anzusehen; jede
mit diesen Absätzen nicht vereinbare Bestimmung einer sol-
chen Klausel oder Vereinbarung ist nichtig.

Artikel 76
Schiedsvereinbarung in der Nicht-Linienbeförderung

1. Dieses Übereinkommen berührt nicht die Vollstreckbar-
keit einer in einem Frachtvertrag in der Nicht-Linienbeförde-
rung enthaltenen Schiedsvereinbarung, auf den dieses Über-
einkommen 

a) aufgrund von Artikel 7 oder

b) weil die Parteien dieses Übereinkommen von sich
aus zum Bestandteil eines Frachtvertrags gemacht haben, der
andernfalls diesem Übereinkommen nicht unterliegen würde,

anzuwenden ist.

2. Eine Schiedsvereinbarung in einem Beförderungsdoku-
ment oder elektronischen Beförderungsdokument, auf das
dieses Übereinkommen aufgrund von Artikel 7 anwendbar
ist, unterliegt diesem Kapitel ungeachtet des Absatzes 1, es
sei denn, dieses Beförderungsdokument oder elektronische
Beförderungsdokument

a) benennt die Parteien und das Datum des Charterver-
trags oder anderen Vertrags, der aufgrund von Artikel 6 von
der Anwendung dieses Übereinkommens ausgeschlossen ist,
und

b) bezieht die Klausel in dem Chartervertrag oder ei-
nem anderen Vertrag, der die Bestimmungen der Schiedsver-
einbarung enthält, durch besondere Bezugnahme ein.

Artikel 77
Nach Entstehung einer Streitigkeit getroffene Schieds-
vereinbarung

Die streitenden Parteien können ungeachtet dieses Kapi-
tels und des Kapitels 14 nach Entstehung der Streitigkeit ver-
einbaren, diese an jedem beliebigen Ort beizulegen.

Artikel 78
Anwendung von Kapitel 15

Dieses Kapitel bindet nur Vertragsstaaten, die nach Arti-
kel 91 erklären, dass sie durch dieses Kapitel gebunden sind.
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Kapitel 16
Gültigkeit von Vertragsbestimmungen

Artikel 79
Allgemeine Bestimmungen

1. Soweit in diesem Übereinkommen nicht etwas anderes
bestimmt ist, ist jede Bestimmung in einem Frachtvertrag
nichtig, soweit sie

a) die nach diesem Übereinkommen bestehenden
Pflichten des Beförderers oder einer maritimen ausführenden
Partei unmittelbar oder mittelbar ausschließt oder beschränkt; 

b) die Haftung des Beförderers oder einer maritimen
ausführenden Partei wegen Verletzung einer Pflicht nach die-
sem Übereinkommen unmittelbar oder mittelbar ausschließt
oder beschränkt oder 

c) vorsieht, dass dem Beförderer oder einer in Arti-
kel 18 genannten Person ein Anspruch aus der Versicherung
der Güter abgetreten wird.

2. Soweit in diesem Übereinkommen nicht etwas anderes
bestimmt ist, ist jede Bestimmung in einem Frachtvertrag
nichtig, soweit sie

a) die nach diesem Übereinkommen bestehenden
Pflichten des Absenders, des Empfängers, der verfügungsbe-
rechtigten Partei, des Inhabers oder des dokumentären Absen-
ders unmittelbar oder mittelbar ausschließt, beschränkt oder
erweitert oder

b) die Haftung des Absenders, des Empfängers, der
verfügungsberechtigten Partei, des Inhabers oder des doku-
mentären Absenders wegen Verletzung einer seiner Pflichten
nach diesem Übereinkommen unmittelbar oder mittelbar aus-
schließt, beschränkt oder verschärft.

Artikel 80
Besondere Vorschriften für Mengenverträge

1. Ungeachtet des Artikels 79 können im Verhältnis zwi-
schen dem Beförderer und dem Absender in einem in den An-
wendungsbereich dieses Übereinkommens fallenden Men-
genvertrag mehr oder weniger Rechte und Pflichten sowie ei-
ne weitergehende oder geringere Haftung bestimmt werden,
als in diesem Übereinkommen vorgesehen ist. 

2. Eine Abweichung nach Absatz 1 ist nur bindend, wenn

a) der Mengenvertrag einen deutlich erkennbaren Ver-
merk enthält, dass er von diesem Übereinkommen abweicht;

b) der Mengenvertrag i) individuell ausgehandelt ist
oder ii) deutlich erkennbar die Abschnitte des Mengenver-
trags bezeichnet, in denen die Abweichungen enthalten sind; 

c
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für die Beförderung der Güter kein übertragbares Beförde-
rungsdokument oder übertragbares elektronisches Beförde-
rungsdokument ausgestellt.

Kapitel 17
Nicht in diesem Übereinkommen geregelte Gegenstände

Artikel 82
Internationale Übereinkommen über die Beförderung von 
Gütern mit anderen Verkehrsmitteln 

Dieses Übereinkommen berührt nicht die Anwendung der
folgenden internationalen Übereinkommen, die in dem Zeit-
punkt in Kraft sind, in dem dieses Übereinkommen in Kraft
tritt, einschließlich künftiger Änderungen dieser Überein-
kommen, und in denen die Haftung des Beförderers für Ver-
lust oder Beschädigung der Güter geregelt ist:

a) jedes Übereinkommen über die Beförderung von
Gütern auf dem Luftweg, soweit ein solches Übereinkommen
nach seinen Bestimmungen auf einen Teil des Frachtvertrags
anzuwenden ist;

b) jedes Übereinkommen über die Beförderung von
Gütern auf der Straße, soweit ein solches Übereinkommen
nach seinen Bestimmungen auf die Beförderung von Gütern
anzuwenden ist, die auf einem an Bord eines Schiffs beförder-
ten straßengebundenen Frachtfahrzeug geladen bleiben;

c) jedes Übereinkommen über die Beförderung von
Gütern auf der Schiene, soweit ein solches Übereinkommen
nach seinen Bestimmungen auf die Beförderung von Gütern
auf See in Ergänzung zur Beförderung auf der Schiene anzu-
wenden ist, oder

d) jedes Übereinkommen über die Beförderung von
Gütern auf Binnenwasserstraßen, soweit ein solches Überein-
kommen nach seinen Bestimmungen auf eine Beförderung
von Gütern ohne Umladung sowohl auf Binnenwasserstraßen
als auch auf See anzuwenden ist.

Artikel 83
Globale Haftungsbeschränkung

Dieses Übereinkommen berührt nicht die Anwendung ei-
nes internationalen Übereinkommens oder nationalen Rechts,
das die globale Beschränkung der Haftung der Schiffseigen-
tümer regelt.

Artikel 84
Große Haverei

Dieses Übereinkommen berührt nicht die Anwendung
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Artikel 89
Kündigung anderer Übereinkünfte

1. Ein Staat, der dieses Übereinkommen ratifiziert, annimmt
oder genehmigt oder ihm beitritt und Vertragspartei des in
Brüssel am 25. August 1924 unterzeichneten Internationalen
Abkommens zur Vereinheitlichung von Regeln über Konnos-
semente, des am 23. Februar 1968 unterzeichneten Protokolls
zur Änderung des in Brüssel am 25. August 1924 unterzeich-
neten Internationalen Abkommens zur Vereinheitlichung von
Regeln über Konnossemente oder des in Brüssel am 21. De-
zember 1979 unterzeichneten Protokolls zur Änderung des
Internationalen Abkommens zur Vereinheitlichung von Re-
geln über Konnossemente in der durch das Änderungsproto-
koll vom 23. Februar 1968 geänderten Fassung ist, muss zu
demselben Zeitpunkt das betreffende Abkommen und das
Protokoll oder die Protokolle dazu, deren Vertragspartei er
ist, kündigen, indem er der Regierung von Belgien die Kündi-
gung zusammen mit einer Erklärung notifiziert, dass die Kün-
digung mit dem Tag wirksam wird, an dem dieses Überein-
kommen für ihn in Kraft tritt. 

2. Ein Staat, der dieses Übereinkommen ratifiziert, annimmt
oder genehmigt oder ihm beitritt und Vertragspartei des am
31. März 1978 in Hamburg geschlossenen Übereinkommens
der Vereinten Nationen über die Beförderung von Gütern auf
See ist, muss zu demselben Zeitpunkt das letztgenannte Über-
einkommen kündigen, indem er dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen die Kündigung zusammen mit einer Er-
klärung notifiziert, dass die Kündigung mit dem Tag wirksam
wird, an dem dieses Übereinkommen für ihn in Kraft tritt.

3. Für die Zwecke dieses Artikels werden dem Verwahrer
nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens notifizierte Ratifi-
kationen, Annahmen, Genehmigungen und Beitritte bezüg-
lich dieses Übereinkommens durch Staaten, die Parteien der
in den Absätzen 1 und 2 genannten Übereinkünfte sind, erst
wirksam, wenn die gegebenenf
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gration nicht als weiterer Vertragsstaat zusätzlich zu ihren
Mitgliedstaaten, die Vertragsstaaten sind.

2. Die Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration
gibt bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme,
der Genehmigung oder dem Beitritt gegenüber dem Verwah-
rer eine Erklärung ab, in der sie die durch dieses Übereinkom-
men geregelten Angelegenheiten
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ihre Praxis für die erfolgreiche Arbeit der Völkerrechtskom-
mission sind, 

anerkennend, wie wichtig die Arbeit der Sonderberichter-
statter der Völkerrechtskommission ist,

unter Hinweis auf die Rolle der Mitgliedstaaten bei der
Einreichung von Vorschlägen zur Prüfung durch die Völker-
rechtskommission, 

die Abhaltung des Völkerrechtsseminars begrüßend und
mit Dank Kenntnis nehmend von den freiwilligen Beiträgen,
die an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für das
Völkerrechtsseminar entrichtet wurden,

in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, das Yearbook of the
International Law Commission (Jahrbuch der Völkerrechts-
kommission) zeitnah zu veröffentlichen und den bestehenden
Rückstand aufzuholen,

betonend, dass es nützlich ist, die Aussprache über den
Bericht der Völkerrechtskommission im Sechsten Ausschuss
so auszurichten und zu gliedern, dass die Voraussetzungen
für eine konzentrierte Beschäftigung mit jedem der in dem
Bericht behandelten Hauptpunkte und für Erörterungen kon-
kreter Themen gegeben sind,

in dem Wunsche, im Kontext der Neubelebung der Aus-
sprache über den Bericht der Völkerrechtskommission das
Zusammenwirken zwischen dem Sechsten Ausschuss als Or-
gan von Regierungsvertretern und der Kommission als Organ
unabhängiger Rechtssachverständiger weiter zu verstärken,
mit dem Ziel, den Dialog zwischen den beiden Organen zu
verbessern,

unter Begrüßung von Initiativen, die darauf gerichtet sind,
im Sechsten Ausschuss interaktive Aussprachen, Podiums-
diskussionen und Fragestunden abzuhalten, wie in ihrer Reso-
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formeller Konsultationen in Form von Gesprächen zwischen
den Mitgliedern des Sechsten Ausschusses und den Mitglie-
dern der Kommission, die an der vierundsechzigsten Tagung
der Versammlung teilnehmen;

12. legt den Delegationen nahe, sich während der Aus-
sprache über den Bericht der Völkerrechtskommission so
weit wie möglich an das vom Sechsten Ausschuss vereinbarte
gegliederte Arbeitsprogramm zu halten und die Abgabe knap-
per und an der Sache orientierter Erklärungen zu erwägen;

13. legt den Mitgliedstaaten nahe, zu erwägen, sich
während der ersten Woche, in der der Bericht der Völker-
rechtskommission im Sechsten Ausschuss erörtert wird (Wo-
che des Völkerrechts), auf der Ebene der Rechtsberater ver-
treten zu lassen, um Erörterungen von Völkerrechtsfragen auf
hoher Ebene zu ermöglichen;

14. ersucht die Völkerrechtskommission, auch weiter-
hin besonders darauf zu achten, in ihrem Jahresbericht bei je-
dem Thema alle konkreten Fragen aufzuzeigen, hinsichtlich
deren es für sie von besonderem Interesse wäre, als wirksame
Orientierungshilfe für ihre weitere Arbeit entweder im Sechs-
ten Ausschuss oder in schriftlicher Form die Auffassungen
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unter Hinweis auf die Resolution 1803 (XVII) der Gene-
ralversammlung vom 14. Dezember 1962 über die ständige
Souveränität über natürliche Ressourcen,

unter erneutem Hinweis auf die Grundsätze und Empfeh-
lungen, die von der 1992 abgehaltenen Konferenz der Verein-
ten Nationen über Umwelt und Entwicklung in der Rio-Erklä-
rung über Umwelt und Entwicklung53 und in der Agenda 2154

verabschiedet wurden,

unter Berücksichtigung der wachsenden Nachfrage nach
Süßwasser und der Notwendigkeit, die Grundwasserressour-
cen zu schützen,

in Anbetracht der besonderen Probleme, die sich aus der
Verschmutzungsempfindlichkeit der Grundwasserleiter erge-
ben,

überzeugt von der Notwendigkeit, die Entwicklung, die
Nutzung, die Erhaltung, die Bewirtschaftung und den Schutz
der Grundwasserressourcen im Rahmen der Förderung der
optimalen und nachhaltigen Entwicklung der Wasserressour-
cen für heutige und künftige Generationen sicherzustellen,

in Bekräftigung der Bedeutung internationaler Zusam-
menarbeit und gutnachbarlicher Beziehungen auf diesem Ge-
biet,

unter Betonung der Notwendigkeit, die besondere Situa-
tion von Entwicklungsländern zu berücksichtigen,

in Anerkennung der Notwendigkeit, die internationale Zu-
sammenarbeit zu fördern,

…

Erster Teil
Einleitung

Artikel 1
Geltungsbereich

Diese Artikel finden Anwendung auf

a) die Nutzung grenzüberschreitender Grundwasserlei-
ter oder Grundwasserleitersysteme,

b) andere Tätigkeiten, die sich auf solche Grundwas-
serleiter oder Grundwasserleitersysteme auswirken oder
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b) sie sind bestrebt, die langfristigen Vorteile aus der
Nutzung des darin enthaltenen Wassers zu optimieren;

c) sie erstellen einzeln oder gemeinsam einen umfas-
senden Nutzungsplan, wobei sie den gegenwärtigen und
künftigen Bedarf der Grundwasserleiterstaaten und alternati-
ve Wasserquellen für diese Staaten berücksichtigen, und

d) sie nutzen sich erneuernde grenzüberschreitende
Grundwasserleiter oder Grundwasserleitersysteme nicht in
einem Ausmaß, das ihre fortgesetzte Funktionsfähigkeit ver-
hindern würde.

Artikel 5
Für eine ausgewogene und angemessene Nutzung 
maßgebliche Faktoren

1. Die Nutzung eines grenzüberschreitenden Grundwasser-
leiters oder Grundwasserleitersystems in einer ausgewogenen
und angemessenen Weise im Sinne des Artikels 4 erfordert,
dass alle maßgeblichen Faktoren berücksichtigt werden, ins-
besondere

a) die in den einzelnen Grundwasserleiterstaaten von
dem Grundwasserleiter oder Grundwasserleitersystem abhän-
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ken und Normen vollständigere Daten und Informationen
über den Grundwasserleiter oder das Grundwasserleitersys-
tem zu sammeln und zu erstellen. Sie ergreifen diese Maßnah-
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Artikel 15
Geplante Tätigkeiten

1. Hat ein Staat begründeten Anlass zu der Annahme, dass
eine bestimmte geplante Tätigkeit in seinem Hoheitsgebiet ei-
nen grenzüberschreitenden Grundwasserleiter oder ein grenz-
überschreitendes Grundwasserleitersystem beeinträchtigen
und dadurch beträchtliche nachteilige Auswirkungen auf ei-
nen anderen Staat haben könnte, prüft er, soweit dies durch-
führbar ist, die möglichen Auswirkungen dieser Tätigkeit.

2. Bevor ein Staat geplante Tätigkeiten, die einen grenzüber-
schreitenden Grundwasserleiter oder ein grenzüberschreiten-
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gen bekundet haben, und davon Kenntnis nehmend, dass das
Übereinkommen über Streumunition60 am 30. Mai 2008 in
Dublin verabschiedet wurde und dass über einen Vorschlag
zu diesem Thema im Kontext des Übereinkommens über das
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon-
ventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen
oder unterschiedslos wirken können, weiter verhandelt wird, 

sowie feststellend, dass das Zusatzprotokoll vom 8. De-
zember 2005 zu den Genfer Abkommen vom 12. August
1949 über die Annahme eines zusätzlichen Schutzzeichens
(Protokoll III) am 14. Januar 2007 in Kraft trat,

unter Begrüßung der bedeutsamen Debatte, die durch die
vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 2005 veröf-
fentlichte Studie über das humanitäre Völkergewohnheits-
recht ausgelöst wurde, und der gegenwärtigen Initiativen des
Komitees zur Aktualisierung des der Praxis gewidmeten Ban-
des II der Studie sowie der wachsenden Zahl der Übersetzun-
gen von Teilen der Studie in andere Sprachen und einer wei-
teren konstruktiven Erörterung des Themas mit Interesse ent-
gegensehend,

die Mitgliedstaaten auffordernd, das humanitäre Völker-
recht möglichst weit bekannt zu machen, und alle an einem
bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien auffordernd, das
humanitäre Völkerrecht anzuwenden,

feststellend, dass die nationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Gesellschaften als Hilfsorgane der öffentlichen Behör-
den des jeweiligen Staates im humanitären Bereich eine be-
sondere Verantwortung zur Zusammenarbeit mit ihrer Regie-
rung und zur Unterstützung ihrer Regierung bei der Förde-
rung, der Verbreitung und der Anwendung des humanitären
Völkerrechts tragen,

anerkennend, dass sich das am 1. Juli 2002 in Kraft getre-
tene Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs61

auf die schwersten Verbrechen nach dem humanitären Völ-
kerrecht erstreckt, die die internationale Gemeinschaft als
Ganzes angehen, und dass nach dem Statut zwar jeder Staat
zur Ausübung seiner Strafgerichtsbarkeit über die für solche
Verbrechen Verantwortlichen verpflichtet ist, dass darin aber
gleichzeitig die Entschlossenheit der internationalen Gemein-
schaft zum Ausdruck kommt, der Straflosigkeit der Urheber
solcher Verbrechen ein Ende zu setzen und so zu deren Ver-
hütung beizutragen,

sowie anerkennend, wie nützlich es ist, den Stand der für
den Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte relevanten Über-
einkünfte des humanitären Völkerrechts in der Generalver-
sammlung zu erörtern,

1. begrüßt die universale Annahme der Genfer Ab-
kommen von 194958 und nimmt Kenntnis von der Tendenz

hin zu einer ähnlich umfassenden Annahme der beiden Zu-
satzprotokolle von 197759;

2. fordert
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10. fordert die Staaten auf, zu erwägen, Vertragspartei
des Fakultativprotokolls zu dem Übereinkommen über die
Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an
bewaffneten Konflikten63 zu werden;

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung ausgehend von den
seitens der Mitgliedstaaten und des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz eingegangenen Informationen einen Be-
richt über den Stand der Zusatzprotokolle über den Schutz der
Opfer bewaffneter Konflikte sowie über die Maßnahmen vor-
zulegen, die zur Stärkung des bestehenden humanitären Völ-
kerrechts ergriffen wurden, unter anderem im Hinblick auf
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Vertreter und Bediensteten befürworten, dazu anstiften, diese
organisieren oder durchführen;

4. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, auf
nationaler und internationaler Ebene alle geeigneten Maßnah-
men zu ergreifen, um Gewalthandlungen gegen die in Ziffer 2
genannten Vertretungen, Vertreter und Bediensteten zu ver-
hindern, so auch während eines bewaffneten Konflikts, und
gegebenenfalls unter Mitwirkung der Vereinten Nationen si-
cherzustellen, dass diese Handlungen vollständig untersucht
werden, damit die Täter vor Gericht gebracht werden;

5. empfiehlt den Staaten, unter anderem im Rahmen von
Kontakten zwischen den diplomatischen und konsularischen
Vertretungen und dem Empfangsstaat eng zusammenzuarbei-
ten, was praktische Maßnahmen zur Verbesserung des Schut-
zes und der Sicherheit diplomatischer und konsularischer Ver-
tretungen und Vertreter sowie den Austausch von Informatio-
nen über die Umstände betrifft, unter denen sich alle schwer-
wiegenden diesbezüglichen Verstöße ereignet haben;

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, im Einklang
mit dem Völkerrecht auf nationaler und internationaler Ebene
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RESOLUTION 63/127

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 11. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/442,
Ziff. 9)67.

63/127. Bericht des Sonderausschusses für die Charta 
und die Stärkung der Rolle der Vereinten 
Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 3499 (XXX) vom
15. Dezember 1975, mit der sie den Sonderausschuss für die
Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen
einsetzte, sowie auf ihre auf späteren Tagungen verabschiede-
ten einschlägigen Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/233 vom
17. August 1993 über die Neubelebung der Tätigkeit der Ge-
neralversammlung,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/62 vom
11. Dezember 1992 über die Frage der ausgewogenen Vertre-
tung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicher-
heitsrat,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Offenen Arbeits-
gruppe zur Frage der ausgewogenen Vertretung und der Erhö-
hung der Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat und zu ande-
ren mit dem Sicherheitsrat zusammenhängenden Fragen68,

unter Hinweis auf diejenigen Teile ihrer Resolution
47/120 B vom 20. September 1993, die für die Tätigkeit des
Sonderausschusses von Bedeutung sind,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 51/241 vom
31. Juli 1997 über die Stärkung des Systems der Vereinten
Nationen und ihre Resolution 51/242 vom 15. September
1997 mit dem Titel „Ergänzung zur ‚Agenda für den Frie-
den‘“, mit der sie die der Resolution als Anlage beigefügten
Texte betreffend die Koordinierung und die Frage der von
den Vereinten Nationen verhängten Sanktionen annahm,

besorgt über die besonderen wirtschaftlichen Probleme,
vor die sich bestimmte Staaten infolge der Durchführung von
Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen gestellt sehen, die
der Sicherheitsrat gegen andere Staaten ergriffen hat, sowie
berücksichtigend, dass die Mitglieder der Vereinten Nationen
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a) die Behandlung aller Vorschläge betreffend die Fra-
ge der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit unter allen Aspekten fortzusetzen, um die Rolle der
Vereinten Nationen zu stärken, und in diesem Zusammen-
hang andere Vorschläge betreffend die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit zu behandeln, die
dem Sonderausschuss bereits vorgelegt wurden beziehungs-
weise auf seiner Tagung 2009 noch vorgelegt werden könn-
ten;

b) die Behandlung des von der Russischen Föderation
vorgelegten Arbeitsdokuments über Grundvoraussetzungen
und Standardkriterien für die Verhängung und Anwendung
von Sanktionen mit Vorrang fortzusetzen, mit dem Ziel, sich
auf die offenen Fragen zu konzentrieren;

c) die Frage der Anwendung der Bestimmungen der
Charta der Vereinten Nationen 



VII. Resolutionen aufgrund der Berichte des Sechsten Ausschusses

624

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Sonder-
ausschuss auf seiner nächsten Tagung die Informationen vor-
zulegen, auf die er in Ziffer 11 seines Berichts über die An-
wendung der Bestimmungen der Charta der Vereinten Natio-
nen betreffend die Gewährung von Hilfe an Drittstaaten, die
von der Anwendung von Sanktionen betroffen sind76, Bezug
nimmt;

16. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung unter dem
Punkt „Bericht des Sonderausschusses für die Charta und die
Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen“ einen Bericht
über die Anwendung der Bestimmungen der Charta der Ver-
einten Nationen betreffend die Gewährung von Hilfe an
Drittstaaten, die von der Anwendung von Sanktionen betrof-
fen sind, vorzulegen;

17. beschließt, den Punkt „Bericht des Sonderausschus-
ses für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten
Nationen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/128

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 11. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/443,
Ziff. 8)77.

63/128. Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und 
internationaler Ebene

Die Generalversammlung,

unter Hinweis
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zu alle Bereiche des Engagements der Vereinten Nationen im
Rahmen seiner einschlägigen Tätigkeiten, soweit angezeigt,
systematisch mit Aspekten der Rechtsstaatlichkeit zu befas-
sen; 

5. bekundet der von der Einheit für Rechtsstaatlichkeit
im Exekutivbüro des Generalsekretärs unterstützten Gruppe
für Koordinierung und Ressourcen im Bereich Rechtsstaat-
lichkeit ihre volle Unterstützung für die allgemeine Koordi-
nierungs- und kohärenzfördernde Rolle, die sie unter der Lei-
tung der Stellvertretenden Generalsekretärin innerhalb des
Systems der Vereinten Nationen im Rahmen der bestehenden
Mandate wahrnimmt, und ersucht den Generalsekretär, einen
jährlichen Bericht über die Tätigkeiten der Vereinten Natio-
nen auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit, insbesondere die
Arbeit der Gruppe und der Einheit, vorzulegen, insbesondere
im Hinblick auf die Verbesserung der Koordinierung, Kohä-
renz und Effektivität der Tätigkeiten auf dem Gebiet der
Rechtsstaatlichkeit und unter Berücksichtigung der in den
Ziffern 77 und 78 des Berichts des Generalsekretärs80 aufge-
führten Elemente; 

6. bittet den Generalsekretär und das System der Ver-
einten Nationen, den Tätigkeiten auf dem Gebiet der Rechts-
staatlichkeit hohen Vorrang einzuräumen; 

7. bittet den Internationalen Gerichtshof, die Kommis-
sion der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht
und die Völkerrechtskommission, auch künftig in ihrem je-
weiligen Bericht an die Generalversammlung zu ihrer derzei-
tigen Rolle bei der Förderung der Rechtsstaatlichkeit Stellung
zu nehmen;

8. bittet die Gruppe für Koordinierung und Ressourcen
im Bereich Rechtsstaatlichkeit und die Einheit für Rechts-
staatlichkeit, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten,
insbesondere im Rahmen informeller Unterrichtungen;

9. betont, dass der Bericht des Generalsekretärs über
den Mittelbedarf der Einheit für Rechtsstaatlichkeit81 unver-
züglich behandelt werden muss, und legt dem Generalsekre-
tär und den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, die Tätigkeit
der Einheit in der Zwischenzeit weiter zu unterstützen;

10. beschließt, den Punkt „Rechtsstaatlichkeit auf natio-
naler und internationaler Ebene“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen, und bit-
tet die Mitgliedstaaten, in den künftigen Aussprachen im
Sechsten Ausschuss unbeschadet der Behandlung des Punk-
tes als Ganzes gezielt zu den Unterthemen „Förderung der
Rechtsstaatlichkeit auf internationaler Ebene“ (vierundsech-
zigste Tagung), „Gesetze und Praktiken der Mitgliedstaaten
zur Umsetzung des Völkerrechts“ (fünfundsechzigste Ta-
gung) und „Rechtsstaatlichkeit und Unrechtsaufarbeitung in
Konflikt- und Postkonfliktsituationen“ (sechsundsechzigste
Tagung) Stellung zu nehmen82.

RESOLUTION 63/129

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 11. Dezember 2008,
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erneut nachdrücklich die abscheulichen Terrorakte verur-
teilend, die zu ungeheuren Verlusten an Menschenleben, Zer-
störungen und Sachschäden geführt haben, namentlich dieje-
nigen, auf die die Generalversammlung mit der Verabschie-
dung ihrer Resolution 56/1 vom 12. September 2001 und der
Sicherheitsrat mit der Verabschiedung seiner Resolutionen





VII. Resolutionen aufgrund der Berichte des Sechsten Ausschusses

628

Handlungen93, der Änderung des Übereinkommens über den
physischen Schutz von Kernmaterial94, des Protokolls von
2005 zum Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher
Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt
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die mit Resolution 54/110 der Generalversammlung auf seine
Tagesordnung gesetzte Frage der Einberufung einer Konfe-
renz auf hoher Ebene unter der Schirmherrschaft der Verein-
ten Nationen weiter erörtern wird;

23. beschließt außerdem, dass der Ad-hoc-Ausschuss
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6. stellt außerdem fest, dass mehrere Delegationen um
eine Verkürzung der von dem Gastland angewandten Frist für
die Ausstellung von Sichtvermerken für die Einreise von Ver-
tretern der Mitgliedstaaten ersucht haben, da diese Frist die
volle Teilnahme von Mitgliedstaaten an den Tagungen der
Vereinten Nationen erschwert;

7. dankt dem Gastland für seine Bemühungen und
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26. Folgen der Besetzung Kuwaits durch Irak und der irakischen Aggression gegen Kuwait

31. Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedenssicherungseinsätze

B. Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen Entwicklung im 
Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und den jüngsten 
Konferenzen der Vereinten Nationen

40. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats

41. Umsetzung der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids und der Politischen Erklärung zu HIV/Aids

42. Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung:

43. 2001-2010: Dekade zur Zurückdrängung der Malaria in den Entwicklungsländern, insbesondere
in Afrika

44. Integrierte und koordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konfe-
renzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit
zusammenhängenden Gebieten

45. Kultur des Friedens

52. Gruppen von Ländern in besonderen Situationen:

b) Spezifische Maßnahmen im Zusammenhang mit den besonderen Bedürfnissen und Proble-
men der Binnenentwicklungsländer: Ergebnisse der Internationalen Ministerkonferenz der
Binnen- und Transitentwicklungsländer, der Geberländer und der internationalen Finanz-
und Entwicklungsinstitutionen über die Zusammenarbeit im Transitverkehr

155. Anerkennung der Sichelzellenanämie als Priorität der öffentlichen Gesundheit

C. Entwicklung Afrikas

57. Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas: Fortschritte bei der Durchführung und internatio-
nale Unterstützung:

a) Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas: Fortschritte bei der Durchführung und in-
ternationale Unterstützung

b) Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Entwick-
lung in Afrika

D. Förderung der Menschenrechte

58. Bericht des Menschenrechtsrats

59. Gedenken an den Holocaust

64. Förderung und Schutz der Menschenrechte

E. Wirksame Koordinierung der humanitären Hilfsmaßnahmen

65. Verstärkte Koordinierung der humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe der Vereinten Nationen,
einschließlich der Wirtschaftssonderhilfe:

a) Verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen

b) Wirtschaftssonderhilfe für bestimmte Länder oder Regionen

c) Hilfe für das palästinensische Volk

F. Förderung der Gerechtigkeit und des Völkerrechts

66. Bericht des Internationalen Gerichtshofs

67. Bericht des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord
und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwi-
schen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer
Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten be-
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68. Bericht des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht

69. Bericht des Internationalen Strafgerichtshofs

70. Ozeane und Seerecht:

a) Ozeane und Seerecht

b) Nachhaltige Fischerei, namentlich durch das Übereinkommen von 1995 zur Durchführung
der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezem-
ber 1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden Fischbeständen
und Beständen weit wandernder Fische und damit zusammenhängende Übereinkünfte

71. Antrag auf ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zu der Frage, ob die einseitige Unab-
hängigkeitserklärung Kosovos im Einklang mit dem Völkerrecht steht

G. Abrüstung

80. Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation

I. Organisations-, Verwaltungs- und sonstige Fragen

100. Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen

101. Bericht des Generalsekretärs über den Friedenskonsolidierungsfonds

102. Unterrichtung durch den Generalsekretär nach Artikel 12 Absatz 2 der Charta der Vereinten Na-
tionen

103. Wahlen zur Besetzung frei gewordener Sitze in den Hauptorganen:

a) Wahl von fünf nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats

b) Wahl von achtzehn Mitgliedern des Wirtschafts- und Sozialrats

c) Wahl von fünf Mitgliedern des Internationalen Gerichtshofs

104. Wahlen zur Besetzung frei gewordener Sitze in den Nebenorganen und andere Wahlen:

a) Wahl von zwanzig Mitgliedern des Programm- und Koordinierungsausschusses

b) Wahl von sieben Mitgliedern des  Organisationsausschusses der Kommission für Friedens-
konsolidierung

c) Wahl von achtzehn Mitgliedern des Menschenrechtsrats

105. Ernennungen zur Besetzung frei gewordener Sitze in den Nebenorganen und andere Ernennun-
gen:

g) Ernennung von Mitgliedern des Konferenzausschusses

h) Ernennung eines Mitglieds der Gemeinsamen Inspektionsgruppe

i) Bestätigung der Ernennung des Administrators des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen

j) Bestätigung der Ernennung des Generalsekretärs der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen

k) Ernennung der Richter des Gerichts der Vereinten Nationen für dienstrechtliche Streitigkei-
ten

l) Ernennung der Richter des Berufungsgerichts der Vereinten Nationen

106. Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen

107. Weiterverfolgung der Ergebnisse des Millenniums-Gipfels

108. Folgeaktivitäten zur Begehung des zweihundertsten Jahrestags der Abschaffung des transatlanti-
schen Sklavenhandels
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115. Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen des Unabhängigen Untersuchungsausschusses für das
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o) Einberufung der vierten Sondertagung der Generalversammlung über Abrüstung

p) Auswirkungen der Verwendung von Waffen und Munition, die abgereichertes Uran enthal-
ten

q) Verringerung der nuklearen Gefahr

r) Maßnahmen zur Verhinderung des Erwerbs von Massenvernichtungswaffen durch Terroris-
ten

s) Kernwaffenfreie südliche Hemisphäre und angrenzende Gebiete

t) Regionale Abrüstung

u) Folgemaßnahmen zu dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs über die Rechtmäßig-
keit der Drohung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen

v) Nukleare Abrüstung

w) Transparenz und vertrauensbildende Maßnahmen bei Weltraumtätigkeiten

x
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I. Organisations-, Verwaltungs- und sonstige Fragen

110. Neubelebung der Tätigkeit der Generalversammlung

119. Programmplanung

Ausschuss für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung
(Vierter Ausschuss)

5. Wahl der Amtsträger der Hauptausschüsse

A. Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit

27. Auswirkungen der atomaren Strahlung

28. Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums

29. Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten

30. Bericht des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen

31. Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedenssicherungseinsätze

32. Informationsfragen

33. Informationen aus den Gebieten ohne Selbstregierung, übermittelt gemäß Artikel 73 Buchstabe e
der Charta der Vereinten Nationen

34. Wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker der Ge-
biete ohne Selbstregierung auswirken

35. Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
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c) Auslandsverschuldung und Entwicklung: Wege zu einer dauerhaften Lösung der Schulden-
probleme der Entwicklungsländer

d) Rohstoffe

48. Weiterverfolgung und Umsetzung der Ergebnisse der Internationalen Konferenz über Entwick-
lungsfinanzierung 2002 und Vorbereitung der Überprüfungskonferenz 2008

49. Nachhaltige Entwicklung:

a) Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die weitere Umsetzung der Agenda 21 und
der Ergebnisse des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung

b) Weiterverfolgung und Umsetzung der Strategie von Mauritius für die weitere Durchführung
des Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den
Entwicklungsländern

c) Internationale Strategie zur Katastrophenvorsorge

d) Schutz des Weltklimas für die heutigen und die kommenden Generationen

e) Durchführung des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüsten-
bildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesonde-
re in Afrika

f) Übereinkommen über die biologische Vielfalt

g) Bericht des Verwaltungsrats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen über seine vier-
undzwanzigste Tagung

50. Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswe-
sen (Habitat II) und Stärkung des Programms der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen
(UN-Habitat)

51. Globalisierung und Interdependenz:

a) Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förderung der Entwicklung im Kontext der Globa-
lisierung und der Interdependenz

b) Internationale Migration und Entwicklung

c) Kultur und Entwicklung

d) Verhütung und Bekämpfung korrupter Praktiken und der Übertragung von Vermögenswer-
ten illegaler Herkunft sowie Rückgabe dieser Vermögenswerte, insbesonderkut1 Tf
-.5 Umge2055.9(ti
.0008 Tc
.00t3)-1.1(r Verei)-4.4458 0 TD
.0006spPrakern



639

Anhang I – Zuweisung der Tagesordnungspunkte

I. Organisations-, Verwaltungs- und sonstige Fragen

110. Neubelebung der Tätigkeit der Generalversammlung

119. Programmplanung

Dritter Ausschuss

5. Wahl der Amtsträger der Hauptausschüsse

A. Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit

39. Bericht des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, Fragen im Zusammenhang
mit Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertriebenen sowie humanitäre Fragen

B. Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen 
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b) Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der ef-
fektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten

c) Menschenrechtssituationen und Berichte der Sonderberichterstatter und Sonderbeauftragten
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n) Fonds des Programms der Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle

o) Büro der Vereinten Nationen für Projektdienste

p) Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord und ande-
re schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen
dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer
Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaa-
ten begangenen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind

q
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Verzeichnis der Resolutionen

Nummer Titel  Punkt
 Plenar-
sitzung Datum Seite

63/1 Politische Erklärung über die Entwicklungsbedürfnisse 
Afrikas

57 a) 4. 22. September 2008 3

63/2 Ergebnisdokument der Halbzeitüberprüfung des Aktions-
programms von Almaty: Befriedigung der besonderen 
Bedürfnisse der Binnenentwicklungsländer innerhalb eines 
Neuen weltweiten Rahmenplans für die Zusammenarbeit im 
Transitverkehr zwischen Binnen- und Transitentwicklungs-
ländern

52 b) 19. 3. Oktober 2008 7

63/3 Antrag auf ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs 
zu der Frage, ob die einseitige Unabhängigkeitserklärung 
Kosovos im Einklang mit dem Völkerrecht steht

71 22. 8. Oktober 2008 12

63/4 Beitragsschlüssel für die Aufteilung der Ausgabenlast der 
Vereinten Nationen: Anträge nach Artikel 19 der Charta

122 24. 13. Oktober 2008 516

63/5 Ständiges Mahnmal für die Opfer der Sklaverei und des 
transatlantischen Sklavenhandels und Wahrung ihres 
Gedenkens

108 29. 20. Oktober 2008 13

63/6 Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation 80 32. 27. Oktober 2008 14

63/7 Notwendigkeit der Beendigung der von den Vereinigten 
Staaten von Amerika gegen Kuba verhängten Wirtschafts-, 
Handels- und Finanzblockade

19 33. 29. Oktober 2008 15

63/8 Rauchverbot in den Räumlichkeiten der Vereinten Nationen 40 36. 3. November 2008 16

63/9 Begehung des fünfzehnten Jahrestags der Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung

44 36. 3. November 2008 16

63/10 Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Asiatisch-Afrikanischen Rechtsberatungsorganisation

114 b) 37. 3. November 2008 17

63/11 Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit der 
Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres

114 d) 37. 3. November 2008 17
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Nummer Titel Punkt
Plenar-
sitzung Datum Seite

63/16 Sechzigster Jahrestag der Friedenssicherungseinsätze der 
Vereinten Nationen

31 41. 7. November 2008 24

63/17 Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Liga der arabischen Staaten

114 n) 42. 10. November 2008 24

63/18 Die Situation in Afghanistan 17 42. 10. November 2008 26

63/19 Die Situation in Zentralamerika: Fortschritte bei der 
Gestaltung einer Region des Friedens, der Freiheit, der 
Demokratie und der Entwicklung

20 43. 10. November 2008 34

63/20 Wirtschaftssonderhilfe für Jemen 65 b) 45. 11. November 2008 35

63/21 Bericht des Internationalen Strafgerichtshofs 69 45. 11. November 2008 36

63/22 Förderung des Dialogs, der Verständigung und der 
Zusammenarbeit zwischen den Religionen und Kulturen 
zugunsten des Friedens

45 50. 13. November 2008 38

63/23 Förderung der Entwicklung durch die Verminderung und 
Verhütung bewaffneter Gewalt

107 51. 17. November 2008 39

63/24 Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Interparlamentarischen Union

114 l) 53. 18. November 2008 40

63/25 Begehung des sechzigsten Jahrestags der Allgemeinen 
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Plenar-
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63/37 Entwicklungen auf dem Gebiet der Information und Tele-
kommunikation im Kontext der internationalen Sicherheit
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Nummer Titel Punkt
Plenar-
sitzung Datum Seite

63/57 Informationen über vertrauensbildende Maßnahmen auf dem 
Gebiet der konventionellen Waffen

89 g) 61. 2. Dezember 2008 186

63/58 Auf dem Weg zu einer kernwaffenfreien Welt: Beschleunigte 
Erfüllung der Verpflichtungen auf dem Gebiet der nuklearen 
Abrüstung

89 l) 61. 2. Dezember 2008 186

63/59 Einhaltung der Übereinkünfte und Verpflichtungen auf dem 
Gebiet der Nichtverbreitung, der Rüstungsbegrenzung und 
der Abrüstung

89 61. 2. Dezember 2008 188

63/60 Maßnahmen zur Verhinderung des Erwerbs von Massen-
vernichtungswaffen durch Terroristen

89 r) 61. 2. Dezember 2008 189

63/61 Probleme infolge der Anhäufung von Beständen über-
schüssiger konventioneller Munition

89 c) 61. 2. Dezember 2008 190

63/62 Festigung des Friedens durch konkrete Abrüstungs-
maßnahmen

89 e) 61. 2. Dezember 2008 191

63/63 Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Zentralasien 89 i) 61. 2. Dezember 2008 193

63/64 Haager Verhaltenskodex gegen die Verbreitung ballistischer 
Flugkörper

89 61. 2. Dezember 2008 194

63/65 Die kernwaffenfreie südliche Hemisphäre und angrenzende 
Gebiete

89 s) 61. 2. Dezember 2008 195

63/66 Unterstützung von Staaten zur Eindämmung des unerlaubten 
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen und zur 
Einsammlung dieser Waffen

89 j) 61. 2. Dezember 2008 197
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63/77 Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und 
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Nummer Titel Punkt
Plenar-
sitzung Datum Seite

63/96 Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten auf das 
besetzte palästinensische Gebiet, einschließlich Ost-
Jerusalems, und die anderen besetzten arabischen Gebiete

30 64. 5. Dezember 2008 246

63/97 Israelische Siedlungen in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und in dem besetzten 
syrischen Golan

30 64. 5. Dezember 2008 247

63/98 Israelische Praktiken, die die Menschenrechte des 
palästinensischen Volkes in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, beeinträchtigen

30 64. 5. Dezember 2008 250

63/99 Der besetzte syrische Golan 30 64. 5. Dezember 2008 252

63/100 Informationsfragen

A. Information im Dienste der Menschheit 32 64. 5. Dezember 2008 254

B. Informationspolitik und Informationstätigkeit der 
Vereinten Nationen

32 64. 5. Dezember 2008 255

63/101 Informationen aus den Gebieten ohne Selbstregierung, 
übermittelt gemäß Artikel 73 Buchstabe e der Charta der 
Vereinten Nationen

33 64. 5. Dezember 2008 263

63/102 Wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten, die sich nachteilig 
auf die Interessen der Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung auswirken

34 64. 5. Dezember 2008 264

63/103 Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Volker durch die 
Sonderorganisationen und die mit den Vereinten Nationen 
verbundenen intenationalen Institutionen

35 64. 5. Dezember 2008 266

63/104 Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne 
Selbstregierung

36 64. 5. Dezember 2008 269

63/105 Westsahara-Frage 37 64. 5. Dezember 2008 269

63/106 Neukaledonien-Frage 37 64. 5. Dezember 2008 270

63/107 Tokelau-Frage 37 64. 5. Dezember 2008 272

63/108 Die Fragen Amerikanisch-Samoas, Anguillas, Bermudas, 
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Nummer Titel Punkt
Plenar-
sitzung Datum Seite

63/150 Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele für 
Menschen mit Behinderungen im Wege der Durchführung 
des Weltaktionsprogramms für Behinderte und des Überein-
kommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

55 e) 70. 18. Dezember 2008 363

63/151 Folgemaßnahmen zur Zweiten Weltversammlung über das 
Altern

55 c) 70. 18. Dezember 2008 365

63/152 Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale 
Entwicklung und der vierundzwanzigsten Sondertagung der 
Generalversammlung

55 a) 70. 18. Dezember 2008 367

63/153 Folgemaßnahmen zum Internationalen Jahr der Freiwilligen 55 b) 70. 18. Dezember 2008 372

63/154 Alphabetisierungsdekade der Vereinten Nationen: Bildung 
für alle

55 d) 70. 18. Dezember 2008 374

63/155 Verstärkung der Bemühungen zur Beseitigung aller Formen 
der Gewalt gegen Frauen

56 a) 70. 18. Dezember 2008 376

63/156 Frauen- und Mädchenhandel 56 a) 70. 18. Dezember 2008 380

63/157 Künftige Tätigkeit des Internationalen Forschungs- und 
Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau

56 70. 18. Dezember 2008 385

63/158 Unterstützung der Maßnahmen gegen Geburtsfisteln 56 a) 70. 18. Dezember 2008 387

63/159 Folgemaßnahmen zur Vierten Weltfrauenkonferenz und volle 
Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von 
Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten 
Sondertagung der Generalversammlung

56 70. 18. Dezember 2008 390

63/160 Bericht des Menschenrechtsrats 58 70. 18. Dezember 2008 395

63/161 Indigene Fragen 61 70. 18. Dezember 2008 396

63/162 Unzulässigkeit bestimmter Praktiken, die zum Schüren 
zeitgenössischer Formen des Rassismus, der Rassen-
diskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit 
zusammenhängender Intoleranz beitragen

62 a) 70. 18. Dezember 2008 396

63/163 Universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts 
der Völker

63 70. 18. Dezember 2008 399

63/164 Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verletzung der 
Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker

63 70. 18. Dezember 2008 400

63/165 Das Recht des palästinensischen Volkes auf 
Selbstbestimmung

63 70. 18. Dezember 2008 403

63/166 Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe

64 a) 70. 18. Dezember 2008 404

63/167 Ausgewogene geografische Verteilung bei der Zusammen-
setzung der Menschenrechtsvertragsorgane

64 a) 
und  b)

70. 18. Dezember 2008 408

63/168 Moratorium für die Anwendung der Todesstrafe 64 b) 70. 18. Dezember 2008 409
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63/169 Die Rolle von Ombudspersonen, Mediatoren und anderen 
nationalen Menschenrechtsinstitutionen bei der Förderung 
und dem Schutz der Menschenrechte

64 b) 70. 18. Dezember 2008 410

63/170 Regionale Abmachungen zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte

64 b) 70. 18. Dezember 2008 411
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Nummer Titel Punkt
Plenar-
sitzung Datum Seite

63/191 Die Menschenrechtssituation in der Islamischen Republik 
Iran

64 c) 71. 18. Dezember 2008 469

63/192 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen und das dazugehörige Fakultativprotokoll

64 e) 71. 18. Dezember 2008 471

63/193 Vorbereitungen für den Zwölften Kongress der Vereinten 
Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege

97 71. 18. Dezember 2008 472

63/194 Verbesserung der Koordinierung des Vorgehens gegen den 
Menschenhandel

97 71. 18. Dezember 2008 474

63/195 Stärkung des Programms der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, insbesondere 
seiner Kapazität zur technischen Zusammenarbeit

97 71. 18. Dezember 2008 476

63/196 Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und die Behandlung Straffälliger

97 71. 18. Dezember 2008 480

63/197 Internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung des 
Weltdrogenproblems

98 71. 18. Dezember 2008 481

63/198 Unterstützung der Internationalen Schule der Vereinten 
Nationen zur Förderung der internationalen Erziehung und 
der multikulturellen Begegnung

45 71. 18. Dezember 2008 126

63/199 Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über 
soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung

44 72. 19. Dezember 2008 126

63/200 Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem 
Pazifikinsel-Forum

114 s) 72. 19. Dezember 2008 128

63/201 Ständige Souveränität des palästinensischen Volkes in dem 
besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-
Jerusalems, und der arabischen Bevölkerung des besetzten 
syrischen Golan über ihre natürlichen Ressourcen

38 72. 19. Dezember 2008 291

63/202 Informations- und Kommunikationstechnologien im Dienste 
der Entwicklung

46 72. 19. Dezember 2008 293

63/203 Internationaler Handel und Entwicklung 47 a) 72. 19. Dezember 2008 295

63/204 Bericht der zwölften Tagung der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen

47 a) 72. 19. Dezember 2008 296

63/205 Internationales Finanzsystem und Entwicklung 47 b) 72. 19. Dezember 2008 296

63/206 Auslandsverschuldung und Entwicklung: Wege zu einer 
dauerhaften Lösung der Schuldenprobleme der
Entwicklungsländer

47 c) 72. 19. Dezember 2008 297

63/207 Rohstoffe 47 d) 72. 19. Dezember 2008 297

63/208 Internationale Folgekonferenz über Entwicklungsfinanzierung 
zur Überprüfung der Umsetzung des Konsenses von 
Monterrey

48 72. 19. Dezember 2008 298

63/209 Internationales Jahr der Chemie 49 72. 19. Dezember 2008 299
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63/210 Zuverlässiger und stabiler Energietransit und sein Beitrag 
zur nachhaltigen Entwicklung und zur internationalen 
Zusammenarbeit

49 72. 19. Dezember 2008 300

63/211 Ölpest vor der libanesischen Küste 49 72. 19. Dezember 2008 300

63/212 Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die weitere 
Umsetzung der Agenda 21 und der Ergebnisse des 
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung

49 a) 72. 19. Dezember 2008 302

63/213 Weiterverfolgung und Umsetzung der Strategie von Mauritius 
für die weitere Durchführung des Aktionsprogramms für die 
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63/227 Durchführung des Brüsseler Aktionsprogramms für die am 
wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010

52 a) 72. 19. Dezember 2008 336

63/228 Gruppen von Ländern in besonderen Situationen: Spezifische 
Maßnahmen im Zusammenhang mit den besonderen 
Bedürfnissen und Problemen der Binnenentwicklungsländer: 
Ergebnisse der Internationalen Ministerkonferenz der Binnen- 
und Transitentwicklungsländer, der Geberländer und der 
internationalen Finanz- und  Entwicklungsinstitutionen über 
die Zusammenarbeit im Transitverkehr

52 b) 72. 19. Dezember 2008 338

63/229 Die Rolle von Kleinstkrediten und Mikrofinanzierung bei 
der Beseitigung der Armut

53 a) 72. 19. Dezember 2008 340

63/230 Zweite Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung 
der Armut (2008-2017)

53 a) 72. 19. Dezember 2008 341

63/231 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der industriellen 
Entwicklung

53 b) 72. 19. Dezember 2008 344

63/232 Operative Entwicklungsaktivitäten 54 72. 19. Dezember 2008 346

63/233 Konferenz der Vereinten Nationen auf hoher Ebene über die 
Süd-Süd-Zusammenarbeit

54 72. 19. Dezember 2008 348

63/234 2001-2010: Dekade zur Zurückdrängung der Malaria in den 
Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika

43 73. 22. Dezember 2008 128

63/235 Landwirtschaftliche Entwicklung und Ernährungssicherheit 107 73. 22. Dezember 2008 133

63/236 Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Internationalen Organisation der Frankophonie

114 k) 73. 22. Dezember 2008 134

63/237 Anerkennung der Sichelzellenanämie als Problem der 
öffentlichen Gesundheit

155 73. 22. Dezember 2008 136

63/238 Vollmachten der Vertreter auf der dreiundsechzigsten 
Tagung der Generalversammlung

3 b) 74. 23. Dezember 2008 137

63/239 Erklärung von Doha über Entwicklungsfinanzierung: 
Ergebnisdokument der Internationalen Folgekonferenz über 
Entwicklungsfinanzierung zur Überprüfung der Umsetzung 
des Konsenses von Monterrey

48 74. 24. Dezember 2008 137

63/240 Auf dem Wege zu einem Vertrag über den Waffenhandel: 
Aufstellung gemeinsamer internationaler Normen für die 
Einfuhr, die Ausfuhr und den Transfer von konventionellen 
Waffen

89 74. 24. Dezember 2008 227

63/241 Rechte des Kindes 60 a) 74. 24. Dezember 2008 487

63/242 Weltweite Bemühungen um die vollständige Beseitigung von 
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 
damit zusammenhängender Intoleranz und umfassende 
Umsetzung und Weiterverfolgung der Erklärung und des 
Aktionsprogramms von Durban

62 b) 74. 24. Dezember 2008 500

63/243 Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung

62 a) 74. 24. Dezember 2008 506
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63/244 Ausschuss für die Rechte des Kindes 64 b) 74. 24. Dezember 2008 508

63/245 Die Menschenrechtssituation in Myanmar 64 c) 74. 24. Dezember 2008 509

63/246 Finanzberichte und geprüfte Rechnungsabschlüsse sowie 
Berichte des Rates der Rechnungsprüfer

116 74. 24. Dezember 2008 516

63/247 Programmplanung 119 74. 24. Dezember 2008 517

63/248 Konferenzplanung 121 74. 24. Dezember 2008 518

63/249 Nicht gezahlte Beiträge des ehemaligen Jugoslawien 122 74. 24. Dezember 2008 524

63/250 Personalmanagement 123 74. 24. Dezember 2008 524

63/251 Gemeinsames System der Vereinten Nationen: Bericht der 
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